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Fräagment
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§. 1.

Voriiegende Bogen waren ursprunglich zur
einleitenden Vorerinnerung zu einer Geschichte
der Mecklenburgischen Justiz. Verwaltung be
stimmt. DiesesWerk ist mir aber unter den
Handen so angewachsen, die Materialien“Ju
demselben haben sich so gehauft, daß diese Ge—
schichte die Granzen einer Abhandlung fur die
sen Band der Beitrage uberschreitet,

Wenn Geschafte und andere Verhaltnisse
es erlauben, werde ich dem Publikum jene Ge—
schichte entweder als ein Ganzes oder in einzel
nen Bruchstucken kunftig vorlegen.

Dieses Fragment istvielleichtauch fur
das großere Publikum nicht ohne alles Interes
se; es ergreift nur einen der vielen, bei der Re—

formation des Hof·undLandGerichtseintreten
den, Gesichts Punkte. Mehr als Grund
zuge enthalt es nicht; die Ausfuhrung und
Ausbildung derselben war dem Verfolg des

Werks vorbehalten, fur welches dasselbe zur
Einleitung bestimmt war. Leicht mogen daher
einige Satze hier eine zu beschrankte, andre
aber eine zu ausgebreitete Ausfuhrung erhalten

A 2 ha
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4vBier und zwanzigste Abhandlung.

haben; dem Plane, fur welchen diese Arbeit
erechnet war, war es aber angemessen.

Ich fuhre dieses hier an, um diese Ar
beit in dieser Hinsicht den Forderungen der
strengen Critik zu entziehen ; sie bildet mit eini
gen, fur den folgenden Band dieser—RC
bestimmten, Abhandlungen ein Ganzes und
kann nur mit denselben zugleich beurtheilt wer

den Der Gesichts- Punkt, welchen ich bei
diesem Versuche gesaßt habe , ist die Untersu—
chung uber die Art der Besetzung dieses ersten
vateclandischen Gerichts Hoses, uber denall
mahligen Ursprung der gegenwartigen richterli
chen Stellen in demselben und das Verzeichniß

der Mitglieder desselben.
Im folgenden Bande werde ich wahr

scheinliichdenSpecial,Theil,namlichdie Ge
schichte einer jeden dieser Stellen, und eine,
wieichglaube, nicht ganz unvollstandige Ge
schichte der vaterlandischen Justiz· Pflege ab

handeln.

Erste



5.

Erste Abtheilung.

Bis zur Errichtung

Je*

bestandigen Hof- und Landgerichts
(1622.)

§. 2.

1) bis zum sechzehnten Jahrhundert.

Auch in Mecklenburg ist esvon jeher Grund
satz gewesen, daß die oberste Territorial Ge—
richtsbarkeit gemeinschaftlich von Fursten und

Standen, obgleich im Namen der Erstern, aus

zuuben sey..

So weit die Geschichte des Vaterlandes

uns mit sicherer Hand in vergangene Jahrhun

derte zuruckfuhrt, finden wir die oberste Ge
rechtigkeits, Pflege durch den, unter sei—
nen Mannen im LandGeding in

Per
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Person sitzenden, Fursten ausge—
ubt 9).

Diesem Princip schloß sich von jeher der
Grundsatz an: daß diese, an der Ge

rechtigkeits, Pflege theilnehmende,
Mannen aus allen Standen des
Landes zu wählen—Manne von
Pralaten, Ritter und Stadten 5).
Die Anzahl derselben und das Verhaltniß der

Theilnahme eines jeden Standes, war indes
sen bis in das sechzehnte Jahrhundert unbe
stimmt, jedoch wurde schon in demselben von

n bei

a) Vergl. Rudloff Pragmat. Handbuch der
Meckl. Geschichte, U. Theil J. Abth. S. 156.
399 ff. 111 Abth. S. 661 ff. S. 699 ff. S.
962 ff. Th. HI. . B. Ga237ff.Frauk
Altes und Neues Mecklenb. Buch IX. Capit.

III. q. 2. Rostocksches Etwas, ThJ.
S. 133. UndnadenAmoenita:es G. 295
ff. und Sr1160. Vergl. anch den Furstbru

— Vergleich von 1520. LUngnaden
33.) —

b6) Koehser difsf. de origin. et increm, iur.
nobil. Meckl. s. 221. Rudloff, a a. O. So

erklarte die Ritterund Landschaft auf dem
Landtage zu Gustrow 1555: „Sie hielte nicht
„rathfam, die althergebrachte Gerichts-Ord
nung, darin die Landes-Fursten mit Pra
laten, Ritterschaft und Stadten prasidiret,
„Sachen verhoret und Urthel gesprochen, ab
 zuthun.“ ES. Spalding LandesVer
handlungen, Th 1. S. 9.)
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beiden Herzogen eine gleiche Anzahl Beisitzer
zum Landgericht ernannt ).

§. 3.

2) im sechzehnten Jahrhundert.
Auch im sechzehnten Jahrhundert erhiel

—D—
Dieveranderte Art der Verwaltung der

Staats Geschafte und der Justiz-NPflege,

vorzuglich aber das Eindringen des romischen
und poapstlichen Rechts, hatte zwar schon ge
gen das Ende des funfzehnten Jahrhunderts
auch unsern Fursten die Nothwendigkeit aufge
legt, neben denMannen won Pralaten, Rit
dern und Stadten eigene gelehrte Rathe, oder
wie die Hofhaltungs- und Regierungs Ord
nung von 1504. sie nennt, „Ihr Furstl. Gna

den Hausrethe“ anzunehmen d), allein die Ra
che und Mannen vomLandeerhielten sich noch
iu ihrem Ansehen. Es konnte indessen nicht
fehlen, daß zwischendiesen beiden Gattungen
bon Rathen, von welchen jene großtentheils
Auslandische, nur durchDienstVerhaltnisse
am Lande geknupfte, Doctoren der Rechte wa

ren, bald eine Eifersucht, ein stolzes —J—
hen

) Rudloff a. aO. Th. UI. I. B. S. 239.
 RKudloff a. a. O. Th. III. S. 241.
z9 Rudloff a. a. O. Th. U. S. 929 u. 933.
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hen jener, vom Catheder ins Cabinet empor
gestiegenen, Legisten auf die Rathe vom Lande
und endlich das Bestreben entstand, letztre von
der Theilnahme an der Staatsverwaltung aus

zuschließen. Die Zuziehung der Rathe vom
lande ward immer seltner und endlich nur auf

wenige Personen beschrankt; auf einige Man
nen von Adel und auf einige Mitglieder des
Magistrats zu Rostock ) und zu Wismar; er

stre erhielten deshalb im Anfange des sechzehn
ten Jahrhunderts den, bisher als Charakter
nicht ublichen, Titel der Land-Rathe 9).
War dieses den Landstanden schon unangenehm;
so mußte es ihnen noch empfindlicher seyn, daß,
als gegen die Mitte eben dieses Jahrhunderts
die mehresten der Lande Rathe gestorben waren,
ihre Stellen unbesetzt blieben und die Absicht
der furstlichen Rathe, auch die Land Raths
Stellen nach und nach eingehen zu lassen, sich
immer mehr und mehr auch dadurch darlegte“),
daß die allgemeinen, mit Zuziehung der Land
Rathe und andrer Mannen zu haltenden, Land

Ge.

) Der Magistrat zu Rostock concurrirte seit dem
sechzehnten Jahrhundert bestandig an den
Landgerichten.

c) pe hierüber Rudlof fabineg 7. 924-927.929.933.Th. III. G. 288ff.

auch Klüver, Ul. Th. 1. St. G. 7og ff.
4) Vergl. die in der Anmerkungc)angesuhrten

Schriftsteller.
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Gerichte schon außer Gebrauch zu kommen an

fingen e).
AuchdieJustiz-Verwaltung,welche

uns hier nur angeht, wurde dadurch ihre bis-
herige Form ganz verloren haben, die Theil—
nahme aller Stande an derselben — dies ur

alte standische Vorrecht — wurde verloren ge

gangen und ihm der Richterspruch bloßer Legi—

sten surrogirt worden seyn.
Der Regierungs Antritt der Herzoge

Johann Albert und Ulrich zerstreuete
jedoch um die Mitte des sechzehnten Jahrhun

derts diese truben Aussichten. Mit der, von

den Standen bewilligten, Uebernahme der
furstlichen Haus-Schulden ward die Wieder—

herstellung der Ordnung in allen Zweigen der
Landes-Verwaltung verbunden. Es wurde
gegen den Zweck dieser Zeilen seyn, alle die

interessanten Verhandlungen daruber hier aus—

zuheben.
 Ich beschranke mich daher auf den, die
Justiz · Verwaltung betreffenden, Theil dersel
ben: „gegen Uebernahme der Schulden, woll

„ten die Herzoge, wie sie guf dem Sternber

gischen Landtage von 1557. erklarten, dahin
fehen, daß gute Ordnung in der Administra

„tion

e) Kraft a. a. 5. S. 402. Frank a. a.O.
Buch X. Cap. 1. G. 10. *
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tion der Justitien gehalten und einem jeden
„Recht verholfen werde ).“

DadieStandedieZuziehungder Land

Nathe fur eine wesentliche Bedingung der ver
fassungsmaßigen JustizAdministration hiel
ten; so stand die Wiederbesetzung der erledigten
LandRaths-Stellen unter den standischen
Beschwerden fast oben an 8).

Sie-ward den Standen zugesagt und
nachher in denReversalen von1572.grundge
setzlich bestaigt. Auch die Erhaltung der bis
herigen Gerechtigkeits, Pflege durch Beiwur
kung einiger Mitglieder der ubrigen beiden
Stande, von welchen jedoch der Pralaten

Stand durch die Reformation und Sacularisa
tion fast ganz eingegangen war, ward von der

Ritter und Landschaft gewunscht, in Anrege
gebracht und erreicht. Die Herzoge verhießen
in dem Wis marschen Gemeinschafts
Vergleich' vom 11. Marz 1555*), „daß

„ein

 Svalding a. g. O. Th.J.G.25.
5) Spalding, Th. J. S. 41. 55. 73. 99.

u. f. —— und N. Mecklenb. B. X.
Cap. XVI. S. 198. Vergl. Zuverlassige
Ausfuhrung des Rechts der Aus
einandersetzungs-Convention (1749.
Fol.)Beil. 82.

) abgedruckt in: Letztes Wort zur Be—
hauptung des Rechts der Herzogl.

AuseinandersetzungsConvention,
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„ein gemein ublicher rechtmaßiger Proceß gefaßt
„und ein ordentlich Land-Gericht mit
gemeiner Landschaft auten Rathe aufgerichtet
„uünd mit geschickten Personen von
„der Landschaft und Gelehrten in
gebuhrlicher Anzahl neben dem Land
Richter besetzt und bestattiget werde, welche
beiden Fursten zugleich mit gewohnlichen Ge
richts Eyden verbunden seyn sollen.“ Die
nahern Modificationen dieser Besetzung des
Land Gerichts bestimmte die drei Jahre nach—
her erlassene Hof  und Land-Gerichts-Ord

nung *.
Solchergestalt wurden, als um die Mitte

des sechzehnten Jahrhunderts das, bis dahin
an

(1751. Fol.) Anl. XVI. Kluver, Th. NI.
ESter . 732 ff. und Franck Altes und
Reues Mecklenb. B. X. Cap. II. Anl. II.

v) Die Verhandlungen über diese Ordnung sind
bisher nicht offeutlich bekannt; in dem, in
Kinvper, Thisin. GSt. I. G. 40 ff, abge
druckten, Bedenken der Herzogl. Rathe uber
die 61 projectirte Total Theilung Seite 46.
heißt es: „bevorah in dem Anno 1557, 8e8
 benen Abschied-Revers mit der Landschaft
Bewilligung und Consens des. Hof Gericht
„confirmiret und wie dasselbe besetzet
isi und bleiben soll beliebt und re

versiret isß.Dieser Abscdiedstwahr
sweinluch die Grundiage der Hof-Gerichts
Ordnung..
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an keinen bestimmten SitzungsZeiten und an
keiner gewissen Anzahl von Beisitzern gebunde
ne, hochste Landes, Gericht in beiden Bezie—
hungen festere, mindestens geschriebene, Nor
men und eine collegialische Form erhielt, die

beiden, im vorigen 6. beregten, Grundsatze
beibehalten und formlich gesetzlich anerkannt.

Dieser Geist der bisherigen Gerichts-Ver
fassung außerte sich in der gesetzlichen Bestim
mung der Mitglieder des neuorganisirten Ge—
richtshofs dadurch sehr merklich, daß zu
demselben Richter aus allen Stan

den des Landes — Prahaten, Adel

und Burger—berufen wurden vwn),
wobei 1558. zwischen beiden eine Gleichheit
beobachtet ward, indem der stiftische Assessor
fur den Pralaten, Stand, der Land- Richter
und die funf Land. Rathe — auf den Adel,
die ubrigen sechs Mitglieder aber auf den Bur
ger, Stand gerechnet zu seyn scheinen, ein Ver

haltniß, welches die Hof-Gerichts Ordnung
von 1568. beibehielt, wenn man annehmen

kann, daß unter den vier Hof, Rathen einer
von Adel gewesen ist *n).

Die

* Auch in der CanzleiOrdnung von 1573.
(diese Beitrage Th. V. S. 326.) findet
man diesen Grundsatz.

0) Wie z B. 1572. der Fall war, indem der

Hofrath Wopersnow von Adel war; üna
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Die erste Hof und Land-Gerichts-Ord
nung, die sogenannte Reformation und
Land Gerichts Ordnung von 1558.9)

bestimmte das Personale des Land-Gerichts zu

einem Land, Richter und zwolf Beisitzern, numlich
funf LandRathen, zweiHofRathen,zweiDoc
oren von der Academie zu Rostock, einem ge

lehrten Beisitzer vom Stift Schwerin, einem
Burger-Meister von Rostock und einem Bur

gerMeister von Wismar.
Die

haupt vestatigt die erste Besetzung des H. und
.Gerichts nach den Reversalen von 1572

(6. 4.) diese Thesis der Besetzung' desselben zu
gleicher Auzahl aus den beiden Hauptstanden,
indem aus den Herzogthumern vier Beisitzer
zus dem Adel und die ubrigen vier Assessoren
aus dem Burgerstande ernannt wurden.

D Tit. 1. (G. 2.). „Um unser Landtagericht desto
„siadtlicher zu besetzen, wollen Wir das hin
furder ein geschickter Landtrichter vnnd zum
wenigsten Dreytzehen Allelsores oder Bey
sitzer, den Lendtrichter mit eingezogen, dar
unter funf Landrethevom Adel, zweene Hoff
Rerhe, zweene Doctores aus vnser Vniver
sitat zu Rostock, Ein gelehrter im Stift
„Schwerin vnnd zweene Burgermeister aus
vnfern beiden Stedten Rostock vnndWismar
das Landgericht verwalten vnnd administri
ren vnd soll in vnser Macht stehen, genannte
Landrichter vnnd Beysitzer zu eligiren vnnd

 u verordnen.“
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Die darauf folgende Reformation
und Hof-Gerichts-Ordnung von 1568
behielt zwar die obige Zahl der Beisitzer bei,
costituirte aber, wegen des eigenen Prasi
diums der Herzoge“), keinen Lande Richter

und

e) Noch auf dem Landtage von 1555 etklarten
Serénissimi den Standen:“ „daß sie, wenn
„sie nicht durchEhehaften verhindert wurden,
die Rechtstage in eigener Person so viel im
 mer moglich besuchen wollten.“ (Spal
bing a. a. O. G. 11.) und selbst in der Re

formation und Land-Gerichts-Ordnung vom
Jahr 1558. heißt es im ersten Theil(H. 3.):
Nichts weniger sein Wir geneigt, nach al
temGebrauch, vnser Landtgericht jederzeit
eigener Person, so fern wir durch Ehehaft
oder ander Geschaftnichtverbhindert,zube
suchen dabey zu sein vnd zu praesidiren. (F. 4.)
Vnd ob wirbeiderseits oder vnser einer da
beyeigner Person nicht sein kontten, soll
vnser verordneter Landtrichter der abwesen
den oder eines Fursten Stadt jederzeit ver
 walten.“ Bei der Besetzung, des Gerichts
1572. erhielt diesem nach der alteste Lande Rath,
Werner von Hahn, den Auftrag: „ uber eine
mede abzufassende Urthel erstlich sein Beden
ken zu sagen und darnach umzufragen, da—
„mitordentlich umgegangen und einmuthiglich
befchlossen werde;“ (daselbst Seite 54.)
Kraft bei Ungnadena. a. O. S. 406.be
merkt daher mit Recht, das die Herzoge sich
das Prosidium und, wenn sie nicht selbst kom
men konnten, aus den Beisitzern einen zum

Hrasidenten zu bestellen, sich vorbehalten hat
ten.
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und veranderte auch etwas die BesetzungsArt
derAssessorat Stellen; sie rief zu denselben
pier Land, Rathe, vier gelehrte Rathe, einen
Doctor von der Academie zu Rostock, einen

gelehrten Beisitzervom Stift Schwerin, ei-
den Burger Meister von Rostock, und einen

Burger, Meister von Wismar).
Die

ten. Die Herzoge prasidirten ubrigens aber
oft selbst; s Kraft a. a. O. S. 407 u. 41.

In der Hofgerichts Ordnung v. 1568.
Heißt es im (ersten) Titel: wie das Hofgericht
zu bestellen: „Nichts weniger sein wir geneigt,
nach altem Gebrauch vnser HofGericht jeder
—
„haft oder ander Geschefft nicht verhindert, zu
„besuchen, dabey zu sein vnd zu praesidiren.
 FJInnfall wir aber in eigner Person dem Ge
richte alle Beyde oder Vnserkeiner nicht bey
wohnen konnten, So wollen Wir an Vnser
fait jemand aus Vnsern Beysitzern zu Pra
sidenten verordnen.“

h) Vergl. Kraft a, a. O. S. 405. Rudloff
a. a. O. Diese Hofgerichts-Orduung
sagt im (ersten) Titel? Wie das Hoffgericht
zu bestesllen (8. 3.) ,Vnd damit vnser Hoff
Gerichte desto stattlichet besetzt werde, haben
Sir geordnet Zwolff allessores oder Bey
sitzer darunter Vier Landtrathe vom Adel,
 vVier gelehrte Rathe ein Doctor auß vnser
Vniversitat zu Rostock, Ein gelehrter aus
dem Stift Schwerin vnnd zween Burger
meister auß vnsern beiden Stedten Rostock
und Wißmar, nemlich aus jeglicher Stadt
„einen, das HofGericht zu verwalten und zu
„administriren. “
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Die Landes-Reversalen von
1572. bestatigten in ArtikelII.dieseletzteBei
sitzerZahl grundgesetzlich ). I

Die Wahl und Ernennung aller dieser
Mit Glieder des Gerichts, mit Ausnahme

der, von der Academie, dem Stift und den

heiden SeeStadten abgeordneten, Assessoren,
geschahe, so wie vorher (H. 3. Anm. 3.), so
Zuch in diefer Periode allein von den Herzogen;
ein eigentliches Prasentations, Recht der Land

Stande gab es jetzt noch nicht. Die Richter in dem

neu eingerichteten Gerichtshofe wurdenindiesem
Zeit·Punkte noch nicht von den verschiedenen
Standen, sondern nur aus denselben er

wahlt. Diese Wahl aus den Hauptstanden des
Landes war die einzige Beschrankung des freien
— —

dies war der Zweck, welchen die Stande durch
FestsetzungjenerNormen um so mehr erreichen
Hollteu, als das immer mehr wachsende Anse—
hen der herzoglichen gelehrten Räthe angefan
gen hatte, die einheimischenMannen von
Prolaten, Ritter und Stadten,“ von ihrer

ural

m) S. Spalding a. a. O. S. 54. Rud
loff a. a. O. Th. III. G. 241.

am) Das Hof- und LandGericht ward bis zum
Ende diefes Jahrhunderts beinahe fortwahrend
sahrlich achimahl gehalten. Vergl. Frank
B. X. G. 258. B. XI. 45.
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uralten Theilnahme an derGerechtigkeits. Pfle
ge zu verdrangen.

§. 4.

Die Folge der, inGemaßheit dieser
Bestimmungen bei dem Land- Gericht ange—
stellten, Beisitzer kann ich nicht genau ange—
ben, weil theils sie zu einem jeden der jahrli—
chen 4 Reichstage gewohnlich besonders bestellt
wurden, theils aber auchdaruber die nahern
Nachrichten abgehen.
In Allgemeinen ist es indessen wohl hi
storisch gewiß, daß zu den landrathlichen As
sessorem gewohnlich die altesten Land, Räthe,
zu den gelehrten Rathen aber die herzoglichen
Canzler und einige Hof-Rathe genommen wur
den. Folgende Machrichten habe ich hieruber
nur finden konnen.

Gleich nach den Reversalen wurden im

Jahr 15 72von den Herzogen zum Hofgericht
die Land, Räthe V. Hahn, J. Krause, und
1. Bassewitz, und die gelehrten Rathe J. Wo—
persnow, C. Poley, D. 1. Neubauer, A.
Hohim und M. G. Pirkenfelder und we

gen des Stifts Schwerin O. Wackerbarth er
nannt ).

Im

«) Spalding a. a. O, S. 54.

Sechster Band. B
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Im Jahre 1584) saßen im Gericht;
Werner Hahn zu Basedow, Joachim Krause
zu Varchentin, Johann Linstow zu Bellin,
Johann Crammon zu Woserin (sammtlich Land
Rathe), die Hof, Rathe D. Martin Bolfras,
D. Michael Graße, D. Johann Albinus von der

Academie zu Rostock, und D. Jacob Bording.

Im Jahr 1585 war der Dom-Probst
Otto von Wackerbarth Stifts Assessorc)und
an, des 1602 gestorbenen, D. Albinus Stelle

ward in eben diesem Jahre der Professor der
Institutionen D. Bartolomaus Cling bis zu
seinem (1610 erfolgten) Ableben“) und darauf
der ProfessorD.JoachimSchonermark(starb
1631) Assessor von Seiten der Academiee).

Im Jahre 16169 waren im Hof und
Land· Gericht die Land- Rathe Hans Hahne und
Henneke Reventlow, der Canzler D. Ernst
Cothmann, der Hofrath D. Laurentius Stepha

ni,

b) Ungnade a.a.O.S.411. Frank a.
a. O. B. XI. Cap. IV. 6. 1.

c) Gerdes Nutzl. Sammi. S. z9.
cq) de — Monum. inedita T. III.

S. 1383. Rostocksches Etwas, vom
Jahr 1732. SG. 137.

oaasches Etwas, vom Jahr 1737.
137. — v

) Mecklenb. RechtsSprüuche, 1. Bd.
S. 153.
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ni, der Rostocksche BurgerMeister Joachim
Schutten) und der Burger. Meister von Wis—
mar D. Daniel Eggebrecht).

e) Frank ea. a. O. B. XNII. C.VIII. SG. 84.

 Schroder, Beschreibung der Stadt und
Herrfchaft Wismar, S. 30 u. 45.

B2 Zweite
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Zweite Abtheilung.

Nach der Errichtung
des

bestandigen Hof und LandGerichts
(1622.)

9§. 5.

1) Von 1622 bis 1633.

Die Anordnung eines bestandigen Hof und
LandGerichts war in dem ersten Viertel des

siebzehnten Jahrhunderts eine vorzugliche Be—
schaftigung der Herzoge und der Landstandeund
die Errichtung eines solchen permanenten, nach
einem genauer bestimmten Prasentations,Sy
stem und mit, nur diesem Gerichts-Hofe und kei

nen andern herzoglichen Geschaften verwandten,

Richtern besetzten, Gerichts ihr Resultat. Die
seit der letzten Verbesserung des Gerichts (sF. 3.)
verflossene Zeiten hatten gelehrt, daß eine voll—
standige Gerechtigkeits-Pflege, besonders bei
so veranderten Zeiten, nicht von einem Gerich-
te erwartet werden konnte, welches jahrlich nur

acht
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acht mahl Sitzungen hielte und dessen vorzug—
lichsten Mitglieder dazu alle Regierungs-Ge
schaftezubesorgenhatten und, beideren fast
taglichen Vermehrung, nach eigenem Gestand
nisse, den Gerichts-Geschaften nicht gehorig
obliegen konnten. Das Bedurfniß diesem
Mangel abzuhelfen mogte um so dringender
scheinen, als bei dem, ohne Hulfe nothwendi—
gen, Verfall des Hof und Land-Gerichts die
Gerechtigkeits, Pflege nach und nach ganz in
die, ohnehin schon als Justiz, Hofe immer be
deutender werdenden, nur von den Herzogen ab

hangigen, Canzleyen gebracht und dadurch den
Standen des Landes das, ihnen so wichtige,
Vorrecht der Theilnahme an der JustizVer

waltung besorglich wurde entzogen worden seyn.
Diese Betrachtungen bewogen die Stande die
Errichtung eines, allen diesen Besorgnissen ab
zuhelfenden, permanenten Gerichts,Hofes selbst
mit Theilung der Lasten seiner Unterhaltung
zwischen Furst und Standen, in Anrege zu
bringen.

Schon auf dem LandTage von 1606. be
schwerten die Stande sich, daß die Zahl der
zwolf Personen im Hof-Gericht nicht jederzeit
vollstandig sey und die mehrsten Sachen ver
schickt wurden ). Diese Beschwerde leien

viel

4) Spalding, Th. 1. S. 294.
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vielleicht zuerst auf die Idee eines solchen Hof
Gerichts, wie das derzeitige Hof-Gericht in
seinem bei Spalding a. a. O. S. 310.f. f.
abgedruckten Gegen-Bericht selbst es schildert:
„darin alle und jede Acta verlesen, rekeriret
und correkeriret und auf eine rechtmaßige
„Urtheil geschlossen werde“ eine Arbeit, wel—
che die dermaligen Assessoren, „fur ihre Per«
sonen bey diesem Zustande und Gelegenheit
„des HofGerichts nicht auf sich nehmen zu
„konnen“, freimuthig gestanden unde, den
„Vorschlag, wie das GofGericht mit gelehr
„ten Assessoren zu besetzen“ der Vereinbarung

 den Herzogen und Standen uberlie
en.

Die Herzoge Carl, Adolph Frie
drich und Johann Albrecht erklarten
sich auf dem Lande Tage zu Sternberg am 26.
Julii 1610. bereit, „hiezu moglichst beizutra
gen, in der Zuversicht jedoch, daß die Rit—
„ter· und Landschaft der Unkosten halber solche
„provision und Verordnungmachen wurde,
„daß Ihnen selbige nicht allein zuwuchsen)“.
Die Stande lehnten leztres zwar Anfangs ab),
machten aber, nachdem die Herzoge Adolph
Friedrich und Hans Albrecht bereits im

Fahrenholzschen Vergleich vom 9. Julii 6113
. 10.

b) Spaldinga. a. O. SG. 400.
c) Spalding a. a.O. S. 408.
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. 10. auf diesen Gegenstand einige Rucksicht
genommen und‚„daß ein jeder von ihnen zum
HofGericht zwey Rathe, lein jeder also die
Halfte der, in den Reversalen bestimmten,
,vier Rathe (9. 3.)] ernennen solle, und sie,
wie und weichergestaltdieHof-Gerichts
Ordnunginbessere Richtigkeit zu bringen sey,
„sich kunftig mit einander zu vergleichen wis
sen wurden““, festgesetzt hatten, ubrigens aber
diese Verbesserung nicht weiter in Anrege ge
bracht war, auf dem Gustrowschen Land Tage
pon 1620, den formlichen die Grundlage der

Organisation des gegenwartigen Gerichts ent
haltenden, Vorschlag zu einem bestandigen
LandGerichts).„Die Misbrauche, fuhr
 ten sie hiebey an, welche seit einiger Zeit bey
 dem Hof- Gericht eingeschlichen, ruhrten
mehrentheils daher, daß das Land undHof
Gericht nicht, der ersten Fundation nach,
mit genugsamen Personen besetzt, auch die
Assessores mit andern Furstl. Geschaften di
strahiret, die HofGerichte wechselsweise ge
halten, die Directores ofters verandert und
„daher die Adta selten ganz verlesen und au
ßerhalb der directione processus decisive
rel desinitive etwas verabscheidet, sondern
Alles auf Verschickung gesetzet wurdez —

— —sie hielten solchen Mangeln ab—
 zue

*

q) Spalding a. a. O. S. 486 ff.
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„zuhelfen, kein naher und besser Werkzuseyn,
„als daß das Land-und HoseGericht von bey
„den regierenden Landesfursten zugleich und be—

sage gedachten Assecurations Reoerses mit
„zwolf Personen besetzet und hinfuhro folgen
„dermaaßen eingerichtet, angestellet und ver
„bessert wurde:“

1) „daß ein gewisser bequemer Ort im
„Lande erwahlet, dahin das Hof-Gericht ge
„leget, daselbst causae mandatorum und ex-

„traordinariae, so zum Proces veranlasset, zu
„gewissen Zeiten in offentlichen Audientien

„„vorgetragen, cognosciret und verabschiedet
„wurden, damit die Umfuhrung der Acten ab
geschaft und die Causae summariag und or-

 cdinarias schleunig befordert werden mogten.“
2) „Hielte sie dafur, daß das HofGe—

richt nach Anweisung des gedachten Ässeeura-
„tions, Reverses mit vier Land- Rathen, ei—
„nem von der hohen Schule zu Rostock, zween

„aus den Stadten-Rostock und Wismar beg
„setzetunddaßfunfredliche,qualificirte,ge
„lahrte, der Rechte und Gebrauche wohl er
„fahrne, Personen vom Adel und Unadel,
„welche sSerenissimus und dem tand- und
„Hof-Gericht beyderseits im gemeinen und kei

„nem regierenden Fursten absonderlich mit Ey
„ den, Pflichten und Diensten verwandt, be—
„stellet wurden, und obwohl die Land, Rathe
„mit andern Geschaften ohne das beladen wa

„aren,
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„ren, so hatten dennoch die Land. Stande erheb.
„liche Ursache, warum sie selbige der Assessur
„des Hof-Gerichts nicht erlassen konnten,
„immagaßen denn auch beyde Stadte und die

„Universitat nicht prateriret oder vorbeygegan—
„gen werden mogten.“

3) „Weil bey allen Gerichten Directo
„res seyn mußten; so hielte die Ritter- und
Landschaft unvorgreiflich rathsam zu seyn, daß
,einem aus den Land-Rathen und einem Ge—

„lehrten die directio principaliter commit-
„tiret und anbefohlen werden mogte.“

4) „Wareesihres Ermessens dienstlich,
„daß die Assessores, welche nebst den Land
„Rathen, Stadten und der Universitat Ab-
„geordneten erwahlet wurden, in Ioco iudi-
„cii stetig commorirten, daselbstincausis
„summariistaglichverabscheideten, Citatio-
„nes, compulsoriales und mandata ertheil
„ten, von einem Rechts. Tag zum andern in

„causis ordinariisdieActaporluusen,und
„nach beyderseits eingekommenen Conclusionen
„daraus ausfuhrliche Relation fertigten, sel—
„bige in Gegenwart aller Hofs Gerichts, Ra—
„the proponirten, und daß, wenn dieselbe ap

„probiret, alsdann die Urthel publiciret wer
„den mogten, wodurch die kostbaren trans-
„missiones Actorum abgeschafft werden konn
„ten, inmaßen selbige, es ware denn, daß

„es
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z„es jemand auf seine digene Unkosten begehrte,
„in keinen Sachen angeordnet werden muß

ten.“k/

5) .Wenn das Land Gericht mit qua«
„lificirten Personen besetzt, mußte die Hof—
„Gerichts, Ordnung und gemeine Bescheide
„revidiret, und dabey alle eingerissene Mangel
„in Consideration gezogen, und durch Publi—
„cirung einer neuen Ordination abgeschafft,
„alle Zank- Netze gehoben, und ein rechtmaßi—
ger proces angeordnet werden.“

6) Vor allen Dingen mußten die ex-
„traordinari-RechtsTage wiederum in Ob
servanz gebracht, und keine Sache zum pro-
cels veranlasset werden, es ware denn, daß
„ dieselbe summarie durch ein Verhor cognof.
„ciret, unter den Partheyen die Gute verfucht,
„und die merita causas erheblich, und ferne.

/rer rechtlichen Ausfuhrung wurdig und be—
mdurftig befunden worden.“

7) Es mußte einer jeden Parthey er
„laubt seyn, in erster Instanz die Sachen ins
„Hof. Gericht zu bringen, oder per viam ap-
pellationis dahin zu devolviren, insonder
/heit mußte pracaviret werden, daß den Ap-
„pellationibus, so von der Canzley ans Hof
„Gericht interponiret, ihr rechtlicher strenger
Lauf gegonnet, und selbige praetextu prae-
„sftitas cautionis, oder sonst durch extrahirte
„Furstl. rescripts und anticipirte executio-

„nes
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„nes nicht gehemmet oder gehindert werden
mogten, imgleichen mußten selbige durch ex

traordinaria rosoripta nicht gehemmet, son
dern wenn uber des HofGerichts Erkennt,

Dniß Sermis Klage vorkommen sollte, zuvors
derst Bericht eingezogen werden.“

8) Damit die Assessores, bevoraus sie
„einzig und allein ans Hof-Gericht bestellet
vwaren, ihrer Muhewaltung gebuhrende re
 compens und nothdurftigen Unterhalthatten,
aund also des Assessorats mit Fleiß abwarten
konnten und mogten; so wurde die Nothdurst
erfordern, daß denselben jahrliche, und zu
„ihrer Unterhaltung genughafte Besoldung ver
machet wurdez und ware zu bedenken, ob

nicht zu deren Erhebung gewisse Sportulae
iudiciales, item mulctas temere litigan-
tium et appellantium verordnet, und die

„Fiscalische Strase mit Sermorum gnadiger
Beliebung dazu gebrauchet werden konnten;
dagegen aber mußte insonderheit pracaviret
 aund vorgesehen werden, daß die Assessores
sich an der ihnen vermachten Jahr« Besol
dung ersattigen ließen, und alles advocirens,
wie auch Geschenke und Gabe sich ganzlich
enthielten, und deswegen sich mit sonderba—
ren Eyden sermis und dem Hofs Gericht ver

„wandt machten.“
Die Herzoge, welche im Begriff waren

das Land vollig unter sich zu theilen, wollten
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zwar Anfangs an der Stelle „des gemeinen

„LandGerichts“ jeder ein,eigenes absonder,
„liches Hof- und Land-Gericht“ errichten),
gaben aber auf wiederholte Gegen.Vorstellun—
gen der Landstande) endlich auf dem Gustrow
schen Land Tage von 1621. darin nach, daß
„das allgemeine Land und Hof-Gericht nach
„Inhalt des Asseeurations Reverses von
ISTAM. inGOommunione verbleibes)““. Die-
ser Gegenstand war hiedurch wieder auf den
Punct zuruck gefsuhrt, worauf er 1610. beste-
hen gebliebenwar, namlich auf den Beitrag

zu

e) Spalding, S. 488 ff. 497. 503. 518.
Klüver III. Ih. I &amp;t. S.430f

 Spatding, S. 405. 400. III. 316. 525.
).. Spalding, SG. 528. 532. InGemaßheit

dieser Erklarung ward in, dem Gustrowschen
ErbVertrage vom 3. Marz 1622. din kKiun
ver Th.III. St. II. S. 60.) bestimmt: „das
„Hof Gericht betreffend, soll dasselbe eben
„ermaassen gemein bleiben und nach Anwei
„sung des Allecurations- Reverfes de anno

1572. besetzet und von einemjeden unter uns
„zwo Personen, deren einer des Land Rich
„ters Olßcium verwaltet, der andre des Vi-
„ee-Land-Richters und per vices jedoch daß
„die Stelle allemahl mit qualificirten perso—
„nen eligiret und angenommen werden, con
„tinuirlich gehalten und mit Zuziehen Unfer
„getreuen Ritter- und Landschaft in einen an

„dern und bessern Stand von Uns gebracht
„werde.“
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zu den Kosten des gewunschten permanenten Ge

richts und hieruber herrschte noch eine Zeitlang
eine Verschiedenheit zwischen den Herzogen und
den Standenz letztere wollten daß fie aus den
eingehenden Straf Gefallen beschaft werde, er—
stre behauptete aber, „daß diese einem Jeden
Fursten in Seinem Antheil billig zukamen “)“,
Die nahere Berichtigung dieser Verschiedenheit
mußte ausgesetzt bleiben, und man begnugte sich
in den Reversalen von 1621. die Grundzuge

der gewunschten neuen Organisation des Hof—
und Land-Gerichts, besonders die Gemeinsam—
keit, und die permanente Haltung desselben mit
dem, in den Reversalen von 1572. (9. 3.) vor

geschriebenen, Personale unter Organifirung
des, von den Standen gewunschten, Directo-
riums und der, wegender in der Meckl. Gu

strowschen Linie erfolgten, Religions-Verande
rung Vorsicht in Rucksicht der Religion der
Hof und Land-Gerichts, Mitglieder grundge
setzlich festzustellen, die ubrige Reformir, und
„Verbesserung des Gerichts“ aber mit der da

mit verbundenen Frage der Unterhaltung zur

weitern fordersamsten Vergleichung zwischen
dem Herzoge und der Ritter, und Landschaft aus—
zusctzen).

Auf

D) Spalding, S. 535 ff.
i) LandesReversalen von 1621. 6. XIII.

„Zum Dreizehnten soll das HofGericht
„nach
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Auf dem gleich nach Ausstellung der Re
bersalen folgenden Rostockschen Land-Tage
knupften die Stande am 10. April 1621) den

Faden wieder an, indem sie den Herzogen vor

stellten:. „eine der vornehmsten Ursachen der
bewilligten Contribution sey, daß das Hof
Gericht reformirt und in bessern Stand gesetzt
werde, daruber sey aber noch keine gewisse
Ordnung verfasset, auch in dem Assecurations
Revers ein mehreres davon nicht disponirt,

denn daß jeder Herr zwey Assessores halten
wollte und sonsten durch Anleitung des Asse—
eurations. Reverses das Hof Gericht einge
Frichtet werden solle; dabey sey aber nicht ge
dacht, ob solche Assessores absonderlich einem,
Joder allesammt bey den Herrn mit gleichen
Eides, Pflichten versandt seyn sollten; die

„Stande

„nach, wie vor gemein bleiben, und mit kei
nen andern, als der oftberuhrten Augspur
gischen Confession und Lutherischen Religion
vderwandten Personen, nach Ausweiß des
Assecurations Revers de Amo 1572, be
fetzt und von einem jeden unter Uns zwo Per
sonen, deren einer des Land-Richters, der
ander des Vice-Land-Richters Ofttcium
verwalten soll, continuirlich gehalten werden
und wollen Wir Uns mit Zuriehung Unser
getreuen Ritter und Landschaft wegen Re
formir und Verbesserung desselben forder
famst vergleichen und vereinbahren.“

H Spalding a. a. O. S. 5990.
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Stande bathen daher, sich nicht allein hier—
„uber zu erklahren, sondern auch daruber,
„auf was Art und Weise, wie bald und an

„welchen Ort das Hof-Gericht recht eingerich
„tet werden sollte)“. Die HerzogeAdolph
Friedrich und Hanns Albrecht berich—
rigten zuvorderst unter einander diese nahern
Puncte der neuen Reversalmaßigen Organisa
tion des Hof und Land. Gerichts durch einen zu
Schwerin am 25. Februar 1622. geschlosse
nen Vergleichn), worin die Gemeinsamkeitdes
selben abermals bestatigtundunterandern(6.
3.) wegen der Besetzung desselben folgends fest
gesetzt ward:

 „Solch Unser Land, und Hof, Gericht
„soll mit Vier Personen, darunter die erste
„des LandRichters,, die andere des Vice—

„Land-Richters und die ubrigen zwo der As—
„„sessoren und Beisitzer Amt verwalten sollen,
„bestellet und besetzet werden, dergestalit daß
„Wir, Herzog Adolph Friedrich, vor dies,
„mahl den LandRichter und Wir Herzog
„Hanns Albrecht den ViceLand/Richter und

3cwWenn

) Spalding, S. 591. Vergl. Frank B.—E vi o g.8
m) In der Neuen Sammlung Mecklenb.

Landes-Gesetze, Th. I.“. Ccxviix,
Vergl. Kraft a. a. O. S. 416 ff. und kKin
ver a. a.O. S. 97.
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wenn der Land Richter verstirbt oder dessen
„Stelle sonst erledigt wird, Wir HerzogHans
Albrecht einen andern eligiren und wenn der
„Vice: Land-Richter mit Tode abgehet oder
sein Ossicium sonst vacirt, Wir Herzog

Adolph Friedrich in dessen Stelle eine andre
Persohn annehmen sollen und wollen und soll

soiches hernach allezeitper vices gehen und
gehalten werden. So wollen auch Wir Her
zog Adolph Friedrich einen Assessorem und
Wir Herzog Hans Albrecht den andern und
„ebenmaßig allewege per vices und auf den
ersten begehenden obgemeldten Fall, Wir
„Her zog Adolph Friedrich, und zum andern
Fau wir Herzog Hans Albrecht also weiter in
„Bestellung annehmen, Uns auch einer For
mul der Beeydigung und Bestellung verglei
Ichen.“ Zugleich ward hiebei festgesetzt,
daß wennder eine oder andre der Land und

„Hof. Gerichts-Persohnen, welche mindestens
Jauf sechs Jahre angenommen werden sollten,
vor Ablauf derselben um Dimission bitten
wurde, solches zu beider Herzoge Ermessen
„und Cognition stehen solle, solches zu bewil
„ligen oder abzuschlagen, wie auch daß die
Entlassung nur mit vorhergehender gesammter
Cognition geschehen sollez“ daß (9. 15.)
wie obgesetzte Persohnen Unsers Lande und
 HofGerichts sammt und sonders von Uns

nicht absonderlich, sondern auf vorhergehende
 „eines
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„eines jeglichen obverglichenermaaßen Election
„in gemein bestellet und angenommen werden,
„als sollen dieselben auch ebenermaaßen und
dergestallt daß ein jeder Furst eines jeden Per—
„sohn des Land- und Hof-Gerichts den hal
„ben Theil seinerBesoldung alle halbe Jahre
„richtig— — — entrichtet und besoldet

„werden, und dem Land-Richter 1500, Vi—
„ces Land-Richter 1200 und den andein As—

„sessoren 1000 Gulden Mecklenb. Wehrung
„erlegt werden;“ die Kosten der Vocation
und, Ab und Zufuhrder neuen Gerichts—
Personen ubernahm aber jeder Furst fur sich
allein. Wegen der landstandischen Theilnahme
an der Besetzung des neuern Gerichts, Hofes
ward im H. 17. verwillkuhrt: „Was denn

„die Persohnen, welche Ritter.und Landschaft
„in Unser. Land- und HofGericht zu setzen und

„Zu bestellen ihnen frey zu lassen gebethen und
„dazu verpflichtet haben, anreichen thut, soll
„benkunftiger Reformation des Land und Hof,
„Gerichts Richtigkeit gemachet und Ritter—
„und Landschaft ihre gethane Zusage mit Pra
„sentirung genugsamier qualificirten Persohnen
„unverlaungt zu impliren und zu vollenziehen,
„ermahnet, und angehalten werden.“ Dies
alles betraf die gelehrten Mitglieder des Ge—
richts; wegen der Mitglieder desselben aus den

Landstanden hießesweikerimF. 183 Und
„weil auch aus hochrichtigen Ursachen nothig,
Sechster Band. C „daß
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„daß die Quartal, Gerichts, Tage zu publiei
rung der abgefaßten Endurthel und. Deli

„berirung schwerer Sachen, so etwa vorfal
Nlen mochten, und darein das Land. und Hof

Gerichte alleine zu Urtheilen Bedenken tra

„gen wurde, gehalten werde, als sollen dazu
„von den Land Rathen von einem jeden Fur

sten zweene, wie denn des Copituls Schwe

rin, der Academie und des Rahis zu Rostock
Verwandte und denn wegen des Schwerin

schen Theils aus der Stadt Wißmar einer
ound wegen des Gustrowschen Theils aus der

„Stadt Brandenburg oder Gustrow gleichsalls
„ein Assessor zu solchem Quartal Gerichte ver
schrieben werden, — — — und wenn der

Jeine oder der andre von den Land Racthen

mit Tode verfallen sollte, so soll der Furst,
„unter dessen Jurisdiction der Verstorbene ge
„wesen, einen andern qualisicirtenwieder zu
„elegiren und beyzusetzen, berechtigt seyn.“
 DNachdem diese Vereinbarung den Land

standen mitgetheilt und mit denselben daruber
ind uber ihre Theilnahme an der Besetzung in
einer im Monath Marz 1622. zu Rostock zwi

schen den her zogl. Rathen und den landstandi
schen Deputirten gehaltenen, Conferenz gehan
delt worden *), ward uber die, den Stunden

über

 Frank, B. XL. G. 294 ff. Diese Ver
handlungen sind noch nicht offentlich bekannt;

ein



Vier und zwanzigste Abhandlung. 88

uberlassene, zwei Prasentationen endschaftlich
abgeschlossen und darauf die Land und Hof—
Gerichts Ordnung abgefaßt und am 2ten
Jul. 1622. publiciret, in welcher, jenen vorz
aufgegangenen Verhandlungen gemaß, ubet
das Personale des Gerichts im ersten Theil
Tit. 1. folgendes festgesetzt ist:
8. 1. Anfanglich wollen Wir Unser Land
und Hof Gericht jederzelt— mit einem Land
Richter, Vice-Land- Richter und zween As
sessoren — besetzen.

§. 2.,„ Und haben Unser getrewe Ritter
„und Landjschaft sich dahin erklaret und verbinde

„lich gemacht, aus der Ritterschaft einen, und
„der Stadte wegen auch einen Assessoren zu
„prasentiren und auf ihren Unkosten und Be—
„stellungen (welche Bestellunge aber weiter
„nicht, denn auf das bloße Jahr-Gehalt soll
„gerichtet seyn) zu unterhalten“ (im Concept
—R
hier „anzunehmen““, der Herzog Adolph Frie-
drich von MecklenburgSchwerin monirte aber
in einem Schreiben an den Herzog von Mecklen

burgGustrow,daßmanhinzufugenmogte:„zu
„bestellen und zu unterhalten, weil sich die Depu

„tirten ercleret, daß solche beyde Assessores auf
C2 „der

ein Fragment derselben stehtinden Meckle n
burg gemeinnützigen Blattern, Bd.
VI. St. 1. G. gff.
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„der Landstende Uneosten sollen gehalten wer
Iden“.Vergl. Schreiben des Herzogs
Adolf Friedrich an Herzog Hans Albrecht de
dato Schwerin den 19. April 1622.;auf wel
ches letzter unterm 23. desselben Monats ant
worteten*s): welche ebenermaaßen, wir Unsere
andre Assessoren genugsam qualificiret und Un
ferm dandund- Hof-Gerichte sich eydlichsollen
verwandt machen.

§. 3. „Undso-oft eine Persohn aus ob
„gemeldten von Uns verordneten Land· Richter

BVieeLandRichter und Beisitzern—ab
kommen wurden, wollen Wir an derselben

EStatt ander erwahlen und Verordnen·In
maassen denn auch Unseren Land- Standen,
wenn von den Assessoren, so sie prasentiret
haben, einer mit Unseren Consens abstehen,
„oder aus erheblichen gnugsamen, von Unsern

gehorsamen Land-Standen Uns vorbrachten
üursachen cum causae cognitione abgedan
jket oder sonsten unter ihnen eine Stelle erledi
get wurde, eine andere Person zu benennen

—6
§. 7. „Und weil auch aus hochwichtigen

„Ursachen nothig, daß die vier Quartal
Rechts. Tage zu Publicirung der begriffenen

„End- Urtheil in Berathschlagung schwerer
„wich

H Siehe die Anlagen J. Il und III.
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„wichtigen Sachen, so etwa furkommenmoch
ten darin das Land und Hof. Gerichte allein zu
 urtheilen Bedenken tragen wurde, demHer
„bringen nach, ausgeschrieben und gehalten, und
die citationes deswegen an das Stift Schwe
 rin, vier Land-RathevomAdel,UnserAcade-
mien Rostock, auch an die Stadte Rostock,
WismarundGustrow, nach Einhalt der von
uUns und Unseren Hochlobl. Vorfahren ge
machter Hof Gerichts Ordnung ausge
fertigt werden; so wollen Wir daßelbe auch
hinfuhro, wie obgedacht, halten und nichts in
vbdem geandert haben, sondern es sollen ermel
dete sammtliche Affessoren derselben ordinar
„QuartalRechts, Tagen beywohnen, auch
Relationes und Correlationes, so allda
„vorlaufen, anhoren und vernehme, daruber
ordentlich votiren und also conjunctim,
wasRechtist, schließenund anordnen“.

Nachdem die Ernennungen des solcherge

stallt festgesezten Personals großteritheils ge
schehn waren, ward das Hof. und LandGericht
am 12. Nov. 1622. zu Sternberg eroffnet“),

woselbst es blieb, bis die Wallensteinschen

Waffen die Trennung desselben bewurkten.

9. 6.

n) Kraft, S. 421. Frank, B. XII. Cap.
xxviii:
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9. 6.

Fortsetzung.

DurchdieseSanctionen erhielt das Meck.
lenburgische Hof-und Land-Gericht in meh

reren Hinsichten sehr bedeutende Veranderun
en.

Die ursprunglichen vier ordentlichen und vier

extraordinare Gerichts-Tage (9. 3. Anm. »*uta)
wurden zwar beibehalten, allein die ganze Tha

tigkeit des Gerichtsnicht auf sie beschrankt. Ein
Theil des richterlichen Personals sollte von nun an
„continuirlich“ versammlet bleiben, die Ju
stiz administriren und die Sachen zum Ur—
theleSpruch in den Juridiken fordern. Das
bis jetzt nur periodisch thatige Hof-Gericht ward
permanent. Dies hatte auf das Personale des
Gerichts einen bedeutenden Einfluß. Die im

sechzehnten Jahrhunderte festgesetzte(9.3.)Ane
zahl von zwolf Beisitzern ward auf dreizehn erho
het, von welchen ein dritter Theil zur permanenten

GerechtigkeitsPflege angestellt ward, welchem
sich die ubrigen zwei Drittheile in den vier ordent
lichen Juridiken anschloß an der Stelle der, ehe
dem zu einem jeden einzelnen RechtsTage ver

ordneten, Ratheerscheinen jetzt sechs nur in die
sem Gerichte fur bestandig verordneter und nur
ihm verwandter Rathe. Das Gericht erhielt
uberdem an der Stefle des bisher temporaren
Directoriums (6. 3. Anmerk.*)] jetzt ein be

 stan
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standiges Directorium, zu dessen Ausubung
neben jenen zwolf Beisitzern von dem Herzoge

zwei eigene Personen bestellt wurden, fur welche
beiden Nominationen sie sich die Verminderung
der Anzahl ihrer anzustellenden Rathe bis auf
den Halbscheid gefallen ließen, die beiden andern
fur gelehrte Rathe bestimmten Stellen aber den
beideß Landstanden abtraten.

Das, bisher nur von den Herzogen mit

Mitgliedern besetzte, Gericht ward also von nun
an auch von den Land-Skanden besetzet, fur

welche deshalb zwey Prasentationen errichtet
wurden.

Das vormalige System der Besetzung
dieses Gerichts-Hofes mit Mitgliedern aus den
heiden Hauptstanden des Landes (H. 2 und 3.)

ward auch jetzt beibehalten; schon die neu orga
nisirte Besetzungs« Art traägt unverkennbare
Ausdrucke der Absicht, das Gericht mit Per—

sonen adelichen und burgerlichen Standes mog
lichst gleich zu besetzen, eine Absicht, welche die
Stande bei dem vorgelegten Plan der neuen

Einrichtung ausdrucklich erklarten?). Und
wann

a) Vergl. den Vorschlag der Stande auf dem
Landtage von 1620. Nr. 2. „Personen von

„Adel und Unandel“ (s. oben d. 6.). Ueber
bie Frage: „ob die Constituenten des Ge
richts verbunden und schuldig nach dieser Ab
sicht das Gericht zu besetzen? entstanden auf

den Landtagen von 1651 bis 1654. weenDis
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wann hin und wieder dieser Grundsatz nicht
immer so genau besolgt ward; so bewurkte dies
vielleicht der, seit der Errichtung eigener land—

stan
Discussionen zwischen den Herzogen und Stan
den (Spalding, Th. I. G66. 83. 105.
165. 205 und 208.); die Ritter und Land
schaft erklarte dabei auf dem Gustrowschen
Landtage von 1651. „Dag es an sich bil—

„lig sey/ daß, weil sowohl Adel als Unadel
„allda (bey dem Hof Gericht) Recht geben
und nehmen mußte, auch unter ihnen bey der
„Bestellung Gleichheit gehalten wurde, es auch
„bisher also dabey hergebracht und ohservi
ret sey und das Land dabey sichnicht ubel
„befunden, sonst auch im heilig. Romischen
„Reich Inhalts der CammerGerichtsOrd
„nung heilsam veranlaßt ware;“ (Spal
ding, Th. UI. S. 83.) worauf die Herzoge
auf dem Malchinschen Landtag am 14. Sept.
1654. erwiederten: „Sie hielten fur billig
„und Recht, daß sowohl Adel als Unadel in
„Ihren Gerechten und zu andern EhrenAem
„tern im Lande, wenn die lubjecte genugsam
„dazu qualificiret und die officia damit wohl
versehen werden konnten, bestellet und ge
„branchet wurden, es ware auch bis daher,
Fwie es die Erfahrenheit bis dato bezeuge,
„daran kein Mangel gewesen und Sie wurden
„Sich hierbed ebenmaßig ferner gnadig also
„erweisen und bezeugen, Sie behielten aber
„hierinn billig die freye Hand und es bliebe
„solches zu Ihrem freyen Willen und arbitrio
„ausgestellet“ (daselbst S. 205.), welche
„Remedirung“ die Stande, „mit Dank ac-
„ceptirten.“ (dascélbst S. 208.)
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standischen Prasentationen entstandene, Ge
sichts Punkt, mehr die Befugniß zu
den Stellen im Hof-und Land-Ge—
richt zu ernennen, als die Zuzie—

hung zu demselben als ein Vorrecht
aller Stande Mecklenburgs anzuse—
hen. Man glaubte ehedem, die Mitglieder
dieses Gerichts mußten von den Herzogen aus

den beiden Haupt-Standen gewahlt werden

—VDDDDDDDD
ken, weildieHerzogederZeitdasalleinige
Nominations-Recht hatten, die Stande aber
davon ausgeschlossen waren;seitdem aber letztre
ein eigenes Wahl, und Prasentations-Recht
erhalten hatten, scheint angenommen worden zu
seyn, daß die Rechte der Stande hinreichend
anerkannt wurden, wenn sie nuranderBese—
tzung des Gerichts einen thatigen Antheil nah
men und diese Besetzung von denHerzogenund
von denStanden geschehe, mithin die Mitglie,
der des Gerichts vonallen Standen mitbe—
stelltwurden, ein Gesichts-Punet, der dem stan
dischen Wahlrecht weniger Fesseln anlegte und
dessen Folge die war, daß man mehr auf die
StandesEigenschaft der Wahler, als auf die
des Gewahlten sahe. Man hat indessen da,
wo dieses sich besonders außern kann, bei den
Prasentationen der beiden LandStande, die

sen letzten Gesichts-Punct dem Grundsatz den
Prasentaten aus dem Standeder Prasententen

zu
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zu wahlen, moglichst seltenund nur dann, wenn
er nicht befolgt werden konnte, vorgezogen (G.

36. und 9. 40.

§. 7.

21 Von 1633. bis 1651.

Bei der, zu Sternberg am 1. October

1633. erfolgten, Wiederherstellung dieses Ge
richts-Hofes erhielten die, im vorigen s. ange
fuhrten, Grundsatze keine Veranderung; diese
Wiederherstellung hatte uberhaupt nur die Dau—
er von wenigen Jahren).

§. 8.

3) Von 1651. bis 1701.

Auch bei der Restauration dieses Ge—
richts, Hofes zu Sternberg am 1oten April

1651. und zu Parchim 1667. 9) veranderten

die Grundsatze der Besetzung desselben sich uber—
all nicht*), obgleich das Personale des Gerichts

einige Veranderungen erlitt.
Es

4) Kraft a. a. O. S. 430.
) Kraft a. a. O. S. 437 ff. Frank A.u.

58 B. XIV. ECapit. IY. 6. 1. und Cap.
? 5. 1.

) Die Ritter- und Landschaft erklarte 1663.
auf dem Landtage zu Sternberg auf das ca

put 2. der landesherrlichen Propositionen, „daß
 im
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—AVD
nung des Gerichts im J. 165 x. zuerst ein Par

chimscherBurgermeister, an der Stelle des Con
suls der, seit 1648. aus der Reihe der Meck-
ienburgischen Land Stande getretenen, Stadt

Wismar, und der Assessor des Stifts Schwerin
so wie der Academie zu Rostock wurden nach
und nach nicht mehr zu den Quartal-Gerichts-
Tagen berufen, ohne daß an ihrer Statt an
dre Beisitzer traten, dergestallt, daß die Zahl
der Assessorate in dem letzten Halbscheid dieses

Jahrhunderts um zwei vermindert wurden.

§. 9.

M Von 1701. bis gegenwartig.

Da der, bei der Abtretung des Stargardi
schen Kreises an die Herzogliche Linie zu Meck

lenburg-Strelitz gemachte, Versuch der Er
richtung eines besondern Stargardischen Hof· und
zandGerichts ) nicht ausgefuhrt werden konn 
te, vielmehr besagter Kreis nach als vor unter

der Hof und Land. Gerichtlichen Gerichtsbar—
keit

„im ubrigen wegen Vocirung und Bestallung
„der Bedienten es allerdings bey den Rever-
„lalen und der HofGerichtsOrdnung sein
Verbleiben haben mogte.“ Spalding,

n S —* ) Kraft a. a. O. S. 493 ff. Kluver, Th.
ni. St. il. Dpe 4.
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keit und dieser Gerichtshof ein gemeinsames Ge
richt beider Herzoglichen Hauser und der Land—

stande blieb; so ward, die Errichtung eines beson
dern Herzoglich, Strelitzschen Assessorats noth
wendig. Dasselbe ward durch den Hambur
gischen Vergleich vom 8. Marz 1701. er

richtet ) und dadurch in den Stargardischen
Sachen, die Zahl der ordentlichen ) Assessorate
von vier auf funf, und der Herzoglichen Beisiz
zerStellen von zwei auf drei erhohet.
Die innern Unruhen, welche das Vater

land in der ersten Halfte des acht zehnten Jahr
hunderts erschutterten, trennten zwar das H.
und L. Gericht seiner grundgesetzlichen Verfas
sung nach) auf kurze Zeit, dasselbe ward aber
1736. in seiner vollen verfassungsmaßigen In
cegritat wieder hergestellt ), in welcher es auch

seit

b)y §. 10..
ch Da der LandRath des Stargardischen Krei

ses in seinen offentlichen Verhaltnissen unter
den Gustrowschen Land- Ratbenblieb und der
Vorschlag fur ihn und die Vorderstadt Neu
brandenburg besondre außerordentliche Asses
sorate zu errichten, nicht realisirt ward; so
hatdieseletzteLandesTheilung auf die außer
ordentlichen Assessorate keinen Einfsuß.

) Das ohne alle standische Theilnahme zu
Schwerin eroffnete HofGericht kann auf sie
keinen Anspruch machemn.

 ) Klüver, Th. Vl. G. 562. 657. 659. 746
und 750.
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seitbem ungestort geblieben ist. Denn der Plan
der Aufhebung der Gemeinsamkeit dieses, Ge—
richts-Hoses fur beide Landes, Antheile kam
nicht zur Ausfuhrung, vielmehr ward der her

gebrachte verfassungsmaßige Zustand desselben
im Laufe des gedachten Jahrhunderts mehr als

einmahl bestatigt.
In eben diesem Jahrhunderte entstanden

zwar supernumerare Assessorate (H.17.Mund
Auditorate (9. 12.) bei dem H. und L. Gericht,
dies veranderte aber das Recht und die Art der

Besetzung der Richterstellen in demselben uber
all nicht!

Mit Ausnahme der, im HG. 8. gedachten,
Veranderungen und des Herzoglich, Mecklen

burg Strelitzschen Assessorats ist vielmehr die
1622. bestimmte Befugnis und Art der Be—

setzung desH.und2.Gerichts bis gegenwartig
unverandert beibehalten.
Dieser Gerichts Hof besteht also gegen

wartig
I) aus einem LandRichter oder Pra

sidenten;
I) aus einem ViceLand-Richter

oder Vice-Prasidenten;
III) ays zwolf Assessoren, namlich:
A) aus funf ordentlichen, von die—

sen sind V

A) drei, Kraft Herzoglicher
Vocation;

a) zwei
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a) zwei von HerzoglichMecklen
burg Schwerinischer Seite und

b) einer von Herzoglich Mecklen

burg Strelitzscher Seite;
B) zwei, vermoge Landstandi—

scher, namlich:
a) einer von ritterschaftlicher und

b) einer von stadtischer Vocation.

B) Aus sieben außerordentlichen,
namlich:
A) vier ritterschaftlichen und

B) drei stadtischen
Assessoren.

§. 10.

5) Chronologisches Verzeichnis der, von
1622. bis gegenwartig bei dem Hof

und Land- Gericht angestellten, Pra
sidenten, Vice-Prasidenten und As
sessoren.

Die, in Grundlage der bisher angefuhr
ten, Normen bis gegenwartig bei dem H. und
L. Gericht angestellten, Prasidenten, Vice,

Prasidenten und Assessoren sind solgende:

1) Hof
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HHof-und Land-Gericht s-Pra—
fidenten.

Namen
und

vorige Bedienung.

Ernn
fuh

rung.
Abgang.

 Matthias, von Guüm 62e 3. den 

tersberg, Nov. Noyvd. als Her
aus HinterPommern, 12 30ogl. Mecklb.

Erbherr auf Reichenbach, Schwerin. ge
Falkenwalde undBeslerin heimer Rath,
HinterPommern und! —
SchatzMeister des Hoch lensteins Inva
Istifts Cammin, auch Seu ssion nach Pom
zogh. Mecklenburg· Schwe mern zuruct u.

rinscher geheimer Rath. starb als Dom
Dechant zu
Cammin und
BurgRichter
zu Pyritz.

Paschen pn der Lu
e

Erbherr auf Thelkow, vor
her VicePrasident.

const. von M. Gustrow.

1623

Nov.
20

Blieb bis zur
Trennung des

Gerichts(1631)
sund darauf
(1633) gehei

mer: Rath und

CanzleiDirer
tor zuGustrow,

im Jahr 1651
aber zum 2.

mahle H. und
. Gerichts

Prasident (s.
* 42

Namen
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Namen— Ein—

und fuh
vorige Bedienung.rung.

Abgang.

3Joachim v. Lutzow,
Erbherr auf Pretzier.

const. v. M. Schwerin.

1633

Oct.
F

starb 1638. den
15. August.

4paschen den der Lue,

(zum zweitenmahle) Herz.

RMeckl.Guůstrowscher geh.
Rath und Klosterhauptm

zu Dobbertin.
(Mecklb. Gustrow.)

5 Curdt Valentin von

Pleßen, —
krbherr auf Retgendorf,

vorher Assessor.

(Mecklb. Schwerin.)

1651

April
10

starb 1653.

1654 ward bei der

und Wiederherstel
1667 llung des/ Ge

Sepibr.srichts zum 2.
12 mahle einge

fuhrt, legte
1679 seine Stel

mieder und

starb im namli

chen Jabre.

16080 itrat 1685 in

Januar ChurBran
13 denburgische

Dienste, in wel
er Staats

Ministeru.Ge
—6 zu Cop
penhag. ward,
d. Danneberg

Orden erhielt
u. 1718 starb.

6 Adam Dee v. Vier
ed,

Erbherr auf Weitendorf,
seit 1673 Herzogl. Meckl.
Goustrowscher geheim. Rath

und KammerPtrasident.

(Mecklb. Gustrow.)

Namen
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Namen
und

vorige Bedienung.

7Ulrich von Strah-1687
lendorff, Juli

Erbherr auf GroßenEixen/5
und seit 1682. Land

Rath.
 C(Mecklenb. Schwerin.)

send Christoph v. 1702
Koppelow, Januar

zugleich Meckl. Schweri 10

nischer wirklicher geheimer
Rath.

Ein
fuh

rung.
Abgang.

J Johann v. Klein,zugieich Herz. Mecklenb.
Schwer. geh. Rath, Canz

jlet und ConsistorialDi

recter, auch Kon. Preus.
sgeh. Rath (geb. 1659. zu
Rostock und vorher daselbst
Prof. der Pandecten.)

1713 resignirte 17 15
Julii su. starb 1732.

ias zuns Friedrich v.
der Kettenburg,

Herzogl. Mecklenb. Schwe
rinischer geheimer Rath u.
Ritter des St. AnnenOr

dens, vorher Herzoglich
Holsteinscher geheimer

Rath.

1736
Nov.

starb 1745.

 90
9

Sechster Band. D— Namen
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14

Namen
und

vorige Bedienung.

Hellmuth v Peders
dorff,

Erbherr auf Brokhusen,
seit 1734. Land-Rath u—

von 1734 bis 1738. und
vdn 1741 bis 77747. Mit
glied des engern uesduf
fes, auch Allelfor extra-

ordinarius.

Ein—
füh1

rung.

1747
ebr.Dee

Van

Abgang

starb 1759. den

16. May zu

Gustrow.

 e,Carl Friedrich Graff 1763 legte diesen Po
J pon Bassewitz aApril sten am 31. Oe
Erbherr auf Prebberede.“ 21 tober1781.nie
Wardow u. Jahmen, Rit-(absens, ner u. starb den

ter des RussischKais. St. tam· ser Gad 1783.
AnnenOrdensundHerz.quam
MecklenburgSchwerinis. prae-
geheimer Rath und Re —X

gierungsPrasident, geb,
d. 19. Mayp 1720.

13 Ernst Friedr. Chri—
sst ian v. Thomstorff,
Erbherr auf Rothspalk, seit
1777. LandRath u. seit

—D—
dinarius.

1782

April
20

starb zu Gust
row am 14.

April 1792.

Namen
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Ein
fuh

vorige Bedienung.frung.
TaChristian Albrecht, 1798

Freiherr von Kiel-Deebr.
mannsegge, 10

(geb. d. 32. Oct. 1748. zu

Sternberq) seit d. 15. Sot
11774. Audltor, am 12.

Meah 1779. Allellor lo
pernumerarius und am
19. Febr. 1782. Allessor or-
— E

Gerichts.

Abgang.

1) Hof-und Land-Gerichts-Vi—
ce-Prasidenten.

Namen
und

vorige Bedienung.

Ein

fuh
rung.

 Paschenv.d.Luhe,1622
Erbherr auf Thelkow unds Nov.
seit 1620. Herz Mecklenb. 12

Gustrowscher Hof u. Kanz
Jlei-Rath, geb 1592.

(Mecklenb. Gustrow.)

Abgang.

1623. als Pra
sident und starb

als solcher11654

Zogislau v. Behr, 1624
Erbherr auf Katzenow und' Januar
Remplin, vorher Herzogs. 13

M.Schwer. Reg. Rath
(Meckl. Schwerin.)

D 2 Namen
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Namen
und

vorige Bedienung.

Ein—
fuh

rung.

Abgang.

3 August wor der Lu
e

Erbherr auf Schulenburg ·
(Meckl Gustrow.)

1633 darb 1638. im

Oct. Junius.
1

48. Laurentius Sten 1651
phani, April

geb. zu Greifswald —9 10

bis 1614 Prof. d. Rechte
zu Rostock, von 1614 his

3636. Hof und Kanzlei
Rath zu Gustrow und als

solcher Assessor des 8
und LandGerichts (8. 4.),
von 1636 bis 1651 Herz)

Mecklenb. Schwerinischer
wirkl. geh. Rath u. Kanz

lei-Director.

(Meckl. Schwerin.)

starb den iTen

Nov. 1657.

54 O. Johann Thri-11667 sstarb Toi.

stoph —V
geb. 1618. im Westphali 12

schen, Herzogl. Mecklenb.
Gustrowscher Hof und
KanzleiRath, 1662. he
heimer Rath und Reichs-

tagsGesandter, und 1665.

Kanzlei-Director.
 M. Gastrow)

Namen
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Namen Ein
und fuh

wvorige Bedienung. rung
Abgang.

6 Bictor v. Grabow, 1702 tarb 1707.
Erbherr auf Lusewitz, e April,

seit 194, von der Ritter 25

sschaft prasentirter Assessor.

7Bertram Christiam 1707 starb 1722. 8.
v. Hoiningkhusen, April 14. Dee.

geb. zu Ratzeburg 1681. 12

seit 1685. Referendar bei
der JustizKanzlei zu,
Schwerin und seit 1692.
Herzogl. Meckl. Schweri

nischer Assessor.

31 Ferdinand Albert
Marggraff,

vorher Groß furstl.u. Her
zoglich Hollsteinscher Ju

stiz-Rath zu Eutin.

1736
Nov.

9

9Hartwig Friedrich 1763
von der Luhe, April

Erbherr auf Rambow und! 21

 seit 1747. Assessoer.
 o Joachim Friedricp 2774

Mester, April
vorher KammerProcura 11
tor und seit 1767. Assessor.

u8 Felix Friedrich
Gerling,

vorher geh. Secretar und
KanzleiRath zu Neustre

litz, seit 1774. Assessor.

resignirte d. 5.
Dec. 1760. u.

starb zu Gust
row.

starb zu —
row 1771.

starb zu Gus
row 1778. den

14. Nov.

starb zu Gust
row 1784. den
12. Febr.

Namen
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Namen Ein
und fuh

vorige Bedienung.frung.

12Christian Gottlteb
 Warnemunde,
vorher Hof Rath u. Hof
. LandGerichts Proeu

rator, seit 1779 Assessor.

784.

Jutii
6

123August Wilh. Frie
drich Hartwig von

Bulow
Erbherr auf Kelle u Ziert
zowged.“zusPrutzen·am
 18, April 1769. seit dem
rib Jnnuar 1991.Audi

tor/d. 32Jul. 1792. Allsels.
Supernumerar. us d.9.

Jul. Assssox ordinaxius.

2797
Julii

1L4

ra'Carl Ulpich v. Hol!
stein,

seit dem 26. Jul. 8
Afsessor fupern. und seit
——

dentlicher Assessor. se

1800

April
22

J'

Abgang.

starb zu Gust—
row d. 9. April

1795.

sresign. Ostern
ISOoo..

271

*

I11) Hof—
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U Hofe und Lan de G er icht 85
 Assefforen.

A Ordentliche.

Namen und
vorige Bedie—

nung.

Con Ein

——
ruent. lrung

D. Christ ophvonjt
Hag en,

auf Hanus hagen, H.!
und KanzseiRath zu
J Schwerin

SinusSuqeri-

38
3

1622

Nov.

12

2D Petier Was

* mund, e
geb. zu NeubrandenGültro

bueg 1586. vorher, vntg
Procurat ur bei dem (1)!
H. und LG. und
Vigariuss des Kanz
lers Cthmann als

MProfessor zu —

16221 1625. jals

Nov. Professorco-
12 Idicis u. Con

sistorial As
tsessor zu Ro
stotk, 1627.
Hof und
KanzleiRath

Gustrow,
rsz31. Kanz

a Directorzu Schwerin
starb den! 2.

Namen
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Namen und
vorige Bedie—

nung.

Con st i
tuent.

Ein

fuh
rung

Abgang.

D—— Bardie Rit162211626. Herzi.
tordvon Pleße u terschaft Mov. Hofe Rath u.

auf Zulww. (i) is Gesandier in

(ab-· Dannemark

lens)ju. bei Wallen
stein, darauf
1630. Herzl.

—9* Rath
u. HofMar

schall u. end

lich geheimer
RathsPra
sidentinLand
igrafl. Hessen

Darmstadt
schen Dien
sten.

4 D. Justus Zindie Land 1s2
Jeriing] schast Heov—

cy 79

tarbv.1633.

5 D. Hein. Schuk
Mann

geb. 1584. zu Osna
bruck, studirte zu Ro
stock, practisirte zu
Speyer bei dem R.

Kammern Gericht,
ward 1614. zu Hei
delberg, nachdem er

daent eine Disserta
tion: de sententia

die Rit116261ward 1628.

terschaft Consulent der

(2) LandStande,
11633. wieder

zum Ritter

schaftlich. Ais
sessorat pra
sentirt, trat
aber als Hof
Rath in Herz.

Meckl. Gustr.

Namen



Vier und zwanzigste Abhandlung. 37

Namen und Consti- Ein—
vorige Bedie A fuh

nung. rung
Abgang.

et re judicata her

ausgegeben hatte, D.

juris, gieng nachRo
stock und ward —
Procurator des Hof
u. LandGerichts u.

schon 1623. zum As

sessor desselben be
stimmt, aber noch

nicht angestellt.

6Conr. Valentin
 oon Pleßen,

auf Retgendorf.

Dienste und
starb 1656 zu
Rostock, als

rosessor co-

dicis u. Con

—ID
sor.

Smus
Sueri-

nenlsis

(2)

1633 ward 1651.
Oct. Deputirter b.

d. großen Aus

schußu. 1654.
Prasident, re

signirte und
starb 169.

0. Hein. Kraut..
hoff, Smus

Procurator bei dem Güstr.
H. und L. G. (2)

D. Nicol. Waseldie Rit

mund, ttjterschaft
Procurator Fisci bei (3)

dem H. u. L.G. F

91D. Weinh. vonsdie dand i635 ward 1644.4
Gehren, schaft Syndieus der

jgeb. 1583. zu Koö(62) Stadt Ro
nigsberg/ Bischof stock u. starb
lichSchwerin.Hof als solcher
 Rach. 1660.

Namen



58 ier und zwanzigste Abhandlung.

Namen und
vorige Bedie—

nung.

Con stia Ein—
uent. sußß

rung

Abgang.

. Peter LEle
mens,

danzlei Rath *
Schwerinwoselbst er

chon 1643. mit 9
V. Mesen eine Art von
interimistischen Hof

Borichtadministrirte.
 il Fohann Dorn.

Snraus

Sue ri
nensis

(3)

1654

April
10

 16Ijstarb 1654.

Smus April
Gustro: 10

ienig
—“ 3)

TaD ca u s Eg hote Tand 1651starb 1665.
gebrechtz schaft April

H. und L. —* 63) —
Advocat.“

is Christtan Frie dig Rit-i65—
drich von Gpbhu, terschast
auf Basedoo, Erb(4)
Land-Marschaul des
Stargardischen Krei
 ses..

gieng 10853 7.
HMeckl. Gu
strow. Dien
ie in wel
chen er gehm.

—* u. Kam
mer Prasi

dent ward.

J ward 1659.

14Gotttlie be v. Hal die Rite rnee
gen, tierschaft« zu Schwerin.

auf Haushagen. 68) J

Namen



Vier und zwanzigste Abhandlung. 59

Namen und
vorige Bedie—

nung.

Consti
tuent.

Ein
fuh
rung

151Casper von Vu

lringshoven.
663

Smus

nensis

(4)
16Matthias wvon die Rit

Linsiow lerßaft
auf Damerow, bis (66)
her Herzgl. Braun

schweigscher Hof; o
richts 4 Assesog zu
Wolfenbuttel.

16

17 D. Laur, Schröldie sand1667
 der (gaft

H. und L. Ieghtoi (4)
Advocat. —

18 D. Friedr. Clats
ten, Swmus

seit 1681. H.u. L. 8 Guüstro
Procurator und seit vienlis

i667. Erocurator, (a)
Fislci.

1670

Julii—
11.

iolHein. vonin. von gor ple
die

Ritter

schaft
67) 1

Abgang.

starb 1690.5

starb 1693.

Namen



560. Vier und zwanzigste Abhandlung.

Namen und
vorige Bedie—

nung.

12

Con st i Ein
ruent. fuh

rung
Abgang.

9 Joa . Chri die Lande1674trat 1088. in
stsan Beselin, —schaft. Jan.Herzl. Meckl.
geb. 1634. zu Rostock. (5) 9 Schwr.Dien

ste, in wel
schen er 1704.

als wirklicher

geheim. Rath
starb.

16801ward 1687.
geh. Rath u.
ViceDireec
tor der Justiz

Kanzlei zu
Dchwerin, st.
1689.

210. Dav Grund—
greiffer,

Procurator .
L. Gerichts und seit
1670. Procurator

Fisci.

*

221410raham Beoö'sdie Land—
 Gel, schaft

Herzgl. Sachsen· Lau (6)
enburgischerRath.

peartram —Astian von Hoie Smus
ningkhusen, Sueri-

geb. 1651, zu Ratze nenüs

cburg, seit 16085. I (6)
serendar bei der Ju

stizKanzlei z. Schwe
rin.

1689

1692 ward 1707.

Jan. VicePrasi
12 dent und starb

1722.

z4Victor v. Gra die Rit1694
bow, tterschaft

auf Lasewihz.cC(8

ward 1702

VicePrasi
dent u. starb

11707.

Namen



Vier und zwanzigste Abhandlung. 61

Namen und Con sti Ein
vorige Bedie- Tuent. fuüb—

nung. lrunq
Abgang.

2519. Joach. Schrb

seit ———
tor bei dem H. u.L

Gericht.
26Johann Nicol.

v. der Meden.

11

Smus

Sueri-

nensis

1701

Spt.
20

starb 1714.

Smus 1708

Streli· Jan
zenlsis I 11
(1)

21 Veit Andreas idie Ritn 70
Schaffer, tetschaft April

HofLehn u. Kanzlei (9) 125
 Rath zu Gustrow

281D. Heinrich Kodie Land—
now, schaft

geb.1649. seit1699.1 (7)
 ESenatorzuRosdock.

ae egIgeb.z.Gustrow1649.Serenis-
der Rechte Licentiat, simus

sseit d. 19. Nov. 1674 bvueri-

H. und L. Gerichtsnenlis

Procurator,und seit/
1689. Burgermeister,

der Stadt Gustrow u
von 1689. bis 1692
von Seiten derselben

Assellor extraordi-
marius bei dem H. u.
JLe. Gerjicht. 4

1702

Oet.
h 3

starb 1713.

Doen 17 —2v 1. er.

n 31. October.

Namen



62. Bier and zwanzigste Abhandlung:

Namemn und.

porige Bedie
nung.

Consti
tuent.

Ein

fuh
rung

Abgang.

— Valentin
vonPleßen,

die 1709
Ritter May,
schaft3
(10)

zJodachim Neese,iuz
si Sondieus 9— Smus

HofRathu. Burger Sueri-
sMeister der Stadt nensis

Gustrow u. seit 1707.

H. und L. Gerichts
Procurator.

r 285d.instarbiu7
Jan.

15

32 Adam Joachim
von Bulow,

geb. 1673. Hengegl.
Meckl. Gustrowscher

Kammer-Junker
HofMarschall der
verwittweten Herzo
ginn von Mecklen

burg Gustrow.

die Rit

terschaft
(11)

1711

Oet.
22

starb 1726 d.
18. Februar.

33 Joach i m Schrost4
der Smus

Burgermeister z,Gu sSueri
strw. nensis

1714

Namen



Vier und zwanzigste Abhandlung 63

Namenund
vorige Bedie—

nunge

3441D. Car! Gibeth,
Igeb. d. 22. December.

1653, Procuratord
H. und L. Gerichts
1687, und Burger

meister der 8strow u. außerotdent

 icher Assessor s. 742

3518. — Ehri,
stoph Vik,

seit 1709 —
des H. u. Lo Gerichts

r v. 4715. bis 1719.
Burgermeister zu Gu

strow u. Afsessor ex

trao dinarius

e Wil

 helm von Gra
bow, e3

ConstiEin
tuent.üh

 rung
Abgang.

F 171. caro 1719. d.

Smus Jau. 25. Januat.Sueri-3.
nenlis

10

Smus

Sueri-

nenlis

174*

75 1736

Smus Mov.
Suer-9
nenlis

371D ettlef Friedr. die Rite11736 starb im An,

von Bulow. terschaft ser fange d. Sep
geb. 1691. Erbherr a.f (12). .9 temb. 1758.

Tefßin.

38Licentiat Cla
 mor Weßel,
1710. Advocat iund

1712. Procurator.

Smus 11737 resign. 1755.
sStréeli- Jan. u. st. . Gast

zensis7srow d. . Ju
(22] ni 1765.

Namen



64, Vier und zwanzigste Abhandlung.

Namen und
vorige Bedie

nung.

Tonsti
zuent.

Ein

fuh
rung

Abgang.

391D. Joach. Lan desdie Land 1738resign. 1741.
reuter, — schaft — starb bald

1698. Procurator. (8)8 inachher.

— Hector Theou
do fius v. SchoSmus

pfer, GSuerin.

geb.zuRostock,170(Frank
Advocat und ProcuA. u. N.

rator, 1734 Hof * M. B.
richts KanzleiRath.] XVIII.

S. 284.)

1741 resignirte auf

Weinachten
1768. und st.

ä Guftrow
am. 5. Mart
1768.

4iID. Joh. Heinr. die Land 17421starb im Fe—
Konow,schaft Mer oruar 17544.

Sohn des Assessors (95. 17*
Konow (N. 28) Ad

vocat 1712.

28pig Frieg88drich von der 8mus
Lüuhe, Sueri-

Erbherr a. Rambow. nenlis

3 Taspar Friedrich (nachher),
—

Erbhert auf Hoppen
rede, Ludershagen,
Ciuln und Grabowe

gebohren zu —*—
172328 H. u. L. Ge

richtsAdvocat und
HofRath, 1753.
Assessor supernum.

1747 ward 17 55.
Dee VieePrasid.

9

1754sentlas. 1768.

—— zu Güst
23row am uiten

Sept. 1799.

Namen



Vier und zwanzigste Abhandlung. 65

Namen und

vorige Bedie—
nung.

Consti Ein
tuent. Afuh

rung
Abgang.

Carl Danieldie Land 1753

Christian Krie schaft Jan.
ger, »60).

H.un. L. G. Advocat.
——

— FriedrichJoachim von

 Bülow,
Erbherr auf Klaber,

geb. 1732.

tars den 28.
Jan. 1779.

175819ieng 1770.

Jun sals geheimer

13 e
in Hrzli.Mekl.

Strelitzische
Dienste, in
welch.erKam
merDirector
lu Ob.Haupt
smann ward.

Er resignirte
1789. u. starb
1798.

46 Joachim Die—

trich v. Preen,
HofRath u. Kam

merjunker zu Qued
linburg.

die Rit

terschast
(13)

1758 resign. Wei—

RNov. nochten 1ag
29 u st.zuGust

row am 21.

Marz 1798.

47Joachi m Frie-er

— drich Mester, Smus
Heu. L. G. Advocat Sueri-

s KammerProcu nenlis
 rator.

— 1774
May Viees Prasid.

s u.st. 1778.

F Namen



565 Vier und zwanzigste Abhandlung.

Namen und
vporige Bedie

nung.

ConstiEin
ruüent.fuh

rumg

Abgang.

48 D. Albert Chri—
stian Heinrich

Schroder,
H. u. L. G. Procu

X

22

Smus

fsueri-

nenlis

68 starb am 2
Jun.Aug. 772

sgie drich Chri
stoph Julius

H e s —
geb. zu Plau, H. M.
iStrelitzf. HofRath
u. H. u. L. G. Ad

vocat.

Smus

Streli-
zensis

(4)

1771

Jul.
20

sopð elix Friedrich
Gerlinges

Kanzlei Rath zu
Neustrelitz.

23 1779ward 1779

Smus Apri VieePrasid.
Sueri- 1 lu. st. 1784.
nenlis ab J

sens

tam.

prae
sens

51 Anton Wilhelm 2—
 v. Raven, 8mus

geb. 1739. Auditor Sueri-
sam 12. Nov. 1767. nenlis

Allessor supern. am,
14. Sept. 1768.

17744resign. Ostern
Apriii782, und st.
 11 3u Gustrow

25. Febr.

17928

Namen



Vier und zwanzigste Abhandlung. 67

Namen und Consti-Ein
vorige Bedie— ——8 —

nung. rung
Abgang.

5e
Christian Gott

lieb Warne muns
de,

geb. 1729. HofRath
u. H.u.L.G.Procu

rator.

25

Smus
duert
nenlis

ger 1784
Merz VicePrasid.

12 st. 1795.

53)0. Clamor Gesdie Land1779
org Sibeth. schast Dee.

geb. zu Gustrow am (11) 16
i2. Aug. 1750. H. u.

 L. G. Advocat.

544Christian Albr.

Freiherr v. Kleh
mannsegge,

s. oben die —
ten No. 14.

resign. 1793.

26 1795

Smus Febr. Prasident.
Sueri- 9
nensis

— Vsar Dusertvon.Serenil.
Gentzkow, simus

Erbherr auf Jatzke, Sueri-
geb. 1758, ward am nenlis

18. Sept. 1779. Au
ditor u. am 11. Oet.

1782. Assessor su.

pernumerarius,

1784sresign. 1793.

E a. Namen



68 Vier und zwanzigste Abhandlung.

Namen und ConstiEin
borige Bedie dus 4—

nung. tung

Abgang.

5614ugust Wilhelmsus 11793 ,ward 1797
sra Hart Smus Juin Viee / Prasid.

wig. v. Bulow, Sueriz 9
geb. zu Prutzen ain nenlis
isten April 1769.

Erbherr auf Gr. und
KleinKelle u. Zirt
zow, 17912. am 11

Jan. Auditor, 1792.
den 3. Jul. Assessor

supernum.

57 —A Ludewig
Ernst von Blu

cher,
aus dem Hause Su

kow, seit 1792 Au
ditor.

die ee Wel
Ritter Jan.nacht. 1798.
schaft7
(14)

zD Frizdr, Witt bie Lnduno
heim Sibeth, schaft Jan.

geb. zu Gustrowam (12) 118
26. Jul. 1759. H

u. T G. Advocat.

591Car Ulrich von
Holstein,

seit 1703. d. 26. Jul.
Assess. supernum.

1795 ward 7858
Dee.VicePrasid.

10

Namen



Vier und zwanzigste Abhandlung. 69

Namen und
vorige Bedie—

nung.

Con sti
tuent.

o Georg Bernh.
Johann Brandt,

geb. zu Polchowam
1us. Aug. 1772. seit
dem 29. April se

Auditor.

30

Smus

Sueri-

nenlis

61Carl Albert die Rit
Christoph Hein terschaft
eich o Kanpb,cio)

geb. zu Schwerin am

16. Septbr. 1769,
ward 1790. Kanzlei

Assessor, 1792. Kanz
leiRath und 1793.

Regierungs Referen
sdar in Herzogl. M.

Strelitzschen Dien
sten.

sFriedrich Ernstzi
Carl Fromm, JSmus

geb. zu Schwerin 3 Sueri-
r. Sept. 1776, seiti nenlsis
1798. Auditor bei der

JustizKanzlei zu
Schwerin.

Ein
fuh
rung

1797

Juliih
4

1799

Jan.
II.

1800

April
22

Abgang.

B. Außer—



70 Vier und zwanzigste Abhandlung.

B. Außerordentliche.

Namen

Martthias von

Behr.

Joachim von
Voß

3 Hennecke von
Reventlow.

Gebh. v. Molt
cke.

5 D. Daniel Eg—
gebrecht.

6 Jugen v. Flo—
tow,

auf Stuer.

I Joachim von
Voß.

Eigensch. in

in welcher Prasen — Aber Alleft rant. 7* gang
extr. ward

Landrath
1

622

Mecklenb. ßSchwerin. oyr

Landrath Mecklenb.
2 Schwerin.

LandrathMecklenb.
3, Gustrow.

Landrath
5 4

Mecklenb.
Gustrow.

Burger
meister zu
Wismar.

Die Stadt

Wismar 1628

Landrath Mecklenb. 833
 Schwerin. Oer.

Landrath
6

Mecklenb.
Gustrow.

Namen



Vier und zwanzigste Abhandlung. 71

Namen
Eigensch.)
in p rasen—
er Alless tant.

extr.ward

Ein
dee
rung Bang

o. Joh. Klein broleslorschmidt. juris
zu Rostock.

Die Acade
mie

1

1633
Oet.

9 Valent. Strele
nius.

Senat. zu
Rostock.

Die Stadt

Rostock

10 Gabriel Pauli.
 Die Stadt

Consul zuz Ig
Wihmat Wiamee

11 D. Friedr. Cor
foey.

Consul zu

Gustrow.

Die Stadt
Wismar.

7

12 Curdt v. Behr. Landrath
7

Mecktenb.

Schwerin.

1651

April
10

3Claus v. Hahn. Landrath
8

Mecklenb.

Gustrow

14

sen.
LandrathMecklen.

, Schwerin9.

 7
 11672

Nameg



72 Vier und zwanzigste Abhandlung.

Namen

i5Heinrich v. Le
vetzow.

16 D. Joachim
Schonemarck.

Eigensch.
in welcher Prasen—
er Allsess.tant.

extr.ward

Landrath — Mecklenb.
101 Gustrow

Profes. ju.
ris

zu Rostock

Die Aca—
demie

 prung gang

1654
*

10

e Scharf Consul — Dee
fenberg.NRostock. F

18, Joach. Schro—
der.

19Christoph Frie
drich von Jas

mund.

20 Daniel v. Ples—
sen.

2u Cuno Hans v.

Bulow.

Consul zu

Parchim

Die Stadt

Parchim
1

Landrath
11

etnee r
Gustrow. I17068

Landrath
12

Mecklenb.
Schwerin.

resisnirte
1711

Landrath Mecklenb.

1 Sann
1680

Namen



Vier und zwanzigste Abhandlung. 73

Namen
Eigensch.

in welcher Prasen
— ————
2xtr. ward

Ein

Ab
ng gang

22) Johann Frie
drich von Leh

sten.

Landrath
14

Mecklenb.7162
Gustrow So s

1

23 Theodor Suter.
Burger

meister zu

Rostock.

Die Stadt
Rosrock

3

1674

J— Christian Gie—
se.

Burger
meister zu.

Parchim.

Die Stadt

Parchim
2

16836

25D. Johann Ger
des.

Consul zu

Gustrow.

Die Stadt

Gustrow.
2

1680

»g. Daniel Fi Consul zuee esosioch

Die Stadt

Rostock. 167411701

27 Jurgen v. Plus
fow.

Landrath
15

Mecklenb.11675 1693
Schwerin.

28Adolph Friedr.
v. Maltzahn.

Mecklenb.
bardratn Gastte —J

3

Namen



74 Vier und zwanzigste Abhandlung.

Namen
Eigensch. in

in welcher Prasen r Ab
er Allelse“ tant. ssun gaug
extr. ward 8

es Bogislaus
 Ernsto.Peders

dorff.

Landrath
17

1680

i zu Die Stadt
30.D. Mart. Chri Consul- zu Die Stadt 630

stoph Gerdes. zGustrow. Gustrow.
.

31 D. Joachim GeConsul zu
org Balke. Parchim.

Die Stadt

Parchim.
3

168511689

32 D. David San
dow.

Consul zu Die Dtadt

—* Vustrew
1689

33 Jacob Schro
der.—

Burger Die Stadt!
meister zui Parchim, rososrsg
Parchim. 27

34Petrus Tornow.
I. U. D.

Bürger Die Stadt!
weister zu/Gustrow. i680 8
Gustrow. 6

i Die Stadt

;5 Laurentius Kle Consul zu 169211701V venow. Gustrowe dnet

Namen



Vier und zwanzigste Abhandlung. 75

Namen
Eigensch.
in welcher

ler Aftect

oxtr. ward

Prasen
tant.

48 Cuno v.Bassewitz.
Landrath

18

Mecklenb.

Gustrow.

an ee v.Plusskow.
Landrath Mecklenb.

Schwerin.

38) Math. Giese.
Burger

meister zu

Parchim.

Die Stadt

Parchim.
5

a D. Georg MelF Die Stadt
i —** — J———

er.

40 D. Christian
Schulz.

Consul zu

Gustrow.

Die Stadt

Gustrow.
8

aPJobst Humrich Landrath
19

a Died. Joachim
v. Plessen.

Landrath
20

Ein

fuh
rung

Ab

gang

1694 1714

1695

1695

170141707

1701

1702 1706

17060117132

Namen



76 Vier und zwanzigste Abhandlung.

Namen
Eigensch.
in welcher

ter Alsess

extr. ward

Prasen  3 Ab
 rant. liue, gang

43 D. Joh. Joach. Consul zu De —A
ThieinRostoch Rostock.

44 Otto Christoph
v. Halverstadt.

Landrath.
21

1708

45
Christian Wil—
helm von Leh

sten.

Landrathe
22

Mecklenb.1709
Gustrow.

 BJlbt 6

46 JoachimNeese..Hunnetn
Gustrow.

Die Stadt —Gustrow. 1707 28
— p. 62

131)
1714

—*8
63

134)

4710. Carl Sibeth Consul, zu
Gustrow.“

Die Stadt

Gustrow.
10

is IoamHeinr.
v. Drieberg.

Landrath
23

1712

igd Rath Joh.Jacob Buße.

Burger
meister zu

 archim.
Die DdtsreParchim. 715

Namen



Vier und zwanzigste Abhandlung. 77

Namen
Eigensch.
in welcher Prasen
er Assess.tant.

extr.ward

Ein
fuh
rung

Ab

gang

50Ehrenreich von
Moltke.

Landrath
24

Mecklenb 1715

Gustrow.

511Johann Christ.
Vik.

Burger
meister zu

Gustrow.

Die Stadt

Gustrow.
11

1719

1715,(vid.

na36)

z Johann Gu Consul zustaph Storch. Gustrow.

Die Stadt 1

Gaussow. 71911750
12

53 Siegfried von
Oertzen.

Landrath
25

1736

Gustaph Adolph4 Behr.“
Landrath

26
1736

55 Levin Joachim
v. Maltzahn.

Landrath
27

1736

560) Valentin Joh. Consul zu

Beselin. Rostock.

Die Stadt

Rostock 736)
7

Namen



78 Vier und zwanzigste Abhandlung.

Namen

57. Hellmuth von
Pedersdorff.

58, v. Negendanck.

59Ludwig Achatz
v. Hahn.

60 D. Mantzel.

611 D. Thomas

Spalding.

621 Joh. Ludolph
v. Bassewitz,

auf Luhburg,
Kaiserl Kam

merherr.

63 Vollrath Levin
v. Maltzahn.

Eigensch.
in — 3 en;

er Assessi tant.

extr. ward

 Ab
rung bang

Landrath
ath

Mecklenb.

Gustow.

11747
173910vid.

P. 50

111)

Landrath
29

Mecklenb.

Schwerin.
1739

Landrath
30

Mecklenb. 1745

Gustrow.

Burger
meister zu

Rostock.

Die Stadt
Rostock. N749

Consul zu
Gustrow.

Die Stadt
Gustrow. 750lra6s

17

Landtath Mcklenb.
31 Gustrow

175511778

Landrath Mecklenb.11755)1758
32 Gustrow.

Namen



Vier und zwanzigste Abhandlung. 79

Namen Eigensc.
in welcher Prasen
—
extr.ward

—
rußg vang

641Cordt v. Hobe. Landrath Mecklenb 175571763
33 Schwerin.
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N. l.

Schreiben des Herzogs Adolf Friedrich
von Meckl. Schwerin an den Herzog
Hans Albrecht von Meckl. Gustrom
wegen der Land und Hof- Gerichts-
Ordnung.

Vuser freundbruderkich dienst
vnd waß WirmehrLiebß vnd guets vermugen
Zuvor,
 Bochwurdiger HochgebornerFurstfreund
licher vielgeliebter Bruder vnd Geuatter. Wir

haben daßienige, was Vnser beyderseits iungst
hin nacher Rostock abgeordnete Rathe, wegen
ber Newen HoffgerichtsOrdnung, auff vorge
hende schrifftl. vnd Mundliche dommunica-
tion mit den deputirten aus der Rittervnd

Landschafft, endilich vnd schließlich, Jedoch
auff Vnser vnd E. 2. rati fication zuPappier
gebracht, ablesend angehoret, Lassen Vnß zwar
Dasselbe woll gefallen mussen aber darbey nache
gehendes erinnern,
 Erstlich. Daß in parte prima tt. i. in
. Vnd haben etc. post verbum anzunehmen
diese Wortt zu addieren, zu bestetlen vnd
zu vnterhabten c. Weil sich die deputier
e ercleret, daß solche beyde Allessores auff

de Landstende Vnkosten sollen gehaltten wer«
en.

Vors
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Vorsander, ob Wir wöll geschehen
lassen konnten daß beim 2 Titui der punct.
Religionis genzlich außgelassen werden moch
te, Wir auch zu E. 8. ganz kein mißtrawen he
gen Sie werden dasselbe waß einmahl beliebet,
destiglichhalten, Weil aber von dee Romec
Kayß. c. Mayt. c. Vnserm Allergnedigsten
Herrn, der von Vnß auffgerichtetter Vertragk,
darinn solcher punct mit begriffen confirmie.
ret auch kunfftig vber jezige newe Hoffgerichts

ordnung bey J. Kayf. Mayt. c. CoöÇu,
tion gesucht werden muß, So wurde diese auß

lassung nicht allein ein selzames nachdenken ge
behren, Sondern auch das ansehen gewinnen,
alß wolte man dadurch so weit von dem Vertra

ge vnd Assecuration revers tacite abweichen,
auch zu besorgen daß auff beuorstehendem Land.
tkage, die Rittervnd Landschafft sich daruber
hochlich beschweren muchten, Alß stellen Wir
E. L. zu Bedenken anheimb, ob nicht in gemel
tem Titel dieser punot nur relatuee vd mit

gar wenig Wortten zu beruhren, oder E.s. sich
gegen Vnuß schrifftlich ercleren wollen; daß diese
omissio dem auffgerichtetten Vertrage vnd As-
securation rexers soll vnuerfenglich seyn,

Zum dritten halten Wir eß vnuor
greiflich dafur, daß in gemeltem ersten Theil
tit.7.vnddemparte 2. tit. 33. dasselbe waß
von Verschickung der Acten disponieret,da,
hinn zu endern, daß alle vnd Jede Verschickung

genz
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genzlich eingestellet seyn und bleiben sollen, Es
wehre dan, daß solchesachen vorfallen soltten,
darin daß ganze Gerichte zu vrtheilenvndzu
sprechen Bedenken truegen, vnd solchesVnß
beyderseits zu uerstehen geben wurden, auff wel
chem Fall Wir in gesambtdiegebur wollten anzu
ordenen wißen. Dan wie E.?. wißend, Vnsere

vnd der ganzen Ritter-vnd Landschafft inten-

rion gewesen, bey diesem Newen Hoffgerichts
werke auß Hochwichtigen Vrsachen keine ferne
re Verschickung zuzulassen.

So haben wir auchfur's Vierdte durch
Vnsere abgeordnete Rathe erinnern lassen, Ob
nicht im andern Theil beim 40. artic. Von

Axrest vnd Kummer, auch dieser Fall zu in
serieren, Wan frembde in Vnsern Furstenthum
ben vnd Landen Gelder zu fordern, dieselbe ih
nen auch zuerkandt aber da entgegen andere Vn

sere Vnderthanen wieder die Jenige eine helle
elare vnd vnleugbare gegenschuldtforderung ha
ben, daß alßdan auff solch geldt ebener maaßen,
wie in solchem titel von andern Arrelten gefetzt,

ein arrest zu schlagen sej. Weil aber darauff
nichts gewisses geschloßen vnd gleich wol ein sol
ches biß anhero in Vnsern Canzeleyen auch von
den frembden in der Mark vnd Pommern,

wieder die Vnserige practiciret,Soseinwir
der vnuorgreiflichen meinung, daß solches billig
continuieret, auch wieder die Auslandische
dasselbe Recht gebrauchet werden muge.

Zum
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Zum Fünfften. Nachdem man sich
bey dems titul des andern Theils, wegen der

Sportulen und Gerichtsfallen nicht genzlich ver
gleichen konnen, So haben Wir denselben ti
tul, wie beygefuegt, endern vnd begreiffen las
sen, Vnd weill solches der vorigen Hoffgerichts
Ordnungsub tit. von Taxa notturfftiger Brief
se, auch dem Asseduration revers Annoc.

72. vnd dem vbligen gebrauche gemeß, auch Er
1. Leichtsamb zu ermeßen, Wan die Ge—
richtsgefelle vnd fportulae nicht
Jerlich sichsetwaß hoch belaufen sol—
ten, daß Vnß der mangel wurde auff
geburdet werden, Vnd wir ein meh—
rers, wie hereitts geschehen auff Vns

nehmen musten, dan wir versprochen
vnd zugesagt, So wollen Wir hof
fen, das E. L. hierunter mit Vns

einß sein werden, auch die Ritter—
vnd Landschafft sich dawiedermit Fue—
ge nicht werde zu beschweren haben.
Ob auch woll furs Sechste wegen

Teyxt d. Notariorum schrifften vnd erbeit eine

Verordnungzumachenvndwaß E.L. oder son
sten von Vnsbeyderseits ferner iezo vnd kunff
tig zu erinnern, in acht zu haben, So stellen
Wir doch E.L. zu bedenken anheim, ob nicht
dessen vngeachtett mit der Sortierung am kunffs
tigen Donnerstage zum Sternberg im Nahmen
Gottes zuuerfahren vnd waß vbrig sein wirdt

ante
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ante publicationem in richtigkeit zu bringen,
zumahl die Rechte Haupt Punkta Ihre endt-
schafft vnd gewißen schlueß numehr erreichet ha
den, auch zubefahren, dafern daß Werck biß
auff den Landtagk solte verschoben werden, daß
alßdann mehr vnd mehr obstacula vorgewor
sen werden konten, Seind hieruber E. 8.
freundbruderliger erelerung bey Zeigerm Vn
serm reittenden Post gewertig, vndthuen die—
selbe c. Datum Schwerin den 19.Aprilis

Aoc. 1622.
V. G. Gr. Adolph Friedrich

Hertzog zu Meckelburg.
An

Hervn Hanß Albrecht
Hertz. z. Meckelnburg.

N. II.

Antwort des Herzogs Hans Albrecht
von M. Gustrow.

Vnsor freundbruederlich Dienste c. Waß
E. 2. wegen etlicherPuncten Vnser Hoffgerich-
te vnd dessen Soxtierung betreffend, sub dato
19. huius ahn Vnß gelangen lassen, solches ha
ben Wir vorlesen angehoret,

Mugen darauff E.L. zufreundlicher andt
wort vnd zwar erstlich bey der von E.!. part.

1. tit. à 6. Vnd habenc. beschehenen erinne
xung vnangefuegt nicht lassen, Daß Wir zwar

auff den Fali, wan auff Vnser beyderseits rath
sames
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sames gutachten Vuser getrewen Ritterschafft
vnd Landtschafft die annehm. vndeinsezung der
vbrigen beyden Assessorn solte dermaßen ge
williget vnd nachgegeben werden, damit wol
einig sein, daß dem erwenten 9. diese Wort zu

bestellen vnd zu unterhaltenrc. musten
bey vnd hinzuegesezt werden, weil wirs aber
dafurhalten,dassolchederAssesso-
rumannehmvnd niedersetzung,
wan sie dermaßen von Ritter vnd

bandfschafft, ohn einiges Vnser Zu—
thuenvnd einrede solte zu Werke ge—

richtett werden, Vnserer Furstli—
chen Hoheit nicht wenig praejudicie-—
ren wurde, Alß sein auff E.mitBelieben
Wir der meinung, das etwa Vnser getrewen

Ritter-vnd Landtschafst zu recöm penß
der Vnderhaltung, jus nominandi
sike praesentandi wehre einge—
reumbt, Vnß aber alßwelchem die consti-
tutio Iudicij zugehorett die praesentirte Per
sohn anzunehmen, vnd in den Landtgericht nie
derzusetzen verbleiben,

Den Andern Punct, nemblich die Re—

ligion betreffend, haben Wir zue E.?. daß
sreundbruderlige Vertrawen, daß Sie Vnß
nicht verdenken werden, daß Wir eß nochmals
deßwegen bey Vnser vorigen erclerung bewen
den lassen, Sintemahl Wir nicht ermessen
konnen, worzue solches in die Landtgerichts-

Ord
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Ordming zubringen, imgeringsten nottig, noch
bey Vnß befinden, worher beh Rom. Kays.
Mayt. Vnserm Allergnedigsten Herrn wann die

Confirmatio kunfftig sol gefuhrt werden diese
omissio, E. L. schreiben nach, nichtalleine ein
selzames nachdenken gebehren, Sondern auch
daß ansehen gewinnen wurde, alß wolte man
dadurch von dem Vertrage vnd Assecuration

revers abweichen. Dan Ihro Kays. Mayt.
(Vnangesehen wir eß dafur halten, daß bey
derselben der Vnterscheid dieser Religionen
gleich hoch gehalten, vnd viel ehe zu den Con-
firmationibus sich verstehen, darin die Evan-

gelische Religion ganz nicht beruhrett vnd be—
nambset ist,) ganz woll wissend, das in Ge—
richtsordnungen tanquam politicis constitu-
tionibus, nur allein auch de qualitatibus

Assessorum politicis, als scientia et inte-
gritate disponieret, vnd tractieret werde.

Vnd daß vbrige beym außgegebenen Vertrage
vnd Concessionibus sein bestendiges verblei,

ben habe, vnd sothane auffgerichteteErb,Vertra
ge vnd Land revers dadurch im geringsten nicht
cassseret noch dauon abgewichen werde Son,

dern, daß darzu ein mutuus dissensus et
aperta contraria dispositio gehore vnd er.

fordt werde, So wollen wir auch zu Vnser Er

baren Ritter vnd Landschafft, daß gnedige Ver.
trawen sezen, daß sie Vnß dauor ansehen wer
de, daß wir dasselbe, waß wir deßhalben Ih

nen
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nen einmahl versprochen vnd zuegesagt, auch
Furstlich vnd vnuerbruchlich halten werden,
vnd wie sie darin noch biß anhero ein wiedriges

nicht erspuret, alß werden sie auch bey bevorste-
henden Landtage dessen sich zu beschweren wol
geubrigt seyn, Solten sie aber der meinung sein
(wie wir gleich woll nicht hoffen, Immaßen
Wir dan auß Vnnser naher Rostock abgeordne
ten Rathe gethanen vnderthenigen relation ver-

nommen, daß Sie nach eingenommenen diesen
vnd andern motiven bey diesem puncto ac-

quiescieret) daß Vnser Hand vnd Siegel Ih
nen nicht gnugsamb, So muste Vnß, alß die

Wir sie nicht Hoher zu asseourieren wissen, das
selbige von Ihnen wieder eingehendigetvndal
ies in seinen alten terminis gelassen werden,
Diesem allen nach-gelanget an E. L. Vnser

freundtbruederlige Bitte In Vnß dieses Puncts
halber nicht weitter zu dringen, sondern densel

oden hiemit seine richtigkeit haben sor
Vors Dritte die Transmisssonem ac-

torum anreichend, halten Wir eß dasur, das
der 6. wie er in der GerichtsOrdnung abgefas

set, woll konne gelassen werden, beuorab weil
Ritter vnd Landschafft damit content vnd

friedlich.
Im Vierdten vnd funfften Punct wegen

der Arrest vnd Spotulen seind wir mit E.8.

einigk,

Waß
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Waß endlich die Sortierung betrifft, ob
Wir wol E.L. Begeren nach, Vnß jeziger
Zeitt dahin gerne hetten verstehen wollen, weill
aber E.L. wir hiebeuor freundbrudberlich ange

deutett, daß Wir der meinung, daßallevnd
Jede, Punete vorhero ihre ganz richtigmaße
haben masten, Vnd aber Er?. auß diesem
schreiben freundbruederlich zu uernehmen haben,
daß diefe wenig vbrige puncta Ihre richtigkeitt
noch nicht erlangt, Wie Wir dan auch im glei
chen von E. L. noch keine erclerung, ob dieselbe
die tractaten mit der Stadt Wißmar numehr

vollen zogen bekommen, Alß mussen wir eß biß
dahin damit alleß auffs bestendigste vollenzogen
werde, gestellet sein lassen, Vnd sein hieruber
E. 8. Dero wir zu freundbruederlichen Dien

sten geneigt verbleiben, erclerung furderlichstge—
wertig, Vnd thuen Dieselbe Gottes gnaden
schuz empfehlen, Datum Gustrow den 82
Aprilis Anno erc. 622.

V. G. G. Hanß Albrecht
Herzogk zu Meckelb.

Dein trewer Bruder

H. Albrecht. H. z. M.
Ahn

Herrn Adolph Friedrich
Herzog zu Mecklenburg.

N. III.
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N. III.

Rescript des Herzogs Hans Albrecht
an die Regierung zu Schwerin we—
gen des Hof und Land-Gerichts.

Von Gottes gnaden Hanß Albrecht
Coadjutor des Stiffts Ratzeburgk

HertzogzuMeckelnburgkec.

Vnsern gnedigen gruß zuuor, Ernfeste
Hochgelarte, Liebe getrewen, Ewer ahn Vns
gethanes vndertheniges schreiben, haben Wir zu
Vnsern Henden wol endtpfangen, vnd hatteßmit
dem ersten Punct wegen der Instruction naher
dem beuorstehenden Creißtage vnnd deßen Be
schickung seine richtige maße, So haben wir
auch deß andern Punctes halber die Tripelhulf—
fe vnd waß dem anhengigh betreffend, Vnsern
Rath D. Albertum Heingehn Schwerin in-
struieret, welcher numehr alda wird ange—
langet sein vnd Vnsere meinung Euch endtde
cket haben, Worauf Wir ewere resolution fer
ner gewertig sein,

WegendesdrittenPunctsdesClo—
sters Riebniz permutation anlangend, ha
ben Wir gerne verstanden, daß Hochermeltes
Vnnsers Brudern LBbd. dazu Euch Volrath von

der Luhen vnd D. von Hagen deputiret, vnd
wan
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wan Vnß die Zeit der Zusammenkunfft wirdt
notificieret werden, welches Ihr ehestes thuen
werdet, So wollen Wir auch die Vnserigen dar
zu zuuerordnen wissen,

So viel den zum Vierdten den Kauff

—
zum Sternberg weitter sol angelegt vnd verrich
tett werden, betrifft, Wollen Wir Vnserer vo

rigen ercierung zufolge, Vnsern Bauwmeister
dahin abordnen ond alleß in Augenschein neh
men vnd dauon grundlich-Bericht einziehen

lassen, Vnd Vnnß alß dan gnediglich dessent
halben resolvieren vnd erclerenn,

Zum Fünfften haben Wir zu Vnsers
Hoffgerichts Secretarien Friederich Mundrichen
vnd Johannen Nietzen verordnet, vnd wollen
auch drey procuratores bestellen vnd Befehl
thuen, das dieselbigen auff nechstem Rechtsta
ge zum Sternberge erscheinen, vnd neben den

Andern Ihre ECide ablegen mugen, Wie Wir
dan auch alß dan die Copysten Vnsers Theils

nennen vnd specisicieren zu lassen gemeint sein,

Vnd lassen zum Seechsten wol gesche
hen, das das Hoffgerichte Montagks nach Vi.
sitationis Mariae dem Alten Gebrauch nach

gehalten, Vnd neben den Newen Assessorn auch
die Altten darzu fur dieß mahl adhibieret wer—

Sechster Band. G den
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den mugen, Vnd sonsten der Jahrscharen hal—
ber, bey Vnsern vorigen nach dem Sterneberg
geschriebenen relervat, Daß nemblich solches
in Vnserm Arbitrio stehen sol, allerding ver—
bleiben,

„So seind Wir zum Siebenden
„die Besoldung nach besage deß ge—
„troffenen Vertrages alle Ihm rich—
„tig machenzu dassen, nach wie fur
„endtschlossen“ vnd wirdt die Bestallung
vnd Besoldunge von demselbigen ersten Rechts
tage nach Visitationis billich computieretvnd
angerechnet.

Daß auch zum Achten die semptlichen
Assessorn vnd andere Gerichtß-Verwanten
alß dan mit den abgefasseten Eiden beleget wer

den, solches lassenWir Vnß mit gefallen,Vnnd
wollen, daß den Jenigen, welche zum Landt
vnd Hofgerichte zu Allessornoder sonstennie
dergesezt, oder gebraucht werden, zuuorderst
die Eyde, damit Hochgedachten Vnfers gelieb—
ten Bruders Lbd. oder Vnß verwandt sein, er

lassen werden, Vnd aller Dienst-Bestallung
bey dem einen oder andern genzlich eußern vnd
endthalten sollen, Inmaßen in obgemeltem Ver
trage Clerlich beliebet vnd endthalten ist.

Daß
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Daß eß auch zum Neundenmit den
Wohnungen abßgeredeter vnd beliebter maßen
gehalten werde, ist ansichbillich, vnd wirdt
ein Jeder sich vmb eine bequeme Wohnung vmb.
zuthuen wissen.

Zum Zehenden seindt Wir in gnaden
friedlich, daß die abgefassete revidierte Land
vnd Hoffgerichts Ordnung zu Rostock gedruckt
werden muge, Jedoch daß der Buchtrucker ei—

nem Jeden Fursten sunfftzigk Exemplar halb
auff Schreib vnd halb auff Trucker Pappier
vnd einem Jeden Vnserer Rethe funff Exem—
plar geben vnd einhendigen lassen soll.

So lassen Wir Vnßauchden Titul, so
—
fallen, Ohne allein, das daß Jenige, waß
darin, wegen der Coadjutorey des Stiffts Ra—

tzeburgk endthalten, außgelassen werde, In
massen Wirauchsolchen Tikul auß der Vorrede
oder prefation, so Vnser Hoffgerichtß Ord

nung furgetruckt werden soll, außgelassenha
ben wollen,

Daß zum Eilfften wegen der Alsesso-
ren welche die landtschafft besolden wirt, die
von Euchangedeutette vnd verzeichnete Wortt
der Hoffgerichts Ordnung einuerleibet, Aber
wegen der inlerirung der privilegien gebeten

—A wor
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worden, außgelassen werde, Solches ist Vnß
in gnaden mitgefellig,

Welches Wir Euch zu gnediger andtwort
nicht vorhaltten sollen, Vnnd seind Euch mit
gnaden beygethaen Datum Gustrow den 24.

May Anno eto. 1622.

Hanß Albrecht
H. z. M.

An

Die F. M. Heimgelassene
Stadthalter vnd Rathe

zue Schwerin.

XXV.
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des

ordentlichen Rechts-Mittels
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InhaltsUebersicht.

Nach voraufgeschickter Einleitung handelt
J. Der erste Abschnitt von

1) der Litteratur (6. 1)
25 dem Ursprung und der Geschichte (5. 2. und
3) den Entscheidungs Quellen (*. 3.)

dieses Rechts Mittels. n

I. Der zweite Abschnitt untersucht
i) den Begriff nebst den, damit verwandten,Ge—

schaften (8. 4.) udd
a) die Natur dieses Rechts Mittels, als

a) eines ordentlichen (6.5.).

b) eines nicht devolutiven G.6
o) eines suspensiven (6. 7.)

Dcine beiden Theilen nicht gemeinsamen
6. 8.

e) Lines, mit andern RechtsMitteln eleetvs
und cumulative concurrirenden (5. 9.) aber

) weitere Rechts Mittel ausschließenden
(6. 10.) und

8) nova zulassenden (56. 11.)
RechtsMittels.

IIIJ. Der dritte Abschnitt tragt die Form—
Uchkeiten dieses Rechts, Mittels vor, nam

lich
1) die
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n) die EinwendungsFrist (5. 12.) und

2) die specifique Angabe der Beschwerden (6. 13.)

IV. Der vierte Abschnlet erortert das

Verfahren in der Restitutions-Instanz,
namlich
1) ubetrhaupt:

a) ProceßArt (6. 14.).
b) Zahl der Satzschriften (5. 15.)
o)/Benennung der Partheyen (5. 16.)
ch; Fristen (6. 17.)

e) rndaes eines besondern Proeurators6. 18.)2

2) insonderheit
a) Einwendung und Rechtfertigung (5. 19.)
h) Restitutions¶Eyd (9. 20.)
 x ndatum de excipiendo (s-. 21.)
ch) Exceptions  Schrift.

e).AetenSchluß und
() RotulationsTermin (5. 22.)
8) Restitutor Urthel (6.23.)
b) RechtsKraft derselben (6. 24.))
i) KostenErstattung und Strafe der Frivoll

tat (6. 25.
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Einleitung.

Auch in Mecklenburg sind die Impugnativ
RechtsMittel im allgemeinen zwiefacherArt,
namlich das Devolutiv-Mittel der Appel.
lation oder bloß suspensiv-Rechts Mit—
tel.

Jenes, die Appellation, hat durch die
Mecklenburgischen Gerichts Ordnungen fru
her, als diese die ausdruckliche Sanction der
Vaterlandischen Gesetzgebung erhalten. Es ist
hier nicht der Ort, das Gemahlde der Mecklen
burgischen Gerichts. Verfassung des Mittel Al—
ters und der letztern Jahrhunderte in allen sei—
nen interessanten Zugen aufzustellen, unbezwei—
felt ist es aber, daß seit der ersten Organisa
tion einer Gerichts Verfassung die Appellation
bei uns eingefuhrt gewesen sey. Die ersten

schriftlichen Gerichts OrdnungenMecklenburgs
gaben diesem Rechts. Mittel im sechzehnten

—&amp; die ausdruckliche gesetzliche Sanc
lion.

Allein
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Allein demungeachtet war die Appellation
auch in Mecklenburg wohl nicht das einzige Im
pugnativ-Mittel gegen richterliche Erkenntnis
se; es fand neben ihr noch ein andres Rechts

Mittel Statt, welches gegen den Ablauf des
sechzehnten Jahrhunderts den Namen der Re
stitution der Nullitats-Querel und
der zweiten Acten Revision erhielt
(6. 2.)

Im ersten Viertel des siebzehnten Jahr
hunderts verlohr sich die letzte dieser Benennun
gen, und das remediumrestitutfionis
in integrum ordinarium ward nebst
der Nullitats Querel formlich eingefuhrt
und durch spatere Gesetze bestatigt.

Beide waren im Anfange auch in fiscali—

schen Sachen Rechts, Mittel; am Schlusse des
siebzehnten Jahrhunderts, vorzuglich aber in
der ersten Halfte des achtzehnten, ward fur bei
de Sachen das Rechts-Mittel der Sup
plication eingefuhrt, und zwar nicht blos
als Surrogat der Reichs-Gerichtlichen Appel
lation, sondern auch als Stellvertreter der
Berufung von den Canzleien an das Hof-und

landgericht)j.
Die

a) Vergt. Mecklenburgische Rechtsspru—
che, Th. II. m. 87.
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Dieses sind die in Mecklenburg ublichen
ordentlichen Rechts-Mittel gegen richterliche
Erkenntnisse?).

Diese Abhandlung ist dem einen, nam
lich denm Rechts, Mittel der Restitu—
tion, gewidmet. Ich habe mich hierbei
blos auf dasjenige beschrankt, was unsre Va
terlandische Gesetz, Gebung, und die Praxis
unsrer Gerichte daruber vorschreibt. Blos

gemeinrechtliche Erorterungen liegen außerhalb
bden Granzen dieses Versuchs, obgleich dieses
RechtsMittelnach den Grundsatzen des
Deutschen Rechts noch keinesweges nach Ver
dienst bearbeitet ist.

) Oft wird auch ein benefieiumtrans-
 mifionis gaetorum als RechtsMittet

angefuhrt. Dies ist aber irrthumlich, da es
—wie der Engere Ausschuß in einer, ad

Smum unterm 2isten May 1776 abgelassenen,
Vorstellung sehr treffend sagt — „gar kein re

medium suspensivum wider gerichtliche Er
„kenntnisse und Verfugungen, sondern ein
„RechtsMittel oder beneßcium ist, welches
„die Gesetze einem oder beiden streitenden
Theilen einraumen, von dem Gericht zu ver

langen, daß es den Rath auswartiger Rechts
Igelehrten vernehme und folge.“ Vergl. Car.
Fried. Prehn diss, inaug. de iustis Bmi-
tibus beneftcii transmissionis actorum se-

eundum g. 399. Transactionis novissimae
Mecoklenburgicae non extendendis (Bost.

1802. 4.) 8. X Mecktenburg. Rechts
Sprüche, Th. J. n. 85.

Er
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Erster Abschnitt.

§.1.

 5) Litteratur.

Die Litteratur uber unsern Gegenstand in Be—
ziehung auf Mecklenburgistnurdurftig.In
den Schriften der Mecklenburgischen Rechts
Gelehrten des sechzehnten und siebzehnten Jahr
hunderts findet mandaruber gar nichts, wel
ches umsomehrzubedauern ist, als in Cot h
manns Zeit-Alter und fast unter seinen Han
den dieses Rechts- Mittel sich in Mecklenburg
bildete; seine Werke enthalten aber uber diesen
Gegenstand gar nichts. So anziehend dersel
be auch fur den Professor Simon Toel
mann zu Rostock gewesen ware, da es eben

die formliche gesetzliche Sanction erhalten hatte;
so findet man doch nichts hieruber in seiner Dis

sertation: de restitutionibus in integrum
Rostock 1627. 4. 270. 93 6.)

Da, wo man sie grade am wenigsten su
chen wird, findet sich die erste litterarische Un
tersuchung uber unsern Gegenstand: der Hof

und
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und Land GerichtsAssessor Peter Tornow
handelt in seinem bekannten, uber fast alle Ge
genstande aller Zweige des Mecklenburgischen
Rechts sich verbreitenden, Werke: de feudis
Mecklenhurgicis (1708) im Theil I. Cap.
III. Section V. F.6.u.8. obwohl nur sehr
durftig, von diesem Rechts,Mittel. Kaum
fruchtbarer ist der Herzogl.Mecklenb.Schwe
rinscher geheimer Rath David Jongathan
Sscharff in seinenConsultationes iu-
ris oder Rechtlichen Belehrungen,
(Schwerin und Leipzig 1717. 4.) insonderheit
in der XXIX de matéria appellationis,

utrumque ilti déeferendum vel non; de

remediis sufpensivis tum appellationé,
tum restitutione in integrum liorumquo
concursu praecipne in Megapoli uber-
schriebenen, Consultation. Mehr innern Ge
halt, aber weniger Extension hat die Digression
uber dieses Rechts-Mittel in des Kanzlei
Raths und Professors Cas par Mathias
Mubler zu Rostock oder seinesRespondenten
Johann Peter Krafft Dissertation: de
com pertente foro violantium pri-
vilegium caesaresum de non ap-

pellando Sect. III. G. 20. et 23.

Der Hauptschriftsteller uber dieses Rechts

Mittel ist der Constüorial-Director und Prof.

Jac. Carmon zu Rostock in der, ihren Werth
noch immer erhaltenden Dissertation: de re.

M 8
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mediis fuspensivis in d egapoli
consustis (Rostock 1733. 4.) deren drit
te Special. Section (S. 39 — 449 diesem

RechtsMittel ausschließend gewidmet ist.
Der Hofund Land Gerichts-Procurator

Joach. Christ. Warnemunde behandelt
in seinen differentiis iüriscivilis set
Mecdklenburgici (Güst. 1750. 4.) Sect.
III. Tit. XXI. unsern Gegenstand so kurz und
karglich, als schon vorher der Konigl. Schwe
dische Justiz Rath und Professor der Rechte zu
Greifswalde Friedlieb von Friedens—
berg in der Practica forensis compendia-
ria civilis ad S. Rom. Imip. cameram et iu-

dicium aulicum caesafeum- et S. Reg-

Majest. Sueciae iudicia et iudicia Mega-

polensia directa (Lips. 1785. fol.) ihn im
Tapitel XIII. G. 3. mit Beziehung auf die

Mecklenburgischen Gesetze durftig abgehandelt
hatte. So vortrefflich seines Amts,Nachsol
gers, des jetzt verstorbenen Professors F. A.
Mehlen zu Greifswald Werk: uber die
Appellation und andere Impugna
tiv Mittel gegen Richterliche Er—
kenntnisse besonders in Rucksicht auf
Schwedisch Pommern und Mecklen—
burg (Berlin und Stralsund 1791. 8.) auch
in Rucksicht auf die Pommersche Gerichts Ver
fassung ist; so unverkennbar kurz und unvoll

standig ist es in Rucksicht auf Mealenburg in
n
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Ansehung dieses, in den §. 9. 202. und 203.
abgehandelten, Rechts-Mittels.

Mantzel enthalt iin seinen selectis
iuridicis Rostochiensibus und in sei-
nem Iure Mecklenburgiso et Lu—

becensi i Hustrato einige unten angefuhr-
te, Beitrage, zu dieser Lehre, welche die

Mecklenburgischen Rechts Spruche,
ohne hieruber vollstandig zu seyn, gleichfalls
liefern.

8. 2.

2) Ursprung und Geschichte.

Dies Rechts-Mittel hat auch in Mecklen—
burg den Gang genommen, welchenes bei den
Reichs/ Gerichten und in den mehrsten Staa—
ten Deutschlands gieng.

Der Deutsche hatte von jeher gegen rich

terliche Ausspruche zwei Rechts-Mittel, das
der Berufung an einen hohern Richter und
das der wiederholten Erwagung der Sachen vom

vorigen Richter. Dies letztre RechtsMittel,
ward die Leuteration genannt, sie ist die Mut—

ter aller, noch jetzt in Deutschland ublichen nicht
Devolutive Rechts . Mittel, der Leuteration,

Revision, Supplication, Nullitats. Deduction
und Restitution. Auch bei Errichtung der
Reichs Gerichte und bei Ausbildung des

Reichs. Gerichtlichen Proresses ward diese Ait
eut
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Deutsche Leuteratidn beibehalten, nur mußte sie,
um sich anstandiger darzustellen, den Romischen
Namen der Restitution annehmen): Ihr
Gebrauch scheint aber im Anfange nur selten
und gleichsam außerordentlich gewesen zu seyn;
im 16. Jahrhundert und besonders durch den
Reichs Deputations-Abschied) von 1600

ward sie aber als ordentliches Rechts Mittel

formlich legalisirt.
Nach dem Beispiel des Reichs, Kammer

Gerichts formte sich auch hierin ein großer
Theil der Deutschen Territorial-Gerichts.Hofe
und namentlich auch die Mecklenburgi
chen.

Auch in Mecklenburg war die Appellation

lange nur das einzige, durch ausdruckliche Ge
setze formlich anerkannte, Rechts Mittel ge
gen richterliche Erkenntnisse; dies beweisen

die

a) Vergl. 6. L. Bhmer diss. de provoca-
tionihus ijuris Germanici Cap. IJ. §. IX. (in
Exercit. T. I. exercit. II.) Idan. Bernh.

Christ. Hase diss. de restitutione in inte-

grum adversus sententias summorum impe-
rii dicasteriorum remedio ordinario (Giessae

1743. 4.) Cap. II. §. IX. bis XI. Danz
Grundsatze des ordentl. burgerl. Processes 9.
438. Eine lesenswerthe Stelle uber die zwei
te Instanz in Mecklenb. s. inCothmanns
Apologie gegen Schulz (Gustrow 1636. 4.)

Anlage A. S. 15.
) 6. 138.
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die Mecklenburgischen Gerichts undProceß
Ordnungen aus demsechszehntenJahrhunder
te, die Hof- und Land- Gerichts Ordnungen
von 1558. 1568. und 15 70., dieKanzlei
Ordnungen, die Consistorial Ordnungen von
15 71. und die RostockscheGerichts N dnung
von 1586). Allein demungeachtet glaube ich
behaupten zu konnen, daß neben der Appella
tion auch ein, bei dem vorigen Richter einzule

gendes, Rechts.Mittel gegen seinen Ausspruch
schon fruher bekannt gewefen sey, ohne durch
ein ausdruckliches Gesetz formlich anerkannt zu
seyn, und ohne vielleicht einen besondern Namen
und eine bestimmte Form erhalten zu haben.

DieConsistorial Ordnung von 1571.9)
laßt sowohl die revisio actorum secundaria,
als die NullitatsDeduction zu; allein fur die

weltlichen Gerichte war ein solches remedium

nochnicht ausdrucklicheingefuhrt.DieKanzleten
waren im sechzehnten Jahrhunderte noch keine

form
c) Feformation und Land-Gerichts—

Ordnung von 1558. Tit. von Appellation
und von execution vnd Volinstreckung der Ur
theil, Reformation u. HofGerichts
Ord nung von 1568 in den namlichen Titeln,
hofGerichts-Ordnungs. 570 daselbst.
KirchenGerichtsoder Consistorii,
Ordnung v. 1570. Tit. 1o. u. 11. Röstock.
ReueGerichtsOrdn. v. 158. Then 1. Tit.
26 u. 27. Theil2.Tit.9.

M Tit. 10. Tit. 11. 9. 7.

Sechster Band. 8
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formliche, zum Urthels-Spruch authorisirte,
Gerichtshofe; ihre Bevollmachtigung gieng nur
auf die Extraordinar Cognition, an ein Ur-

thel also auch an ein Rechts-Mittel gegen diesel
be war also nicht zu denken. So sollte es der

Theorie nach seyn; es ist aber bekannt, daß die
Umstande die Gewalt der Kanzleien sehr fruhe
vergroßerten und ihnen einen Urthelsspruch bei
legten. Gegen die Kanzlei, Urtheln fand die Ap
pellation an das Hof und LandGericht Statt,
welche die Landstande stets sehr vertheidigten
und also ein, bei der Kanzlei einzuwendendes,
RechtsMittel nicht sehr begunstigten. Allein
demungeachtet bezeugen die Herzoge selbst, daß
ein solches RechtsMittel in ihrer Kanzlei wohl
angewandt sey, indem sie den Landstanden auf
dem Land·TagevomJahr1589.dieVersiche
rung ertheilten: „Statt der bisher in Ihrer
Kanzlei gehaltenen Zweiten Instanz die Sache
andasHofGerichtzuverweisen“.(Spal—
hings Landes.VerhandlungenThl.J.S.185.)

Die Stande Mecklenburgs haben die Be

rufung vom Hofund LandGerichtandieReichs
Gerichte stets fur das Palladium ihrer Freiheit
gehalten und sich jeder Beschrankung derselben
entgegen gesetzt; die Reichsgerichtliche Appella—
tion ward daher in den Hof und Land-Gerichts
Ordnungen als das einzige Rechts-Mittel ge

gen Urtheln angenommen.
Auein auch im Hofund Land-Gericht

ward
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ward neben dieser Appellation schon sehr bald
nach der letztenHof- Gerichts Ordnung das
Rechts-Mittel der Restitution be—
kannt. Die Anwendbarkeit desselben in nicht-
appellablen Fallen, welche sich durch die neuen
Appellations. Privilegien vermehrten, die
schleunigere Hulfe, die es gewahrte, die gerin
gern Kosten, die es verursachte und die reichs

kammergerichtliche Analogie, welcher beson
ders die Gelehrten Rathe unsrer Fursten an

hingen, verschafften diesem Rechts-Mittel oh
ne ausdruckliche gesetzlicheBilligung eine Stelle
neben der Appellation. Schon im achten

Decennium des sechzehnten Jahr—
hunderts war die Restitution als or—

dentliches Rechts-Mittel eledtive
mit der Appellation beim Hof-und

Land Gericht bekannt. Obgleich mir
kein Fall des wurklichen Gebrauchs desselben
aus diesem Zeitraum bekannt ist; so folgere ich
dies doch aus mehreren Anwalds Vollmachten,
welche bei diesem Gericht ubergeben wurden
und dieses Rechts-Mittels ausdrucklich geden
ken. So ward z. B. ad acta des HofGe—

richts in Sachen „Philipp Holstenn tzu Lukov
„erbgesessenen Clegern contra Jac. und Hans
„Gebruder die Holstenn tzum Aukershagen
„Beclagten in punoto restitutionis in in-
„tegrum et revocationis aliquot illicita-
rum alienationum bonorum feuda-

H 2 „lium
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„lium“ von letztern der Doctor Laurentius

Panklow in der, unterm zweiten Marz 1578.
ausgestellten, Vollmacht bevollmachtigt, zu
„Bei vnnd endurtheln zubeschliessen, deroselben
„eroffnung vnd Execution zubitten, auch wo

„noth dauon zu Appellieren, luppheiren oder
„dawider restitutionem in inte-
„grum zubittenn, die Appellation, sup-
„plication oder resti tution geburlich an—

„hengig zu machenvndzuuorfolgenn“,serner
in der VollmachtdeQCnasimodogeniti1588
in Sachen Magnus Peccatel wider Malzanen
wegen 10 Hufen zu Brunstorffe„zu bei vnd

„Endurthell zu beschliessenn, auch wo nott,
„restitutionem in integrum dawi—
„der zu bitten oder dauon zu appelliren“,

so bevollmachtigte Arendt Kamptze zu Dratow
in Sachen seiner gegen Ewald Kamptz den D.
Christoff Sturz in der unterm 10. Februar
1595 ausgestellten, beym H. und L. Gericht
ubergebenen, Vollmacht, Zum Urtheill zu be
„schliessenn, die Zueroffnen zu bitten, anho
„ren, annehmen, dawivberauchsonstenwesti-
„tutionem in integrumsovonnoten
„zu begerenn“; der Pröf. D. N. Willbrandt
in Sachen seiner gegen Ewaidt Kamptz in punc-
to salarii den Doctor Jacob Hein unterm 9. Oc

tober 1610, dawider auchréstituti onem

„in integrüum so von noten begeren oder
„auch dauon appelliren“ und Levin Kamptz

in
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in S. seiner gegen Everhard Koppen unterm
19. Junii 1616 den Doctor Albert Schonlow
„zu bei vnndt endturtheil beschliessen, dieselbe

„zu eroffenen bittenn, anhorenn, annehmenn,
„da Wider auch sonstenn restiturti onem

„in integrum so vonnohtenn begeren oder
„auch dauon appelliren“.

Allein diesem RechtsMittel fehlte es
noch immer an der ausdrucklichen gesetzlichen
Sanction.

Bei der, im ersten Viertel des 17. Jahr
hunderts verhandelten und erfolgten, Justiz
Verbesserung schlugen die Herzoge den Land
Standen auf dem Land Tage 16 20e ine formliche

zweite Instanz im Hof Gericht als Revision oder
Leuteration vor; die LandStande lehnten sie aber
ab, indem sie erklarten (Spalding a. a. O.
S. 487):
11) „In den benachbarten Furstenthu

„mern waren zwar judicia revisoria und leu-
„terationum eingefuhret; weil aber die E.
„Ritterund Landschaft das beneticium ap-
„pellationis ad Cameram imperialem je-
„derzeit frey gehabt, und also schon reviso-
„rium judicium bestellet sey, daran nichts
„weniger dem beschwerten Theil zu ap-
„pelliren frey und unbenommen bleibe und al

„so nur die instantiae multipliciret wurden;
„so sahe die R. u. L. fur rathsamer ab, daß
„es bey der HofGerichtsOrdnung gelassen,

sonst
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„sonst aber an statt der revision die cautio

„adhibiret wurde, daß den Asselsoribus
„eingebunden werde, dergestallt mit Verfas
„sung der Urtheile zu verfahren, daß sie auf
„S8morum Befehl jedermanniglichumziemliche
 Gebuhr rationes Aecidendi ihrer Urtheile
„herausgeben und also ihre Erkenntnisse mit gu
tem Grunde und Bestand julliliciren konn

„ten.“
Die Abfassung der Hofund LandGerichts

Ordnung ward einer Commission von Herzogl.

Rathen und einer Ritter-und Landschaftlichen
Deputation ubertragen, welche hieruber 1622.
zu Rostock unterhandelten (XXIV. Abhandl.

9. 5. Anmerk. *). Die Furstlichen 2 —
scheinen von dem angefuhrten Vorschlage nicht
abgegangen zu seyn, sondern ihn dadurch em
pfohlen zu haben, daß sie bemerkten, die Appel—
lation an die Reichs-Gerichte bliebe nachher

doch noch frei. Die Landstondischen Deputirten
erwiederten hierauf in den Bemerkungen uber

das ihnen mitgetheilte Projeet der Hof, undLand
Gerichts-Ordnung P. II. Cap. 28. unterm 1r

April 1622. „Die remedia restitutionis
„in integrum et nullitatis verschlepten die

„Sache, weil nachher doch noch appellirt
„werde. Sie hielten ihrer Einfalt nach rath
„sam selbige auszulassen, oder ad causas pal-
Apabiles nullitatis non appellabiles zu re-

„stringiren oder auch denjenigen, welche nach
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„dem neuen Kaiserl. privilegioingewißen
Sachen nicht appelliren durfen, das bene·
 cium suppucationis zu indulgiren. “

Die Herzogl. Rathe modificirten hier etwas
nach ihrem ersten Entwurf, und gestatteten bas
emedium restitutionis nach Wahl mit der

Appellation; die Landstandischen Deputirten
gaben hiernachst unterm 16. April 1622. ihre
Erklarung dahin ab:

„ad P. IL cap. 36. et 37. verbittenStan
de die Einfuhrung des Nullitatsund
in integrum restitutionis remeédii;
hatte es aber hiemit den Verstand, daß
Idie electio horum beneficiorum
an statt der appellationis ad Caela-
„rem gebraucht werden soll; so lassen
Sie es dabey bewenden, und mußte sol
ches deutlich und ausfuhrlich in dieser
Ordnung inleriret werden.“
WVon Landesherrlicher Seite nahm man

jetzt diesen Vorschlag in die neue Hof · und Land

GerichtsOrdnung ausdrucklichaufunddurch
die 1622. erfolgte Publication derselben ward
die Restitution als ein ordentliches Rechts Mit
tel gegen richterliche Erkenntnisse ausdrucklich
und formlich angenommen?). J

Da die Land und Hof GerichtsOrdnung

subsidiarische Normfur alle andere Gerichte
Mecklenburgs ward; so gieng dies Rechts iy

te

e) Theil 2. Tit. 36. 8. 3.
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tel auch nach und nach inalle andere Gerichts—
hose Mecklenburgs uber *.

DieHof· Gerichts. Ordnungsmaßige Aus
schließung der Reichs. Gerichtlichen Appellation
durch die Restitution ward auch in den andern

Gerichten mit diesem Rechts-Mittel so aufge
nommen, daß auch hier der Gebrauch desselben
die Appellation an den OberRichter ausschlie
ße.

Die, seitderHof,undLand-GerichtsOrd
nung publicirten, GerichtsOrdnungen besta—
tigen das Rechts-Miittel der Restitution nach

der, in jener festgesetzten, Natur desselben.
Zuerst und vorzuglich geschahe dies in der Gu

strooschen Kanzlei, Ordnung von
16697).Ob undwashieruber zwischen dem
Hofe und den Standen verhandelt sey, ist mir
nicht bekannt. Im achtzehnten Jahrhundert

ward

 Dies RechtsMittel hat daher bei allen Ge—
richten Mecklenburgs, bei der Regierung (6.
7. Anmerk. 2.) und LehnKammer (Meckl.
RechtsSpruche Theil 2. N. 161.), bei
den Militar Gerichten und bei allen Unter
Gerichten Statt, mit Ausnahme jedoch des

GastRechts zu Rostock (Dettioff vomGast
Recht, Schwerin 1795. 9. 43.) und des Bur
gerund StapelRechts zu Parchim (s. Man-
tzel Kve Ringwiebt' specialia jurs

 statutarii Parchimensis Cap. IV. 6. 36.
) Theil 2. Tit. 37. 8. 3.
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ward dies RechtsMittel auchfurdas Herzogl.
Consistorium durch das Interims-Regle
ment fur das Herzogi. Consistorium
zu Rostock vom 2 April 1755.6) und fur

bie Rostockschen Stadt-Gerichte durch das Ro
stocktche Stadt-Recht von1755.) aus
drucklich angenommen, und ist auch durch andere

Gesetze bestatigt).

Dies Rechts. Mittel hat seine, 1622. er
haltenen, Modificationen großtentheils beibe
halten, die Gesetzgebung hat sie seitdem we
nig abgeandert, sondern nur mehr und mehr
ausgeblidet. Nur eine Abanderung ist erfolgt,
die Aufhebung des Restitutions, Eydes (6.
20.)3 naher bestimmt hat aber theils die Ge
setzgebung, theils der Gerichts-Gebrauch die
Falle der Zulassigkeit dieses Rechts-Mittels
(9. 5. und 7.), die Admissibilitat der novo-

rum (9. 11.), die Zahl der Sagschriften (F.
15.), die Frist-Ertheilungen und einige ande—
re Momente, dieuntenwerden bemerkt wer
den.

Dies Rechts-Mittel ist in Mecklenburg
in burgerlichen, zur Nullitats Querel nicht

quali

 37 .

9 Theil 5. Tit 10. Art. 5. 7. 8. und d.

i) s. den folgenden . Auch L. G. G. E. V. 8.
384. N. 9. und 391.
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qualificirten, Sachen das einzige, beim vo—

rigen Richterx einzuwendende, Impugnativ,
Mittel *).

9. 3.

3) Eutscheidungs-Quellen.
Die, uber dieses RechtsMittel vorhau—

denen, einheimischen Gesetze, sind:
I) entweder allgemeine, fur beide

LandesAntheile geltende, Gesetze;
hierher gehort:

1) Die Land-und Hof-Gerichts—
Ordnung von 1623. Theil II. Tit.
XXXVI.

2) Die Gustrowsche (auch in der Ju
stige Kanzlei zu Neustrelitz geltende)
Kanzlei,Ordnijng von 1069 Th.
ii. Tit. XXXVII.

3) DerHerzoge Abolf Friedrich und
HansAlbert Constitution zur Er—

lau

) Denn 1) das reme dium lupplicatio-
mis ist nur in fiscalischen Sachen zulassig (K.
4.) u. 2) das ehedem ublich gewesene, (S.
die vorhergehende Anmerk. d) rew edium
revisionisist A., als erstes RechtsMittel
gegen ein Urthel materialiler das remedium

restitutionis in integrum ordinariumundhat
den Namen desselben angenommen; B. als
weitres RechtsMittel gegen ein Restitutor
Urthel aber ganzlich unbekannt und unzulassig.
S. unten 8§. 23. und Mecklen burgische
RechtsSprüche Thl. 1. N. 85.
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lauterung einiger Puncte der Meckl.
Land- und Hof ·GerichtsOrdnung vem
15. Januar 1624. 9. 77).

4) Landes grundgesetzlicher Erb—
Vergleich 9. 384. und 391.

II) oder besondere, nur fur einen bandes

Antheil normirende, Gesetze und zwar
A. In Ansehung der Herzogthumer

Schwerin und Gustrow,
A. aligemeinere Gesetze

1) des Herzogs Christian Ludewigs
Verordnung vom 31. Marz 1753.

wegen der Fristen).
2). Des Herzogs Christian Ludewigs

Verordnung vom 11. August 1753.

wegen der Fristen ).

3) Des Herzogs Friedrichs Verord—
nung vom 4. Novbr. 1776. wegen

Abschaffung des Restitutions-Ei—
des

4) Des Herzogs Friedrich Franz Ver
ordnung vom 24. April 1795, an

sammt

q) in der Reuen Sammkung Mecklb. Lan—
desGesetze Thl. 2. N. 22.

) in derNeuen Samml. Meckl. Landes
Gesetze Thl. 2. N. 28.

c) Daselbst N. 30. Vergl.N.29.
i) Daselbst im Supplement N. 256.
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sammtliche Landes, Gerichte wegen zu—
lassig neuer Anlagene).

B. Besondre Gesetze fur einzelne Gerich—
te, fu

AA. Ober-Gerichte,

AA. das Hofund Land-Gericht.

1). Gemeiner Bescheid v. 4. Octob.
1709). n

2) Gemeiner Bescheid v. 14. Jan.
17165).

3) Gemeiner Bescheid v. 25. Jan.
1779. n. 6*).

4) Gemeiner Bescheid v. 12. Octbr.
1799).

BB. DasHerzoglicheConsistorium
zu Rostock.

Das Interims Reglement fur das
Her

e) Die, an die JustizCanzlei zu Schwerin erlase
sene, Verordnung istinSchroders Neue
sten Gesetz GSammlung iThl.2.Liefe
rung N. 148. abgedruckt; mit derselben stim
men die, an die andern Landes-Gerichte er

lassenen, Verordnungen wortlich uberein.

5I) Reue Samml. Meckl. LandesGese—
tze Thl. z2. S. 246.

) Daselbst S. 265.

 Beitrage zum Meckl. Staatsund
PrivatRecht Band 4. Abh. 14. N. 8.

) Daselbst N.12.
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Herzogl. Consistorium vom 2.

April. 1755. 9. 37.*).

BB. UnterGerichte—furdasOber
und Nieder-Gerichte zu Rostock: das

Rostocksche Stadt,Recht von 1757.

Theil V. Tit. X. Artikel V. VII.
VIII. und IX.

B. In Ansehung des Herzogthums
MecklenburgStrelitz
A. die oben A. B. AA. AA. angefuhr

ten Gemeinen Bescheide des Hof und

LandGerichts;
B. die Gemeinen BescheidederHerzgl.
JustizKanzlet zu Neustrelitz,

1) vom 4. Februar 17129).
2) vom 21. Octobr. 1796 ).

Als subsidiarische EntscheidungsQuellen.
ist

min

) S. Ditmar Zweites Supplement ·

Datdingschen Repertorii Supere1.

) Beitrage zumMeckl. St. und P. Recht
Band 5. Aphorismen 30.

m) „Die Anwalde sollen bey den RechstsMittel
„der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand
„und der Berusung in Gemaßheit der
„Herzogl. CanzlerOrdnung P. II. Tit. 37.
„H9. 3. und des Gemeinen Bescheides v. 4. Fe—
„bruar 1712. keine unnothige Frist zur Recht
„fertigung der Beschwerden nachsuchen, auch
„diese RechtsMittel tempestive einlegen“
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1) mindestens der Praxis nach, die

Analogie des remedii appellationis
(9. 5.) und

2) die Analogie des Reichs-Kammer
Gerichtlichen remedii restitutionis

in integrum ordinaqrii anzusehen;
wer romanisiren will, mag meinetwegen auch

das Romische Recht in einer Sache befolgen,
die nur einen Romischen Namen hat, ihrem

Wesen nach aber den Romern ganz unbekannt
war.

Zwei
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Zweiter Abschnitt.

§. 4.

1) Begriff und die hiemit ver—
wandten Geschafte.

Die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand,
als Mittel zur Rechts Versolgung betrachtet—
deren Begriff ich als bekannt voraussetzen darf —
wird angewandt

1. entweder in außergerichtlichenGe—

schaften, bei Contracten, Entsagungen
und dergleichen. Die mannigartigen Grunde
serdie Wiedereinsetzung sind nach gemeinem
Rechte in den sieben ersten Titeln des 4. Pan-
decten-Buchs enthalten. Diese Wieder—
einsetzung in den vorigen Stand findet auch
in Mecklenburg, ganz den Grundsatzen des
gemeinen Rechts gemaß, indn oder

II.

a) L. u. H. G. O. Thl. 2. Tit. 36. 8. 1. u. 2.
G. C. O. Thl. 2. Tit. 37. 9. i. u.2. Ro
stocksches StadtRecht Theilen. Tit. J.
Art. 18. Tit. 7. Art. 32. Theil3.Tit.7.Art.

3. Meckl. Rechts Spruche ne
60.
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II. in gerichtlichen Verhandlungen
und zwar

1) gegen. Versaumung minder wichtiger
Obliegenheiten der Partheien und ihrer
Anwalde gegen Versehen des Richters,
und gegen proceßleitende, zumal inaudi-
ta· parte altera erkannte, richterliche
Decrete u.d.g. Dies ist die restitutio
in integrum brevi manu, deren Grun—

de die bei J. angefuhrten sind; diese Resti—
tution zur kurzen Hand findet auch in Meck
lenburg, ganz nach gemeinrechtlichen
Grundsatzen, Statt?).

5)

N. 60. 2 Thl. N. 142. Eine Ansnahme fin
det jedoch nach der bekannten DeclaratorVer
vordnung von 1802. bei einem LehnsPraclu—
sivAbschied Statt.
). Eschenbach diss. inaug. de resti-

tutione in integrum, quae fit brevi manu

GBatzovii 1778) Daselbst heißtes Anm. MN 6. 2.
Exclpectabis fortasse saltim quaédam de
„ praxi judiiorum Megapolensium. Sed
et hie decisa a se invicem longe discre·
pantia occurrunt et quantum mihi qui-
 dem per decem annos, quos n foro ver-

satus sam, ohservare licait, tata haece
quaestio ah arhitrio judicis pendere vide-
tur. Non desunt exempla, ubi restitutio

in inmegrum non statim ad preees laeli, sed
aucdita, demum parte altéra brevi manu,
nuii in decreto dicitur, concesa est, quam
ressutut. hevi manu lactam elsse, negas.

„Vergl.
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2) gegen wesentliche richterliche Erkenntnif
se — dies ist das remedium'resta

tutionis in integrum vordit

narium; von diesem ist hier nur die
Rede.

Diese Restitution ist ein, gegen eine
richterliche Entscheidung zur Aban
derung desselben eingewandtes, or
dentliches Rechtsmittel.

.. Die naheren Modificationen desselben sind

folgende.

9. 5.

2) Natur des remedii restitutio
nis in integrum ordinarii, als

a) eines ordentlichen Rechts-Mittels.

Aeltere Rechtslehrer hielten dieses reöme
dium fur subsdiarinm oder —raordinari-

um, weil die Romische restitutio in inte-

grum nur ein subsidiarisches Mittel ist; dies
wird aber wohl gegenwartig Niemand mehr
annehmen.

UnserRechts-Mittel der Restitution ist
ein ordentliches Rechts-Mittele), es
findet nicht in subsidium, nicht etwa da, wo

die

Veral.Meck!l. RechtsSpruche Thl. 1.
N. 21. Thl. 2. N. 128.

a) Carmon a. a. O. 8. 1.
Sechster Band.
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die Appellation unzulaßig ist, sondern elective
concurrirend mit derseiben gegen jede, zur Re
medur durch das remędium restitut. in inte-

grumperbrevemmanum nicht qualificirte
(6. 4), richterliche?) Entscheidung, sie sey End
oder Beiurthel, in allen nicht ausgenomme
nen Fallen, Statt; es ist so gut wie die Appel

lation ein reinedium ordinarium; mit Recht
kann behauptet werden, in allen appella
blen Fallen hat dies RechtsMittel
elecdtaive mit der Appellation Statt.
Ob aber der Satz umgekehrt und gesagt werden
konne: alle inappellable Falle sind auch restitu—
tionsunfahig? ist eine Frage, die ich gleich er
ortern werde.

Zulaßigkeit dieses remedii gegen jede Ur
thel ist Regel; seine Unzulaßigkeitkann nur auf
besondern Grunden beruhen.

Diese sind dreifacher Art:
I. Die Natur dieses Rechts-Mittels.

Dasselbe findet nur inburgerlichen Sachen,

dem allgemeinenBegriff dieses Worts nach,

Statt (9. 2.), es daber unzulaßig
1) in Criminal, Sachen, worin nur die

Defension zulaßig ist *).
2) in

) Nach dem Rostockschen StadtRecht
Thl. 5. Tit.i.Art.3.nichtvoneinemschieds
richterlichen Ausspruch. —

) So respondirte das Hof und Lande venge
en
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2) in fiscalischen und Strafsachen, in
welchen das remedium supplicationis

Stctoatt hat).
II. Einebesondere gesetzliche Vorschrift, nam—

lich

1) dies Rechts. Mittel ist unzulaßig gegen
eine sententiam in restitutorio latam

et priorem sententiam confirman-
tem, so weit letztere keine neue Be—

schwerde enthalt?), wosur aber die Ver
urtheilung in die Kosten der Restitutions—
Instanznichtgehaiten wird e).

2) Es ist unzulaßig von Seiten des Advo
caten gegen ein, uber seine Advocatur—
Rechnung erfolgtes .gerichtliches Mode
rator Decret)).

III. Die Analogie der Appellation und die

J Pa
den Burgern Blank und Gehlmann zu Mal
chow unterm 28 Oct. 1802: „Daß in diefer
„CriminalSache das remedi um restituto-
„nis in integrum nicht, sondern nur ulterior
„delensio zulaßig ist. /

c) Meck RechtsSprüche Th. II. N. 87
jedoch ist die Praxis bieruber nicht immer gieich

se gewesen S. daselbst Thl. J. N. 51. umd

q) 5 25. Medl. RechtsSpruche Th.
I. N 17. 18und 85. Band II. R. 02.

e) Meckl. Rechts Spruche Th. J. N. 18
und 85. Th. II. N. 144. wohl aber gegen die
poenam frivolitatis daselbst Th. J R. 85.

) Vergl. den Advocaten Epdund die ver
and
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Parification des xemedii restitutionis in
integrum ordinarii mit derselben.
Schon nach demgemeinrechtlichenProceß
sollen diese beiden Rechts-Mittel dergestallt
gleicher Ratur seyn, daß in den Fallen, wor
in die Appellation nicht zulaßig ist, auch die
—
die theotetische Richtigkeit dieses Satzes ger
se auf sich deruhen/und bemerke nur, daß
auch in Mecklenburg die Praxis ihn ange
nommen hat. Die Herzogliche Regierung
zu/Schwerin forderte im Jahr 1776. uber
die Frage: ob in denjenigen Fallen, in wel
chen nah Vorschrst des Landes Glundge
sclichen ErbvergleichsF.384.N;5.u.6.
die Appellation von den Justiz /Cañgseien
n das Hofe und Land, Gericht unstatthaft,

duch das Rechts, Mittel der Wiedereinie
tzung in den vorigen Stand unzulaßig sey?
das Erachten des Engern Ausschusses, wel
ches derselbe unterm 18. Decbr. 1777., un

— des Land, Tags, dahin ab
gab:

„Dag8)wenneinErkenntnißodeteine
ExecutionsVerfugung, welche sich

Landgerichtlichen Acten in Sachen voñ Altrock
contraHastinpunetohonorarii.

) enn retponsa Lib. IV. relp. 4.
 J— 88. Me via Conblia conß. 107. . 69.
Dan videntl. Proceß d 43838.
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 auf eine rechtskraftige Urthel bezieht,
„und b) eine Urthel, nach geleisteten
Eiden jemanden verurtheilt oder los
„spricht, die Bejahung der vorliegen
„den Frage keine erhebliche Bedenklich
„keit wider sich haben konne indem
„in solchen Fallen, da das Recht durch
Rechtskraft oder durcheinengericht
„lichen Haupteyd bereits entschieden,
„ein Suspensivmittel, es sey die Appel
„lation oder die Restitution nicht an-
„ders, als offenbar misbrauchlich und
zur Verschleppung der Sachen und

„zur BehinderungderGerechtigkeiter
griffen werden konne; wennaberein
„solches Erkenntniß außer den, durch
die rechtskraftige Entscheidung und
„den Haupteyd festgestellten, Puncten
„auch zugleich mehrere und andere nicht
eben so decidirte Hauptoder Neben
.huncte enthalt und entscheidet; so ist
e in Absicht auf diese, denen, die sich
„dadurch beschweret erachten, das re-

medium restitutionisininte-
 grum nicht wohl zu versagen *).“

Ob

k) LandTags-Protocolt von 1777. S.
27. und 242. WolffsRepertortum

624. und Erste Fortsetzung desselbenS.
81.5
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Obgleich dieses Erachten der Praxis nicht
ganz beifallig und uber diesen Gegenstand noch
keine gesetzgebende Vorschrift erlassen ist; so geht
doch, nach der Praxis aller Mecklenburgischen
Landes-Gerichte, die Restitution mit der Appel—

lation dergestalt gleichen Schritt, daß in allen
den Fallen, worin letztere den Fall des Man

gels der Appellations-Summe abgerechnet, un

zulaßig ist, auch das remedium restitutio-
nis in integrum ordinarium nicht Statt

findet); letzteres ist daher in den, im Landes-
Grundgesetzlichen Erbvergleich s. 385. gedach
ten, Fallen, nicht quoad effectum suspensi-
vum (9. 7.), in folgenden, im 6. 284. auf
gefuhrten, Fallen aber uberall nicht zulaßig,
namlich

1) wenn ein Erkenntniß oder eine Execu
tionsVerfugung ergangen, welche sich auf
eine rechtskraftige Urthel beziehet, jedoch der
gegrundeten Beschwerden, uber einen etwa
nigen excessum in executione unbescha-
det“)3 2) wenn

i) In dem, (. 10. Anmerk. 3. gedachten, Be
richt des Hof und LandGerichts an die Her
zogl. Regierung vom 30. Marz 1795. außerte
dasselbe: „daß das remedium restitutionis
„in integrum in der Regel mit der Appella
„tion gleichen Schritt halte.“ S. Meckl.
RechtsSpruüche Thl.J.N.17 u. 18.
Thl. II. N. 125.

x) s oben das Gutachten des Land Tages v.
1777.
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2) wenn bereits drei eonforme Urtheln in der

Sache ergangen);
 vegen eine dioße, sonst keine beschwerli.

che Clausel in sich fassende, Citation ) oder
gegen ein ContumacialErkenntniß);

4) ge

) Hier tritt noch außerdem aus der Natur des
remed restitutionisinintegrumordinarii

der Grund ein, daß dasselbe nicht wiederholt
eingelegt werden kann. S. 9. 25.

m) Nus diefem Grunde schlug das Hofu. Land
Gericht dies remedium ab: Ngegen Erken
ming der Appellations-Processe (Mecklen
burgische RechtsSpruche Thl.I. P.
cXXVG und IT gegen eine, die Appellation
annehmende, DevolutorUrthel in Sachen des
Herzogl. Meckl. Strelitzschen Regierungs Fis
kals gegen den vonOertzen auf Baarstorff we
gen Handels auf dem platten Lande unterm 4.
Maig u. 28. April 17098. und in Sachen der

von Gundlach Mollenstorfer Curatel contra
den Pachter Rohl wegen Hand Dienste unterm
28. gebruar 798. (Veecki. RechtsSpru
be Thihn. Ris6. und Beitrage z. Meckl.
Staris-und privat-Recht Band V.
Abh XX. . XXI. Anmerk ) III) gegen ei
ne Frist Ertheilung in Sachen von Altrockc.
von Altrock wegencontractlicher Zahlung un
term 13. Januar 1798. (Meckl. R echt v
Spruche Thl. J. N. 17.. Die dagegen an
Herzogůche Regierung eingelegte Querel ward
burch das relpoafum vom 22 Marz 1798. ab

geschlagen. Vergl. Wolff 2. Fortsetzung S.
203.

n) In Sachen der Erben von Seitz e· Sedenel
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4) gegen ein Erkenntniß in klaren und liqui—

den, auf reine Hand und Siegel beruhen—
den, Schutd-Wechsel. Gelubds und Burg
schafts „Sachen.).

§. 6.

ster v. Bulow wegen Liquidation respondirte d.
Hof und Land-Gericht auf das gegen ein
ContumuacialDecret eingewandte remedium
restitut. in integrum ordinarium unterm 19.
Marz 1802: „daß eurer, sowohl gegen den

„rechtskraftigen Abschied vom 30. April 75
„als gegen ein in ontumaciam erlassenes de-
cret angehendes, Restitutions-Gesuch, als
„ordentliches Rechts-Mittel, nicht Statt hat“
und unterm 20. May 1802: „da das in S.
„der v. Seitz Erben wider euch in puncto li-

quid. ergangene Decret vom 21. Nov. V. J.
 ervato iuris et processus ordine in cuntu-

maciam euer erlassen worden ist; so stehet dem
„von euch mediante imterpositione remedii
rest i. i. angebrachtem, von allem rechts
„gultigen, zur Restitution gegen besaates De
„cret genugenden, Grunden entbloßtem Ge
„suche nicht zu willfahren.“ Die Restitu
tion, als heneficium praetorium, ist aber

dzpr ein ContumacialDecret allerdings zuaßig.
o) Aus diesem Grunde ward wegenL.G.G.E.

V. F. 334. N. 10. die Restitution vom Hof
undLandGericht abgeschlagen in Sachen des
Rittmeisters von der Luhe e. D. Weber in
punoto remunerationis durch das Responsum
pom 29 August und 15. Sept. 1792. (Meckl.
RechtsSpruche Thlel. N. 17) in Sa

chen Zimmermannsc. Jargow pto. Zeent
lohns unterm 17 Junii 1790 (Daselbst N. 17.)
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§. 6.

b) eines nicht devoluttiven

Dies Rechts Mittel ist bei dem vorigen
Richter einzulegen; dies folgt aus der Natur
dieses romedii G. 2.), und ist sowohl gemeinen
Rechtentz ) als den Mecklenburgischen Gesetzen)
und der Praxis gemaß).

Da die Sache aber von neuem erortert und

verhandelt wird; so entsteht eine neue Instamz
undin der Hinsicht ist die Restitution ein reme
cum cansfam quidem non ad alium judi-
cem, sed ad alaim sententiamdevyolutivum.

9. 7.

e) eines suspensiven.

Die Einfuhrung dieses Rechts, Mittels
hat die Suspenstvwirkung, das decretim
contra quod wird vor der, in restitutorio

erfolg

in Gachen Amtsberg e. von Broock in pum
cto debiti unterm 23. Octob. und q. Novembr.

1799
4a) Haale a. a. O. Cap. IV. G. 233, Danz R.

Proceß g. 35 1.
b) V. u. H. G. O. Thl. 11I. Tit. IIt. 6.3.am
Schlusse u. G. K. O. Thl. II. Tit. 3. 9. 3.
c) Meckl. Rechts-GSGSoprüuche Thl. il. N.

165. In altern Zeiten ist dies RechtsMittel
hin und wieder auch wohl bei dem OberRich

ter eingewandt. s. die folgende Avbhandlung
uber das NachbarRecht in den Stadten8.10.
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erfolgten, Bestatigung desselben nicht voll

streckt?).
Dies ist dle Regel. Nach derParification

dieses Rechts-Mittels mit der Appellation (6.
5) hat jedoch ersteres in allen denjenigen, imL.
GG. E. V. 6. 385. verzeichneten, Fallen,
worin die AppellationzurSuspensivwirkung
unzulaßig, keinen eflectum suspensivum.
Derselbe fallt also weg:

1) wenn die Urthel uber ein spolium oder
ubeb momentaneamt possessonem.
folglich in possossorio summariissimo
ergangen ;

2) wenn

a) L. u. H. G. O. Thl. II. Tit. 38.F.1.G.
E O. Thl.IU.Tit.39.s. 1. Car mona.

a. O. .1.
z) Aus diesem Grunde ward z. B. vom Hof/ und

gandGericht am 8. Oct. 1803.inSachendes
Magistrats zu Parchim c. den Stadtrichter v.
Santen daselbst wegen der Appellations-In
fianz, am 6. Febr. 1781. in Sachen der von

Hlessen Cambser Curatele. Eckermann in
puneto taxbatae possessionis vel quasi des
Holz  Transports am7. November 1793.inS.
. Drieberg e. die DohmKirchenOeconomie

zu Gustrow wegen Jagd Gerechtigkeit (ex ca ·

pite spolii), am 17. Decembr. 1793. in S.
v. Drieberg q. DohmKirchen/-Oeconomie

zu Gustrow wegen Contravention (,daß da in
„sententia contra quam super posselsione
momentanea erkannt worden, dem einge
wandten Remedio relt. in integr. in Ge

maß
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2) wenn nur eine interlocutoria mera ge-

sprochen worden c);
3) wenninSachen der Kirchen, Schulen,

Hospitaler, Armen „Hauser, armer Witt-
wen und Waysen oderanderer durftigen
und miserablen Personen, endlich auch der
Adlichen Wittwen und Tochter Unterhalt

oder Aussteuer gesprochen ist ).
4) Wenn die Urthel sich auf einen klaren Ver—

trag oder Vergleich oder auf klare, vor
den

„maßtheit des L. G. G. E. V. §. 385. m. 1.
der effectus luspenlivus nicht angedeihen
„moge“), und von der Herzogl. Regierung
unterm 22. November und 6. December 1773.
in Sachen des Hof-Raths Sibeth als von
Hahn Kucbhelmisser Justitiar gegen das Amt
Gustrow dem eingewandten R. K. J. J. der

Suspensiv« Effect abgeschlagen (Meckl.
RechtsSpruche Thl. l. n. 17.) am 29.
Marz 1800. in S. v. d. Lanken c. v. der Lan

ken in puneto possessionis des Lapitzer Sees,
und am26.April 1800. in Sachen Lambrecht c.
Souhr in puneto Pfandung (dasel bst Thl.
I. n. 125.)

) 9 G. G.E. V. 4. 385 N. 2.
 Daher ward vom Hof und LandGericht die

sem reiedio der Suspensiveffect versagt un
term 3. und 13. Oct. 1798. in Sachen der
Wittwe Haupt 6. von Buch wegen der Her

ausgabe des zuruckbehaltenen Lohns, im Jahr
1790. im Sachen von Altrock auf Kelle e. das

Kloster Dobbertin wegen einer dem KlosterJa

ger abgenommenen Fůnte (M. RechtsSp iche
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den Landes«Gerichten getrofsenen Con—
tracten grundet?).

5) In Sachen, welche keinen Verzug lei—
den, als: Beerdigungen, Eroffnungen ei—
nes Testaments, Besitznehmung einer
Erbschaft, wenn das Testament mit kei—

nem sichtbaren Mangel behaftet ist, Ali—
menten, verdienter Lohn und Stipendien,
oder wenn sonst noch eine Gefahr mit dem

VPerzug der Sache alsein unersetzlicher
Verlust verknupfet ist, wohin die Poli—

cei

the Thl. I. M. 17. unterm 26. Nov. 1803. in
Sachen Sahina v. Konigsmarke. Gebrudern v.

Konigsmark in punoto debit (wegen L. G. G.
E. V. 9. 385.wm.3.))am 22. Jul. 1803. in S.
Lisch o. LischinpunetoEhescheidung (wegen
interimistischer Alimente). Einen guten Com
mentar uber diesen FadesL.G.G. E. V. hat
Adolph Frid. Trendelenburg s.
Georg Dieterie. Bernerin diss. de fa-
vore piaruma caussarum in Megspoli tum
ratione. praelationis inter creditores concur-

rentes, tum respectu adpellationis (Buke-
tz0v. 1773. 4) Cap. III.

) Hierber gehoren, nach Hof und Landge
richtl. Praxis, auch die Handwerks und Hand
werksReceptionsSachen. Veral. z. B.
beim H. u. L. Gericht die Acten der Appeliation
der Gesellen Sommer, Schiller und Welfer
zu Rostock in puncto receptionis. In Sa
chen Zahren . Pentzlin wegen Mißhandlungen,
ward vom Hofund LandGericht unterm 3.

August 1803. dem remedio restitutionis in in-
tegrum ordinario, der SuspensivEffect in
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ceiBau Wasser Stauungsundan
dere ischad  oder gefahrliche Unternehmun
gen zum Nachtheil des gemeinen Wesens

oder eines dritten und die daruber erkann
te Inhibitoria und Sequestra zu rech-
nen sind, 7) vber wenn sogge

6) periculum armorumobderandere get
fahrliche Erweiterungen zu befurchten sie
hen, und dawider in einer Urthel Vorse
dung gescheben ist.c)

—J

„Betracht des liquiden Grundes gegenseitiger
„Behauptung“ abgeschlagen. Nach dem Ro
stockschen StadtRecht. Thl. UI. Tit 8.
Art. 5. findet der Suspenslveffect nicht Statt,
wenn dem Miethsmann die Raumung anbe
fohlen ist.

5) e. G. G.E. V. 4. 385. NM. 6.
) Der Suspensiveffect fallt jedoch nur weg

wenn die sententia contra quam pure verur

theilend war, hat dagegen aber—8 wenn

sie auf Beweis erkannte. Hiernach ward aus
dem Hofund LandGericht in Sachen des
Grafen von Moltkec. von der Lanken wegen
Leistung deß 4. Theils der Fuhren und Hand
dienste zu dem Bau derKirche zu Castorff un
term 15. Nov. 1785. erstrem geantwortet:
„daß dem gegenseitig eingewanbten Rechts
„Mittel wider die nicht pure verurthellende,
„sondern auf Beweis erkennendeUrtel der es
feotas sulpensivus nicht zu versagen sep.
Meckl. RechtsSpruche Thi. J. N.17.
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—XX

d) eines beiden Theilen nicht ge—
meinsamen.

Dieses Rechts-Mittel ist nicht, wie die
Appellation, ein, beiden Theilen gemeinsames,
sondern ein, nur dem Imploranten egenes und

vortheilhaftes, Rechts-Mittel.
Das Herzogl. Hof, und LandGericht be—

antwortete die, ihm durchdasHerzogl.Meckl.
Säwerinsche Regierungs-Rescript vom 19.
Novembr. 1773. vorgelegte, Frage: ob nach
der bisherigen Praxis das remedium resti-
tutionisinintegrumordinarium derge—
stalt fur ein commune beneficium beider

Theilegehalten werde, daß auch wider denje—
nigen streitenden Theil, welcher das reme-
dium nicht mit ergriffen, die sententia a qua
nicht in rem judicatam erwachsen konne?

oder ob vielmehr gegen letztern die Urthel un—
geachtet deraparteadversa gesuchten und er
haltenen Restitution allemal rechtskraftig wer
de, mithin eine in der Restitutions Instanz fur

den ganz palßiyé sich verhalten habenden Im
ploraten etwa erfolgende reformatoria sen-
tentia a qua in melius als contra rem ju-

dicatam angehend pro nulla quoad illum

passumzu halten und in tantum sofort brevi
manu a judice abzuandern sey? durch den

Bericht vom 1. December desselben Jahrs da

hin:
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hin: „daß derjenige, welcher das remedium
„restitutionis in integrum nicht ergriffen,
„aus der in hao instantiaerfolgenden Urthel
„sich keine Vortheile zueignen konne, sondern
„vielmehr die in voriger Instanz ergangene
„Urtel wider ihn post esssuxum fatale peten-
„dase restitntionis in integrum in die Kraft
„Rechtens trete, folglich eine Sententia, die
„ihm offenbar mehr zuerkennt, wie er in der
„vorigen bekommen, als contra rem judica-
„tam anlaufendvon dem Richter praevia ta-
„men rogatione eius cuius interest, pro

„nullqa quoad illum passum zu declariren,
„und brevi manu in tantum abzuandern

„sey.“
Hieraus folgt:

1) Eine Adhasion des Imploraten zum
Rechts-Mittel der Restitution ist unzu—

laßig. )
2)

4) Vergl. das Responsum der Herzogl. Justiz
Kanzliei zu Schwerin vom 13. April 1779.
daß eine Adhasion des Imploraten in restitu-
torio nicht Statt finde (n Shroders Neue
sten Gesetz-Sammlung J. Theil II Lie
ferung N. 34. Als in Sachen Susemihl e.
Plath in puncto contractus emiti venditi der

Implorat dem remedio rest.inntegr.adhari
ren wollte, antwortete ihm das Hof und Land
Gericht unterm 12. Septemb. 1803.: „Da die
„exoffnete Urthel Ansehung Deiner die Kraft
„Rechtens bey derUeberreichung dieses

„trag
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2) Die Sententia contra quam geht in
Ansehung des Imploraten, als Imolo—
raten (wenn er selbst dieses Reches- Mits

tels sich bedient, so ist er Implorant)
ungeachtet des gegenseitig ergriffenen
Rechts.Mittels, in die Kraft Rech—
tens dergestalt uber, daß manfur ihn
gunstige Abunderung derselben weder von

ihm gebeten, noch erkannt werden kann.*)
3) Die Urthel der Restitutions· Instanz kann
 daher fur den Implorantken nicht harter

und nachtheiliger seyn, als die lententia
contra Jham war,sie kann daher diese
in Ansehung des Implorantenwohlin
melius, aber nicht in peius reformirem

—X

e) eines mit andern Rechts-Mitteln ele
etive und cumulative concurrirenden
aher

Das Rechts-Mittel der Restitution ist in
Be

„rags bereits beschritten hat; so stehet Dei
nem dadurch interponirten Rechts·Mittelnicht
 „uwillfahren“.

)Das Gegentheil behauptet jedoch nach gemei
— ä

dium uirique parti olbmune est. ita ut
 mploratãs petere pollit. ut sententia ana
 gis adhue quani id sactum est, Prioribus
 uis petitis annuat.“
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Beziehung auf andre Impugnativ,Mittel von
zwiefacher Natur:

J. Da es ein remedium non subsidiarium

sed ordinarium ist (P 5.); so sindet es
mit andern Rechts-Mittein nach Wahl der
Parthei Statt —esist ein rosmedium
dum aliis remediis électivé concur
rens.

Es hangt also von der Wahl der, sich
beschwert haltenden, Parthei ab, dieses
Rechts Mittel, oder ein andres zulaßiges
remedium — die AppellationoderNich-
tigkeits Beschwerde — zu wahlen.

II. Die Restitution ist aber auch ein reme-

dium cum aliis remediis cumulative
ooncurrens.

Sie kann mit andern zulaßigen Rechts.
Mitteln verbunden werden; da sie aber

nicht bei dem Oberrichter eingelegt werden
kann (H. 6.); so ist die Verbindung dersel
ben mit der Appellation unzulaßig, mithin
nur allein mit der Nullitats-Querelmog
lich 4).

9. 10.

e) L. u. H. G. O. Th. II. Tit. 36. 8. 3. G. C.
O. Tb. II. Tit. 37. 8. 3 Tornovao. a. O.
RKrafft de fors comp. s. 20. Mehlen a.

a. O. 4. 178.

Sechster Band.



z140

§.510.

() weitre Rechts-Mittel ausschließenden.

Die Einwendung dieses remedii, sie mag
elective oder cumulative gescheh — *

schließt den nachmaligen weitern Gebrauch ei
—E — Meittels auf den Fall aus,
wenn die Urthel der Restitutions-Instanz das

vorige Erkenntniß rein bestatigt.)
Es

4) Vergleiche hierneben im allgemeinen L.u. H.
G. O. Thi. Il. Tit. 36.d.4. G. C O. Thl.
. Tit. 37.6.4.RefosutadGravam.ad
grav. vudicials 1. L. G. G. E. V. H. 384.
R.q. Rostocksches Stadt-Recht Thl. V. Tit.
X.dirt. VIliI. und XX. Kraftt de foro comp.
Sect I. 8. 20. Scharff— Conlult. cons. 29.

n.7.fs.Tornova. a. O. Part. l. Cap. II.
Seci. V. 9. 6. Carmon a. a, O. §. VI.“ Se-
lécta idridica rostoch,. Fase. J. sp.2.
qu. q. Mantzel ius Mecklenb. illust. P.

Tent. . jud. 71. (In beidenstehtdie nam
liche Ausführung:deremnediorestitutionis
— instantia non
denegando de praxi mecklenburgica.) Meh
len §. 202. Meckl. RechtsSpruche
Thl. I. N. 17. 18. und 85. und Thi. II. N.
32. und 161. Das Herzogliche Hofund
LandGericht antwortete daher in Sachen des
Kammerherrn von der Lanken gegen den Amts

rath Kruger wegen eines Dienstboten unterm
23. Sept 1803. Daß, da der offenkundi
Aen allgemeinen ünzulassigkeit eines remedii
contra fententiam in reftitutorio consr-

matorie latam durch die Critik uber die ra
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Es ist in Mecklenburg Grundsatz: daß
der, die erste Entscheidungreinbe—
statigende, Ausspruch des, um die
nochmalige Erwägung und um einen
andern Rechts-Spruch von einer

Parthei sangegangenen, vorigen Rich—
ters, alfso die zweite rein bestati—
gende Entscheidung desselben Rich—
ters, fur diese das unabanderliche
Rechtsbestimmt.

Dieser Grundsatz findet auch auf das
Rechts, Mittel der Wiedereinsetzungindenvo
rigen Stand volle Anwendung.

Denn, so viel
J. den Imploranten betrifft; so ist die,

in der RestitutionsInstanz erfolgte, Urthel
A. entweder zweite, das vorige Erkennt

niß rein bestatigende, Entscheidung.
In diesemFallist diese Urthel fur ihn

unabanderliche und, durchkein, weite
res Rechts-Mittel zu impugnirende,

Entscheidung; es steht ihm dagegen
ubarall kein weiteres ordeutliches 6)

K 2 Rechts

„tiones sententise nicht abgeholfen werden
„moge, das eingewandte romedium nicht
„Statt habe.“

) Ich sage ein ordentliches Rechts-Mittel.
Denn die Unzulatzigkeit eines RechtsMittels
uberhaupt gegen eine Seutentiam in restituto-

rio conlirmatorie latam saßt sich so slege
in
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Rechts-Mittel zu, da ausdruckliche

Gesetze
1) die

hin nicht behaupten; gegen eine solche Urthel
fann vielmnehr 1) das enedium reltitutionis
inäntegrum, als remedium extraordinarium
und praetqrium· (F. 4.), aus den bekannten
Grunden der Minderjahrigkeit, Abwesenheit c.
noch Statt sinden (Vergl. Mevii Deeis.
P. . Dec. 1549. Carmon a. u. O. Sect.

gen. H. 8. und Mehlen 6. 202.;hierher rech
e ich auch dasjenige, was der, im folgenden

K.erwahnte, Bericht des Hof-und Land Ge
richts vom 30. Marz. 1794. hieruber anfuhrt;
es durfte aber wohl II) auch die Nullitats
Querel gegen eure, das vorige Erkenntniß rein
bestatigenoe, RestitutionsUrthel nicht gänzlich
ausgeschlossen, sondern auch noch dann zulas
sig sehn, wenn beide Urtheln eine offenbare
Rulitat; die Vorschrift eines Satzes enthalten,
welche unter den Partheien nie Recht werden
kann. Dies kam kurzlich bei dem Hof- und
Land Gericht in Sachen des Grafen von Voß

gegen die Geschwister von Weltzin wegen der
Elorffschen Zinsen zur Sprache; der Graf von
Voß hatte gegen die Urthel erster Instanz das
Femedium restitutionis im integrnus interpo-
nirt, und legte gegen die, selhige tein destätigende,
RessitutorUrchel die NullitatsLruerrlein, er

———
zur Antwort: „daß beregtes remedium in

Gemaßheit der Hof und LandGerichts
NOrdnung P. Il. Tit. 30. s. d. nicht Statt
habe.“ NAuf die von ihm aeschehene, Re
hrasentation der, eben angefubrten, Grunde
ward durch das responsum vom 10. Seeot.
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1) die Appellation von einer solchen
Urthel sowohl

a) an ein hoheres Landes Ge—
richt ) als

b) an ein Reichs- Gericht )

2) die Nullitats-Querel e) und
3) das

1803. das remedium nullitatis zwar ange
nommen, jedoch „die Entscheidung uber die
„Zulaßigkeit desselben mit zur kunftigen Urthel
uver dieses reinedium verstellt.“ Selbige
ist noch nicht erfolgt.

c) L. G. G. E. V. 9. 384. N. 9. Vergl. Anmerk.
1.und Kluver Th. Il. App. II. S. 728.

) L. G. G. E. V. 6. 391. N. 4. Vergl. die An
merk 1. und MantzelIusMeckl. illust.

P. II. Cent. 3. jud. 31. 39. und 50. und die

Meckl. RechtsSopruche Th. J. N. i61.
auch die, am 7. Oct. i661. in Sachen Jochim
Ehlers contra Lehmanns Wittwe von dem

Reichs enme Gericht gesprochene, in
Seharff Consoltat. cons. 29. N. 10. und 11.

S. 97. angefuhrte, Urthel. So schlug z. B.
das Hof und Land Gericht in Sachen der
Netzebander Einwohner cantra von Konigsmark
unterm 29. Octobr. 1783. die, von einer Re

stitutorUrthel an die ReichsGerichte einge

—
e) L. u. H. G. 2. Thl. H. Tit. 36. 8§. 4. G. C.

O. Thl. II. Tit. 37. 94.4. Verqgl. Anmerk. I.,
Mecklenb. RechtsSprüche Thl. I.
N. 101. Vergl. der, von dem Hof und Land
Gericht in Sachen Baaden Erben gegen Drew.
Storch als Actorem communem der von

Plus
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3) das abermalige remedium re-

stitutionis in integrumf)
fur unzulaßig erklaren.

Wenn aber
B. die in der Restitutions/-Instanz ge

sprochene, Urthel die vorige Entschei—
dung

Pluskow-Belitzer Glaubiger an das Reichs
Kammer-Gericht am 18. Febr. 1758. erstatte
te, Bericht, worin es heißt: „und sey es ein
„seltsames Furbringen, daß man sich in Meck
„lenburg nach geendigter RestitutionsInstanz
 noch der querela nullitatis bhedienen konne.“
 . 1. G. O.p.l.Tit. 36. 6. C. D.

a. a O. Rostocksches Stadt-Recht a.

a. O. Meckt RechtsSprüuche Thl. L
N. 17. 18. und 85. und Thl. II. N. 102. und

1614. auch die, in der Anmerk. i. angefuhrten,
Schriftsteller. In der beim Hof- und Land
Gericht anhangigen Sache von Heynen contra
Actorem communem von RestorffMode

ritzer Glaubiger interponirte ersterer, nachdem
er in der Restitutions-Instanz sachfallig gewor
den war, nochmals das remedium reftitutio-

nis in integrum, welches ihm aber durch das
responsum vom 24. Oet. 1737. und durch den

JudicialAbschied der Neujahrs Juridik 1738.
abgeschlagen ward. Er appellirte hievon an

den Reichs-Hofrath, das Hof und Land-Ge
richt fuhrte in seinem am 24. September i740.

erstatteten Bericht an, „daßesden Gesetzen
„und praxi und stylo huius dicasterii entge
„gen sey, secunda vice, zur Restitution zu

— wenn keine nova caula vorhanden
„dey.
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dung nicht rein bestatigt, sondern ab

andert, und Aus spruche enthalt, wel
che die vorige Urthel nicht enchielt, und
daher der Implorant in der Restitu—
tions-Instanz nicht angesochten hatte,
wenn also die Restitutions, Urthel nicht
bestatigende zweite Entscheidung, son
dern erster Ausspruch ist; so hat sie
auch fur den bisherigen Imploranten
nicht jenen CharacterderImpugnabi
litat, sondern es steht auch ihm gegen
diese Urthel ein weiteres Rechts. Mittel,
nicht allein die Appellation, ) sondern

auch eine abermalige Restitution) zu.

Wenn aber in diesem letzten Fall die
Restitutions-Urthel — (die dritte Ur

theh) die zweite rein bestatigt; so treten
die bei A. gedachten Grundsatze ein.

Fur eine neue, mithin einem weitern
Rechts, Mittel ausgesetzte, Entschei—
dung ist aber die Verurtheilung des
Imploranten in die, von dem Rechte

in der Hauptsache wesentlich abhangen
den, Kosten der Restitutions-Instanz

nichtzuhalten.)
II.

——L. G.G. E.V.8. 384. N. 9.
A) Mecktb. Rechts-Spruche Thl. J. N. 18.

4) Mecktb. Rechts Spruche Thl. l. N. 17.
18. und 85. Auch in Sachen des Rittmeisters

von
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II. Dem Imploraten steht

A. gegen die, daßvorige Urthel rein be
statigende, RestitutionsUrthel, da er—

stre in Ansehung seiner bereits rechts-
kraftig war (6. 8.), letztre also nur eine

Bestatigung dieser Rechtskraftundzwei
ter bestatigender Ausspruch“ desselben
Richters ist, uberall kein Rechts. Mit—
tel zu; die Compensation der Kosten der

Restitutions-Instanz hingegen ist erste
Entscheidung und als solche, der tagli—
chen Praxis nach, einem RechtsMittel
unterworfen.

B. Wenn die Restitutions-Urthel aber die

vorige Entscheidung abandert; so

Nist

von Altrock conra den Eigenthumer Fischer we
gen Vertretung der Hinzen ward das semedium
restitutionis unterm 19. Nev. 1801 vom Hof
und Land-Gericht abgeschlagen, weil,„gegen
„eine, die vorige Urthel rein bestatigende, Re—
„stitutorUrthel das RechtsNeittel der Wie
„dereinsetzung in den vorigen Stand aus dem
„Grunde der Verurtheilung in die Kosten der
„RestitutionsInstanz von dem vorigen Im
„ploranten, bekannten Rechten gemaß, nicht
„wieder eingelegt werden kann“ Wolffs
Repertorium Erste Fortsetzung G.
281. Anders ist es nach dem Rostockschen

Stadtrechte Thl.V.Tit.IX.Art. 9. Vergl.
auch 4. 25.
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1) ist sie nicht zweite, sondern erste
Entscheidung, dem Imploraten steht
also gegen dieselbige jedes, ubrigens
qualisicirte, Rechts Mittel zu.

2) Wenn er aber aus denselben das
Rechts Mittel der Restitution
wahlt; so wird er Implorant, und
es treten daher auch in Ansehung sei
ner die, eben bei den Impioranten

angesuhrten, Grundsatze ein. Die
Urthet in dem, von ihm betretenen,
reflitutorio
a) stellt entweder die erste, vom

Gegner im zunachst voraufgegan
genen restitutorio angesochtene,
und in demselben abgeanderte,
Urthel wieder her, oder

b)sie bestatigt,seinesRestitutions
Gesuchs ungeachtet, die, von ihm

selbst in diesem Restitutions
Verfahren angegriffene, Urthel
des ersten Restitutions-Verfah
ren oder endlich

c) sie ist — in sofern es angeht
ganz neue Entscheidung.

Nach diesen Fallen modificirt sich die Be
rechtigung des Imploraten in voriger und Im

plorantens in nachmaliger RestitutionsInstanz
zu neuen weitern Rechts-Mitteln, denn

ad a)



154 Funf und zwanzigste Abhandlung.

ad a) in dem Fall unter a, hat er eine ob—

siegliche Urthel erhalten, der Fall eines,
von seiner Seite einzulegenden Rechts
Mittelskrittalso nicht ein;

ad b) in dem Fall sub litt.b. ist die letzte,
(in seinem restitutorio gesprochene),
Urthel fur ihn die conforme zweite Ent
scheidung desselben Richters und daher
keines weitern Rechtsmittels von seiner

Seite unfahig;

ad c) in dem Fall sab litt. c. ist sie aber er—
ste Entscheidung, und daher von beiden
Seiten einem Rechts-Mittel unter—

worfen.

Diese Grundsatze werden durch die Da

zwischenkunft einer nicht — consormen Urthel
nicht verandert; der, die vorige Entscheidung
rein bestatigende, Ausspruch desselben Richters
auf das, von der namlichen Parthei eingelegte,
rémédium restitutionis ist fur diese Parthei

beiner weitern Impugnation fahig, wenn auch

in der Zwischenzeit ein —A Urthel
auf das, von dem Gegentheit eingelegte, Rechts
Mittel erfolgt ware. Wenn z. B. Paulus ge

gen Uipian in erster Instanz die Condemnator
Urthel A. Ulpian aber, in dem von ihm dagegen

eingewandten, reltitutorio die Absolutor-Ur
thel B. erhalt, Paulus hingegen Restitution
ßicht, und durch die Urthel C. die Aufhebung

der
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her Urthel B. und die Wiederherstellung der Ur
thel A. bewirkt; so kann Ulpian zwar gegen die

Urthel C. das Restitutions,Mittel einwenden,
allein wenn in dieser RestitutionsInstanz durch

die Urthel D. die Urthel B. wiederherg-stellt
wird; so hat Paulus gegen diese Urthel D. nicht
B. mehr das remedium roltitutionis in inte-
grum weil sie nur die wiederhergestellte Urthel
ist, welche Paulus durch das, gegen sie bestrit
cene, Restitutorium bereits impugnirt hat, uber
die Abanderung einer und eben derselben Auf

gabe aber jede Parthei den Richter nur einmal

angehen darf, und dieses von Seiten des Pau

lus durch das Restitutorium gegen die Urthel B.
bereits geschehen ist.“)

9. II.

) Vergl. Mantzel Ius Mecklenb. ill. P. 1.
Ceni. 1. iud. 72. Meckl. RechtsSpru

che Thl. J. N. 18. Hieher gehoren auch folgen
de Fallen —1) In den des Hof Raths
Neumann, ais Mandatarii der Erben des
Burgermeisters Schutz und Consorten als der,
das Eigenthum der 5 von Vietschow getrennt

gewefenen Belitzer Hufen vindicirenden Glau
biger contra einige von der KettenburgBelitzer

Separatisten in puncto vindicationis legten
die, das Eigenthum vindicirenden, Glaubi
ger gegen die, vor dem Hof und Land-Ge
richt am 30. Oet. 1783. eroffnete, Urthel das
remedium restitutionis in integrum, und be
wirkten die ReformatorUrthel vom 13. April

1790.3 gegen welche aberjeder der drei Se

paratisten, namlich das Fraulein von Vful ie
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 0§. 1IIE.

) nova zulassenden Rechts—
Nittels.

Die Reichs .Gesetze setzen nicht genu
ausgefuhrte Thatumstande und —

Be

Erben des Pastors Loscher und der Procurator
Zeller Namens einiger Separatisten, das Resti—
tutorium beschritren und in demselben die Ur
theln vom 22. Ocr. 1801. erwirkteu, durch

welche die Sentenz vom 13. April 1790. auf
gehoben und die vom 30. October 1783. wie
derhergestellt ward. IWie nun der HofRath
Neumann, Namens der Vindicanten, hinge
gen das remedium restitutionis an integrum
einwandte; so ward er unterm 16. Januar

1802. in jeder dieser Sachen aus dem Hof und
Laud/ Gericht beschieden: „da die am 22. Octo

ber vorigen Jahres verlesene Urthet in Absicht
 des von euch als beschwerend erachteten
Puncts die am 30. October republicirte Sen
tenz kampliciter bestatigt hat, contra senten-
5 riam in restitutorio latam priorem senten-

tiam conßrmantem aber ein weiteres Rechtsa
Mittel nicht Statt sindet; so stehet eurem
„Gesuche nicht zu willfahren.“ 1—1) In Sa
chen des Advocat Engel gegen den RittMei
ster von Altrock in puncto provocationis ward

durch die Urthel vom 9. Sept. 1797. unter
Compensation der Kosten, erkannt, daß die
Provocation nicht Statt, habe, die Injurien
Klage aber dem Provocanten vorbehalten bleibe.
Hingegen legte der Ritt-Meister von Altrock
das R. R. J. J. deshalh ein, weil die Inju

rien
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Bedingung dieses Rechts-Mittels voraus; die

Mecklenburgischen Gesetze begnugen sich aber
mit

rienKlage vorbehalten und die Kosten compen
sirt worden, und bewurkte die Restitutions-Ur
thel vom 6 Ocrober 1801. weiche zwar in der
Hauptsache die vorige Urthel bestatigte, den
Klager aber in die Kosten verurtheilte. Be
klagrer, Advocat Engel, suchte hingegen Re—
stitntion, und die Urthel vom 20 Julu 1803.
stellte die vom 9. Sept. 1797 wieder her. Als
der RittMeister von Altrock gegen diese Resti
tutorUrthel wieder das R. Roai. i. einlegte,
antwortete ihm das Hofund Land Gericht
unterm 21. Seytember 1803: „Daihl euch
„„in dem Proceß des Advocati EngelinMal
„chow wider euch in puncto disfamationis

„bereits einmahl des reinedi restitutionis in
„integrum bedient habt; so findet die, unterm
24 v. M. versuchte, abermahlige Einlegung
„desselhen nicht weiter Statt.“ Ausgedehn
ter und mehr zu Gunsten des Imploraten
scheint jedoch die Rostocksche Facuitat in dem,
in Mantzels sus Mecklenb,illustr. a. a. O.

abgedruckten Respens gedacht zu haben, indem
sie den Satz so faßt: non datur estituendus re

stitutus oder restitutus non est restituendus;

allein der, daxin augefuhrte, Fall wurde auch
nach obigen Grundsatzen restitutionsfahigseyn,
da der geheime Rath von W. gegendieerste
Urthel micht das remedium restirutionis, son
dern das der Appellation eingewandt, aiso ci

nen andern Richter angetreten hatte. Vergl.
nach gemeinem Recht des Herrn Reichß Kam—
mer Gerichts Assessors Freiherrn von

Riedesel Vortrage aus den pollen

Rath
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mit einer bloßen, jedoch rechtlichen, Unzufrie
denheit mit dem richterlichen Ausspruch ) und er

fordern nicht schlechthin noua. Im Gegentheil
scheinet die Hof- und Land·Gerichts.und Canz
iei. Ordnung die nova mehr aus zuschließen, als

zu erfordern, indem sie vorschreiben, „daß der
 Implorant nur allein in specie das, worin
er ladirt worden, anzeigen und beweisen, das
Gericht aber darauf Acta revidiren und alles
„nmit der Imploration conferiren und ob die an

gezogene laesio daraus erscheinet, in besonde
rer Acht nehmen soll 6).“ Allein die Praxis
hat schon lange die Beibringung der Thatum
ande und Rechtsgrunde, mithin das beneli-
cium nova allegandi et nondum deducta

deducendi, zugelassen) und die Herzogl. Meck
len

Rath des Kaiserlichen KammerGe—
richts N. 2. 4. 21. undDan;z ReichsPro

—* Recurs an den Landes-Huch ein Recurs an den LandesHerrn findet
nicht weiter Statt. s. Resol. ad grav. ad udet

iudiciale 2. Vergl. Krasft de soro compe-

tente Sect. III. §. 21.

a) Dies sind die Worte des, vom Herzoglichen
Hof und LandGericht unterm 30. Marz 1795
an SmumSuerinensemerstatteten, Berichts.

—VBV ——)X.n. H. G. O. Thl. I. Tit. 36. 8. 3. G. C. Q.

78 II Tit. 37. 9. 3. Car mon a. a. O.

 ofr und LandeGerichtlicherGe—
meiner Bescheid- vom 4. Oct. 77—

d r·
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lenburgSchwerinsche Verordnung an ge—
sammte Landes-Gerichte vom 24. April 1795.

solches

Carmon a. a. O. §. V.— Die Herzogliche
Regierung zu Schwerin forderte durch das
Rescriht vom 10. Februar 1795. uber die Fra—
ge: ob nach der Praxis des Hof- und Land
Gerichts dem Imploranten, erlaubt werde,
zum Beweise seiner behaupteten Lasion nova
beizubringen? den Bericht des Herzoglichen
Hof und Land-Gerichts, welchesdasselbe un
term 30. Marz 1794. dabin abstattete: „daß
„dem Imploranten, zum Beweise seiner «ra-
„Xamimnum nova beizubringen, verstattet wird.
Zwarerfordertdie HofGetichts Ordnung,
„die davon P.2.Tit.36. 9. 3. et 4. nur sehr
„„kurz disponirt, diese nova nicht schlechthin,
wie soiches bei dem Reschsgerichtlichenre
„medio restitutionis in integrum derFall
„ist, zugelassen sind sie aber in alle Wege.
„Denn eines Theils macht die H. G. O. schon
„dadurch, daß sie von der Urthel in relitu-

„torio keine Appellation zulaßt, die Restitu
„tion zum Surrogat der Appellation, bei der
„bekanntlich das beneficiam nondum dedu-
„eta deducendietnondumprobataprobandi
„Statt hat. Andern Theils aber ist auch die

gemeinrechtlicheundReichsgesetzlicheResti
„tution ob nova, da solche in der HofGe—
„richtsOrdnung nicht verbothen ist, selbige
„vielmehr P. 2.“Tit. 16. §. 2. expresfe das
„jus commune, wenn keine ausdruckliche Be

„stimmung es andert, beobachtet wissen willz
„in foro provinciali eben so wenig, als des
„sen Proceß abkurzeude Verbindung mit der
„Deductione ex actis prioribus zu versagen.

„Viel
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solches ausdrucklich legalisirt?), ohne daß eine
Bescheinigung, das noyum vorher nicht ge—
kannt zu haben, nothwendig ist.

„Vielmehrerscheint diese restitutio ob nova
„selhst gegen eine sententiam in restilurorio
absquęé hisce novis latam. wenn anders sel

bigeinwabrenfartischennovis und nicht in
bloßen neuen Deductionen ex untecedenti-

Pus bestehen, in gesetzlicher Ordnung noch
dulassig.“

) saß.

Drit—
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Dritter Abschnitt.

Von den Formlichteiten dieses
RechtsMittels.

—. 83.

1) Einwendungs-Frist.
Das remedium restitutionis in integrum
muß innerhalbder MRothfrist von sechs Wochen
von Zeit der Publication oder Insinuation des
gravirenden Erkenntnisses bei Strafe der Erlo
schung eingewandt werden c). Die Verlange

rung

4) L. u.H.G. O. Thl. II. Tit. 36. . 3. G.C.
O. Thl. U. Tit.37.8. 3. Landesherri. Eonsti-
tution von 1624. 9. 7. (, endlich wollen wir,
„daß die 6 Wochen, welcheadpetendamin
„integrum restitutionem gesetzt sind, prae-
„Lise sollen gehalten und diejen gen, welche
„hernach restitutionem bitten, hmpuciter
„abgewiesen und deswegen zu keinem Eide,
„daß sie nemblich a tempore scientiae resti-
ntutionem bitten, verstattet, und zutzelassen
werden.“) InterimsReglement fur das
Consistorium von 1755. 8. 37. Gemeiner ve—
scheid vom 4. October i707. Rosiocksches
Stadt-Recht Thl. V. Tix X 6. Vil. Car-

Sechster Band. L mon
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rung dieser Frist H—und die Restitution gegen
den

mon a. a. O. §. II. Knorre Anleitung

zum gerichtlichen Proceß, HauptStuck xXlv.
. . Mehlen 8§. 202. Meckl. Recht s
Spruche Thl. UN. 22. und 50. Clap
roh Einleitung in den ordentlichen burgerli
chen Proceß Thl. I. d. 396. Bericht desHof
und Land? Gerichts vom 28. Jamar 1802.
cin des Freiherrn von Nettelbladts.
rchiv fur die Rechtsgelahrtheit. Erster Band,
S. 227.) Wenn das dedretum contra quod
durch Vorlesung publicirt wird; so lauft das sa.
rale jnter posu sonis von, Mittage anß so be
schied das Hof- und Land-Gerichte den Hof
Rath Schultze, qua mandatariutti des Gra
fen von Luttlichau,inSachenseinergegen
Dermann in puneto dehiti unterm 13. Jan.
 Dadie,von euch eingereichte hu
„isima introduetioet iustilicatio rem.
— — Decembrv.J.
Nachmittags eingegangen, mithin damahls
das nur bis zur Mittagsstunde zu berechnen
gewesene latals der Interposition des Rechts
Mittels bereits abgelaufen gewesen; so stehet
euerein Gesuche nicht zu deferiren.

 se16. Rost. StadtRecht Thl. V. Tt.*
dirt. I. Die Verlangerung dieser NothFrist
wird, wenn das Prorogatorium nicht ausdruck
uüch etwas anders festsetzt, (wie beim Hof · und
Land Gericht gewohnlich zu geschehen und die
prprogation a daiq deeroti ertheilt zu werden
ofleati) a Japsu rioris, berechnet. Vergl.
das vom Hof-und LandGericht unterm 28.
Februar 1785. iun Sachen Dris Studemund
dis Communis dMandatarii der von Levetow

Klen
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den Ablauf der Fatalienc) ist nur aus erhebli
chen undbescheinigten Grunden zulaßig.

9. T 3* 77

2) specifique Angabe der Beschwerden.

 Bei der Einwendung dieses Rechts. Mit
tels soll der Implorantinsperie„worinerla
diret worden, anzeigen Nmithin die grava-
mina specisice angebena).

832

Klenzer Glaubiger contra Lientenant von Leve
tzow in puncto elafsihcationis erlassene, Re

———
nAnfange der Dilationen auf proroga dones

fataluiui, deren cursus continuus und wobet
„also teriminus prorogatus in regula, falls
in dem ProrogationsDecret ein andres aus,
„drucklich nicht enthalten, allemal a iapfu
„brioris zu computiren, nicht anwendlich sey
und das Respons des Hof und LandGerichts
pom 2 Marz 1793. in Sachen HofRaths

Frank contra den Magistrat zu Gadebufch
puncto Praestandorum zu Kirchen und Pfarr
bauten, „daß nemblich bei prorogationen
„ad deducendum gravamina das satale de
„momento ad momentum zu computiren

„sey.“

q) Carmona.a. O. 8. I.

4) L. u. H. G. O. Thl. INI. Tit. 36. §. 3. G.
C. O. Thl. I1I Tir. 37. 6. 3. Streützsch Gem.
Bescheid vom 4. Februar i712. 9. 0. Meckl.

Recht s



a64 Fanf /und zwanzigste Abhandlung.

RechtsSpruche Thl. I. N.21. Thl. I.N.
 en Mehlen F. 202. InSachen der Pi
ckritschen Eheleute Appellunten in puncto ali-
meniorum et satisfactionis antwortete das

Hof- und Land-Gerichtaufdie,ohneSpeci
scation der Beschwerden, geschehene Einlegung
des R. R. 1445. untermj. November 1803.
„Wurden sie grayamina intra fatale intro-
ducendae refututionisinintegrumsuh
 del G heeifiee anaeben; se
 soll weitre Resolution erfolgen und nur erst
uf ersolgte dieserAngabe , ward das reinedie
diuan zugelassen.

41

Vier—
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Viexrter Abschnitt.

Bom Verfahrenin der Resti—
tutions-Instanz.

§. 14.
1) uberhaupt

a) Proceßart.

In der Restitutions-Instanz soll im all
gemeinen ein summarischer Proceß Statt
habenc). Diese Summaritataußertsichindes
sen nur in der Zahl der Satzschriften, ubrigens

findet der ordentliche Proceß Statt, und zwar
bei dem Hof und Land- Gericht der Iudibial-
Proceß ).

§.15.

a) L. u. H. G. O. tit. II. Th. 36. 6. 3. G. C. O.
II. 37. 8. 3. Gem. Bescheid vom 12. October.
1799. 9. JI. Carmon,§.V.Warnemün-
de S. i85.

) Vergl. Band V. Abh. XX. . XII. Anmerk. g)
Mit der Publication der Urthel wird die Sa
che aber wieder extrajudiciell. f. Meckl.
RechtsSpruche Thil. U. P. 143..Die
Restitutions Sachen / gehoren zu den praekxis,

nur das restitutorium contra lerienuam non
evor
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9. 15.

b) Zahl der Satzschriften.

Der Regel nach )hat jeder Theil in re
stitrutorio nur eine Satzschrift, namlich der
Implorant den Restitutions, Libell, und der

Implorat die Exceptions-Schrift ). Der,
bei dem Hof und Land-Gericht ehedem Statt

gehabte, Unterschied zwischen dem reltitutorio
contra sententiam judicialem und dem re-
stitutorio contra sententiam extrajudi-
cialem, indeminjenemjederTheil nur einen
Satz, in diesem aber zwei Satze hatte 0),

dur

devolutivum wurde zu den novis gerechnet wer
—V———

4) MNach BeschaffenheitderÜümstandefindetdie
Aufbebung des ActenSchlusses und ein weite
reß Verfahren Statt. S. Gem.Bescheid vom
12. October 17999. 1.. 9b

b) Gem. Bescheid vom'12. October 1799. 8. 1.
Carmon a. a. O. g. IV. Mehlena a.
Qe Mecklenb. RechtsSpruche Thl.
LN. 20. S. 62 —

 rMon 9. IV. Mussler s. Krafft de
loro odompetente violantium privileg. de
non appellando Seot. III. g. 20. Beitr a
ge zum Mecklenb. Stadtund.
bate Recht Band V. Abh. XX . XXIV.
N. 4 Mecklenb. RechtsSprüche Thl.
i. R. 20. Auf die Anfrage der Herzoglichen
Regaierung zu Schwerin vom Februar 1795.
ob in restitutorio den Partheien nur eine oder

mehrere Gatzschriften gestattet werden? *rich
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durch den Gemeinen Bescheid vom 12. Oectober
1799.

richtete das Herzogliche Hof und Land-Ge
richt unterm 30. Marz 1795. „ daß in resti-
„tutorio von dan Urtheln in prima instantia
„vier Satze, hingegen in restitutionihus von
„einer in appelsatorio gesprochenen Urthet
„nur zwey Satze verstattet werden. Wir
„versteben hier aber ein utrinque verhandeltes
„Appellatorium. Soviel dahingegen das re-
„medium restitutionis contra sententiam

„non devolutoriam in appellatorio latam
„betrifft; so mag darin, nach der Analogie
des Verfahrensimdevolutiv Appeljatoxio.
„als worüber die Urthel auf den Abpellations
Libell und acta priora entscheidet, auch außer
„dem RestitutionsLibell des Impioranten eine
„weitre Verhandlung mindestens in der Reget
„nicht eintreten, wenn gleich die praxis auch
„hier nach Umstanden oft imploratische Excep
 onales zugelassen hat.“ Diese Regel litt
jedoch auch Ausnahmen; so antwortete z. B.
das Hof und LandGericht in Sachen des
OberSchenks von Klein contra die Erben

des geheimen Raths von Klausenherm in pun.
oto ltis denunciationis den letztern unterm

27. September 1786.: , da wenn gleich im re

 stiturorio der AppellationsInstanz der Re
gel nach allerdings nur jedem Thef ein Satz
„freistehe, gleichwieinandernInstanzende
„regula nur vusque ad' duplicas verfahren
„werde, dennoch sowohl in dem einen als dem
„andern Fall, wenn die Umstande solches er
nheischten, dem Richter die Verstattung einer
/weitren Verhandlung unbenommen bleibe, in

Praesenti aber, daß inExceptionalibus g
6e
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1799. 8.1.aufgehobenundauch das Restitu—
tions · Verfahren gegen die, in caulis limpli-
cis querelae gesprochene, Urtheln, auf uber—

haupt zwei Satzschriften zuruckgefuhrt 9).
9. 16.

„che eine replicirende Erwiderung erforderliche
nova enthaiten, nicht geleugnet werden mo
Ige — —; so behalte es bei dem deereto
 Som rnunicatiyo vom 16. Maya. c. lediglich
„sein Bewenden.“

) In demrestitutoriogegen eine, in oppella-
torio gesprochene, sententiam non deyöluto-
riam hat aber bei dem Hof und LandGoericht
der Implorat keinen Satz, sondern die Resti
tutions Urthel wird auf den Libell und die acta

prisra, seibst ohne Mittheilungdeserstren,
erkannt. S. die vorige Anmerkung. Gem ei
ner Befscheid vom 12. October 1799. 9. 1.

und Mecklenb. RechtsSpruche Th.J.
M. 20. und Thl. II. N. 121. auch diese Bei

trage Band V. Abh. XX. 6G. XXI. Anmer
kung ). Ju Sachen des Zimmermeister
Amis zu Rostock Appellanten contra den Ge
sellen Wolfer daselbst Appellatenwegen Re
teption legte erstres gegen die, die Appellation
abschlagende, DevolutorUrthel das reme-
dium restitutionis in integrum bei dem Hof
und LandGericht ein; da aus einer vorgefal
lenen Verwechselung der Restitutions »Libell
dem Imploraten mittelst gewohnlichen Man-
dati de excipiendo mitgetheilt war, und der
selbe um Mittheilung des, ihm in der Appel

jationsInstanz nicht communicirten, Appel
lationsVLibells bat, ward er von dem Hof

und LandGericht unterm 28. October 535ahin
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Je 16.

c) Benennungder Partheien.

In der Restitutions-Instanz wird der,
das Rechts, Mittel einlegende, Implo—

rant 5*
—227

dahin beschieden: „da nach notorischer Hof
„und LandgerichtlicherPraxis, in dem, ge
„gen eine sententiam appellationisnonde-
volutoriam eingetretenen, restitutorio der
vormalige Appellat und nunmehriger Implo
rat zur exceptivischen Verhandlung uber den
„Implorantischen Restitutions-Lihell nicht zu
„rgelassen, vielmehr die, saper derolione
 appellationis in restitutorio zu erkennende,

„Urthel, nach der Analogie und demBeispiel
„des, in appellatorio votaufgegangenen De
nvolutorVerfabrens, nur auf acta priora
„und den Restitutions-Libell gesprochen wer
/de,mirthin in diesem Verfahren die abschrift
„liche Muteilung des Letztern so wenig, als
die des Appellations-Libells zulassig sehe so
„stebe seinein Gesuche nicht du, willfahren.
 Wennabernur durch eine Verwechselung auf
den gegenseitigen Restitutions-Libell vom 7.
August d. J. ian Statt der Rotulations La
„dungen, die abschriftliche Mitteilung deffel
„ben und das Mandatumtdeexcipiendovom
„271 desselben Monats aufgetragen worden
„so werde hiemit, da seine, des Imploraten,
„exceptionales in dieser Gattung des Restitu
„tions-Verfahrens unzulassig sind, besagtes
„Mandatum de excipiendo aufgehoben und
„zur Rotulation der Acten ein Termin auf
„den — — auberaumt.“
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rant, der Gegentheil aber Implorat ge—

nannt,e)

§. en L7]

d Fristen.

Die, in restitatorio Statt habenden,
Fri

) Auf dem LandTage zu Sternberg 1689. be
schwerten die LandStande sich in den Zrav.

peec. gstroviensihus grav 90 „daß in in
stantia restitutionis in allen Sachen nicht
gleich verfahren, sondern bald mehr, 4bald
 sweniger Satze admittiret wurden“ und ba
then „durch einen Gemeinen Bescheid Verord
„nu ag zu — dupli-
eam usque zu procediren, vergonnet seyn
moge.“ Der Herzog Gustav Adolf gab
coch auf eben diesem Land Tage die Resolu
om: , Ihro Durchlaucht lassen es diesfalls
„vey dem Inhalt der Land  und Hof Ge
richts Ordnung wie auch KanzieyOrd
nung,“ konnen jedoch gescheben lassen, daß
in der JustizKanzlei im Falle da das be
neßcium relstitutionis in integr. anstatt der
 Appellation zu gebrauchen, einem jeden Theil
zwey Satzschriften vergonnet werden mogen.“
a.u.GO.U. 30 6.83 6. C. O. IH.
37.9.3..GemeinerBescheidvom 14. Januar
1716. Meck!. Rechts Spruche Thl.J.
N. 33. Auch in Sachen Babst contra Peters
wegen HansRaumung beschied das Hofe und
LandGericht Letztern durch das Responsum v.

6. Juln 1802. „nach nunmeh: beendigtem

rstirutorio sich an Statt der nur fur dy
„be
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Fristen, sind in der Regele) OrdnungsFri
sten“); also bei demHof- und Land Gericht
drei Monathe?), bei den andern Gerichten aber
drei Wochen“). Die Frist ist, so wie jede ju—
dicielle Frist, beim Hof- und Lande Gericht per

emtorische) und eine Verlangerung derselben
— ———
praeiudicio congruo Statts). Ueberhaupt
aber sind auch hier Frist-Verlangerungennicht
anders, als auf rechtsgenugende sattsam be—
—D

§. 18.

„be geeigneten Rubricirung: Implorant und
Implorat: der dem gegenwartigen Stande
„der Sache angemessenen Benennung!der Par
„theien zu bedienen.“

a) Die Verengung derselben ist aus besondern
Grunden zuläßig. Gemeiner Bescheid vom 12.
Oct. 1799. 6. 4.

b) Vergl. die bestandige Praxis aller Gerichte
q Gemeiner Bescheid vom 12. Oct. i799.

s§. 4. Krafft a. a. O. Seot. III. . 20.

qh) s. Anmerkungb). J

e Gemeiner Bescheid vom 12. Oct. 1790
 HS. 4. Vergl. 9. 19. Anmerkuna5).

F) Gem. Bescheid vom 12. Oct. 1799. 4

6) s. die Landeshetrlichen Verordnungen vom 231.
Marz und 11 Angust 1753. und vom 4. Nov.

1776. auch die Gemeinen Bescheide vom 25.
Januar 1779 N. 6. und v. 12. Oct. 17995 9.
3. und 4. Mehlen a. a. O.§.202.
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9. 9 18.

e) Legitimation eines besondern
Procurators.

Beidem Hof- und LandGericht, nicht
aber bei den ubrigen Gerichten, ist in der Re—

stitutionsInstanz die Legitimgtion eines beson
hern Judicial, Procurators zu dieser Instanz
nothwendig ).

9§. 19.

2) insonderheit.
 ) Einwendung und Rechtfert igung

des Rechts-Mittels-Restitutions—

Libell.

Die Einwendung dieses RechtsMittels

muß innerhalbdergesetzlichenNothfrist(G.12.)
geschehen, und, der Regel nach, die Rechtfer
tigung desselben damit verbunden, oder doch

binnen Sechs Wochen ubergeben werden, indem
eine Frist-Ertheilung zur Beibringung dersel
ben nicht anders, als aus rechtserheblichen und

genugsam bescheinigten, Grunden Statt hat);
*2 die

) Mecklenb. RechtsSpruche Thl. I. N.
92. Derselbe erhalt auch in dieser Instanz die
ha von2 Rthlr. Gold. S. Mecklenb.

RechtsSpruche Thl. J. N. II.
4) H. u. L. G. O. II. 36. . 3. G. C. O. II. 37.

F. 3.Constu. von 1624. Landesherrl. 5*ord
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diese Justifications-Frist ist jedoch kein Fa
tale“). Der RestitutionsLibellsolldie ganzen
Acten nicht wiederholen, sondernnuralleindie
Gravamina specisice anzeigen (F. 13.). und,

mit

ordningen vom 31. Marz und 11. August 1753.

und vom 4. November 177600 Gemeiner Be
scheid vom 4. Oct, 1709. vom 4. Oct. 1716.
vom 25. Januar 1779. und vom 12. October
1799. 9. 3. Streuitzscher Gemeiner Bescheid
vom. 4. Februar 1712.9.10.und vom 21.
October 1796. —StadtRecht Th.
—A
compet. Sect. III. s. 20. Carmona. a.
O.. 8.I.. Mecklenb. RechtseSpruche
Thl. J. N. 22. Das Hofund Land Gericht
ertheilte diese Fristen ehedem, besonders feit
dem achten Decennium des achtzehnten Jahr
hunderts,csub poena delserti remeclii, nach

dem Gem. Bescheid v. 12. Octen 799. 6. 3. und
der darauf solgenden neuern Praxis, wird sie
aber sub poena praeclusi eaque pperemtoria
zugestanden und, bei fruchtlosem Ablauf der
selben, ohne Exceptions GSchrifteinTermin
zur ActenRotulation anberaumetundzurUr
thel geschtitteen. J

8H. U. L. G. O. Thl. . Tit. 36. §. 38G.C.
O. ThleIi. Tit. 37. 9. 3. G. die vorige An
mierkung. In Sachen von Podewills dontra
von der Lanken wegenMiethewardie nach
dem ActenEchlusse ubergebene, Justifica
tions Schrift zuruckgegeben, zum Rotulations
Protocoll trug Implorant auf Versendung der
Acten uber dieFrage: ohz die lustiticatio Re-
medii xestitut. in- integramaneiner Norh
Frist gebunden? an; das Hof und LandGe

richt
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mit Zulassung zerheblicher novorum (G. 1X1.)
beweisenc)ec Die außere Einrichtung dieser
Schriftistim allgemeinendie aller ubrigenge—
richilichen exhibirorum;bei demHofund
LandGericht ist die Unterschrift eines Judicial

Procurators nottzwendig (H..183) und die Ue
bergebung des Libelis kann sowohl iudicialiter
als cxtraivaicialiter (F. 14.) geschehen.

sua
b) Leistungedes Restitutions—

Ehedem ward auf denRestitutionsLibell
ein Termin zut Ableistung des Ordnungsmaßi

gen

Eides.

2111

richt beschied ihn aber unterm 7. November
1803: „Ddaß die lustißeatio des R. R.I. IJ.
„nach dem processualischem Verfahren des Hof
und Land Gerichts keinesweges an einer
Notch -Frist (saiale) gebunden sey, es hier
auf aber in dem gegenwartigen Fall nicht,
sondern nur darauf. ankomme, ob die zur

5 ustification zugestandene Frist, wenn sie
* nicht Vorschriftsmatzig zugleich mit der in

terpositione dieses renredii beigebracht
worden ,die Natur eines termini peremto-
i habe? So wie nun in. vuditialibus alle
und ede NerrininbeidemHofundLand
Gericht peremtorische Ratur hatten so habe
— „er sich in Ppenis davon in Ansehung des ge
genwartigen Falles aus dem Gemeinen e
veide von 1709. u belehren konnen. Es
fsinde deshalb vie Vorsteltung dieser Frage zur
 uswartigen Urthel nicht Statt.“
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gen)RestitutiansEidesoderiuramentima
litiae) anberaumt) und nach dessen, nach vor

gangiger Prufung des remedii, erfolgten· Abr
—VV——
und der Implorat gehort.dn Dieser Resritur
tionsEid ist aber, auf den Antrag des Cagern
Ausschusses vom 18. Julii 1775., durch die

Herzogl. Mecklenburg Schwerinsche Verord
nung vom.November1776. fur alle Meck—

len

) abgedrucktinderL.u.H.G.OcThl.J.Ti—
25. Vergleich den daselost Nirg befindlichen

AdvoratenundProciratoren:EidF
 u. u. O. Chl MI. Tit. 36. 8.3. G. C

O. Thl.di. Fitz36.h.3. Gemeiner Bescheid
vom I4. Januar 1716. Strelitzscher Gemen
ner Bescheid vom 4. Februar
Carmon a. a. O. 8. Ul. und IV. Rraufft
de soroe romp. Sect. II 9. 2

c) Ueber die vormalige Praxis vergl.dieConsti
tution vom 48 November 1776. und das In
terims Reglement fur das Consistorium don
1755. 9. 37.. GemeeinerBescheid vom 4. Ja
nuar 716. Der Implorant ward zu diefem
Termin suh poeng. deserti romed geladen
(dasetbst und Darimon ana. —
zwar · gemeinhin mit der. Clausct adimue
tendus Vergleiche uber diese Clausel den
Bericht des Hof und Land Gerich * vom 24.
September 1740. an den Kaiserlichen Reichs

HofRath in Sachen von Heyne comm Acto-
rein commiinem des von Restorff Moderi

tzer Concurses. Beim Hof und Land Ge
richt ward der Termin gewohnlich auf einen

Juri



176 Funf und zwanzigste Abhandlung.

lenburg Schwerinsche· Gerichte abgeschafft ).
Bei der Justiz. Kanzlei zu Neustrelitz ist die
ses noch nicht geschehen, obgleich die Ableistung
besselben ungewohnlich ist, indem selbige auf
den Libell, mithin ohne Anberaumung eines Ter
mins, citra consequentiam erlassen wird)

§. 21

c) Mandatum,deęexcipiendo.
Beijetztabgeschafftem RestitutionsEide,

wird, wenn das Rechts-Mittel nicht sofort

als eutweder ganz (F. 5.) vder mindestens zum
Suspensivessect (J. 7.) verwerflich erscheint und
also ab zuschlagen ist, (welches entweder durch
ein Respons oder bei dem Hof und Land Ge—
richt; wenn lesAudicialitet eingewandt ist,

J durch

JuridikTag angesetzt, Krakft a.a.O.Sect.
u g 20

9) Wolff Repertorium uber alle LandesAnge
legenheiten G. 188. Mehlen 9. 202.

e) Bei dem Herzoglichen Hof.- und Land Ge
richte wird jedoch auch in caulis Stargardiensi.
bus dieSchwerinische Praxis befolgt, und daher
auf dieses RestitutionsSolenne und dessen Er
lassung keine Rucksicht genommen. Vergl.
Beitrage zum Mecklendb. Staats u.
Privat Recht B. V. Abth. XX. 9. 1.

S. 203. Mecklenb. RechtsSpruche
Thbi. N136

t) Nach Carmon a. a. O. 86. III. ist dieser

Eid aber nicht bei den Nieder Gerichten ublich
gewesen.
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durch den Judicial-Bescheid geschiehet), da
der Implorat vor der Urthel zu horen ist, das

Mandatumdeexcipiendoerfanntq).“Die,
darin bestimmte, Frist ist die Ordnungs-Frist
(9. 14.) und diesem Mandato wirdgleichdie
poena praeclusionis angehangt, dasselbe je—
doch noch erneuert und zwar bei dem Hof und

Land. Gericht nur noch einmal auf 3 Wochen

suhfinali poena praeclusi, bei den Justiz
Kanzleien und der Lehn, Kammer aber zwei
mal sub poena purificandi und certissime

purisicantli praciudicii.
Der Implorat wird jedoch nicht gehort,

also kein mandatum de excipiendo erkannt,
wenn

a)L.u.H. G. O. Thl. II. Pit. 36. . 3. G.
C. O. Thl. M. Tit: 37. dr 3. Herjsogs Frie
drichs Constitution vom . November 1776.
Carmon G. V. Dies Mandatani de exci,
piendo enthalt zugleich das ErkenntnißderZu
lassigkeit des remedii; in Gachen des Haupt
manns von Schrader coutrs den Oberhofmei

ster von Roß wegen Ruckfalls-Gelder respon
dirre das Herzogl. Hof- und Land-Gericht dem
erstern unerm 10. Februar 1787 „daß es bei
„dem Decret vom 14.. December anni praen
um so mehr sein-Verbleiben behalte, als das,
„die Zulassung zum remedio tacite et suuipli
„eite in sich enthaltende mandatum de exci-
„Piendo die Rechts-Kraft beschritten und dae
 her, wie die devolutor-Urthel in appellawo-

Sechster Band. M rio
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*
1) das remedium“ restitutionis bloß ins

terponirt, aber zur Rechtfertigung dessel
ben nichts angefuhrt ist (H. 19. Anm.

a) und
2) in restitutorio contra sententiam

nomn devolutoriam (9. 15. Anm. d).

§. 22.

 ) Exceptionsschrift. e) Acten Schluß
und f) Rotulations-Termin.

Die Exceptions-Schrift hat die außern
Erfordernisse des Restitutions Libells (F. 19.),
ihr petitum kann aber wegen des, H. 8. uan
gefuhrten, Grundes nur auf Bestatigung des
vorigen Erkenntnisses und Verurtheilung in
die Kosten dieser Instanz, nicht aber auf eine

Abanderung der ersten Urtheil gerichtet senn,
auf dieselbe wird in der RegelderActen·Schluß
erkannt (H. 15.) und ein Rotulations-Termin

anberaunit ).

6. 23.

5) Restitutions-Urthel:
Bei befundener Lasion ist der Implorant

gegen

„rio daach eingetretener RechtsKraft nicht
weiter angefochten werden magg. “

a) Gemeiner Bescheid vom 12. October 1799.

9. 1.
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jegen das decretum gravansinintegrum
zu restituiren 5).
 Bei den Justiz, Kanzleien und den ubri—
gen Gerichten werden die Acten in restituto-

rio gewöhnlich ex ofsicio versandt, bei dem

Hof und Land Gericht ist dieses aber wegen
der judicial Eigenschaft der Restitutions Sa—

chen und der deshalb hinzu kommenden neuen

Gerichts. Mitglieder weniger nothwendig und
gebrauchlich ).
. Die Form der Restitutor Urtheln ist nicht
bei allen Gerichten gleich ).
 .. Der Materie nach ist sie, da sie zum

Nachtheil des Imploranten nicht abandern kann,
.8.)

ę 1) entweder ganz oder zum Theil zum Vor

theil des Imploranten abandernd
oder

M 2 2) ganz

4) H. u. L. G. u. G. C. O. a. a. O.
6) S'electa inridica rost. Fase. II. speo.

XI. qu. 4. C. F. Prehmn diss. inang. dę iu-
stis sinuütibhus beneficii transmissioms Acto-

rum (BRost. 1802.) 8. X.

c) Die Form der bestatigenden Urthelist jedoch
bei allen Gerichten: daß es des eingewand
„ten remedii ungeachtet, bei dem — — sein

Verbleiben behalte““, und die der abandernden
Urthel; „Nunmehro aus den Acten zu befin
„den, daßrc.“ Bei dem Hof und LandGe
richt findet bei einer Restitutions Urthel das,

wasoben Band V. Abh. XX. 8. 332
er
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2). ganz oder zum Theil best atigend—
und zwar J

a) mit Verurtheilung in die Kosten dieser
Instanz, oder

bD) unter CTompensation derselben.

Im —
Praxis nach keine Urthels-Grunde gegeben.e)

9. 24.

h) Rechts-Kraft der RestitutorUrthel.

Eine, inder Restitutions- Instanz pu
blicitte, Urthel, gegen welche noch ein Rechts.
Mittel eingelegt werden kann (9. 10.), tritterst
ach Ablauf ven 6Wochen in die Rechtskraft;

diejenige hingegen, welche keines weitern Rechts
Mittels fahig ifnt wird mit demAugenblick der
Publikation rechtskroftig )

So

der Appellations- Urthel angeführt ist,
Statt.

Dãs RestitutionsVerfahren hort mit der Hu
bucalion der Reftitutor Urthel auf, judiciell
zu seyn, gerade wie bei der Appellation, Band
V. Abh. XX. 6. XXIV. Anmerk. ) Vergl
§. 14.

) Mesclenburgische Rechts-Spruche
Thl. T. R. 8. imd die Berichte der Landes Ge
achte, uber den Ansang der Beweis-Frist in
des Freiherru, von Nertelbladt Ar—
Piv, Band.J.G.324. ff. guch Rostocksches
Stadbt Recht Thl. V. Tit. 1X. Art. 9.
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Saoy wie es bei Appellations. Sachen der
Fall ist“), so hort bei dem Hof und Land
Gericht die Restitutions-Sache mit der Publi—

cation der Restituter Urthel auf, judiciellzu
seyn)

§. 25

i) Kosten-Erstattung und Strafe der
Frivolitat.

Wenn die gravamina restitutionis un—

begrundet besunden werden; so soll der Implo—
rant nicht allein in die Kosten der Restitutions—
Instanzverurtheilt, sondern auch, nach Be
finden der Umstande, ernstlich gestraft wer—
den“). Gegen die Verurtheilung in die Frivo

litats

) Diese Beitrage B. V. Abh. XX. G. 271.
c) In demHof und Landgerichtlichen Modera

torium vom 10. Marz 1802. in Sachen von
Altrock eontra Fischer wegen Vertretung der
Hinzen heißt es „IV, wird die Rechnung lub
„Y»da die Unterschrift der auf die Vollstre
„ckung der Restitutor-Urthel gerichteten An
trage, weil die Sache mit der Publication
„dieser Urthel judciell zu seyn aufgehort hat,
„nicht auf Kosten des Gegners geschehen mö
„gen, — zu — —ermaßigt.“ Vergl. 9. 23.

Anmerk. ).
q) L. u. H. G. O. Thl. II. Tit. 36. 0. 3. G. C.

O. Thil. II. Tit. 37. 6. 3. erneuert durch die
Landesherrliche Verordnung vom)4. November

1776. worin den LandesGerichten ausgegnn
wird,
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litats Strafe, nicht aber gegen die in die Ko—

sten dieser Instanz findet ein Rechts- Mutel
Statt).

wird, „dieses bestandig vor Augen zu behalten
„und davon durch nachgiebiges Nachsehen nicht
„abzuweichen.“ Tornov de feud. Meckl.

h. I. Cap. III. Sect. V. 8. 8. Vergl. z. B.
Acta des Hof und LandGerichts in Sachen
Schmidt contra den Fiscal der Stadt Rostock
wegen der FallitOrdnung, worin ersterer
durch das Decret vom 26. Marz 1798 wegen
frivolen Restitutions-Gesuchs in eine Strafe
von 10. Rthlr.M.V.verurtheiltward.

b) Meckl. RechtsSpruche Thl. J.N. 85.

XXVI.



XI.

Ueber das

in den

Mecklenburgischen Stadten

geltende

Vorkaufs-Recht,
aus

dem Grunde der Nachbarschaft.

Mit dreißig Urkunden.



——
——
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Erster Abschnitt.

Von

dem in den Mecklenburgischen Stad
ten vermoge Nachbarschaft geltenden

Vorkaufs-Rechte uberhaupt.

§. 1.

Das , fast in allen altern Stadten Deutsch

lands bei dem Verkauf liegender Grunde gelten

de, Vorkaufs-und Nahergeltungs,
Recht findet sich auch in den Mecklenburgi—
schen Stadten.

Auch in den Stadten Mecklenburgs trifft
man dasselbe in seinen/verschiedenen Gattun—

gen, besonders das Vorkaufs, Recht aus dem

Grunde der Nachbarschaft, der Bluts
FreundschaftunddesIncolatsan.

Hier liefere ich einige Beitrage zur ersten
Gattung dieses Rechts, zum Vorkaufs—
Recht aus dem Grunde der Nach—
barschaft, und werde in einem der folgenden

Bande die beiden ubrigen Gattungen Shim
* 2.
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§. 2.

Ein Blick auf die Grundlage der privat

rechtlichen Verhaltnisse in den Mecklenburgi

schen Stadten entzieht diesem Vorkaufs Recht
aus dem Fundament der Nachbarschaft den

Character der Anomalitat, welchen es fur den

bloßen Romanisten haben mag.
Beinahe alle Stadte Mecklenburgs sind

mittelbar oder unmittelbar auf fremde Rechte
gegrundet; entweder auf das Lubsche Recht
und dessen Modificationen, namlich das Ro

stocksche, Schwerinsche und Parchim
sche Recht, oder aufdas MarkischeRecht,
nach dessen Abtheilungen in das Altbran

denburgische und Stendalsche Rechte).
Nach allen diesen statutarischen Rechten
—
der Grunde das Vorkaufs Recht aus dem

Grunde der Nachbarschaft Statt; Selbstfolge
ist es daher, daß dasselbe auch in den, mit jenen
Rechten mittelbar oder unmittelbar bewidmeten,

Mecklenburgischen Stadten gelten musse.
In den wenigen Stadten, welche auf kei—

ne fremden Stadt« Rechtegegrundet sind, fuhr

ten die, fur diesesVorkaufs- Recht, beson
ders unsern Vorfahren dringend redenden,

Grun

4) Ich beziebe mich deshalb aufdiese Beitrage
 a ul abh
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Grunde dasselbe nach und nach als Gewohnheit
und endlich als Gewohnheits, Recht ein.

Auch die, im Laufe des achtzehnten Jahr
hunderts fur viele Stadte vielen Stadten gege

benen, Landesherrlichen Stadt.Regle—
mentsbestatigtendiesesVorkaufs,Recht.

Solchergestallt gilt diesez Vorkaufs, Recht
ex capite viciuitatis wohl in allen Stadten

Mecklenburgs“), falls es nicht nachher aufge—
hoben ist .(H. 4.)

9. 3.

Da das, in den Mecklenburgischen Stad
ten geltende, Vorkaufs-Recht vermoge der

Nachbarschaft, auf mehrern Grunden und
Quellen beruhet; so kann es keine allgemeine,
fur alle Stadte gleiche, Natur und Beschaffen

heit haben; es ist vielmehr so verschieden, als
die Entstehungs.Quellen verschieden sind.

In einer jeden Stadt normirt das Recht,

womit sie bewidmet und welches das Fundament
der Gultigkeit dieses Vorkaufs-Rechts ist.

Allein die Vergleichung dieser einzelnen

Stadt Rechte zeigt, daßdieseVerschiedenheit
in

b) Die erst im achtzehnten Jabrhunderte ange
legte, auf bloßes Gemeine-Recht gegrundete,
StadtNeustrelitz abgerechnet, in welcher
sich keine Spur dieses Rechts findet.

) Unter den Puncten der StadtRechte, wor

uber die Herzoge Ulrich und Johann 380.di
e
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in der That so groß nicht ist, sondern nur ein

zelne wenige Modificationen z. B. den Vorzug
unter den Nachbaren9) und dergleichen betrifft.
Ich liefere hier einige Beitrage zu dieser

Lehre qus verschiedenenMecklenburgischen Stad
ten, welche leicht durch ahnliche Beitrage aus
andern Skadten vermehrt werden konnten.

Berichte derMagistrate forderten war „das
Rahergeltungs  Recht der Freunde und dtach

bahren“derDritte. (s. West phalen Mo-
rumesta inedita T. 1. G. 2049. ff)..

i)J z. B. in Parchim hatder am Rathhause zu
wohnende Nachbar(.5.),inGustrowaber
bei den Hansern der zunachstauMarktelie—
gende Nachbar, hei den Aeckern aberder zu
nachst Stadtwarts — liegende Nachbar (J. 6.)
den Vorzug, welcher in einigen Stadten z. B.
AltStrelitz dem Nachbaren an der Rechten
Seite gebuhrt (9. 15.)

Zwei—
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Zweiter Abschnitt.

Von

den einzelnen Stadten, in welchen
das nachbarliche VorkaufsRecht

Statt findet.

9.,4.

11 Rostock.

Das, in Rostork vormals ublich gewesene),
nachbarliche Vorkaufs,Recht ist im neuern
Rostockschen Stadt-Rechte aufgehoben ).

9. 5.

a) Vergl. Henr. Damerarii Entwurfdes
Rostockschen Rechts Lib. I. Tit VII. deæ
jure protimiseos.

6) Rostocksches StadtRecht vom Jahr
257. &amp;heil II. Tit. VII. Artikeli. ff. Mp.
D. Vick uber die diechte undVerbinduchtel—

ten
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9. 5.

2) Prarschinm.

Obgleich der Magistrat dieser Stadt am

Schlusse des sechzehnten Jahrhunderts bezengte,
„daß die Nachbaren fur einen andern Burger

„im Kaufekeinen Vorzug hattene);“ so fin
bet doch auch hier das Vorkaufs“ Recht aus
dem Grunde der Nachbarschaft Statt.

Dies bezeugt nicht allein das, von dem
Magistrat dem Senator Baleke unterm 278

Junii1704.ertheilte, Attest“), sondern auch
die tagliche Praxis“).

Der

ten der stadtischen Nachbaren gegen einander,
besonders nach Ronockschen Privat-Rechten,
(Rostock 1798. 4.) Abschnitt 4.9. 15.

a) de Westphalen monuments inedita T. 1.

S. 2052.
) S. die Parchimschen StadtStatuten 6. 20.

in derAnlage!. Vergl. Mantzels. Ring-
ovir. diss. speeialia juris statutarii Par-
chimensis exhihens (Rostock. 1754. 4.) 9.
16. Eschenbach Bemerkungen aus den
Mecklenburgischen Reckten, Vierte Bemer
kung: Ueber das Nachbar-Recht, (im Pa
triotischen Archiv der Herzogt hü—
mer Mecklenburg V. Band J. St. SG.
35. ff.,) woselbst mit Bezug auf das Zeug
niß des Magistrats angefuührt wird, daß
in der Stadt derjenige Nach'ar, der nach
dem Rathhausezuwohnt,dasVorrecht hat.
 Anlage IU.

 *
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Der Seuator Baleke zu Parchim stellte
1704. bei dem dortigen Stadt« Gericht gegen

den Burger Hans Otto Hoburg auf eine ver—
kaufte Scheure ex capiteé vicinitatis die Re-

tracts, Klage an; der Beklagte laugnete die

Statthaftigkeit des Nachbar-Rechts, der Kla

ger berief sich aber nicht allein auf die Notoritat,
sondern brachte auch das, oben angefuhrte,
Zeugniß des Magistrats bei, dessen Unguttig
keit Beklagter aber wegen Unbestimmtheit der
Fassung (Cothmann Vol. IV. consil 1.
n. 44. Mevius P. IV. dec. 2. und Car p-
20 Dec. 3. n. 28. ff.) behauptete. Das

StadtGericht sprach aber durch die Urthel vom
19. Julii 17805.), fur das Nachbar-Recht,
welche der Magistrat auf die, dagegen eingé
legte, Appellation unterm 16. Julip1706. be.

statiater). Beklagter legte zwar gegen diese
Urthel die Appellation an das Herzogl Hof und

Land- Gericht ein, verfolgte sie aber nicht.

Auch im Jahr 1762. kam hier das Nach—

bar Recht zur Sprache: der Riemer Meyer
klagte namlich beim MagistratzuParchimge—
gen den Schlachter Koster auf die Ausubung
des Nachbar-Rechts bei dem, an letztern ge—

schehenen, Verkauf eines Hauses; Beklagter
behaup,

d) Anlage III.
e) Anlage IV.
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behauptete, der Klager wolle dieses Recht fur
einen andern ausuben, und legte ihm dies zur

Eides-Hand; nachdem Klager diesen Eid ab
geleistet hatte, erkannte der Magistrat durch
die Urthel vom 24.August 17625, „daß der—
„selbe zur Ausubung des Nachbar-Rechts zu
—

richt bestatigtedieses Erkenntniß durch die De—
volutor, Urthetß vom 12. April 1763.8).
9

3) pr3) *Geu ster o w.

Auch in der Stadt Gustrow hat, nach
mehrern Zeugnissen des Magistrats), des
Stadt/ Gerichts?). und nach bestandiger Obser—
vanz, das Vorkaufs« Recht aus dem Grunde
der Nachbarschaft Statt). Dasselbe ist mehr

mals

5) AnlageV.
—38 V.
) In allen, vom Hof/undLandGerichtuber

den Vorkauf der, in Gustrow belegenen,
Hausern erlassenen, Proclamen werden auch
die Nachbaren zur eventuellen Aus ubung
dieses Vorkauss Rechts geladen. Vergl.
die Acten dieses Gerschtshofes in Sachen be
treffend die Verlassenschaft des FiskalsRaths
Richters, des Notarii Peters, des Calculators
Heymann, des Execntors Borhennr, u a. m.
S. Anlage Vii. und VIII. auch in de

Westphalen mon. ined. Tei. G. 2060.
b) Anlage IX. J
 Sergl. Mantael diss. de vsuecessione de.

feendentium inaequali, Seet. II.

*
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mals der Gegenstand der gerichtlichen Ver—
handlungen gewesen.

Schon um die Mitte des siebzehnten Jahr
hunderts kam dasselbe auf die Klage des Bar,

gers Johann Christian Thielen zur Sprache,
und ward dabei durch die Aussage mehrerer al.
ten Burger zubestarkt: (Vergl die Anlage VII.)

Im Jahre 1682. erklarte die Witrwe des
Doctors Herai 1682. bei derGustrowschen Ju
stizKanzlei, daß sie bei dem Verkauf eines,
in der Glevinschen Straße belegenen, Hauses
als nachste Nachbarin vermoge des Stadtge
brauchlichen Nachbar,Rechts das Vorkaufs
Recht vor dem Kaufer Gustav Storch ausuben
wolle. Die JustizKanzleierkannte an leh-

tern einen Befehl, sich des Hauses Beziehung
und Gebrauchs zu enthalten; von diesein De,

cret appellirte leztrer an das Hos und Land-

Gericht, weil theils noch nicht ausgemacht sey,
daß in Gustrow das ius retractus ratione

vicinitatis Statt sinde, theils aber/der Kla—
ger sich desselben bereits begeben und es nur zu
Gunsten eines andern ausuben wolle. Die Ap
pellation ward aber nicht fortgesetzt.

DerBurger Johann Steusloff „als Cu
rator der Cordtschen Kinder und Joh. Siemß
verkauften 1726. 3zwei Morgen Icker im

Muhlenfelde an den Litzenbruder Jurgen Topf
fer. Der Burger Johann Wendlander, des
sen Acker an dem verkauften lag, wolute das

Sechster Band. NNach
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Nachbar-Rechtausuben,und klagte deshalb
bei bem Stadt- GerichtezuGustrowsowohl
us dem Grunde der Nachbarschaft, als weil

der Kauser ein Eximirter, „der Verkauf also

der Hochfurstl. Verordnung entgegen, sey.“
Das Stadt Gericht publieirte hierauf die

Urthelvom 14. Juli 17274), von welcher
Topffer an den Magistrat appellirte, welches
aber, nach einer Verhandlung bis zurDuplik,
die erste Urthel bestatigte). Topffer legte zwar
bas Temedium reltitutionis in integrum

ein dasselbe ward aber unterm 17. Decbr.

1728. fur desert erklart.
Im Jahre 1752. erklarte bei dem Oe

conomie. Gericht zu Gustrow die Wittwe Sta
ven in Ansehung eines, von dem Schulzen

Milhahn zu Demen gekauften, auf dem Gustrow
schen StadtFelde belegenen, Morgen Ackers,
das VorkaufsRecht ausuben zu wollen,

weil, nach der Stadt-Verfassung, liegende
Grunde nur an Burger verkauft werden kon

 nen und sie dem Angranzenden Nachbaren

zuvor angebothen werden mussen.
DerBeklagter,Milhahn,laugnetedie—

se Stadt·Verfaffungundbehauptete,daßhier
dem Retract die Verjahrung entgegen stehe,
weiler den Acker quaestionis bereits seit 1737.

kauf

4) Anlage X.
e) Anlage XI.
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kauflich besitze. Die Klagerin replicirte: das
ius retractus incolatusetvicinitatisfinde
in Gustrow allerdings Statt, wie das beige—

fugte Zeugniß des dortigen Magistrats (An—
lage VII.) beweise, die Einrede der Verjah—
rung falle aber deshalb weg, weil ihr ohne ihr
Verschulden die Veraußerung unbekannt geblie—
ben sey. Beklagter laugnet in der Duplik
wiederhohlt das behauptete Retract- Recht,
da das Zeugniß des Magistrats, besonders oh—
ne Production des Stadt-Statuts, nicht ge—

nuge. Das Herzogliche Oeconomie- Gericht

publicirte hierauf unterm 29. November 175 3.

die, zu Greifswald abgefaßte auf bessern Be—
weis des Naher Rechts erkennende, Urthelf).
Von diesem Erkenntnisse appellirte die Wittwe
Staven an das Hof und Land- Gericht, wel—
ches aber das erste Erkenntniß durch die De—

volutor Urthel vom 9. Juli 1754.0) bestatig
te. Nun trat die Klagerinimiudicioaquo

den Beweis des iuris incolatus dadurch an,

daß sie eine beglaubte Abschrift des 9. 14. der
Burgerspruche uberreichte und sichauf die be—
kannte Gewohnheit und auf mehrere Falle z.
B. den Wendlander- Topfferschen berief; Be

klagter behauptete dagegen die Unzulanglichkeit
dieses Beweises, da der Extract der Burger

N sprache,

FAnlage XII.
x Anlage XIII.



196 Sechs und zwanzigste Abhandlung.

sprache, welche uberdem nur das ius incolatus
erwahne, nicht genuge und die Erfordernisse
eines iuris consuetudinarii, pluralitas,
unitas et. diuturnitas actuum et consirma-

ro principis nicht dargethan, vielmehr alle
hier fehlten Das Oeconomie Gericht erkann
e durch die Urthelvom 23. August 1756 *
den Beweis fur nicht gefuhrt. Auch von die

ser Urthel appellirtedieKlagerinandasHof
und Land · Gericht, und setzte ihre Beschwerde
darin, daß der Beweis der Gewohnheit, daß
bei liegenden Grunden der Burger ein Vorrecht
vor dem Fremden habe, nicht fur vollfuhrt an

genommen sey. Das Hof und Land Gericht
hestatigte aber durch die rechtskrastige Devolutor-
Urchel vom 19.April 1757 das Erkenntniß
erster Instanz.
 Auch in spatern Zeiten ist dies Vorkaufs

Recht sowohl uberhaupt, als in mehreren seiner

einzelnen Modificationen verschiedentlich zur
Sprache gekommen, aber theils gzutlich beige—
legt, theils noch nicht entschieden *).

§. 7.

) Anlage XRIV.
ij Anlage XV.
 3. B. Vor Dedem Hof-und Land

Gericht 1803.) in Sachen des Kaufmanns
Gentzkenconira das Fraulein Ida von Hobe
 puneto iuris retractus; (1803.) in Sa

chen des Kochs Glavecke gontra den Fonde
—W
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§. 57.

J—W'ahren.

Nach dem, in West phalen monn-

mentis ineditis Theil 1. S. 2 103, abgedruck

ten*

Volkmann in puncto inhibitorii; (1802) in
Sachemdes Burger Muller contra Drost von
Wick in puncto fetractus; (1802.) in S. des
ParuckenMachers Vogel; vor dem II.) Ma—
gistrat (1802.)inSachendes Chirurgus
Richter contra den Doctorem medicinae

Burchhard wegen des HagemeisterschenHau
ses; (1903) in Sachen des Kochs Glaveke don-
tra den Candidaten Volkmann; (1803.) in Sa
chen des Buchbindors Gerdes und des Weiß
garbers Farnow wegen des Lufftschen Hauses
(worin zur Frage stand: wie die Nahe amMarkt
zu berechnen, ob nach der Fronte des Hauses
und der Straße, oder nach der unmittelbaren

Nahe? und durch dierechtskraftige Urthel vom
27. Juli 1802. (Anlage XVI.] fur erstern er
kannt ward): vor dem Herzogl. Gerichte der
Burg und Dom Freiheit in Sachen des Pa
ruckenMachers Vogel wegen des Poppeschen
Hauses: (hier kam die Frage: ob auf der Her
zoglichen Burg und Dom“Freiheit das
NachbarRecht Statt finde? zur Erorterung;)
Uh vor dem Gerichte der Burg- und
Dom Freiheit (1802.) in SGachen des
Parucken Machers Vogel (das Gericht erkannte
unterm 27. Marz 1302., daß da dem Gerich
„te von der Existen; eines Nachbar-Rechts auf
Ider Burg und DomFreiheit nichts bekannt
 aund da,tach der eigentlichen Verfassung und

„beson
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ten, Zeugnisse des Magistrats zu Wahren, ist,
„die Nachbahren belangend, dortdieGewohn
„heit, daß, so einer keine nahe Blutsfreunde,
„liegende Grunde zu verkaufen willens, die—
„selben, so ihnen an nachster Fahre liegen,

4 wo

„besondern Verhaltnissen der Burg/undDom
„Freibeit hierin und sonsten nur einzig und al
„ein hochste Landesherrliche Regierung zu be
Istimmen habe, er von selbst einsehen werde,
„daß das Gericht sich nicht herausnehmen dur
fe und konne, auf sein Gesuch einer intendir
ten Ausubung eines vermeinten Nachbar
„Rechts mit Erkenntnissen hervorzugehen, viel
mehr er sich, wenn er es gerathen finde, an

„hochste Landesherrliche Regierung zu wenden
und daher gnadigste Resolution unterthanigst
zu erwarten habe; der Parucken Macher Vo
gel appellirte hievvon an das Hof und Land
Gericht, welches uber diese Appellation noch
nicht erkannt hat; der Appellant brachte das,
unter N. XVII.“ abgedruckte Landesherrliche

Rescript als Mitbeweis der Statthaftigkeitdes
Vorkaufs-Rechts auf diesen Theil der Stadt
bei.) In Sachen des Backers Muller cuntra
den Drost von Wick in puncto inhihitionis
respondirte das Hof und LandGericht dem er
stern unterm 21. October 1802: ,, Wenn du
„gleich — — — und da in hiesiger

„Stadt, des gegenseitigen grund—
losen Widerspruchs ungeachtet,
„Idas Nachbar-Recht notorisch und
sonst unbestritten Statt findet, in
gegenwartigem Fall aufdasselbe Anspruch zu
machen wohl besugt bißt; so u. sa w.“
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wo sie Geld aufbringen konnen, des Kaufs
naheste sind.“

Ehiernach erkannte das, dortige Stadt
Gericht) auch am 23. Septemb. 1669. in Sa

chen Matthias contra Meyer, als erstrer bei
demStadt Gericht gegen letztern bei einem ver
kauften Hause das ius protemiseos ęx capi-
e vicim tatis aus dem Grunde der Stadt Sta
tuten und aller Rechte, auch des iuris divini

(namlich Jeremias 32. und Ruth Cap. 4.)in
Anspruch nahm. Die Urthel wardrechtskraftig.

§. 8.

5). Raobel.
Der Muller Moldt klagte bei dem Magi

strat gegen die Wittwe Lexow auf Ausubung des
NachbarRechts, welches derMagistrat durch
die Urthel vom 18. May 1747. fur zulaßig er

klarte). Von diesem Erkenntnisse appellirte
der Kauser Schuster Christian Sellandas
Hof und Land- Gericht, besonders aus dem
Grunde, weil Moldt sich des Nachbar Rechts
stillschweigend begeben habe. Der Magistrat
fuhrte in seinem, unterm 30. Junii 1747. er
stcteten, Bericht an, daß er „nach StadtGe
brauch“ verfahren sey. Das Hof- und Land.

Gericht bestatigtedasErkenntnißersterIgendurc119

5

a) Anlage XVIII.
a) Anlage XIX.
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durch dies Devolutor Urthel vom' 4. May
1748.9 und diese durch die Restitutor Urthei
vom 14. Januar 1749.9).

9. 0.

6)Friedland.
In der Stadt Friedland kam das Vor—

kaufs Recht aus dem Grundeder Freundschaft
und Nachbarschaft schon im 16. Jahrhundert
zur gerichtlichen Discussion.

Als namlichHeinrichsvonSchwerin

Wittwe und ihr Sohn Hans von Schwerin

im Jahr 1572. ihre, bei Friedland beiegene,
Aecker und WiesenaudendottigenRathmann
Diterich Leveke verkauften;so behauptete ihr
Schwieger. Sohn;. Christoph von Baarstocf
vor Richter und Schepen“ unterm 16. Ju
ni 15 77, „daß, da zu Friedland die confue

 tudqrobtinire, daß ein Verkaufer seine Gu.

z/terrden negsten Freunden oder, in Ermange
 Alung derselben, den negsten benachbartenan
bieten und zum Kauf lassen musse, und da dies

„nicht geschehen, der Freund oder Nachbar
„alsdann macht hetten, den Kauf zu retrahiren
* zu jeder Zeit sunderlich aber fur erlegung des

„lezten Kaufgeldes, diese Guter aber erbliche
„Guter waren, sie gegen Erlegung des Kauf
„geldes erhalten musse.“ Der Beklagter er

) Anlage XX.
A
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wurkte zwar aus der Furstl. Kanzkei dinen

extrajudiciellen Befehl an das Stadt. Gericht
zu Friedland, daß die Sache ruhen solle, weil
der Kauf offentlich geschehen und das Kaufgeld
schon bezahlt sey; allein Klager bewurckte bald
die Aufhebung dieses Befehls. Nun erwieder.

te Beklagter bei Richter und Scheffen: nach
altem Gebrauch musse man binnen Jahr und
Tag revociren, ehe die Guter bezahlt und ver—

lassen werden; Richter und Scheffen erkannten
unterm 4. Marz 1577. die in der Anlage ab

gedruckte Urthel).
 WVon diesem Urcheil appellirte Klager

an das Hof und dandGericht; die Kanzlei
zog die Sache aber, ungeachtet aller appellan

tischen Protestationen, zur extrajudiciellen Ver
handlung an sich und befahl die weitre Unters

suchung, worauf denn 1580. von Richter und
Scheffen zu Friedland die, unten Abefindliche,
zu Wittenberg: abgefaßte, Urthel publicirt
ward?).

Von diesem Urtheil ward sich aber wieder
an die Furstliche Hof ·Kanzlei gewandt, wel
che ein Zeugen Verhor erkannte ).

UngeachtetderPartheienProtestationen,
r, daß Hoffgerichte allein die sachen,sojudicia-

„lter

4) Anlage XXI.
6) Anlage XXIII.
c) Anlage XXIV.
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Hiter tractiret werden, die sachen aber, so

in der Canzley furlauffen, werden nur extra
NIudicialiter gehandeltandemorttdaE. F.
 G. mit Hofe ist Vnd wirt in Mecklenburgk
striotè obseruirt wenn sachen zu Rechte in

demHoffgerichtanhengig das also den in den
selben-zu Hofe in der Cantzley nichts gesucht
furgenommen oder verabschiedet vnd da es ge

schicht vnd der eine oder der ander will sich

daruber beschwerett solches im Hoffgerichte
alß nichtig retractirt vnd hinder zogen werde
Vnd seint also gedachte Zeugenußen nicht im
Hoffgerichte Iudicialiter sondern Zu hofe in
„der Canzley eêxtrajudicialiter publicirt
Vnd eroffnet wir dan diese ganze sache al
lein Zuhofe in der Canzley extrajudiciali-
ter Vnd Keines weges judicialiter im Hoff
gerichte auch Contra ordinem Iuris ne

glecto intermedio judiceVndalso nichtig
uch tractixt wirdt,“ ward mit dem Verhor
der Zeugen fortgeschritten und auf deren, das
behauptete Gewohnheits- Recht bestatigende,
Aussagen, nach vorgangiger Versendung der
Acten nach Helmstadt, von der Furstlichen

Kanzlei zu Dobberan unterm15.Marz1586.

bie, unten abgedruckte Urthel) gesprocen
r

9) Anlage XXV.
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Der Ausgang dieser Sache ist mir nicht be—
kannte).

§. . 10.

7). Woldegk).

In Woldegk ist fur dieses Recht mehrmals
in contradictorio verhandelt.

Der Schuster Amts« Meister Horn be
hauptete, als der Bottcher Oldendorff sein
Haus an den Drechsler Schroder verkaufte,
daß ihm an demselben aus dem Grunde der

Nachbarschaft und der Bluts Freundschaft
das Naher-Recht zustehe, und machte die
Sache bei der Justiz-Kanzlei zu Neu-Stre—
litz anhangig, indem er seine Klage mit einem
Gesuche um einen Befehl an den Magistrat,

den Verkauf nicht in dem Stadtbuche zu ver—

zeichenen, verband. Der Woldegksche Ma
gistrat außerte in seinem Berichte vom 7. Marz
1774:3 D daß das Stadt Buch von einem

Vor

e) Vergleiche das magistratliche Zeugniß, daß
dem Nachbabren, welcher zur rechten Hand
liegt, das Vorkaufs-Recht besonders zustehe,
in WWest pha hen mon., ined. T. .S.2076.
In neneren Zeiten ist dies VorkaussRecht mei
— —

aber auch nicht augßer Gebrauch gekommen
4) Vergl. de Westphalen mon, ined. T. i.

S. 2072.
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Vorkaufs Rechte ex iure vicinitatis·nichtõ
enthalte und daß dasselbe, wenn es auch ehedem
Statt gefunden haben mogte, doch durch die
Kanzelei-Urthel vom Jahre 1758. oder 1759.
in Sachen Schmidt gegen Schnell aberkannt
worden sey; was aber 11) den retractum

gentilitium betreffe; so seyen ihm zwar keine
Falle bekannt, daß er auch inter colaterales
ansgeubt worden, jedoch heiße es in dem Stadt
Buche von 1701. bis 1759. und auch von den

solgenden Jahren vielfaltig, daß die Hauser
mit Bewilligung der Agnaten, nachdem die
nachsten Anverwandten des Verkaufers sich ih
res NaherRechts zum Kaufe begeben, mit
Confens seiner Freunde verkauft worden; bei
den Aeckern finde sich indessen, daß nicht nut
des sFreund sondern auch des NachbarRechtz
vielfaltig gedacht worden sey. Zugleich hatte
Horn eine Klage bei dem Stadt-Gerichte zu

Woldegk ubergeben, von welchem unterm 6.
May 1774. erkannt ward:

daß die Klage nicht Statt finde, weil nicht

erwiesen, daßzuWoldegkderretractus
ex vicinitate in Ansehung der Hauser
Statt finde, die Verwandtschaft des Kla
gers mit dem Verkaufer aber gar zu weit

laustig sey.
Gegen dieses Erkenntniß wandte Klager das
Rechts Mittel der Wiedereinsetzung in den

vorigen Stand bei der JustizKanzlei ugen
tre
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Strelitz ein, er fuhrte dabei viele Beispiele an,
daß in Woldegk Grundstucke und auch Hauser
nurmit Vorwissen der Anverwandten,die ihrem
Vorkaufs- Rechte entsagt, veraußert worden;
seine Frau sey mit der Frau des Verkaufers, von
welcher das, in Frage stehende, Haus eigentlich
herkomme, im zweiten Grade verwandt und kein
naherer Anverwandte vorhanden, und das, in al
len Stadten des Landes geltende, Nachbar. Recht
finde auch zu Woldegk Statt. Der Verkau
fer Oldendorff laugnete dieses alles, und be
hauptete zugleich, daß die Relstitution nicht
bei dem OberRichter eingewandt werden kon—
ne. Die Justiz-Kanzlei zu Neu-Strelitz er

kannte, weil die Retract-Klage, nach erfolg
ter Tradition, nur gegen den Kaufer Statt sin
det, am 22. May 1775:

„daß es, des eingewandten remedii vestitu-
„tionis in integrum ungeachtet, bey der,

„am 6. May 1774. von dem-Woldegker

„StadtGerichte publicirten, Sentenz
„dahin sein Bewenden behalt, daß die
„Klage fur gegrundet nicht zu achten, ubri—
„gens aber bleibt dem Klager, falls er an

„das Haus quaest. ein ius retractus ent

„weder ex capite vicinitatis oder sger
„sanguinitatis zu haben vermeint, und
„er damit durchzukommen glaubt, auch
„unbenommen, solches wider den Kaufer

„dasselbe wahrzunehmen.“
Horn
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Hornklagtenun gegen den Kaufer Schulz
aus dem Grunde des uris retractus ex capite

vicinitatis et consanguinitatis, und berief

sich zur Begrundung desselben sowohl auf die
Notorietat, als auf eine große Menge Zeugen,
die darauf zum Beweise zum ewigen Gedacht
niß abgehort wurden. Nachdem die Justiz
Kanzlei unterm 11. April 1777. erkannt hatte:

„daß Klager das, entweder ex capite vi-
„cinitatis oder consanguinitatis be-
„gehrte, ius retractus, auch daß er,
„im letzteren Falle er ein solcher Anverwand
„ter sey, der dieses Recht zu exerciren

„die Befugniß habe, zu erweisen schul
„dig sey;“

so berief Klager sich theils auf die in perpe-
tuam rei memoriam abgehorten, Zeugen,
theils auf den beigebrachten Auszug des Wol—
degkschen Stadt-Buchs?), und bewies, daß
seine Frau ein leibliches GeschwisterKind der
Ehefrau des Verkaufers sey. Die abgehorten
vielen Zeugen ließen daruber, daß zu Woldegk
das Vorkaufs-Recht, sowohl aus dem iure

vicinitatis, als wegen der Bluts- Freund-

schaft Statt finde, uberall keinen Zweifel; die
JustizKangzlei erkannte daheram 23. Februar

„daß

2) Anlage lub n. XXVI.



Sechs und zwanzigste Abhandlung. 207

„daß Klager dasjenige, was ihm zu erwei
„sen obgelegen und er sich angemaßet, zur

„Nothdurft erwiesen, daher Beklagter
demfelben das retrahirte Haus heraus
„zugeben schuldig.“

Beklagter wandte hingegen zwar das Rechts-
Mittel der Wiedereinsetzung in den vorigen

Stand ein, verfolgte dasselbe aber nicht, weil
die Sache gutlich beigelegt ward.

Eine andere gerichtliche Bestatigungdes
Nachbar Rechts zu Woldegk enthalt das
Kanjlei Erkenntniß vom 5. Novembr. 1 796.in
Sachen des D. Wichmann zu Woldegk gegen

bie Burger Wulff und Neumann.
Der D. medicinas Wichmann zu Woldegk

aberließ, namlich, nachdem sein Nach
bar sich des Vorkaufs, Rechts begeben,

sein, in Woldegk zu StadtRecht liegen-
des Haus an die Kirchen-Oeconomie
daselbsi gegen eine Summa baaren Gel
des und das, der letztern zugehorige,

Haus, der heilige Geist genannt, behtelt
ader die Pertinenzen seines Hauses, wel
che mitBewilligung des Magistrats dem

heiligen Geiste deigelegt und zugleichmit
bemfelbenzueinervolien Erbe erhoben
wurhe, die in dem CatasterandieStelledes
vormaligen Wichmannschen Hauses trat.
Einige Monate hernach verkaufte der D.
Wichmann dieses sein neues Erbe an den

Drechs
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Drechsler; Altermann Wulff und. den
Schuster“Bentz; der Nachbar des heili

gen Geistes, der Frei-Backer Meister
Neumann, klagte indessen bei der Justiz
Kanzlei zu Neus Strelitz auf das Naher
Recht aus dem Grunde der Machbar—

schaft.
Obwohl Beklagte einwandten: 1) daß das

Vorkaufs Recht nur in Ansehung der, zu
Stadt- und Burger  Recht zu Woldegk liegen
den, Grundstucke, nicht aber wegen der, dazü

nicht belegenen, vielmehr eximirten Grundstucke,
wohin der heilige Geist gehore, Statt finde (Me-
vii Decif. P. II dedis 30.); 2) das dem Klager

also an letztgedachtem Grundstucke das ins re-

tractus nicht zust ehe, und er es auch jetzt nicht er—
worben habenkonne, weil der der Vertrag zwi—
schen dem D. Wichmann und der Kirchen Oe—
ronomie in Ansehung seiner ein actus inter alios

geltuis sey, besonders, da 3) unter dem, zwi—
schen ihm und den Beklagten abgeschlossenen,
Kauf Pertinenzien begriffen sind, deren Nach
bar der Klager gar nicht sey, bei denen also der
Grund des ganzen Nachbarlichen Vorkaufs

Rechts wegfalle, und nach der Meinung be—

wahrter Rechtsgelehrten z. B.
de Wernhercobs. sel. forens. P. V.

obs. g2os.
Struvii iurisp. forens. Iib. III. Tit.

XI. 9. 38.
de
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de Wincklervuad Berg. oecç. forens.
pag, 409. n. ab.

wenn mehrere Sachen conjunotim verkauft

werden, vondeneneinige dem Naher,Recht
unterworfen sind, andere aber nicht,, dasselbe
gar nicht Statt findet, auch, nach der Meinung
anderer z. B.

Richter decis. deoßm. N. 47

doch nur blos auf die, dem Retracte unterwor

fene, Gegenstande anwendbar sey; so erkannte
die JustizKanzlei doch mittelst der Urthel vom
5. November 1796.

„daß das, von dem Klager und querulan-
 „ten behauptete, Naher-Recht und die,

„des halb erhobene, Klage zu Recht aller
„dings gegrundet, und demnach Beklagte
„das Haus, vormals der heilige Geist
„genannt, mit dessen gegenwartigen Per
„tinen ziengegen Erstattung des Kaufgel
„des und der erweislichen Meligrations-

*Kosten an denKlager abzutreten schul
„dig.“

Die Grunde dieses Erkenntnisses wa
ren folgende:

1)der heilige Geist sey dadurch, daß er aus
drucklich in ein Burger Haus und Erbe
verwandelt worden, ein Surrogat des vor
maligen Wichmannschen Hauses gewor
den, auch in die nahmliche Nummer, wie

lezteres, zum BurgerErbe eingeschrie.
Sechster Band. O ben,
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ben, also allen Verhaltnissen, Vorzugen
und Lasten andrer BurgerHauser, mithin
auch dem, nach dem Eingestandnisse der
Partheien und dem Zeugnisse des Stadt

GerichtszuWoldegkStatt findenden,
Vorkaufs Rechte ex capite vicinitatis

mterworsen, und musse folglich, nach
dem Grundsatze, daß ein Surrogat die
Ratur derjenigen Sache, an deren Stelle

estritt, annimmt, nach eben den Grund
satzen, als das Wichmannsche Haus,

beurtheilt werden;
2) hievon sey eine naturliche Folge, daß,

so wie bei andern neu entstehendenBurger
Hausern, die Nachbaren, das, allen
Rachbaren zu Woldegk zustehende, ius

retraotus erhalten, ohne, daß behaup

tet werden konne, daß dasselbe den Nach
haren des vormaligen Wichmannschen

Hauses gebuhre, weil seibiges theils durch
Tausch veraußert, sie also nicht dieselben
Bedingungen leisten konnten.

Leysér medit.adD.sp.194.co-
roll. z3. Walch vom Naherrecht

1. B. III. Hptst. II. Abs. . 19.

uberdem aber bei ihnen der Grund dieses

Rechts wegfalle ‚rweil der heilige Geist
nicht an ihren Grundstucken granzt; fer
ner

3). wenn die, dem heiligenGeist beigelegten,
Perti
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Pertinenzien quch nicht in dem Veehalt.
nisse der Nachbarschaft zum Klager stehen;
so sind sie doch unzertrennbare Pertinen zien
des heiligen Geistes, da, schon nach ge

A
folgen und nach gleichen Geundsatzen mit
derselben beurtheilt werden,

Mev. Déis. P. II. decis. 196. und
nach bekannter Mecklenburgischer, besonders
Stargardischer, Verfassung durch die formli—
che obrigkeitliche Beilegung unzertrennlis
cheTheile des Hauses werden, weshalb denn
derjenige,derandemHause Ddessen accessio-
nes sie geworden sind, das Vorkaufs, Recht
hat, solches auch an dessen Pertinenzien erhalt,
besonders da die Nachbaren der Pertinenzien

dieses Rechts auf das Haus nichtinAnsoruch
nehmen oder es auf die Pertinenzien ausuben

konnten, weil daraus eine Gesetzwidrige Zer
splitterung derselben entstehen wurde.

Auch in Sachen Thoms dontra Kantler

ward das Nachbarrechtliche Vorkaufs, Recht
durch das Urthel der Justiz KanzleizuNeu—
Strelitz vom 3. Apriln 797.*), welches die Re

stitutions,Urthel rein bestatigte, aufrecht erhal
ten.

O 2 F. 11.

c) Anlage XXVII.
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§. 1

8), Hagenow.
In Hagenow ist das NachbarRecht

durch denh.65.desLandesherrlichenStadt—
Regulatips von 1798. bestatigt ).

9. 12.

Das, in Malchin schon lange Statt ge
habte, Nachbar Recht) ist durch das Lan—
desherrliche Reglement fur die Stadt Malchin
vom 30. Julii 1796. 8. 69. bestatigt).

9). Malchin.

9. 13.

109, P.la u.
Eine gleiche Bestatigung hat das in der

Stadt Plaustetsgegoltene, NachbarRecht
durch das Stadt Reglement vom 23. October

1794. 9. 79. erhalten).
§. 14.

)Anlage XXVIII. J

 Siehe das Magistratliche ZeugniginWest.
pha“Tenm mon. ned. T.1G. 2069.

 Anlage XXIX. Vergl. die Acten des Stadt
Gerichts und des Hof und LandGerichts
n SGachen des Schuster Braunschweig contra
den Backer Wulsten wegen Uebergabe eines

verkauften Hauses.
) Anlage XXX. Vergl., de Westpha-

Icu bnon. ined. T. i. &amp;. 2000..

3232
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—A

11) Neux Brandenburg.

Das, nach Markischem, besonders Alt
Brandenburgischem; Rechteubliche Nachbar
liche VorkaufsRecht(H.2.)findetauchin
Neu. Brandenburg Statte).

§. 15.

12) Alt- Strelitz

In der, mit Neu-Brandenburgischem
Rechte bewidmeten, Stadt Alt-Strelizz gilt
das VorkaufsRecht aus dem Grunde der

Nachbarschaft und wird daselbst von Nieman

dem bezweifelt; ich erinnere mich, daß dasselbe
beilaufig in einer Querel, Sache zur Erorte
rung vor der JustizKanzlei zu Neu-Stre

litz kam. Unter mehreren Nachbaren hat der
zur rechten Seite des verkauften Grundstucks
den Vorzug.

§. 16.

a) De Westphalen monum. inedita T. 1.

S. 2056. „thun sich die Freunde des Kauffs

„— verziehen und bgeen so sollen die Gu
„ther den zu allen Seiten, insonderheit und
/„zufoderst aber denne hesten Nachbahren nach
„der Stadt Werth zu kauffen fur allen andern
„aufgetragen werden.“
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§. 7 16.

13) Ribnitz.
Nachdem, in de Westphalen mo-

num. ined. T. i. S. 206. abgedruckten Zeug

nisse des Magistrats zu Ribnitz sindet daselbst
dies VorkaufsRecht auch Statt.

X J.
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N. I.

Auszug aus dem Parchimschen
Stadt Recht.

§. 20.

Begy Verkauffung liegender Grunde, hat

ein Bluts Freund, und wenn der zu kauffen
kein Belieben hatte, ein Nachbar, und zwar,
so viel die außer der Stadt belegene Garten,
Aecker und Wiesen anbelanget, der Nachbar
so stadtwertsbelegen,fureinenandern,—*
nachste Recht, wozu ihmdenn ein ganzes Jahr,
von Zeit des Verkaufs, gelassen werden soll.

N. * II.

Zeugniß des MagistratszuParchim
vom 27. Junii 1704.

MNachdem unser geliebter Collega, Herr
Ioachim Heinrich Balecke, Uns, Burger

meister und Rath, zu vernehmen gegeben,
welchergestallt von Ihm anitzo verlanget wurde,
Beweiß zu fuhren, ob das jus protemiseos
allhier statt habe, oder nicht und Wir Uns

en
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sen ziemlichen Ansinnen nicht entziehen mogen;
so atteltiren zu Steuer der Wahrheit Wir hie—
mit, daß besagtes jus von undenklichen Jahren
allhier recipiret sey, uber das auch die Scheu—
ne, weswegen Er mit Hanß Otto Hoburgen
in Rechtfertigung gerathen, auf eine Buhden
Stadte erbauet und vormals Erdmann Mad.
daufsen zugehort, Urkundlich unterUnserm ge—
wohnlichen StadtNnor; Infigel. Gegeben
Parchim den 27. Iunii Ao. 1704.

N. AIII.

Urtel des Stadt-GerichtszuParchim
v. a9. Julii 1705.

In Sachen Heern Jochim Hinrich Bale
ken Rahtsverwandten Klagers an einem entge

gen und wider Hanß Otto Hoburgen Beklag
ten andern TheilsjnpunotoEinerexcapite
——
erkennet EinEdles Geticht auffhino inde un
ker denen Parteisu probative und exoeptive
derhandelten Nohtdurfft nach wollerwogenen
umostanden vor recht:

WeilausdenenAlten gefuhrten Schoß Bu
chern klahrerhellet,daßdieScheurequae-

stionis kein pertiriens von Beklagten an.
gekauf
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gekauften Hausse, sondern vornals Ert—
mann Maddaußen Bude gewesen ney,

auch annoch erweißlich, daßsievon gedach
tem seel. Ertmann Maddaußen wurklich
sey bewohnet, von seel. Hanß Gantzeln
aber allererst zu einer Scheurenindenen

Calamiteusen Zeiten aptiret worden, und
dann das jus protemiseosvonundenkli-
chen Jahren, laut Alten Protocollen, un-

ter Nachbahren alhier recipiret, folalich
secundum veteratam fane consuetù-

cdinem bey solchen Vorkommenheitenin
sontradietorio jeder Zeit gesprochen ist,
als ist Herr Klager, — billig vor Beklag

ten zum nahern Kauff zu praeferiren, je—
doch daß Er, waß Unparteysche Burger —

nach ihrem Wißen undGewißen dieselben
taxiren werden, davor zu erlegen schuldig,
und werden die beyderseits auffgewanten

Unkosten auß Vorfinden der Sachen Be
wandnißgegen einander compensiret.

V. R. W.

Publicatum Parchim in loco judicij. Aq.

1705. den 19. Iuly.

N. IV.

Urtel des Magistrats zu Parchim vom
16. Julii 1706.

In Sachen Hans Otto Hoburgen Be—

klagten und Appellanten contra Herrn 358
chim
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chim Hinprich Baleken Raths Verwandten

hieselbst Klagern und Appollaten in pto. Re-
ractus einer Scheuren ex vapite Vicinitatis

erkennenBurgermeister und Rath verleßenen
und wollerwogenen Acten, auch aller dabey ein
tretenden Umostanden vor recht, das zwar die

—

rer Rechtsfertigung anhero erwachsen sey, quo-
ad materialia aber es dey der am 19. July vori

gen Jahres von dem Niedergericht hieselbst
publcirten Urthel sein Verbleiben habe, je
doch mit dem Anhange, das bey vorzunehmen
der taxation der Scheuren nicht sowoll auff

den jetzigen Werth derselben, als vielmehr den
Kaufffschilling derer gesambten von Burgerm.
Bromßen erhandelten Gueter zu sehen sey.
Wolte auch der Appellant lieber itzgedachte
Gueter hinwiederumb abtreten, wesfals Er
Sich innerhalb 4. Wochen so Ihm hiemit pro
omni termino feriis inclusis gesetzet werden,

bestandig zu erklahren hat, so wurde Er damit
billig zu horen und Herr Appellatus sodan sol-
che gegen Bezahlung des volligen KauffGeldes
und perer erweislichen Meliorationen, de-

tractis prius meliorationibus, anzunehmen
schuddig seyn. Die in dieser instanz auffge
jauffene Unkosten werden gegeneinander oom-

pensiret und aufgehoben.
 V. R.W.

Publicatum Parchim den 16. Iulii 1706.
N.v.
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N. V.

Urtel des Magistrats zu Par—
chim vom 24. August 1762.

.In Sachen des Riemers 10hann Wil-
helm Meyers Klagers an einem entgegen und
wieder den Schlachter Hinrich Köster Bekl.
am andern Theilinpunctoretractusexjure

vicinitatis, giebt Burgermeister und Rath
diesen Bescheid: Daß, da der Klager den ihm
deferirten Eyd wurklich abgeschworen, er
nunmehro wohl befugt sey, das Nachbahr-
Recht zu exerciren und nach demselben das
Schollsche Haus an sich zu erhandeln, dahero
Beklagter sich aller Ansprachean dem Hause qu.
zu begeben hat, und werden die Gerichts-Kosten
compenliret.

V. R. W.
Publ. Parchim den 24. August 1762.

 In fidenm

I 8 ) subsoripsit et suhsignavit
 Bernuh. Christian Vols.

Civit. Secretarius.

N. VI.

Urtel des Hof und Land-Gerichts v.
12. April 1763.

In Sachen des Burgers und Schlach
ters Heinrich Koster zu Parchim, Beklagtens
modo Appellantens an einem entgegen und

wider
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wider den Riemer Johann Wilhelm Meyer
kaselbst, Klagern modo Appellaten, am
andern Theilinpunctojurisretractus ex
jure vicinitatis hind appellationisetrele-
vantiae gravaminum, erkennen und sprechen

Wir Friedrich von Gottes Gnaden
Herzog zu Mecklenburg u.s.w.

nach verlesenenundwohlerwogenenActenhier
mit fur Recht:

Daß formalia appellationis richtig und
daher *zur gebuhrenden Rechtfertigung
an Unfer Land und Hof! Gericht er
wachsen/ materialia betreffend; so sind
gravaminafurerheblichnichtzuach?
ten,vielmehr ist der im judicio a quo

unterm 24. August anni praet. erlassene
Bescheid zu bestatigen, wie Wir denn

folchen hiemit eonlirimiren und causam
remittiren/ jedoch wird Appellanten
sein Recht im Fall da ssich ergeben solltoß
daß Appéllat das Haus quaest. nicht
fursich selbst wurklich haben, oder es
fur sich und die Seinen behalten wolle,

ausdxucklich furbehalten. Compensatis
expensis.

V. R. W.

Puhl. Güustrovw den 12. April 1763.

N. VII.
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N. VII.

Zeugniß des Magistrats zu Gustrow
vom 26. October 1752.

Wannbeyuns Burgermeistern und Rath
dieser Vorder Stadt Gustrow des vormahligen
Burgers und Schlachters Staven Wittwe um
ein Attest wegen dieser Stadt Gebrauchs und
Gewohnheit in Anbiet und Verkaufungen lie
gender Grunde und wie in dergleichen vorfallen
den Streitigkeiten von uns dedidiret worden,

gehorsamst gebethen; so urkunden und bekennen
Wir hiermit und in Kraft dieses, daß nach de—
nen von uns und unsern Vorfahren in ossicio

in dergleichen Fallen verhandelten Acten der
mit hiesiger Burgersprache ubereinstimmende
uhralte Gebrauch und Gewohnheit toties quo-
ties observiret worden, daß ein Burger bey

seinen zu verkaufenden liegenden Grunden, als
Hauß, Acker, Garten, Scheure et Wiesen
seinen Freunden, negsten Nachbahrenund ei—
nem Burger zuvorderst den vorhabenden Ver
kauf Kund thun und denenselben eine gewisse

Frist lassen musse, sich zu erklaren, ob Sie sich
des Freund, und Nachbahren, und Burger—
Rechts bedienen wollen, maassen wenn derglei
chen von Verkaufern nicht beobachtet ünd sogar
bereits mit einem Fremden auf etwas gewissen ge
schlossen worden, dennoch das verkaufte liegen
de Grund, Stucke von einem Freunde, Nach-

bahren
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bahren und Burger gegen Erlegung des ge

schiossenen retrotrahiret werden kann, wie
solches nicht allein obangefuhrter Burgerspra
che, als hiesigem Stadt Ratuto, G. 14. son
dern auch dem uhralten Stadt Gebrauch ge
maß und welches ehedem in der Mitte des
Vorigen Seculi in causa Iohann Christian
Tielen durch aufgenommene Zeugen Kundschaft
alter hiesiger Burger bestarket worden. Des
zu Uhrkund Wir Unser Stadt Insiegel hierunter
brucken lassen. Güstrow den 26. October

IT7SS2

(L. 8)
N. VIII.

Zeugniß des Magistrats zu Gustrow
vom 13. May 1789.

Dem Herrn Amts-Rath Krüger, als
Executor testamenti des Herrn Fiscal Raths
Richter, wird aufseine Anfrage wegen des
hier in Gültrow gebrauchlichen Nachbahrn
Rechts von E. E. Rath hiemit zur Antwort

ertheilet:
Daß nach hiesigem Stadtgebrauch nicht

nur heym.Verkauf der Hauser, Scheu
nen, Garten, Aecker, Wiesen und son
stigen Grundsucke, die aus freyer Hand

geschehen, denen Nachbahren das Nah
her
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her oder Vorkaufs- Recht zustehe, son
dern daß dies auch bey öffentlichen gericht
lichen Subhastationen Statt finde und
zwar so, daß in der Stadt demjenigen
Nachbahren, dessen Haus am nachsten
nach dem Markte hinlieget und bey Ge—
bauden und Garten in den Vorstadten,

so wie bey denen auf dem Stadtselde be
legenen Aeckern und Wiesen demjenigen,
dessen Grundstuck mit dem zu verkaufen
den Grundstucke stadtwarts granzen, der
Vorzug in Ausubung dieses Naher
Rechts vor dem andern Nachbaren gebuh
re, dieser aber wieder allen ubrigen Kauf
liebhabern vorgehe, wesfalls denn auch
bey freywilligen gerichtlichen Subhasta-
tionen in denen voraufgehenden Procla-
matibus gemeiniglich diejenigen, welche
das NaherRecht auszuuben gewilligt
seyn mochten, ausdrucklich mit vorgela.
den zu werden pflegten, auch noch ganz
kurzlich, nemlich am 6. d. M. bey of

fentlicher Licitation derer zu Radema

chers Dan. Hoickendorfsschen Nachlas-
se gehorigen Grundstucke der Fall vorge
kommen ist, daß die hiesige Stadt-Cam
merey wegen einer Wiesesichdie Beibrin
gung ihrer binnen 8. Tagen abzugeben
den Erklarung, ob sie das ihr zustehende
Nahers Recht ausuben wolle, ausbedun

gen
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gen und dies die Wirkursz gehabt habe,
daß dem Plus Licitanten zwar die Wie.

seeinstweilig zugeschlagen worden, jedoch
mit der Hinzufugung, daß die Publica-
tion eines formlichen Addictions- Ab-
schiedes, bis zur eingegangenen Erkla
rung auszusetzen ware.

Was endlich den offentlichen Verkauf solcher
Hauser und Grundstucke betrifft, die ob
concursum oreditorum entweder ex
osficis oder ad instantiamderGlaubi

—
Registratura keine besondern Falle auffin
den konnen/ wo der Nachbar von seinem

jure protimiseos Gebrauch gemacht hat
le; da sich aber auf der andern Seite kei
ne Falle finden, wo der Nachbarbeyder
gleichen Lãcitationen zur Ausubung sei
hes Naher Rechts bereit gewesen, aber
damit von Gerichtswegen zuruckgewiesen
ware, und man keinen Grund abzusehen
vermag, warum man hier von der Re

gel eine Ausnahme machen wollte; so wur
den Wir auch, wenn der Fall sich ereignen

sollte, uns fest an der Regel halten und
darnach den Nachbar ad éxercendum

jus zu admittiren kein Bedenken finden.
signatum Gustrow den 3. May 1789.

———Ardr.Felix Tarnow

—— . ecret. Civit. pp.

N. IX.
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N. IX.

Zeugniß des Stadt Gerichts zu Gu
———
Wohlgebohrner und Hochgelahrter,

Hochzuverehrender Herr Amtsrath!
Auf Ew. Wohlgebohren uns angeehrte

Anfrage ermangeln wir nicht, nachstehendes
Zeugniß ergebenst zu ertheilen:

Daß nach dem, in hiesiger Stadt geltenden,
seit undenklichen Jahren hergebrachten,
Gewohnheitsrechtebeyeinemjeden frei—
willigen · Verkauf liegender Grundstucke,
sie mogen in der Stadt oder in der Vor

stadt, an Hauser, Nebengebaude, Gar
ten und Hofplatze, oder außer der Stadt,

als Garten, Aecker, und Wiesen belegen
seyn, die VerkaufereundNachbarnmo
gen unter dem Gerichts Zwange des

Stadtgerichts stehen oder einen befreieten
Gerichtsstand haben, allemahl dem Nach
bar das Recht des Vorkaufs oder des re

tractus, falls der Verkauf etwa heimlich,
ohne den Nachbar zu fragen, geschehen
ist, zustehe: wobey zu bemerken, daß
in solchen Fallen, wenn die zu verkaufen
den Grundstucke außer der Stadt liegen,
der Stadtworts angranzende Nachbar
allemal den Vorzug vor dem Feldwarts

angranzenden habe. Daß nach diesem
Sechster Band. P Gewohn
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Gewohnheitsrecht in contradictorio ge-
sprochen sey, beweisen Acta in Sachen
des verstorbenen Uhrmachers Rahn gegen
die verstorbene Wittwe Meyer, welche
Acten noch bey Herzoglicher Canzelley,
an welche die Wittwe Meyer appellirte,

vorhanden sind; inzwischen blieb es in
Appellatorio bey dem Iudicato des
Stadt-Gerichts, und die Partheien vergli

chen sich nachmals uberNebenumstande.
Betrefsend den Fall eines solchen frei—

willigen Verkaufs, welcher ad inltan-
tiamder Verkaufere, ohne daß Credito-
res der Verkausere auf die gerichtliche

Subhastation dringen, vom Stadt- Ge

richt mittelst Anberaumung eines gemein
kundig gemachten, Termini verfugt wor
den; so ist zwar judici nicht bekannt,
—
dem ihm zustehenden Vorkaufsrecht ge
meldet habe: inzwischen wurde sich in
einem soichen Fall ein Nachbar melden;
so wurde selbiger damit gehoret, auch
in entstehendem contradictoriobeyder
Ausubung seines aus dem Gewohnheits

Rechte herruhrenden juris protimiseos
so lange geschutzet werden, bis der wider
sprechende Theil erweislich machen wur
de, daß in solchem Fall contraria con-

sue
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fnetudo Sratt habe und in tontradi-

ctorio ausgemacht sey.
Wir beharrenfurunsere Personen mit

Hochachtung
Ew. Wohlqgebohren

ergebenste
Gustrowos Zum Stadt Gericht

den 12. Mah Werordnete Stadt, Rich—
1789. ter und Beisitzere

N. C. Ronnberg Dr.

Dem
Wohlgebohren und Hochgelahrten

Herrn Amts Rath Kruger
zu(LSO Gustrow

Urtel des Stadt-Gerichts zu Gustrow
vom 14. Julii 1727

In Sachen Ilohann Wendtländers,
Klagers an Einent, entgegen und wieder Jo-
hant Siems und lohann Steüsloffen, Bes

klagte andern, und Jürgen Töpffern, Mit
beklagten, dritten Theils, in puncto juris
retractus ex vicinitate wegen verkaufter und

wieder das reservirte Nachbahr-Recht nicht
uberlassener zweene Morgen Acker, modo re
scindęndae emptionis Erkennet E. Edl.

P. 2 Stadt
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Stadt Gericht hieselbst nach utrinque ge—
haltenen reifflich erwogenen Protocollis und
documento Notarii Vor Recht, daß so wenig
Beklagte siems und Steüsloft, vorkommen—
den umbstanden nach den quaeltionirten Acker

mit bestande Rechtens anMitbeklaaten, Töpf-
kern, da derselbe das BurgerRecht mecht
gewonnen, wider den klahren Inhalt und dis—

position der hier recipirten und usuellen
BurgerSpracheH.14.zu verkauffen, alß
dieser, solchen an sich zu erhandeln berechtiget,
daher Er, Mitbeklagter, Einwendens unge—
hindert, schuldig und gehalten, Klagern diese
2 Morgen AÄcker nebst denen.de kaoto eingelo

seten Brieffschaften und instrumentis origis
Nalihus gegen baare wieder Bezahlung des et
wa auff AÄbschlag abgetragenen accordirten
Kauff Schillings und Hand Geldes, wie

auch billig maßigen und Stadt gebrauchlichen
Abtrag vor die Einsaat und Begattung so fort
wieder abzutretenundzuberlaßen,wobeyIhm
zugleich bey 20. Rthlr. fiscalischer Straffe
das Korn von diesem Acker abmahen zulaßen
untersaget wird, nicht weniger Beklagte pflich
tig, Klagern den Kauff ·Contract uber sothanen
Acker nach bezahlten ubrigen Kauff-Ppretio
zuschaffen, anbey den Ackeringeruhigepolsel-
 on zugeben, alß worzu, wie auch zu Erstat

tungder dißfalls veruhrsachten Unkosten, prae-
via illarum delsignatione et. moderatione

Iudi-
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Iudiciali Beklagte und Mitbeklagterprorata
condeminiret und angewiesen werden.

V. R. W. Publicat. Güstrow den
14. Irily Ao. 42727. praesentih partibo et
substituto pro correo.

I. C. Lelsserg,
Actuar. Iudicij.

N. XI.

Urtel des Magistrats zu Gustrow vom
15. September 1728.

In Sachen Johann Jurgen Töpffers
Appellanten, wieder Iohann Wentlendern
Appeéllaten in pto. des Naher Kauffs eini-
ger Acker, erkennen und sprechenWirB. und

Rath der Furstl. Mecklenb. Residentæ
Stadt Gültrow, nach verlesenen und wohl
erwogenen Acten vor Recht: daß die eingewand

te Appellation ratione formae gantz richtig,
die Sache also an Uns ordentlich gedieen, die

Materialia betreffend, sind die Gravamina
alß erheblich nicht zu achten, sondern al
lenthalben ex Actis so viel erfindlich, daß
in erster Instande wohl gesprochen, und
ubel appelliret, daher es bey der sententia
a qua zu lassen, wie es dann bey solcher hiemit

gelaßen, und die Sache zu fernern rechtlpen
klo
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Verfahren ad Iudiciumaquoremittiret,
auch Appellant angewiesen wird dem Appel-
lato die Unkosten dieser Instance nach vor
gargiger Designation und Richterlichen Er—
maßtgung zu erstatten. V. R. W. Publ.
Gustrov in Consessu Senatus, den 15. 7.
1728.

N. XII.

Urtel des Oeconomie- Gerichts zu Gu—
strow vom 29. Rovember 1753

Sententra.

In Sachen der Wittwen Staven in Gü-

strow Implorantin, wieder den Schultzen
Milhan jzu Dehmern Imploraten, in pun-
cto Retractus, erkennet das Hertzoglichhe Oe-
condmie, Gericht alhier, nach eingehohlten
Rath auswartiger Rechts Gelahrten fur
Recht;

Daß Klagerin ihr angegebenes Naher
Recht ex jureo vicinitatis, daß selbiges
entweder in dem statuto oder Gewohnheit

dieses Orths gegrundet sey, beßer und
zulanglicher zu erweisen habe. Dajzu ihr
dann salva Parti adversae reprobatio-
no eine gedoppelte Rechts Frist eingerau

met
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met wird. Compensatis- expenlis.
—A

Publ. Güstrow den 29. Novbr. 1753.

(L S)

Daß diese Urtel denen Acten

und Rechtengemaß sey, bezeu
gen wir Decanus, Senior,

und ubrige Doctores und Pro-
fessores der juristischen Facul-
tãtauf der Konigl. Schwedisch
Pommerschen Universität zu
Greisfswaldt.
Uhrkundtlich unter unsern der

Facultãt Insiegel.

N. XIII.

Urtel des Hof- und Land-Gerichts v.
9. Jul. 1754.

In Sachen der Wittwe Staven hieselbst
Appellantin, an Einem entgegen und wieder

den Schultzen Milhan in Dehmen Appella-
ten, andern Theils, in puncto rétractus

modo Appellationis
Erkennen und sprechen von Gottes Gna

den Wir Christian Ludewig, Hertzogzu
Mecklenburg, Furst zu Wenden, Schwerin
und Ratzeburg, auch Graf zu Schwerin, der
Lande Rostock und Stargardt Herr, nach ver

lesenen und wohlerwogenen Acten fur üg
a
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Daß die Appellation in ihren Forma-
lien bestandig und zur gebuhrenden Recht—
fertigung an Unser Land- und Hof Ge—
richt erwachsen, der Materialien hal-
ber erhellet ex actis soviel, daß die Gra-
vamina fur erheblich nicht zu achten, da—
her Wir die vorige Urtel canlirmiren,
und die Sache ad Judicium à quo re-

mittiren, die Unkosten dieser Instanta
aber gegen einander ausheben. Von
Rechts Wegen.

Publ. Güstrow den gten Iul. 1754.

Mandatum Serenissimi proprium

 65 vt. vV. Pederstorsf

I. C. Bréslach

Protonotar.

N. XIV.

Urtel des Oeconomie- Gerichts zu Gu—
strow v. 23. Aug. 1756.

Auf angebrachten Beweiß und erfolgte
Antwort in Sachen der Wittwen Staven zu

Gustrow Implorantin an einem entgegen und

wieder den Schultzen Milhan zu Dehmen Im-

ploraten, am andern Theil in puncto retra-

ctus erkennet das Herzogliche Oeconomi- Ge-

richt nach verlesenen und wohlerwogenen Acten

fur Recht:
Daß
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Daß Implorantin dasjenige,so ihrindem
vorigen und in appellatorio bekraftigten
num. act. 15. prioris instantiae befind-

lichen Urthel zu beweisen aufferleget und
sie sich angemaaßet, wieRecht nicht er
wiesen, derowegen Implorat von der wi—

der ihn angestellten Klage zu entbinden,
immaßen wir ihn hiemit davon entbinden
und loßzahlen. Es ist auch Imploran-
tin die durch diese lezte Instantz verur-

sachte Kosten, nach vorhergehender der—
selben Ansetzung und Richterl. Ermaßl—
gung zu erstatten schuldig.

V. R. W.

Publ. Güstrow den 23. August 1756.

Herzogl. Mecklenburgsches OQeconomie, Ge—-

richt hieselbst.
In fidem

subsoripsi et fubsignavi Ego
C. F. Becker

Not. imatric. qua Actuar. Oec.

N. XV.

Urtel des Hof- und Land-Gerichts v.
19. April 1757.

J. S. der Wittwe StavenhieselbstKla—
gerin modo Appellantin an einem entgegen und

wider den Schultzen Milhaln in Dehmen Bkl.
modo
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modo Appellaten am andern Theil in pun-

gto retractus ex jure vicinitatis modo ap-
pellationis et relevantiae gravaminum,

erkennen und sprechen Wir Friedrich V.

G. G. Herzog zu Medlenburg e.
nach verlesenen und wohlerwogenen Acten

sur Recht;
Daß die Appellation in ihren Formalien
zu Recht bestandig und daher die Sache
zur gebuhrenden Rechtfertigung an Unser
Hof und Land Gericht erwachsen, der
Materialien halber erscheinet aus denen
Acten allenthalben so viel, daß grava-
mina fur erheblich nicht zu achten und es
daher bey voriger Urthel zu lassen, wie
Wiresdenn dabey lassen, acta ad judi-
cium a quo remittiren, auch Appel-
lantin in die Kosten dieser Instantz nach

vporgangiger deren Spedisication und

Massigung hiedurch vercheilen.
V. R. W.

Publ. Gustrow bden 19. April 1757.

N. XVI.

Erkenntnis des Magistrats zu Gu—

strow.
Auf das am 24. dieses Monats zur Un

tersuchung und Erorterung des zwischen dem
Buchbinder Gerdes und dem Weißgarber Far-
now wegen des Nachbarrechtes an das am

X
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Pferde. Markt belegenen LufftschenWohnhaus
abaehaltene Protocoll, erkennen Wir-Burger
meister und Rath der Herzoglich Mecklenburgi
schen VorberStadt Gultrow fur

Recht:
Daß dem Buchbinder Gerdes, als dem«

jenigen Nachbar, dessen Wohnhaus mit der
Fronte sich am mehrsten dem Markte nahert,
von Rechts, und Gewohnheitswegen der Vor—

zug gebuhre, der Weißgarber Farnow aber

mit seiner Anmaaßung ab und zur Ruhe ver

wiesen, auch die aufgelaufenen Kosten, praevia
designatione et moderatione zu erstatten,
schuldig erkannt werde.

Von Rechts Wegen.
Publ. Güstrow den 27. Julii 1802

F. H. Hinrichs

(I. 8.) Secrt.Civitat.

N. XVII.

Herzogl. Rescript vom 20. December
1796. an den Kirchen-Oeconomus
D. Kammerer zu Gustrow wegen

des NachbarRechts auf der Burg
und Dom Freiheit.
—X

Herzog zu Mecklenburg:c.
Hochgelahrter, lieber Getreuer. Auf

eure Anfrage vom 1Ezten d. M., den Vertau
er
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ber vor dem ersten Dom Prediger-Hause be
legenen drey Buden betrefsend, geben Wir,
bey Retradirung des eingereichten Contracts,
euch hiemit zur Antwort: daß ihr fur Unsere
Dom Kirche euchzur Ausubung des Nach-
bar“ Rechts bereit zu erklaren, den Kauf zu

beschaffen,!unddemnachstweitereVorschlage
wegen des Platzes zu machen habet. Wornach
ihr euchzurichten.Gegebenauf Unsrer Ve—
stung Schwerin den 20sten December 1796.

F. F. H. 3. M.

An

den Oeconomus, Dr.

Kaemmerer zu Gustrow.

St. W. v. Dewitz

Infori ptio:

Dem Hochgelahrten, Unserm lie
ben getreuen Oeconomus

Dr. Kaemmèérer

6 *üstrov.

N. XVIII.

Urtel des Stadt-Gerichts zu Wahren
vom 24. September 1660.

In Sachen Davidt Mathias Klager
eontra Jochim Meyern Bekl. in puncto pre-

tensi juris protimiseos geben nach fleißiger
erweg
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erwegniß beiderseits Parthen An und Vorbrin
gen die Edlen Gerichte diesen Bescheidt, daß
Kleger Davidt Mathiessen zu seinem gesuchten
Recht den Naher-Kauf billig zu verstattenund
wen er den vorhin beliebten Kauffschilling als
100. Rthlr. Verkauffern einliefert, Beklagter
Jochim Meyer ihm daß Haus quaelt. einzu
raumen und wieder abzutreten schuldigk ist.

V. R. W.

Publ. Wahren in loco Iudicij am 24. Sep-
tember 1669.

N. XIX.

Urtel des Magistrats zu Robel vom
18. May 1747.

In Sachen Meister Moldten Klagern
an Einem wieder ChristianLexsoves Wittwe
am andern Theil in puncto Vorrechtes ei—

nes an den Wasser Muller Sellen verkauften
Garten·Dammeswird von Burger Meister
und Rath zu Recht erkandt:

Daß Klager allerdings seines VorRechtes
geniessen musse, folglich demselben gegen
Erlegung des Kaufpretii die posses.

sion
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sion einzuraumen und von Rathswegen

hiemit angewiesen wurde.
V. R. W.

Publ. in Curia Röbel den 18. May. 1747.
Burger Meister und Rath

daselbst. 8.
N. XX.

Urtel des Hof-und Land-Gerichts v.
4. May. 1748.

I: S— des Mullers Christian Sellen zu
—öAV
den Schuster Moldren daselbst Appellaten
am andern Theil in puncto juris retractus

ex vicinitate erkemnmenundsprechen
V. G. G. Wir CEhristian Ludewig

Herzog zu Mecklenburg 6. t. 1.

nach eingebrächten und verlesenen Acten pri—
mae instantiae vor Recht:

Daß obgleich die kormalia appellationis
allhiezuRechtbestandig, dennoch ex
matsrialibhus so viel erscheinet, daß in

vorrqer Instantz wohl gesprochenund ubel
appelliret, die Sache alfo ad priorem
judicem wiederzuverweisensey, wie
Wir denn nochmahlen bey voriger Urthel
vom 18. May 1747. hiemit es lassen und

die Sache wiederum ad prioremudi-
cem remittiren. Die Unkosten dieser
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Instantz werden aus dazu bewegenden

Ursachen compenlirt.
V. R. W.

Publ. Güstrow den 4. May 1748.

N. XXI.

Urtel des Hof-und Land; Gerichts v,
14. Januar 1749.

J. S. des Mullers Christian Sellen zu
Robel Appellanten modo Iniploranten an ei—

nem entgegen und wider den Schuster Mold-

—A—
puncto juris protemiseos et anncxorum
modo Restitutionis in integrum, erkennen
und sprechen

V. G. G. Wir Christian Ludewig
—V

nach anderweit verlesenen und wohl erwogenen
Acten fur Recht:

Daß es der gesuchten Restitution ohngeach
tet bey der in hac causa hieselbst am 4.

May anni praet. publicirten und ru.
mero actorum 13. hujus instantiae

befindlichen Urthel lediglich zu belaßen,
auch aus dazu bewegenden Ursachen die

Unkosten dieser Instanz gegen einander zu
compensiren.

V. R. W.
Publ. Gustrow den 14. Tanuar 1749.

N. XXII.
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N. XXII.

Urtel der Scheffen zu Friedland vom
4. Marz 1577

In sachen Anna von Schwerins Christof
Barstorffen eheliche Haußfraw Clegerin eins
teils vnd Dieterich Lenker beclagten anders teils
Erkennendie Herren Scheppen vnd sagen: Die
weill sie allerseits Clage vnd antwort gehorett
auch alhie im Gerichte der gebrauchdas man
beiden Teilen drey Vierzehen Tage frist gebe,
damit sie sich desto besser in der sachen zubeden
ken haben, welches auch dem Richter als be
clagten Vorgunstiget, dadurch die Herrn
Scheppen fur Ihren gnedigen Landes, Fursten
vnd Herrn wieder alle Zuvorsicht von Cleger
innen angegebenvnndeinenbeuehlichdersachen
schleunig abzuhelffen vnd die Herrn Scheppen
ausbracht welches sie nach gelegenheit Iren gne
digen Landesfursten vnnd Herrn beantworten
vnnd wollen daß die Herrn Scheffen fur Recht
sagen: Dieweill sich Dieterich Lenker vff einen
offentlichen geschehenen kauff die Receß verlas
sung vnd Quitanz rekeriret, auch die Schwe
rinsche fur RichterundSchepfenbekandt,,das
sie Dieterich Leveken das gutt verkaufftdiebeza
jung dafur empfangensie ihme des auch zuge
wehren vnnd zuuortretten sich erbothenn, ihme
auch das Gutt fur Richter und Schepfen in ge

hegeding Vor ein Vnuorworren gudt vorlaßen
Wollen
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Wollen deswegen die Herrn SchepfendieReceß
vnnd ihre Schepfenbuch darinnen die Verlaßung
verzeichnet werden in ihre crafft bleiben laßen
vndfurrecht erkennen. Actum den 4. Mar-

ij Anno77.

N. II.

Wittembergische Belehrung.
Unsere freundliche Dienste zuuor Erbare

weise gute freunde, Alß ihr Vns acta erster
und anderer instanz zugeschicket Anwalden Chri—
stoff Barstorffs Haußfrawen Clegern vnnd Ap
pellanten an einem Dieterich Lenkern beclagten
vnnd Appellaten anders teils vnd euch des Rech
tens daruber zu berichten gebetten

Demnach erachten sprechen vnd bekennen
Wir Dechant vnd Senior vnd andere Docto—

res in der Universität Wittebergk den Acten
gemeß vnd in rechten ergrundett

 Wan gleich die Appellation in ihren sor
malien bestendigk, So ist doch der materia
lien halben aus allem furbringen so uiell zube—
finden, das in erster instanz woll gesprochen
vnd vbell dauon appellirt, Es konte vnd wolte

den Appellant die in Acten vnd von ihme ange

hogene gewonheitt in geburlicher frist wie recht
beweisen vnd nemblichen das ein Verkaufser sein
gutt so ehr zuuorkauffen willens zuuor seinen
Sechster Band. Qneg
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—EE
soll vnnd Vfn Fall solches nicht geschehn das alß
dan die negsten freundezuJederZeittvnndson
derlich ehe die letzster Termin des Kauffgeldes er

—
chen Hegeding statt geschicht den Kauff zuwider
sprechen vnd in denselben zutretten berechtigt Vnd
das auch zufolge solcher gewonheitt Barstorf
fes Haußfraw den Kauff so Appellaten gesche—
hen in geburlicher Zeitt auch vor der Betzalung
bes letzsten Termins vnd Aufflaßung des Gut

tes gefohten vnd in den Kauff zutretten sich er
bothen, welches alles der Appellat verneintmit
solcher beweisung wurde Appellant billig ge—
hortVndzugelaßenVndist ihm vnbenom
nen zu derselben der hiebeuor eingebrachten
Kuntfchafft neben andern beweisungen sich mit
zugebrauchen. Dawieder wirt dem Appella-
len seine gegenbeweisunge vnd anderer rechtliche
notturfft bislig vorbehalten Ergehet alßdan da
rauff vnd der Parteien weiter einbringen ferner
was recht ist. Alles von Rechtswegen. Vr

kundlich mit der Iuristen facultet insiegell ver

siegelt.
Den Erbarnvnd Dechant, Senior vnd

weisen Richtern vnd Andere Doctores der Iu-
Schoppen zu Fried risten facultet in der

land Universitet Wittem-

berg
Vnsern guten freunden.

N. XXIV.
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N. XXIV.

Urtel der Hof-Canzlei vom 12. Junii
1584.

Insachen sich haltende zwischen Christoff
Barsdorffen zu Barsdorff clegern an einem vnd

DieterichLenekers sehlichen erbenn zu Friedtlan
de beclagte anders teils in po. anssprachs ver
kauffter ecker Garten vnd was dem mehr anhen

gigk gibt der Durchlauchtige Hochgeborne furst
vnnd Herr Herr Vlrich Hertzogk zu Meklen
burgk, furst zu Wenden, Graun zu Schwerin
der Lande Rostock vnd Stargard Herr Vnser
gnediger furst vnd Herr, auf ihr heutigs tags
gehaltene Publication des auffgenommenen Be
weis vnd Ingeweises von beiden teilen besche

henes an vnd furbringen nachfolgenden gnedigen
vnnd endlichen Bescheide: Dieweill sie die Par
te in angeregte eroffnung gewilligt vnnd da ferners

nach vollenzogener Publication Copeien der ein
gebrachten kundschafften instendigk vnd mitt vleis
gebeten das demnach dieselben erstes Tags in
Sr.f. G. Cantzley sollen gefertigt vnd ihnen ke
gen erlegung der Gebuer gefolgt werden. Vnd
damitt sie nicht in ferner Vnnotige Weitlaufftig
keit des Rechten vnnd vorsetzlichen Geldspil—
dung gefuerett werden muegenn So wollen S.

f. G. obgedachte Parteien in krafft dieses zum
schleunigen vnd kurtzen austrage des Rechts hie-
mitt vorfassenn haben, also das sie nochmalen

Q2von
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von beiden teilen mitt Zween Satzen Wo noht
wehre zu acht wochen sub poena praeet con-
cluß folliche eingebracht vnd anitzo Publicirte
Kundschafft respective disputiren vnnd darein
zum Vrieill schließen, Also das Cleger Damitt
den anfangk machen vnnd in den negsten acht wo

chen nach empfahung dieses abschiedes seine re-
speotivs gefellige exceptiones vnd Proha-
Uons schrifften einschicken soll vnd beclagter
darauff in sollicher frist gleichfalls auch also ver—
faren vnnd dan von Terminen zu Terminen sie

also gegeneinander Procediren sollen bis iedes
teill 2 Satze einbracht vnd darinne zum Vrteill

———
beschlossen angenommen werden soll, Jedoch
das sie solliche ihre Satze auch jeder zwei gedop
peit, damit durch das abschreiben der Proceß
wegen teglich vleler furfallender Hoffsachen nicht
returdiret oder vorhindert werde gegeneinander

zu rechte vnd obgedachter Peremptorischer frist
Linbringen sollen, Wan selbiches geschehen vnd
sie also von beiden teilen sub poena prae et

Lonclusi zum Vrreill geschloßen So wollen S.
f.g. dan auff vorgehende Citation ad rotulan-
dum die ergangene Acten auff beider Partt

Vncosten an einen vnuerdechtigen Ortt durch
vnwissende den Parteien zu versprechen schicken
ond so baldt das Vrkeill ankumpt sie die Partei
en zur Publication desselben itirenn vnd es ih

nen dann ferner wie Recht eroffnen laßen, sich
darnach
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darnach zu achten. Vrkundlichhaben wir diese
kurtze voranlaßung mitt vnserm furstlichen Se—
cret wissendlich besiegelt. Actum Butzow den

12. Junii MA0. 84.

N. XXV.

Urtel der HofKanzlei vom 15..Marz
1586.

In SachenChristoffsBarstorffs in eheli
cher Vormundschaft seiner Haußfrawen Anna
Schwerins Cleger eins wider Weillandt Dide,
rich Lenekers und anitzo dessen erben beclagte
andern Theils Erkennen Wir von Gottes Gna—
den Ulrich Hertzog zu Mecklenburg c.at.t. nach
gehabten Rath der Rechtsgelahrten. vor
Recht: Weil Clegerinn den in der Wittem.

hergischen Vrteill ihr aufferlegten beweisthumb
der angemaßten gewonheit des Naherkauffs zu
Friedlandt in beiden Puncten notturftigk ausge
fuhrt vnd erwiesen, das demnach beclagte Er
ben dieerkauffte streittigeGuster so viel deren
nach angefangener Rechtfertigung und revoca-
rion in Besitz gehabt, der Clegerinn gegen ent

richtung des kauffgeldes zu ihrem anteill abzu
tretten vnnd einzuraumen schuldigk, wie Wir
sie denn auch hiemit dazu condemniren vnnd
Verurtheilen, die Expensen und Gerichts Ko-

sten
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sten so dieser sachen halber aufgelauffen aus be
wegenden Vrsachen gegen einander vergleichend.

V. R.W.

„Von diesem Urtheil hat Heinrich Le-
„veken also fort in continenti auff unum-
„wundenen fueß viya voce appelliret vnnd

„solliches zu verzeichnen gebetten.“ Actum
et Publicatum Dobberan den 15. Martz

1586.

N. XXVI.

Auszug aus dem Waldegkschen Stadt
buche.

Auf geziemendes Ansuchen des Magistrats
zu Neubrandenburg, wie es nemlich allhier
ju Woldegk bey Kauf- und Verkaufung de—
rer denen Burgern und Einwohnern zugehorl
gen in und vor der Stadt belegenen liegenden

Grunde, und was solchem anhangig, gehalten
werde, wird hiedurch glaubhaft atteltiret: daß,
da ehemahlen zwischen BurgermeisterundRa
the allhier und dem Furstlichen Stadt Richter
solcherwegen ein Disput entstanden, und lez
terer sich die Ausfertigung der Kauf Contra
ete nebst der Verlaßang einig undalleine an—
maaßen, ersterz aber ganzlich davon excludi-

ren wollen, und die Sache darauf bey der d
mah
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mahligen Hochfurstl.Justiz Canzley zu Gü-
strow klagbar worden: So ist nach Inhalt des

daruber ertheilten gerichtlichen Bescheides de
dato Guüstrow den 26sten April Ao. 1684.

dieser Streit dergestallt entschieden, daß Bur
germeister und Rathe die Ausfertigung aller
und jeder KaufContracte, wenn dieselben zu
vor ordentlich coram Senatu errichtet, wie

von Alters her, gelassen, und wenndas ver

glichene Kaufpretium vollig bezahlet, die
Verlassung oder general Quitung so dann der
bestallete Stadt Richter auszustellen befugt seyn
solle. Welches denn auch Zeit meines an die

324 Jahr durch Gottes Gnade nunmehro ge
fuhrten Burgermeister Ambts jeder Zeit accu-
rat oblerviret, undnoch bestandig dergestallt
observiret wird, daß wenn jemand der hiefi
gen Einwohner und Burger uer sey wer er wol
le, Burgerliche liegende Grunde, zu veraus
sern willens,er keinesweges solchesingeheimb
oder Prixatim zu bewerkstelligen ermachtiget,
sondern schuldig und gehalten ist, dem dirigi
renden· Burgermeister es anzuzeigen, welcher,

umb vorzubeugen daß so wenig in fraudem
creditorum, als zum Nachtheil derjenigen,

—
etwas vorgenommen, abgehandelt und ge

schlossen werde, bey der erstern Raths-Session
so wohl denjenigen mit welchem Verkauffer et

wa
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wa unter der Hand sich eingelassen,alsauch
Creditores und welche dessen nechste Freunde
und Anverwandten auch auf beyden Seiten be
legene Nachbahrn mit Rechte benennet werden
konnen, vorfordern lasset; da denn, wenn An
verwandte und Nachbahrn, auf geschehene
Anfrage sich des Kauffs und Vorrechts entsaget
oder verweigert, das pretium,soeinFrembder
offsriret,zubezahlen,dem Meistbietenden
was zu feilen Kausse stehet (wenn derselbe
hinlangliche SicherheitderrichtigenBezahlung
zuvor stellet) erblich und zum todten Kauffe zu
geschlagen wird: Wie und auf. was Ahrt nun
der Kauf Contract unter Partheyen errichtet
und feste gesetzet, solches wird incontinenti
ad protocollam genommen, oder vielmehr

in ein besonders darzu gewidmetes Buch vom
Secretario getragen, nach welchenInhalt der
selbe in kurtz folgenden Tagen einenformalen
KauffContract entwirfft, und wenn derselbe
verfertiget, wirde er dem Herrn Burgermeister

ud: subsignandum et subscribendhum.-be
handiget, welcher Contrahenten nach Gelegen
heit der Zeit, zentweder vor dem ganzenRath,
oder vor sich alleine wieder spordert,, ihnen
den Innhalt des KaufContracts exoöffnet,/ und

nach geschehener approbation derselben beyder
seitige Nahmens Unterschreibung urgirt. Wann

mm der KauffOontraot auf vorbeschriuhene
hrt
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Ahrt vollenzogen, und dasverglichene Kauf
pretium.entwederintantumoderintotum
an Verkauferij bezahlet, wird besagter Con-
tract dem Kaufernichteher behan diget noch vor
gultig erkannt, bevor beyde Theile, und zwar
ein jederzurHelffte/oderwiesichContralrèn?
ten etwa auf andere Ahrt verglichen, au Bur
germeister and Rath an Gebuhren bezahlet,
als wenn das Kauffpretium funf bis zehn
Rthlr. anlaufft, ist die Gebuhr 24, ßl. von zehn
biß zwantzig Rthlr. aber wird 32. ßl. von zwan
tzig biß funfzig Thalern 1, Rthlr.,vonfunftzig
biß hundert Thalern 3. Rthlr.und so ferner ent
richtet, von welchen Gebuhren; wenn sie unter
imd biß i, Rthlr. anlauffen, der Herr Secreta
xrius an ·Schteib· Gebuhren jedesmahl 6. ßk.
wenn aber uber einen und mehr Thalern gegeben
werden, nimmt er jedesmahl 12. ßl. an

Schreibgebuhrendavonab,dieUebrigeGe—
buhren werden zur Helffte vertheilet, so daß
den reinenHalbscheidderHerrBurgermeister,
den andern aber gesammte Rathsverwandte un

ter sich egal vertheilen. Dem Raths diener
wird anneben, wann das Kauffpretium biß

auf g0;.Rehlr. sich erstrecket,vonKaufernso
wohl als Verkaufern 1. ßl. wenn es aber 20.
und mehr Thaler betraget, von einem jeden 2.
ßl. zur Gebuhr erleget.

Vor
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Vor die gerichtliche Verlassung wird dem
Herrn Richter 12. ßl. dem Gerichtsdiener—

aber 20ßl. bezahlet, so Verkaufer und Kaufer
jeder zur Helffte bernehmen.

Uhrkundlich und zu mehrer Beglaubigung
habe dieses unter eigenhandiger Nahmens Un
cterschrift und gebrauchlichem Pittschafte wi

X—
robr. Anno 1732.

 . 5.) A. Burchardt. Cons.

Dagß vorstehender LTxtract mit dem im
Stadt Buche besindlichen original wortlich
gleichlautend, solches wird hiemit vi ossicii
von mir attestiret. Extx. Moldegk den
a Iten Febr. 1976.

in siden
A. F. Mercdker. mpr.

ut Secretar. Civit.

N. XXVII.

Urtel der Justiz- Canzlei zu Neustrelitz
vom 3. April 1797.

In Sachen desBackergesellen Thoms
in Woldegk, Querulanten, wider den Schlach

ter
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teramtsmeister Kantler daselbst, Querulaten
wegen Nachbarrechts tc. ertheilen der Durch

lauchtigste Herzog und Herr, Herr

CARb,

Herzog zu Mecklenburgc.

unter abschriftlicher Mittheilung der von dem
letztern am 2osten v. M. uberreichten Erklarun

gen, hiemit denrechtlichenBescheid:

Dieweil, wenn auch ein Nachbar in Wol-

degk nicht schuldig seyn sollte, vor der
offentlichen Verlassung des benachbarten
Hauses sich uber den Gebrauch des aus
dem Grunde der Nachbarschaft ihm zu

stehenden Vorkaufsrechts zu erklaren,
derselbe dennoch, wenn er sich demun
geachtet desselben vorhero entsaget und be
geben hat, zur Ausubung des bemelde
ten Rechts nicht mehr berechtiget ist, oh
ne daß zu solcher Entsagung eine besondere

rechtliche Form vorgeschrieben, sondern
eine jede uberlegte und ernsthafte Erkla—
rung, sich seines Rechts bedienen zu wol

len, genugend ist, an dem Ernste der
von
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von dem Querulaten gegebenen Erklarung

aber nicht zu zweifeln stehet, da theils bey ei
nem ernsthaften Geschafte dafur die Ver
muthung streitet, theils aber Querulatin
den Acten selbst gestehet, daß er die Er
klarung, er wolle dem Querulanten am

Kaufenichthinderlich seyn, in der gewissen
VoraussetzungvonUmstanden,zuderen
Annahme Querulant ihm kein Veranlas
sung gegeben, gethan hat;soistdasvondem
Stadt Gerichte zu Woldegk erlassene
kol. Aa. befindliche Erkenntniß dahin ab

zuandern, daß Querulat dem Querulan
ten das in Frage stehende Haus in dem

Zustande, worinn eszur Zeit des gesche
henen Verkaufs gewesen, gegen Erlegung
des Kaufgeldes der 460.Rthlr. Gold
zu uberlassen und so fort abzutreten und
zu raumen, auchselbigem alle erweisliche
Schaden und verursachte Kosten nach vor
gangiger, derer lezteren Ansatz und richter
lcher Ermaßigung zu erstatten schuldig.

V. R. W. Gegeben Neustrelitz den zten
April 1797.

ins. den gien April 1797.

N. XXVIII.
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N. XXVIII.

Auszug aus dem Landesherrliche Stadt
Regulativ fur die Stadt Hagenow
vom Jahr 1798.

56. 65.

Bey Verausserung der zu Stadt Recht

liegenden Grunde, kam der daran granzende

Nachbar in dem Falle, daß dieVerausserung
aus freyer Hand geschiehet, gegen Erfullung
des solcherhalb geschlossenen Contraots das
NachbarMaher und Vorkaufs. Recht ausu.
ben, allein nicht wenn die Verausserung offent
lich zu Rathhaus oder an einen nahen Anver—

wandten aus Freundschaft geschiehtt.

N.

Auszug aus dem Landesherrlichen Re—
glement fur die Stadt Malchin vom
zosten Jul. 1796.

§. J 69.

Bey dem Verkauf der unbeweglichen Gu—
ter soll der Nachbar das Naher, oder Vorkaufs

Recht in dem Fall fernerhin ausuben konnen,
wenn jener aus freyer Hand geschiehet, beym
offentlichen gerichtlichen Verkauf aber weg
fallen, weil durch die offentliche Feilbletung

der
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der Verkauf zu eines jeden Wissenschaft
kommt. —

N. XXX.

Auszug aus dem Landesherrlichen Re—
glement der Stadt Plau vom 23. Ok

tober 1794.
9. 79.

Unterden Burgern und Stadteinwohnern

süde ebenfalls das NaherKaufs Recht
tatt.

XXVII.



XXVII.

Aphorismen.

VBon 37 bis 48.
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37.

Ueber die Mecklenburgischen Lehn-Rol—
len und deren Rectification.

Nachstehendes Gutachten eines der sach
kundigsten MecklenburgischenGeschaftsMan
ner uber diesen Gegenstand verbreitet hieruber zu
viel Licht, alß daß es dem Leser nicht willkommen
seyn sollte.

Wenn dem 9. 469. des Landes Ver

gleichs uberhaupt, und insbesondere wegen or—

dentlicher Regulirung der Lehn-Pferde, die

—A&amp; zuvorderst
auf die Lehn, Rollen zuruck zu gehen, um die.

jenige auszumitteln, welche bey Stellung der
LehnPferde durfte unterzulegen seyn.

1) Die Lehn- Roslle, weiche, so viel
man weiß, die alteste seynmag, ist von 1506.,
namlich das aus Anlaß des derzeitigen Lubi—

schen Krieges aufgenommene Register beym
Kluver Th. 1. S. 162., welches 1300. Rit

terPferde enthalt.
Dieser große Abstand von nachherigen

kaum 400. Pferde darstellenden Rollen wurde
unerklarlich seyn, wenn nicht wahrscheinlich
ware, daß dies keine fortdauernde Rolle, son—
dern nur ein Verzeichniß gewesen sey, welche
Hulfe ein jeder zu dem derzeitigen Aufbott wurk-
lich geleistet habe, wie auch selbstinderHerzog

Sechster Band. R lich
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—ED——
von 1749. wegen der Landes-Theilungen, an—

erkannt ist. Ferner

2) ist ein Land- und Muster «Register
der von Adel von 1554. abgedruckt in der

o7sten Anlage der Herzoglich, Schwe—
rinschen Deduction: daslezte Wort,

bekannt geworden, wonach 1170. Pferde auf—
kommen. ——

3). Als 16214 die beyden Herren Her

zoge Adolph Friederich und Hans Albrecht die
große Landes- Theilung vornahmen,und die
deyden Linien, die Schwerin, und Gustrowsche
stifteten, setzten sie sich auch wegen der Roßdien
ste ihrer Lehnleute auseinander.

Diese Acte d. d. Gustrowden.3ten
Marz 1621. hat nachher den Namen der Di—
visions  Matrieul erhalten. In selbiger sind
zum Schwerinschen Landes, Antheilgelegt
3018333. Pferde und zum Gustrowschen
204;mithin waren mit Ausschluß des
Bruchs, uberhaupt 405. Pferde zu stellen.

1) Freylich sind gegen die Richtigkeit
dieser Matricul in der Folge von den Durch—

lauchtigsten Lehnherren manche Ausstellungen
gemacht, welche aber dennoch schwerlich die
Vermuthung entkraften konnen, daß bey jener
Landes, Theilung, bey Ertichtung einer so
wichtigen Acte, umsichtiger werde zu Werk ge

gan
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gangen seyn, als 763. Lehn Pferde auslassen,
oder ubersehen zu konnen.

WVUebrigens ist diese Divistons- Matrieul
abgedruckt in der 8ten Beylage der schon an
gezogenen Strelitzschen facti speciei.

5) Die Ritterschaft hat auch mit Vor

behalt einer etwanigen Rectification fur einzel.
ne Guther und Vasallen, sich nie auf, eine
grossere Zahl Lehn, Pferde eingelassen, viel—
mehr sogar deren Abminderung aus manchen
Grunden, besonders fur eingezogene oder inca
merirte Lehne, anverlangt.

6) Noch 1704. erwiederte die Ritter,
schaft, auf die Landtags Proposition, die

Bitte,
daß die obangezogene von der gnadigsten

Herrschaft bisher bey vorkommenden Fal
len angenommene Matricul noch weiter

gnadigst agnosciret, und den Gravirten
Remedirung zugebilliget werden moge.

7) Auf AnregungendesSchwerinschen
Lehnhofes ward in dem folgenden Jahre zur
Rectification der Roßdienste, dadurch geschrit
ten, daß die einzelnen ritterschaftlichen Aemter
sich damit beschastigten, dem Engern Aus—
schuß die Matriculn einsandten, von welchen
auf einem am 1gten Novbr. 1709. zu Rostock
abgehaltenen Convent ein Ganzes zusammen
gebracht ist, worauf der Engere Ausschuß
diese Lehn, Rollen unterm 1dten Decbr. 1709.

Ra dem
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dem Durchlauchtigsten Herzog Friederich Wil—
helm mit dem Dafurhalten uherreichte,
 odaß solche der im ArchivbefindlichenOrigi—

nal-Rolle von 1621. in allen gleich und

also dem Hochfurstlichen Verlangen hie—
durch ein Genuge geschehen seyn wurde.
Diefe Rollen begreifen den Stargard—

schen Kreis nicht, weil dortige Lehnleute zu sol
cher Rectification keine Veranlassung hatten.

Diese Lehn Rollen sind unter der Hand
des derzeitigen Landes-Secretairs vorhanden,
und es hatten danach zu stellen

Die Schwerinschen Aemter 192
Die Gustrowschen, mit Aus

schluß des Stargardischen
Kreises 15538383

Summa 349Pferde.

Hiemit endigen sich die archivarischen Act
en;“ es ist auch dieser letzterVorgang/ wo—
— D
ist, nicht sehr erinnerlich geblieben, und von
dem Schwerinschen Hof, so weit mindestens die
Acten es ersehen lassen, so wenig uber den Em

pfang dieser Lehn- Rollen, als deren Richtig
keit, etwas rescribirt: inzwischen istdieWahr—
heit der Sache, woare sie auch sonsten nicht er—
weislich, selbst durch eine Herzoglich Schwe—
rinsche Deduction verburgt, wann es inder zu
verlassigen Ausfuhrung des Rechts der Ausein
andersehungs, Convention 1749. 9. 126. heißet,
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die von der Ritterschaft 1709. ubergebene
Roßdienst-Rolle ware nicht auf einen
Pferde- Fuß hoher, als die alte von
1621., gerathen.

Rostock den 27sten April 1793.

38.

Vorstellung der Ritter- und Landschaft
an 8Smum guerinensem uber den, her

ausgegebenen Entwurf eines Mecklen
burgischen Lehn-Rechts.

Durchl. c.

Nachdem es Ew. Herzogl. Orl. gefallen,
uns bey vorigen Land-Tage zu Malchin einen
Entwurff zum Mecklenburgl. Lehns-Recht gna
digst zu communiciren; So haben wir ohn
ermangelt, selbigen durch zu sehen, und der

außersten Wichtigkeit der Sache nach mit Fleiß
zu erwagen.

Hiebey hat es sich nun so fort ganz deut
lich ergeben, daß ob zwar in dem 436. 9. des Erb

vergleichs versichert worden:
Daß der vor langer Zeit ubergebene Ent

wurff des Mecklenbl. LehnRechts mit
den, von der Ritterschaft dabey geinach
ten, und noch zumachenden Erinnerungen
nachgesehen, und wann solches vorhero
nochmahls der R. und 6. resp. zur Ab

legung ihres unvorgreifflichen Guthach—
tens, und zu Erthellung ihrer Bewilli

gung
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gung in den Puncten, in welchen sie be—

reits wohl erworbene Rechte fur sichhaben
mochten, communiciret seyn wurde,
durch den Druck zur Publication be—
fordert werden solle.

Dennoch der mitgetheilte Entwurffnicht der
vor langer Zeit ubergebene, und mit den ge—

machten Erinnerungen versehne, sondern ein
ganz neuer, so wenig in der Einrichtung als
Faßung dem ersteren gleichkommender Ent—
wurff sey.

Ausdieser Abstimmung erwachset nun
auch diese gar betrachtliche Folge: daß, da des
Hl. Herzogs zu Mecklenbl. Streliz Durchl. bey
vorigem Landtage.vonIhremStandendas
Gutachtenuber den ehemahligen Entwurff des
LehnRechts vergleichsmaßig gnadigst ersor
dert, die gesamte R. und 8. (welche laut des

140. des Erbvergleichs mit Innbegriff der R.

———
ten Gleichheit an Rechten, Privilegia und

Gerechtigkeiten gelaßen werden soll, und nach
einerley Gesezen, Landes, Ordnungen und
Vertragen zu regieren) mit zween verschiedenen
Projecten des Lehn-Rechts versehen,/ mit—
hin, wann sie sich auf beyde einließe, und dar
uber mit den Durchl. Herrschaften sich zu ver
einbahren suchte, sie stat eines Mecklenbl. Lehn

Rechts zwey verschiedeneuntereinanderrnicht
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nicht ubereinstimmende LehnRechte erhalten
wurde.

Wir ubergehen mit Fleiß die betracht
lichen Erinnerungen, die wir uber den Innhalt
des vorerwehnten Projects zu machen hatten,
und begnugenunsnurEw.Herzogl.Drl. in

neffster Suh mishon zubitten, Sie gnadigst
geruhen wollen, die Hochste Persugung zu
treffen, daß zum Zweck eines bestandigen Meck
lenbl. Lehn Rechts sowohl dem 140sten als
436 9. des Erbvergleichs nachgegangen, und
wir wieder den klaren Buchstab deßelben in
dieser uns so angelegentlichen Sache nicht be—
schweret werden.
 VUebrigens ingetreuester Devotion be—

harrend

Sternberg
den 22. Nov.

1758.

Ew. Herzogl. Durchl.
unterthgste

auf gegenwartigem allgemei
nen Land Tage versamlete
LandR. LandM. und ubrige
von R. und L. der Herzogth.

Mecklenburg.

39.

VorstellungderRitter-undLandschaft
an Smum gtrelitzensem uber eben die

sen Gegenstand.
Durchl.c.

Ew. Herzogl. Durchl. ist es in Gnaden
bekannt,
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bekannt, daß des regierenden Herrn Herzogs
von MecklenburgSuerin Herzogl. Durchl.
gnadigst geruhet haben, auf letztern Land Ta—
ge zu Malchin einen Entwurff zum Mecklenbl.
Lehn-Rechte zu communiciren, welcher von
demjenigen, so von Ew. Herzogl. Durchl. eben
daselbst in Proposition gebracht worden,
gantz unterschieden ist.

So wie wir es nun mit devotesten Dan

cke erkennen, daß Ew. Herzogl. Durchl. bey
HochstDeroselben damaligen Landtags Pro-
Poltion auf den 9. 436. des Landes, Grund
Gesezl. Erbvergleich ein gnadigstes Augenmerck
zu nehmen geruhet; So haben wir uns auch
genotiget gefehen, bey dem Durchl. regierenden
Herrn Herzoge zu Suerin das uns vorgelegte
Project des Lehn- Rechts, durch ein von die—

sem Landtage abgelaßenes submiiles Memo-
rial gantzl. unterthanigst zu verbitten. J

Gleiche Bewanntniß hat es dann auch
mit den Entwurfen zum Mecklenbl. Landrechte,
indem Ew. Herzogl. Durchl. in der vorjahri.
gen Landtags, Proposition des Mevii Pro-
jeot, Sr. Herzogl. Durchl. zu Suerin, hin—
gegen damals die beyden ersten Theile von ei

nem gantz andern Entwurffse vorzuschlagen,
und nachheroimOctoberd.J. das iste 2.
3. und 4te Buch des zten Theils als eine Con-

tinnation des vorigen, an den Eng. Aus-

schuß zu communiciren geruhet haben.
Da
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Danun aber vermoge H. 140. des Landes
Vergleichs die Eingeseßene von R. und Lin
den Herzogthumern Suerin und Gültrow,
mit Inbegrif der R. und 1. Stargardischen
Crayses, nach einerley und eben denselben
Gesetzen, Landes, Ordnungen und Vertragen
regieret werden sollen; So finden wir uns
durch die offenbare grosse Discrepance der
gnadigst vorgeschlagenen Projecte außer Stan-
de gesezet, bey Ew. Herzogl. Durchl. noch zur
Zeit unsere unterthanigste Erklarung hieruber
abgeben zu konnen, und wir bitten dahero
submisselt, diese, ohne unser Verschuiden
eingeschlagene Zogerung nicht in Ungnaden zu
vermercken, die wir ubrigens unsere treu gehor
samste Devotion versichern, mit welcher wir
unaufhorlich sind

Ew. Herzogl. Durchl.

Sternberg
bden 22. Nov.

1758.

unterthste
auf gegenwartigem algemeinen
Land-Tage versamlete Land
Rathe, Land, Marschalle und
ubrige von R. und L. der Her

zogthumer Mecklenburg.

40.
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40.

Reversalen des Magistrats zu Rostock
uber die Zulassung eines Senators
zum Directorial Platz auf Landka—
gen.

Wir BurgermeistereundRathderStadt
Rostock urkunden und bekennenhiedurch fur
Uns uud Unsere Successores in Olsicio: daß
Wir die Admittirung des Ersten Rostockschen
Deputirten auf gegenwartigem Land Tage in
Directorio, ohnerachtet er, der Behauptung
her Ritter und Landschaft gemaß, nicht Bur—

germeister ist, nichtinConsequenzgegensolche
Behauptung ziehen, vielmehr als eine zur Auf
rechthaitung mitstandlichen Vernehmens be
wiesene Condescendenz der Ritter und Land
fchaft ansehen, und dagegen bey der von Uns

Burgermeisteren und Rath zu Rostock abhan
genden Wahl der Landtags Deputirten, gleiche
Condescendenz dadurch beweisen wollen, daß
wir jedesmal einen Burgermrister zum Ersten
Landrags Deputirten ernennen; es ware dann,

daß eine, in Unserer Macht nicht stehende,
Unmoglichkeit dagegen obwalte, welche Wir
Dann anzeigen werden.

Uebrigens aber treten Wir der Erklarung

bey, daß die Vorgange dieses Landtags Nie
manden an Seinem Rechte nachtheilig seyn;

sondern vielmehr, und bis zur rechtlichenEnt
schei
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scheldung eines Andern, dies mit Vorbehalt
wechselseitiger Rechte und Befugnisse nur gelten

und geschehen seyn solle.
Des zu Urkunde haben Wir diesen Revers

unter Unserm Stadt- Insiegel und Unsers Pro-
tonotarii Unterschrift wissentlich ausstellen las—
sen. So geschehen RostockdenzotenNovbr.
1794.

Ex

(L. 8 J speciali Commissone
MAmpr. Senatus Civitatis Ro-

stochienlis
in sidem subsoriph

Iohann Christian Théodor Stever.
Ejusdeni Civitatis Protono-

tarius.

41. 5,

Beitrage zur Lehrevon den Concurs
Kosten.

1) Herzogliches Reseriptandas
Hof-und Land-Gericht, wegen der

ConcursKosten.
Friederich von Gottes Gnaden Her—

zog zu Mecklenburg c.

Unsern respecrive gunst- und gnadigen
auch gnädigsten Gruß zuvor: Hoch, und
Wohlgebohrner, Veste, Ehrenveste, Hocht

gelahr
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gelahrte, liebeGetreue. Ihr erinnert euch
der fudcessiven-Aufforderungen, welche Wir
an euer Collegium haben ergehen laßen, um

uber die verschiedenen Anfragen einiger Sach
walde, betreffend die gemeinschaftlichen Con—
curs Kosten, und was fur eigentliche Aus
gaben, in Rucksicht auf die separatisten,
Dominos und Adjudicatarienfurgemein
schaftliche zu halten oder nicht zu halten sind?
euer pflichtmaßiges Gutachten zu vernehmen.

Auf gleiche Weise haben Wir die Mey—
nung Unserer beyden andern Landes-Gerichte,
und weniger auch nicht das rathsame Bedencken

Unserer getreuen Ritter und Landschafft erfordert
gehabt; Und nachdem nun alle solche gutacht

lche Vernehmlaßungen bey Unserer Regierung
eingegangen sind: So entstehen Wir nicht,
Unfre darob gefaßete Entschließung auch wie
hiemit geschiehet, gnadig zu eroffnen.
 VUeberhaupt hat es bey Unsrer Verord

nung vom 10ten lanuar 1771. in so ferne, als

darin die Rechts, und Oservanzmaßigenselbst
—
dits mit beytragenden Vorzuge der iure sepa-
rationis et dorminii gehenden Glaubiger be

festiget, solche Vorzuge auch, durch neuere
Bestimmungen, nicht ausdrucklich aufgehoben
sind, noch fernerhin sein bestandiges Verblei
hen wobey Wir insonderheit auch Unsere Con
liturion vom aoten July 1776. samt der sub

dato



Sieben und zwanzigste Abhandlung. 269

dato den 1oten Februar. 1777. aus Anlaß

der Anfrage des Doctoris Richelmann auch

gewordenen Anzeige Kraft dieses dahin erlau
tern, daß, in Ansehung des Beytrags der Ser
paratisten, Dominorum und Adjudioata-
rien, bloß diejenigen Kosten, welche aus dem
eigentlichen Concurs Proceß, als Proceß
betrachtet, entstanden sind, fur gemeinsam
oder gemeinschafftlich, mithin auch fur Bey—
trags verbindlich paßiren, hingegen aber von
den andern nicht zur Dirigirung des Proceßes

gehorigen, sondern sonst durch andere Zufalle
erwachsenen Aufwanden und Kosten sothane
ebenbenannte bevorzugete Creditores freyge
sprochen und entbundenbleiben sollen.

Und wie nun, in Gefolge dieses Grund
satzes, und was Wir darneben ausden eben
bemeldeten Gutachten und Bedencken fur nicht
anwendlich angenommen haben, die Separa-
tisten, Domini und Adjudicatarii zwar zu

den Gebuhren fur die Prioritat- Urtheln und
Distributions - Abscheide, imgleichen fur
den actorem communem und den Curato-

rem bonorum mit herbey gezogen werden mot

gen, im Gegencheil aber dieselben nicht schuldig
sind, zu den Kosten an Reparaturen, Bauten,
Meliorationen, Unglucksfallen und andern der?

gleichen das Guth und die Massam treffenden
Vorkommenheiten einigen Beytrag zu leisten;
so communicirenWir euch nicht allein in den

abschrift
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abschristlichen furf Anschlußen, was Wir den
sich gemeldet habenden Sachwalden auf ihre
Anfragen uber dieser Materie in Antwort er

theilet haben, sondern so werdet ihr nunmehro
aach hiedurch angewiesen; fortan eure Erkent—
niße uber den vorliegenden Streit und Frage

Punckt, Unsrer gegenwartigen Erlauterung ge

maß abzufaßen.
Wornachihreuch zu richten und Wir ver

blelben euch respective mit Gunst und Gnaden
gewogen. Datum auf Unsrer VestungSchwe
rin den 15ten April 1778.

Friederich H. z. M.
C. I. G. v: Ballemitzæ.

An
das Hof und Land Gericht

zu Gustrow.

ID). Fr.c.

——
mehro, auf eure: unterthanigste Vorstellung
und Bitte vom 29sten April v. J. betreffend
Unsre hochste Erlauterung der Constitution vom
aoten Jul. 1776. hiemit zum gdgsten Beschei—
de: daß Wir unterm heutigen Dato ein Er—
lauteruugs, Rescript an Unsere drey Landes
Gerichte erkannt haben, und verhalten euch

zu gleich gogst. nicht? daß die in gedachter eu

rer Eingabe hergezahlte gantze Reihe von Bau—
ten,
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ten, Reparaturen e. zu den gemeinschaftl.

Concurs. Kosten, wozndie Separatisten Bey—
trag zu leisten haben, nicht gehore, sondern

 jene Unsre vorbemeldete Constitution nur bloß
restrictivervon Proceß- Kosten zu verstehen
sey. J

So'vieldanebendieErlauterungderal—
teren Constitutionvom29stenJan.1646. an

belanget, ist eureAnfrage sub Tit.
a)nicht genugsam: aus einander geleget,

sondern dunckel und daher keiner Antwort fa—
hig, die gleichwohl nach der jetzigen Faßung
der Frage vernelnend lauten wurde. Eben so

auch beantwortet sich die zweyte Frage lub lit.
b) allemall mit Nein/ und hat es end

lich auch in Ansehung der dritten Frage sub
t. I

7*

0) dabeysein rechtliches, als allemal in
der alteren GerichtsPraxisowohlalsinUn—
srer neueren Constitution vom 10ten Tan 1771.
gegrundetes Verbleiben, daßdie sSeparatisten
wegen Erlangung ihrer Befriedigungsich nicht
nach der Taxe zu richten, sondern ihre volle
Befriedigung mit baarem Gelde zu empfangen
haben. Wornach c. Schwerin den 1wzten
April 1778.

An

die Doctores Lange und BehimzuRostock.

41. 6.
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41,

III) Fr. c.

Hochgelahrter 1. G. Wir geben euch auf
eure bey Unsrer Regierung gethanen unterthsten
Anfragen vom 22ten April v. J. die Ueber—

tragung der Concurs Kosten betreffend, hiemit

zur gnadigsten Antwort: daß
ad 1) die Separatisten, Pomini und Ad-

judicatarien blos nur zu den Concurs

Proceß Kessen, nicht aberzu BauRe
paratur Bauer Hulfen und sonst ahnli
chen Kosten Beytrag zu leisten haben,
und daß

ad, 2) nach der rechtlichen Voraussetzung,
was maßen eine Constitution auf schon
vergaugene Falle, in so ferne nicht des—
falls ausdruckliche Erwahnung geschehen,
sich nicht erstrecke,und daß daneben auch
eine Rechts, Krafft durch gerichtliche
Macht nicht zu andern stehe,esnunauf
den zeigentlichen laut der ausgesprochenen
Urtel ankomme, und daß also, wenn
die rechtskraftige Prioritaete-Urtel
nicht blos der schon verwandten sondern
auch der kunftig noch zu verwendenden

Kosten ausdrucklich gedencket, in solchem
Fall das aus solcher Urtel erworbene

Recht der; Intereßenten durch Unsere
nachherige Constitution keinen Abbruch

leide



Sieben und zwanzigste Abhandlung. 273

leide, aber daß im Gegentheil in dem an—

dern Fall, da die Urtel nur von den schon
verwandten Kosten namentlich redet,
Unsere Constitution die nachhin, znach
der Prioritat Urtel a die rei judicatao
gemachten Kosten, als ein pex vem jut
dicatam noch nicht bestimmtes Futurum
allerdings ergreife und in so ferne die Se—
parotisten zur Beytrags Leistung mit
verbinde. Wornach ?c. Schwerin den
i sten April 1778.

An

den Dootòor Brandenburg,zu
Rostock.

IV) . Fr. se. c.

Unsern c. Wir laßen euch auf eure so ru
bricirte unterthanigste Anheimstellung vom 7ten

May v, J. und die Wiederhohlte Imploration
vom zten Fehr. a. c. betreffenddisinConcur

sen unter den Percipienten zu vertheilende Sum-

tus communes, hiedurchnichtunerofnet sey,
welchergestalten Wir unterm heutigen Dato ei-
ne Verordnung des Inhalts an Unsere drey
Landes Gerichte erkannt haben, daß die Sepa—
ratisten, Domini und Adjudicatarii zwar
zu den Gebuhren der Prioritat Urteln und Di—

stributions Abscheide, imgleichen fur den Ac-
torem communemund den Curatorum bo-
Sechster Band. S norum,
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noriuru mit herbey gezogen werden mogen,
im Gegentheilabernichtschuldigsind,zuden
—D Meliora
ionen,r Unglucksfällenundeanderndergl.das
Guch und die Massam treffenden Vorkommen
heiten einigen Beytrag zu leisten, und wollen
Wir daher hofsen, daß ihr dadurch nunmehro
in den Stand gesetzet seyd, euch die von euch

aufgeworffenen Fragen allenthalben selber zu
heatworten.“ Wornach c. Und Wir c.

Schwerin den a 5ten April 1778.

An

den Hoffrath Sibeth
zu Gustrow.

V) . Fr. c.

Unsern tc. Auf eure unterthanigste Vor—

stellung vomegtenJan.a.o.betreffenddie
Frage: Ob Unseren Constitution vom 20ten

Jul. 1776. pto Beytrags zu den Concurs-
Kosten gegen altere schon rechtskraftlg ge
Zordene Urtheile in Anwendung zu bringen

sey 2 geben Wir euch hieneben AbschriftUnsers
dem Boctori Brandenburg in Rostock uber
bie namliche Anfrage unterm heutigen Dato er-

theilten Responsi, und so habetihr,weildieses
esponsum nach Unserm Erkenntniß de hio
Aceno uUnsern drey Landes-Gerichten zur

Nachricht und Nachachtung abschriftlich wird
zu
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zu gefertiget werden, es nun zu erwarten, daß

in deßen Gefolge, bey Unserm Hof und Land
Gerichte nach dem Laut der unterm27tenMart.

1770. publicirten, nahmentlich auch die fer
nerhin noch zu verwendenden Unkosten in sich
begreifenden Urtel, ein eurer Absicht gemaßes
Erkenntniß ersolgen werde. Wornach c. Und
Wir c. Suerin den 1 gten April 1778.

An

den Hofrath F. A. Bouchholtæ
hieselbst.

VI) Fr.c.

Unsern c. Wir geben euch auf eure unter
thanigste Vorstellung und Bitte vom gten May
v. J. um gnädigste Belehrung: Ob das Pré-

tium derin Concurs gerathenen und nach Un
serer Constitution verkauften Guther ohne Ruck—
sicht auf eine Taxe inter Creditores so weit
es reichet, zu ertheilen? oder ob der nach der
Taxe sich ergebende Verlust von denen Credi-

toribus, welche darnach zur Perception ge-
kommen seyn wurden, pro rata zu uberneh
men sey? hiemit zur gosten Antwort: daß das
verum pretium der verkausten Guther, ohne
alle Rucksicht auf eine Taxe, lediglich fecun-
dum prioritatem dergestalt zu vertheilen sey,
daß ein jeder an Capital und Zinsen ganz un

verkurtzt,soweitdas Kaufgeld reichet, seine
S2 baare
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baare Befriedigung erhalte. Wornach c.
Und Wir c. Schwerin den zten April

1778.

An

den Commißions Rath Weber
zu Rostock.

42*.

Diejenige Angelegenheiten, woruber die
Ritterschaft Stargardischen Crayses gnadigst
gewierige Besolutiones unterthanigst erbittet,
und die Applicabilitaet des tandes- Vergleichs
auf diesen Crayß praeparatorie zu bestimmen.
No. 1) Das Contributionale, und zwar

a) InAbsicht aufs ruckstandige, wobey in
onsideration kommensowol die Non-
Valenten, 'als auch die Muntz-Sorte,
und die termini solutionis.

) In Absicht auffs Kunfstige nach dem ge
schehenen mundlichen Antrage, theils
wahrend der Vermeßung, theils nach

ero.

8* Die Anwendung des6.97.ratione
der Hertzogl. Guter Warlin, Rebers,
Priepert, Grammertin, Ziercke, Berg-
feld, Oidendorff, Dolgen, Cantnitr,
Gramelow, und des Ritter-Sitzes in

Golm, wobey
No. 3)miteinschlagt, daß solche und andere

an
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an das Hertzogl. Haus kommende Guter,
naturam alienabilitatis behalten.

No. 4) Die Freyheit von derDecimation,
No. 5) Die FreyheitvonLaudemiabatGel-

dern.

No.G)n Daß das jenige, was der Landes, Ver

gleich nicht ausdrucktich statniret, in Ipe-
ie die Crayß Cònvente und Unterschriff
ten betreffend, auf diese und sonsten nicht
extendiret werden.

No.7) Daß ratione executionis contra

morosos bey denenfreywilligen Landes und
Crayß Anlagen es bey dem Herkommen
sein Verbleiben behalte.

No. 8) DaßderCrayß bey demjuæesubcol-
lectandi derer Anlagen. nach der uralten
Verfaßunggnadigstgeschutzetwerde.

Non 9) ·Imgleichen, daß derselbebeyseinen
Vmones Rechten, nach Maaßgabe der No-
cul de ao. 1523. allenthalben. uneinge

schranckt bleibe,, und daß die Application
ber Worte: Solten gleiche Rechte und Be
fugniße haben, und nach einerlen Rechten
und Gesctzen geurtheilet werden, dem Cray
se in Zenere an seiner Verfaßung,“undei
nem jeden Mit-Gliede in specie an seinen

besondern Befugnißen unbeschadet geschehe.
No. 10) DaßmittelstBestimmung einer ge

wißen Zeit das agio der No gItel vor der

Hand im Crayse festgesetzet werde, wozu
man

J
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man pro Cent unterthst in Vorschlag
bringet.

No. 13) Die nicht einzuschranckende Ritter—
schafftl. Zoll, Freyheit und Immunitatvon
Damm/ und Brucken·Geld. a

No. 29). Da es nicht wol thunlich, noch Her
kommens, Behuff eines Adeli hen Ge—
richts, jemanden in bestandiger Besoldung
zu halten, dahero auch keine eigene Gerichts-
Siegel im Crayse ublich, noch letzteres je—
mand anzuvertrauen; So wird um Erlau

terung sothaner Stelle gebeten.

No. 13). Eine gnadigste Declaration, daß
Sermi Suerinensis Holtz. Ediot dvom 24.
Fehr. 1750. als ein fremdes, Gesetz, auf
den Crayß nicht applicable, im Gegentheil,
daß die gnadigste resolutio Serenissimi
noltri,die Zahl der 5 o.Eichen betreffend,
und sonsten beym Herkommen es sein Ver
bleiben behalten solle.

No. 24) Die Contrarietät derer beyden
Herum 336. und 424. auf den Fuß des er
stern gnadigst zu sbebeen.

No 15) Daß Adeliche in denen Stadten woh
nende Personen beyderley Geschlechts Cantz
leysaßig verbleiben.

No. 16) Da die eydlichen Lehn, Reverse in

in diesem Crayse nicht Herkommens, wer—
den dieselben ahmisse verbeten. Imglei

No.' 17)
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No. ah) Die Consens- Gelder, wenn ein
Agnatus von dem andern kauffet.

No. 18) Daß bey entstehendem Concursu das
 behn Gut nicht iplo kacto aus der Familie

falle.
No. 19) Daß micht politive drey, sondern

auch zwey CandãdatenzueinerPfarrStel
le praefendiret werden konnen.

No.20) Daß · die Schulmeister ohne beschei

nigtes Vorwißen und Einwilligung derer
Guts Herren sich nicht durfften als Kuster
confirmiren laßen, fub poenanullitatis.

No. 21) Die Schwerinsche Trauer-Ordnung
ist Sein; fremdes Gesetz, und anhero nicht
applicable, wie imgleichen die aigposition
ratione des Tannen-Wildes.

No. 22) So wird.duchdieimmediateVor
ladung und Fxequirung derer Hintersaßen
des Adels, als gegen das Herkommen lauf

fend, unterthanigst verbeten.
No. 23) Ratione. rxemissionum wird ein
aaequitabler.Fußunterthst.nachgesuchet.
Noi 2) Sermihuldreichste Erklarung ratio

ne necessariorum ordinarioruma, beybes
in Absicht von denen Domainen und auch von
Stadten, wird unterthanigst gebeten.

No. 25) Daß sSormus so gnadig seyn, die

neuerlich verliehene Krug Gercchtigkeiten
auf eine oder andere Weise gerechtest zumar
nuteniren.

4

No. æ6)
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No 26) Wird gebeten, dem Crayse die gna
digste Versicherung zu geben, daß Niemand
ungehort contemniret werde, (Cund daß das
jenige, so bey voriger Regierung, und sonst
etwa dem entgegen geschehen seyn mogte,
als nicht geschehen anzusehen sey.

No. æn) Golten Serenissimus geruhen, chie
sigen Cräyß mit gnädigst gewierigen esolu-
tionibars auf vorstehendes zu begnadigen;
So wurdedieDeputationdadurchim
Standecgesetzet, sich ratione der Vermes—

sungsKosten und PrintzeßinnenSteuren fur
hiesige beyde Durchlauchtigste Printzeß innen
jn Unterthanigkeitzuaußern.NeuStrelitz
bden 27ten Octobet 755.

—8938646

J 48 .

Dan von Ihro regierenden Hertzogl.
Durchl. von MecklenburgStrelitz der Rostock
sche Erb VergleichmitE.E.RitterundLande
schafft errichtet, vonHochstDenenselbenformlich
agnosciret, auch Ihnen der erste Plan dazu
von E. E. Ritterund Landschafft Stargardi

schen Crayses mit untetthst. vorgeleget worden,
DeroStargard.n Crayßauch keine besondere
Jura vor den Wendischen Crayß, oder dem

Furstenthum Gustrow rechtlich anzufuhren hat;
So wird es in Ansehung derApplicabilitaet

dieses Vergleichs, als welche sich von selbst er
gie
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giebet, keiner besondern Handlung und Prae-
paratorien bedurffen. Indeßensind Sermus
gnadigst nicht abgeneigt, Dero getreuen Stan
den auf derselben dem Hertzogl. Ministerio
ubergebenes Promemoris mit Vorbehalt al-
ler Dero Hochsten Befugniße, welche Sie aus
dem Erb« Vergleich vor Sich haben,folgen
— ——
nung zu ertheilen, es werden E. E, Ritterschafft

ihr eigenes Wol beßer, als bisher geschehen, be
hertzigen, undden mit so vieler Muhe errichte
ten Erb-Vergleich mehr zu befestigen; als zu
entkrafften, bedacht seyn Serenissimus er-
klaren Sich diesemnach
 Ad num.“'r. in Ansehung des Contribu-
tjonalis in Gnaden dahin, uimd zwar

a) in Absicht auf die ruckstandige Contribu-
tion, daß Sie solche nach dem Oblato
der getreuen Ritterschafft von den Jahren

1752. 53. und 54 diesen Anthonij
1756. in summa 16072. Rthlr. Cou-
rant betragendmit vo pro Caut agio,
nach Abzug der in diesen dreyen Jahren
wegen der Dömainen zu deneng Landes
Nocessarien erforderlichen 83000.Rthln.
nemlichA.Jahr1000Rthlr.annehmen
wollen. Hotte eine getreue Ritterschafft
wegen der ubrigen Jahre Non- Malen-
ten rechtlicher Art nach, in Anschlag zu

bringen;Sobleibtjhrsolcheshilligermaßen
vor
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vorbehalten: Es wird aberauch diefe von
anno 1748, 49. 50 51. in denen ubrigen
dreyen Terminen, nemlich Triaitatis

1756. AnthomijetTrinitatis1757.
zu erlegen seyn.

by In Ansehung der kunfftigen Contribu-
tionbleibtes ohne Ausnahme ein · fur ab
lemal bey dem Erb. Vergleich und dessen
Art.1.“

Ad mum. o) et 5). Die AdelicheGuter,
welche vor demAutritt der Reglerung serenil.
Kmi von dem Heitzeglichen Hause cquiriret
worden behalten diesenige Kigenschafft, wel
che ihnen ho6.97.desErbVergleichsbey
geleget worden.

AA um. 4). Hat es bey dem ErbVer
gleich sein Bewenden. gersnissimus werden
diesemnach auch insonderheit mit vem Konigl.
Chur Hause Brandenburg dasjenige nach
Moglichkeit festzusetzen suchen, was desfals
von Deputatis einigermaßen bescheiniget wor
den.

Ad mum. 5) Der Stargardische Crayß
keine besondere jura in Ansehung der Laude-
orüm von demFurstenthumGustrow jemals
gehabt, dieses aber vordem nur in casu ne-

cessarias alienationis eine immunitatem à
Laudeémiis' praetendiret, hiernachst auch in
Cancellaria feudali, wie solches actà erge

ben
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ben, von dem neuen Lehn-Mann, wann Se.

-renissimus tunc regnans es nicht aus Gna-

den erlaßen, eine proportionirte recogni-
tion, pro Sermo erlegetworden; Sowird es

auch hierinnen lediglich bey dem Erb Vergleich
sein Bewenden behalten.

Ad num. 6) Bleibt es bey der Ver

gleichsmaßigen Unterschrifft, nach dem recht
lichen Sinn des Erb. Vergleichs, maßen dasje
nige, was die Stargardl.R itterschafft einen
CrayßLonventnennet, intuitu Sexm ein
Landes, Convent ist.
 Ad num. 7) Werden desfals Status

mit ihren MitStanden, oder dem Engern
Ausschuß nach Maaßgabe des ErbVergleichs
Rucksprache zu nehmen haben.

Ad num. 8), Der Hadcken modus wirb
praevia justisioatione, der. getreuen Ritter
schafft gnadigst bestatiget werden, aind erwar
tet man deshalb eine beglaubte Abschrifft des
Cataltri.

ad num-9) Der Art. 4. des ErbVer—
gleichs ist an sich so deutlich, daß dieses deside-
xium vollig dadurch erlediget wird.

Ad num. 120) -Bestimmen Bérmus vor
dieses Jahr das agio der Vergleichsmaßigen
Contribution zu 10 pro Cent gegen Gold.

Ad num. 31) Giebt der Erb, Vergleich
klare Maaß und Ziel.

Ad
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Ad num.12)Der 425te6.desErb
Vergleichs redet von keiner bestandigenBesol
bung eines Actuarii, mithin wurdenur in vor
kommenden gerichtlichen und Inquisitions-
Fallen ein solcher Actnarius oder Notarius zu
bestellen seyn. Und wie sichs

Ad vnunii, Og)e vonselbst verstehet, daß
fremde Gesetze im Sermmi Landem nur sodann gel
len konnen wann HochDieselbarsolchendie
Gesetzliche Kraft beylegen; So hat es dabey,
wie ubrigensinAnsehungderHoltz.Fallung
bey dem d. 307. des Erb Vergleichsseinledigli—
ches Bewenden.dn Wie bdannuserenissimus
demnuachst nach·Inhalt dieses Hiein besonderes
Ediorzuerlaßen,unermangelnwerden..Und
in solcher Maaße bleibt'es lediglichbehobbe—
meldetem de des Erb Vergleichs.

Adimum. 15). Die 9 356.und 424.
sind an sich deutlich, und brauchen daher keiner
fernern Erlauterung, indem der eine von der
Communication, und der andere von der af

fixion uñd publication handelt
Id mam. 15) bleibt es bey dem Her5

Ad num. 16) 17) 218) bleibt es ledig—
lich bey dem Erb Vergleich, und deßen 22ten
Art.

kommen.

Ad num. 19) 20) Entlediget sich durch

den 479. und 496. 9. des Erb/-Vergleichs.
n 44
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Ad num. 21) Soll die vorhin publi-
eirte hiesige Trauer Ordnung E. E. Ritter
und Landschafft Vergleichsmäßig communici-
ret, und demnächst gehorig publiciret werden.
Sonst bleibt es wegen des Tannen Wildes
bey dem Erb Vergleich, es ware denn, daß
sSermus demnachst einige Jahre remittiren

wolten.
Ald num. 22) et 23) Hat in dem Erb

Vergleich seine unveranderliche Bestimmung er—
halten.

Ad num. 24) Ratione Dero Domai-

nen haben Serenissimus 1000Rthlr. gnadigst
accordiret, wie imgleichen die Stadtesichzu,
1000 Rthir. eklaret haben sollen.

Ad num. 25) Bleibt es, mit Voraus.
setzung des Erb, Vergleichs bey der zwischen
der Ritter- und Landschafft getroffenen Verein

barung.
Ad num. 26) Wird lsimpliciter zuge-

Ad num. 27) Wie Serenissimus nicht

gemeinet sind, von mehrgedachtemErb-Ver
gleich abzugehe; SoverhoffenHochst-Die.
selbe, es werden diese auf deßen Grund gerich—
teten resolutiones auch zur Zufriedenheit der
getreuen Ritterschafft hinreichend seyn. Ueber—
haupt haben Sr. Durchl. das gnadiaste Ver—
trauen zu Dero getreuen Ritterschafft, daß
dieselbe nach Schuldigkeit sich denen Verfugun—

gen

standen.
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gen des Erb- Vergleichs ohne Bedingung ge—
maß bezeigen werde, und bleiben Sie dem
nachst gnaigst bereit und willig, wenn dieselbe

Landes, Verfaßungs maßig ihre wenigen dęe-
sidexia vortragen wird,. darauf Dero gerecht
gnadigste Landes Furstliche resolutiones
jedesmal zu ertheilen.

Betreffendendlich,was E. getreue Rit—
terschafft in dem beygelegtenPromemoriaun-
term 2sten Octobr. fub No. 1. 2. 3. 4. 5.

unterthonigst vorgestellet, und gebeten; So
wird dieserhalb mit denen ubrigen beyden Cray
fen zuforderst nmionsmaßige Nucksprache zu
nehmen“? seyn, welchemnachst Sermus mit ih
rem Landes-Vaterlichen Beytritt, den Um—

standen nach, der getreuen Ritterschafft nie
mals entstehen werden. Neu- Strelitz den
9ten Octobr. 1755.

Vaon Zesterfleth. Iacobi.

42. 56.

Herr Major von Oertz auf Reddelin,
und der Herr Stallmeister von Jasnrund

gaben NamensdererAnwesenden von der
Ritterschafft des Stargardischen Crayses
ad Protocollum:

Gleichwie der Stargardl. Crayß des un—

veranderlichen Patriotischen Vorsatzes ware,
gegen
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gegen seine geehrteste Herren Compatrioten
des Mecklenburgl. und Wendischen Crayses
sich gllewege Unions- maßig zu betragen, al
so finden bey demselben auch keine Zweifel stat,
daß nicht reciproquementeinMitstandlicher
Beytritt und Assiltence in seinen specialen
Angelegenheiten demselben angedeyen wurde,
wie ihmsolches auch noch von dem jungsten
Rostockschen Ante Comitiala Convent
welchem es dasmal per Deputationem bey-

zuwohnen, sich behindert gesehen, gutigst wa
re versichert worden. In solcher Zuversicht
hatte man die Ehre, E. Lobs. Landtags. Ver—
samlung in mehrern zu eroffnen, was mittelst
einer, Deputation aus der Stargardl. Ritter-

schafft den 24sten vorigen Monats, und folgen
den Tagen, dem Hochansehnlichen Ministerio

Sermi Strelitzensis ihres gnadigsten: Landes
Herrn um die Applicabilité des Rostockschen

landes- Vergleichs auf den Stargardl. Crayß
praeparatorie zu bestimmen, gehorsamst an
getragen worden: Gleichwie man bereits vor—

lauffig dem Lobl. Collegio des Engern Aus—

schußes das dem Hochgedachten Mimisterio
eingereichteSummarischePromemoria,samt
denen darauf erfolgten Resolutionen, welche
hiebey abermals communiciret werden, ver
sprochenermaßen eingesandt haben. Da nun
vermoge der gestrigen Landtags- Proposition
der gegenwartige Landtag dahin mit abzielte,

um
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um den LandesVergleich feste zu setzen: So

muße man angelegentlichst ersuchen / die vorzu—
nehmenden Deliberationes darauf gutigst mit
zu richten, daß ratione specialissimorum
rinerelpectivs gnadigste und unterthste Ein—
verstandniß bewircket werde; Wann dann

.NM) das Oontributionale in Absicht auf

das ruckstandige Herzogl. Strelitzl. Antheils
bis daher nicht zur Sprache gekommen war;
So fand man nothig, mit Beystimmung der
Billigkeit, die Bezalung der Contribution

zum LandkastenvondenendreyenRegier,Jah
ren Sermimuncregnantis,nemtichproan-
nis 1752. 1h53. et 17854. nach dem Edict de
anno 1747. vorzuglich zu offeriren, wobey
gehorig vorausgesetzet wurde, daß sSerwus ra
specer derer Uebermaaßen,mitdemLandka
sien bisher ublicher Art nach, Berechnung zu
legen zu laßen, gnadigst geneigen wurden.
Dieser Antrag ward in der Conferenco ange-
nommen. In der Resoluuion aber will es

das Ansehen gewinnen, daß die genanntesum-
ma olfferiret sey, so dochinpracjudicium
necellariorum nicht geschehen ist, noch ge—

schehen konne. Und da Sermus Strelitzensis
sub dato den 27ten Sept. a. c. ohne Zuzie

hung derer Stande ein neues Contributions-
dict, welches der Muntze halber von dem

Ldict de ao. 1747. abstimmig ist, emaniret

haben;
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haben, So wird auch dieses ein Vorwürff der
gegenwartigen Berathschlagung seyn, gleich
wiebereitsvon der Deputation in der Confe-

rence die Bedenklichkeit geaußert worden.
Bey welcher Gelegenheit man auf die Halffte
der zu erlegenden Contribution statt der nicht
zu habenden N. gtel 10 pro Cent agio auf

Courant osserirete, im ubrigen aber denen 3

pro Centen auf die andereHalffte inhaerirte;
welches gleichwol in der Resolutionnichtal-
so ausgedruckt ist.

In Ansehung der kunfftigen Contribu-
tion ward vorgestellet, wie die Ritterschafft
Stargardl. Crayses sich auf die Hertzogl. KReso,
Iution, nach geschehener Vermeßung 13 Rthlr.
Courant per Hufe, mit gantzlicher Cessirung
aller NebenSteuerzugeben,kundire;Gleich—
wol ward man vom Hertzogl. Ministerio ab
schlaglich auf den Rostockschen Vergleich ver
wiesen.

Wann aber gedachte Hertzogl. Refolu
tion nicht nur ohne alle Neben Bedingung ers

theilet, und vom gantzen Lande besage Convo-

cations-Tags-Protocolli acceptiret, auch
von solcher Acceptation communi nomine

die unterthste Anzeige nacherStrelitzexpedi-
ret worden, folglich dieses ein specialissimum
des Crayses ist; So verspricht man sich hier
unter denUnions- maßigen Beytritt gesamter
Sechster Band. T Hebe
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—V Incidenter ward
hiebey demonltriret, wie ohnmoglich es fallen
Purde, wann wahrend der Vermeßungderoh
nedem in Hufen praegrayirte Crayß außer dem
Beytrage, zu dem jahrlichen Quantoder *

Rthlr. annoch eine NebenSteuer von denen in
der Norm befangenen Leuten erlegen solte, da

solche Leute: großtentheils schon zu Aufbringung
Her Ratacereines jedenGutsPdict maßig mu
sten herbeyge zogen werden, einfolglich duplici
oneregraviretwerden solten. Zu geschweigen
der olelen Discrepantzen, welche bey solcher
Norm unvermeldlich entstehen wurden Hier
mußen wir gegenwartig bey den Contribu-
tsong Puukt appendiciren, daß verschiedene

an Crayse mit der beschwerlichen Abga-
be des sogenannten PachtoderHundeKorns
zuim Furstl. Pacht Boden sich helastiget fin
den da ein maßiges Gut bis 11 Dxrombt, ei
nes mehr; ein anderes weniger, zů entrichten
hat. Es solte wol, der Billigkeit —B
der durch die Vermeßung der wegulirenden
Hufen. Zahl einige Reflexion darauf zu ma
chen seyn, und man' versprichtsich auch hierin
den gutigen Beytritt der Lobl. LandtagsVer«

sammlung..

 41). Diesee Gesuch betraff die Anwendung
bes en . des Vergleichs ratione derer
Zuin Ritterschafftl. Corps gehorigen Hertzogl.

 177 —
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Guter. Wiewol es nun anfanglich schiene ac

cordiret werden zu wollen; So ist doch die Re

soltxtionabschlaglich ausgefallen. Dieser
Punet betrifft das interesse des gantzen Corps
zugleich mit. Gleichwie es auch

III) zum selbigen Zweck, und zum Vor
theil des Hertzogl. Hauses selbsi abgezielet war,
daß man dieses in Vortrag brachte.

1V) Gleichfals hat der Crayß durch eige
nes Landes, Furstl. Attestatum seine Freyheit
von Decimations-undAbzugs.Gesdernso
wol dargethan, als es auch mehrere Exempel
bestatigen, da nach den Schwerin, Mecklen.

burgBrandenbhurg Schwedisch Pommer.
schen, Sächsischen, und audern benachbarten
Staaten beydes Lehn- und Allodial Gelder,
ohne Decimas abzugeben, verabfolget sind.
Und da

V) die Ritterschaft Stargard. Crahses in
einer unhinterdencklichen Freyheit von Taude-

mial-Geldern, bey Guter— Ankauff sich be
findet, daher auch in neuern Zeiten dergleichen
nicht anverlanget worden, wie die zweymalige
Verkauffung der Guter Beleritz undDahlen,
die zweymalige Verkauffung der Guter Prol-

lenhagen et Caduwal, die Verkouffung der
Guter Eichnorst, Rassow, Ballin, Lep-
pin, lenschow, Iazehl, Rassow, Gloxin,
Helpt, Nedemin, Gohren, Gevezin,

T— Meuen-
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Neuenkirchen, Neverin, Kreckov, Sa-
delckow, Liepen, Wiechen, Lichten-

berg, Baarstorff, und andere mitmehrern be
wiesen wie denn auch Hertzogl. Resolution
in amno pr. den Crayß hierunter verwahret

—
üchst nachzusehen. Was

VH) die hochstanverlangte Unterschrifft
des Herrn Land-Marschalls unter denen ad

Sermam vom Crayse abzulaßenden Memoria-
Ren betrifft, woruber das verweißliche Befehl

zuerst die Attention des Crayses erreget hat;
So ist selbst aus dem Vergleich der Grund da—
von ohnmoglich zu finden, zumalen derselbe nur
von Landtagen, und vom Engern Ausschuß re

det. Dieser Punct setzet den Crayßin die au
ßerste Verlegenheit, und giebt Anlaß zu den—
Fen, wohin unzalig viele Stellen des Ver
gleichs konnen gedeutet werden. Daher man
auch

VII) in Besorgniß stehen muste, daß
die Execution contra morolsos bey freywil-

ligen Landes- und Crayß-Anlagen, dem Cray—

se, wieder das bisherige Herkommen, mogte
versaget werden, wenn nicht zuvor der Lobl.

E. A. darum angesuchet haben wurde: daher
man auch dieses in Antrag brachte, und als

tin speciale mit empfiehlet.
Der
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Der VIIIte Punct betraff das jus sub-
collectandi bey freywilligen Landes, und
Crayß Anlagen nach dem hergebrachten Haa—
cken modo; welcher gleichwol nach geschehe—
ner VermeßungderWuter zu rectisiciren seyn
wurde.

Der ILXte zielet auf die mogliche Mißdeu—
tung einiger Ausdrucke im Art. von der Union,

und wasim letzten Art. von der Beschreibung

eines gravaminis eingeflossen. Daher dieser
Antrag dem gantzen Corps zum Besten zu un
terstutzen seyn wird. Und da

X) im Stargardl. Crayse die N. Itel fast
ohnmoglich zu haben sind; So ward dem Pu-
blico zum Besten, und dem Wucherlichen

Geld, Handel Vorgangs- weise einigen Ein
halt zu thun, ein Vorschlag gethan, welcher
in resolutione auf die diesjahrige Contribu-

tion appliciret worden. Wie denn auch

der XI)-XII) XIID und XIV) auch
XVte Antrag, einer moglichen Mißdeutung
zuvor zu kommen, geschehen ist. Und da
 . XVI) der Stargardl. Crayß niemalen

eydliche Lehn Reverse gekannt hat, welches
so wol, als die Freyheit von Laudemial-Gel-

dern, aus dem Gustrowschen Lehns Cantzley
Gebrauch sich her derxiviret; So wurden sol
che sowol, als der XVIIte und XVIIIte Punct
verbeten.

Der
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Der XIX) XX) und XXIte sind zur
mundlichen Erlauterung am bequemsten.

XXII) Die unmittelbare Vorladung
und Exequirung derer Hintersaßen des Adels ist
wieder die bestandige Ob servance des Crayses,
und inter'specialissima gehorig. Gantz neue
re exempla bestatigen solches.

Das XXIIIte und XXIVte Gesuch, wie
auch das XXVte konnen leicht mundlich erlau—
tert werden.

Das

den, und

No. XXVII) war eine conditionirte

problematische Offerte des Crayses.
Ueberhaupt halt der Crayßalle Antrage

fur sehr angelegentlich. Und da Sermus gtro-

litzensis demselben wahrend derer Vergleichs
Handlungen mehrmalen die huldreichsteund
theuerste Versicherung geben laßen, daß der
Crayßin seiner special· Verfaßung nicht ge
krancket werden, am wenigsten aber von seinen

Gerechtsamen verlieren, dagegen ehender meh
rere Vortheile erhalten solte; Ueber alle vorste—
hende Puncteauch vorhin niemalen der gering
ste Wiederspruch moviret worden, vielweniger
Streit gewesen; So wurde es mit den Reguln

der Billigkeit nicht zu concilieren seyn, daß
allein der sonst so verehrlichenundfestzuhalten—
den Union halber man sich mit einmal dete-
rioris conditionis, als man per saecula ge-

wesen,
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wesen /2 und folglich aus seiner altenVerfaßung
gefetzet sehen solte, zumalen man bis daher um
der gemeinen dandes Wolfahrt' willen schon
allerley Lasten nicht ohne großes Empfindenmit
ubernommen, und nach Vermogen tragen ge—

holfen.
.Anwesende Stargardienses wollen sich
also ihren werthesten Herren Mit. Standen zum

Unions- maßigen Patriotischen Beytritt noch
mals bestens empfolen haben, mit ergebenstem
Gesuch, daß ihre deßderta durch'denHerrn
land Syndicum vollendsineineFormge
bracht werden, in-welcher sie zugleichmitder
BeantwortungadpropositionemdemStre—
litzl. Herrn Commissario nomine des gantzen

Corps. anderweit ubergeben werden konten.
Da dann demnachst mittelst einerDeputation
zur Conférence mit demselben das weitere
konte besprochen werden, um so mehr, da

Sermus Strelitzenlis in der gestrigen Landtags
Proposition Dero Standen die gnadigste Ver

heißung zu derselben Beruhigung thun laßen.

43.

Ueber die feyerliche Eroffnung und
Schließung des Mecklenburgischen

Landtags.
Die feyerliche Eroffnung und Schließung

bes Landtags, so wie die sollenne Publication
des
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des LandtagsAbschiedes ist ein Grundsatz des
Mecklenburgischen Staats. Rechts (Hagen
meisternMecklenbl.Staats-Recht6.64.)
In neuern Zeiten hat man von Seiten der

Durchlauchtigsten Herzoge diese feyerliche Er
ofsuung und Schliessung hin und wieder nur
auf den Fall beschrankt, daßeine hinreichen
de Anzahl Landstandischer Personen erschienen
seyn wurde.

Nachdem das Landtags. Directorium die
zahlreiche Erscheinung der Eingesessenen, auf

landtagen, schon 1755. empfolen hatte (Wolf
Repertorium S. 437.), eroffnete der Herzog
Friedrüch von Mecklenburg- Schwerin dem
Engern Ausschusse unterm 24. September
1757.: „daß, da bey vorigjahrigen Landta
gen bey deren Eroffnung, außer den Land
„Rathen und Land Marschallen, kaum 30.

„bis 40. Personen von Eingesessenen vorhan
„den gewesen, dieses aber gegen die Natur der
„Sache und gegen den Landes Grund Gesetzli
„chen Erb-Vergleich H. 152. gehe und es einen

Uebelstand verursache, wenn die Landes Furst
„lichen Commilsarii feyerlich aufziehen und
„kaum einen Schatten einer allgemeinen
„Landtags Versammlung vorfinden, ferner auch
„aus der Landes Geschichte bekannt sey, daß

„auf vormaligen Landtagen bey einerWersamm
„lung, die aus einer geringern Anzahl, als

„der
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z„, der Halfte von jedem Herzogthum bestanden,
„keine feyerliche Proposition gehalten, sondern
„die Antrage hinausgegeben worden, dem En
„gern Ausschusse aufgegeben werde, gesamte
„„von Ritter, und Landschaft per circhare in

Serenissimi Nahmen zu ermahnen, daß sie,
„wie gehorsamen Landsassen und Vasallen ge
vbuhret, bey Eroffnung der Landesfurstlichen
„Propositionen erscheinen und also wenigstens
„auf 600. Landesfurstlichen Ausschreiben, sich
„eine Zahl von Einhundert Vasallen und In
„saßen geziemend gestellen, damit nicht nothig
„sey, Serenissimi Seits an dem außerlichen

„eclat und Aufwand etwas abzuziehen und

„den sollennen 2uifzug zur Ablegung der Pro

„„positionen ganzlich einzustellen, mithin die
„Propositiones bloß schriftlich hinaus zuge
„ben.“ Ein gleiches Rescript ergleng an den

Engern Ausschuß von Seiten des Herzogs von
Mecklenburg Strelitz unterm 10. Octob. 1757.
Da aber demungeachtet der Malchinsche Land
tag vom Jahr 1757. nur von wenigen Land

standen bezogen war; so ward derselbe nicht
feyerlich eroffnet, sondern die Herzogl. Com
missarien erklarten: „daß sie specialiter beauf
„tragt, wenn nicht wenigstens Einhundert

„Eingesessene zur Anhorung der Landtags Pro
„positionen sich personlich eingefunden, die
„Propositiones nicht mundlich, sondern nur
„schriftlich der Ritter und Landschaftzuuber

„geben,
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„geben, jedoch wollten sie noch 3. Stunde hier
unter Nachsicht nehmen, wenn gegen die Zeit

 ihnen angezeigt wurde, daß von Ritter und
Landschaft, ausser den LandeRathen und
landmarschollen, wenigstens 52.Personen
gegenwartig waren.“ Die Ritter- und
Landschaft stellte dagegen vor, daß, da die

Propositiones dem Corps der Ritter und
Landschaft geschehen, welches auch eine ge
ringere Zahl als 50. Personen ausmachen, der
Landtag auf jeden Fall feyerlich eroffnet werden
musse. Da aber keine 50. Eingesessene gegen
wartig waren; so ward der Landtagnichtfeyer
lich erofnet, sondern die Landes furstlichePro
position nur schriftlich mit der Erklarung von
SeitenderCommissarienherausgegeben,„daß,
wenn bey kunftigen Landtagen die Ritter und
„Landschaft in genugsamer Anzahl erscheinen
„wurde, alsdann die LandtagsProposition
Furstlicher Seits nach, wie vor gewohnli
Icher massen offentlich und lollenniter mund
lich geschehen wurde.“ Diesem sezte die
Landtags · Versammlungaberunterm 5. Novbr.

17517. eine Protestation entgegen. (Wolf Re

pertorium S. 450.) Der Landtag von 1758.
ward zwar sollenniter eroffnet, jedoch in der
Landesherrlichen Proposition ausdrucklich ge
sagt , SerenissumusentbiethenIhrerhoffent
„iich zahlzeich versammletenRitter und Land
Ischaft u. s. w.“ . Die Landtage von 1460.

und
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und 176 1. wurden hingegen wegen nicht genugsa
mer Anzahl erschienener Landstande nicht feierlich
eroffnet, dabey aber1760.demLandtage erklart,
„daß dieser Fall nicht zur Consequenz gezogen
„werden solle, wenn eine grossere Anzahl vor
handen d. i. wenn der Numerus an 50.

„stark sein wurde,“ wie denndie Landesherrli
chenCommissarien 17681. erklarten: „daß sie
„aus den,ihnen von den Landa Marschallen

„ubergebenen, PersonenListen ersehen, daß
„die Zahl der Beguterten nicht bis auf 50.
„komme, mithin, nach der Observanz, keine
„sollenne Eroffnung geschehen konne.“ Der
Landtag entgegnete, „daß die Landes Gesetze
„und die Observanz nirgends eine gewisse An
„zahl zur Eroffnung des bandtags erforderten.“
Demungeachtet ward aber der Landtag von

1762. und von 1769. nicht sollenniter eroffnet.
Dadiesesauch bey den Landtagen von 1770.
1773. und 1774. der Fall war, und die Vor

stellungen des Landeskeine gunstigeLandesherr
iiche Erklarung bewurken konnten; so beschwer
te die Ritter-und Landschaft sich hieruber bey
dem Kayser und erwurkte folgendes Manda-
rum sine clausula vom 29. May 1775. an

beyde Durchlauchtigste Herzoge.*)

Kay

 JE. J. F. Mantzel's Nene Mecklenburgi
sche StaatsKanzlei Thl. III. n. LXXXIX.
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Kayserliches Mandatum sine clausula we-
gen unterlassener solennen Eroffnung der
Landtage d. d. Padua den 29sten May
1775

Wir Joseph der IIte etc. entbie

then dem Durchlauchtig. Hochgebohrnen Frie
derich (Adolph Friederich)Herzogen zu Meck
lenburg, Fursten zu Wenden, Schwerin
und Ratzeburg, auch Grafen zu Schwerin,
der Lande Rostock und Stargard Herrn, Un

ferm lieben Oheim und Fursten, Unsre Kay—
serl. Gnade und alles Gutes, und fugen hie—
mit zu wißen, wie daß bey Uns zum Engern
Ausschuß deputirte Land Rathe von Ritter
umd Landschaft der Herzogthumer Mecklenburg
in dem Copeylichen Anschluß de praes 32sten

huius allerunterthanigst klagend vorgestellet,
was maßenindem15.Articuldes,im
Jahr 1755 zwischen Deiner und des Herzo
gen zu Mecklenburg- Strelitz (Schwerin) Lbol.
vIWd. und den Mecklenbl. Standen geschloße

nen, allermildest bestattigten Landes Grund
gesetzicchen Erbe Vergleich,nahmentlichin
deßen 155. und 158 9Yphis abseiten Dr. und
des ersagten Herzogen zu Mecklenburg Stre

litz (Schwerin) Lodl. Lbol. bundigst versprochen
sehe, die Landtags· Propositiones auf ein-
mal an den gewohnlichen Orten, nemlich auf

dem Juden Berge außerhalb der Stadt 8
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berg und zu Malchin auf dem Rathhause ge-
schehen, “auch sofort, nach der publication,
schriftlich mit ihrem dazu eigentlich gegebenen
Landtags Canzley Insiegel“ und umer der
dazu bevollmachtigten Commissarien Unter.
schrift hinaus geben zu lassen; Ferner daß uber
die in Erorterung stehende Materien so lange
gehandelt werden solle, bis die Landtags Sa—
chen uberhaupt zur Reife eines formlichen, in
ihrem Namen zu puhlicirenden, und darauf
in beglaubter Form schristlichanRitterund
Landschaft aus zuantwortenden, LandtagsSchlus
ses gediehen. In Gemasheit dieser Versiche-
rung waren auch bey den, zu Malchin und
Sternberg in denen Jahren 1755. und 1756.
gehaltenen, Landtagen durch ihre Commissa-
rios die propositionesandembestimmten
Ort ganz feyerlich eroffnet, und selbige der ver

sammleten Ritter und landschaft schriftlich zu
gestellet worden. Wider alles Verhoffen und
Vermuthen aber hatte man imploratischer
Seits im Jahr 1757. zum erstenmal angefan.
gen, die Landes Vergleichs- und Observane.

maßige solenne Eroffnung der Landtage un—
ter dem Vorwand zu verweigern, daß eine be

stimmte Anzahl aus dem Mittel der Ritter
und Landschaft sosort bey der Eroffnung gegen.
wartig seyn solle; und wie die in den Jahren
1757. 1760. 1761. 1763. 1763. 1764
1769. 1770. 1773. und 1774. auf den dama.

ligen
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ligen Landtagen sich eingefundene Anzahl der
Eingeseßenen, der Ritter und Land Stadte
oon Ritterschaft und Stadten)nicht groß ge
nug geachtet worden, so warediesplenneEr
offnung der Landtage in denen angefuhrten Jah
ren unterblieben, und die Landtags, Proposi-
tiones allein von den Landtags-Commissa-
rien in ihrem Quartier, den Land Marschallen
privatim, da jene diese zu sich erbitten laßen,
schriftlich zugestellet worden.

Ueber diese offenbare Contravention
des Landes“ Grundgesetzlichen Erbvergleichs
und uber die damit verknupfte Turbation ih
kes geruhigen Besitzes hatten sich zwar implo-
rantes dringend beschweret, und ihre Gerechtsa
me in Absicht auf die unterbliebene solnne

Eroffnung und Schlußung der Landtage mog
lichst zu verwahren, und die Abstellung dieser
Contraventionen durch grundliche Vorstellun
gen zu erwurken gesucht; Allein alles dieses
hatte den erwunschten ellect nicht erhalten kon
nen, wie solches alles aus obangezogenem

Exlibito und dessen Beylagen mit mehreren
zu ersehen ist.

Wann nun Uns demnach derMecklenbl.
Herzogthumer zum Engern Ausschuß deputir-
te Landrathe von Ritter- und Landschaft aller

unterthanigst angerufen und gebetten, Wir
wider Dr. Lbdl. einKayl. Mandatum de

non
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non contraveniendo pactis provinciali-

bus publ.S.C.poenale annęêxa citatione
solita zu erkennen und ergehen zu lassen gna
digst geruheten, maaßen dann auch verlanget,
daß nach reifer der Sachen Eerwagung solch

gebetenes Mandatum anheut zurechterkannt
worden; Alsgebiethen Wir Dr. Lbödl. von
Roml. Kayst. Macht bey Poen5. Mark lo

thigen Goldes, halb in Unser Kaysl. Cammer
und den andern halben Theil Imploranten un

nachlaßig zu bezahlen, hiemit ernstlich, und
wollen, daß Dieselben nach Inlinuir- oder
Verkundigung dieses Unsers Kayserl.Gebots
gegen den landesgrundgesetzlichen Erbvergleich
in obenangeregtem Fall nicht contravéniren,
noch Imploranteninihrerrechtmaßigenpol-
sessione vel quasi turbiren, sondern nach
ausdrucklicher Dispobtion des 155. und 158.

9 des landesgrundgesetzlichen Erbvergleichs
die Landtags, Propositiones an gewohnlichen
Orten, nemlich zu Sternberg auf dem Judens,
berge außerhalb der Stadt und zu Malchin
auf dem Rathhause, geschehen,auch sofort
nach der Publication schriftlichmitDerodar
zu eigentlich gegebenen Landtags Canzleyn Inat
siegel und Sunter! der dazu bevollmachtigten
Oommissarien Unterschriften an Ritter, und

Landschaft hinausgeben, auch, wann dieand
tags Sachen uberhauptzurReifeeinesform

lichen in Dr. und des HerzogszuMecuegonea
tre
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Strelitz (Schwerin) Lbol. WBdl. Nahmen zu pu
blicirenden, Landtags Schlusses gediehen, sel
bigen, wie obgedacht, in beglaubter Form
schriftlich an Ritter/ und Landschaft ausantwor

ten lassen, deme also zuwider nicht thun, noch
hierinnen saumig oder ungehorsam seyn, als
lieb Deroselben ist, obbestimmte Poen und Un
sere Kayserl. Ungnade zu vermeiden. Das mey
nen Wir ernstlich.

Wir heischen und laden Dr. LWbdl. auch
von obberuhrt Unserer Kayserl.Machtauch Ge
richts/ und Rechtswegen hiermit und wollen,
daß Dieselbe innerhalb 2. Monathen den nach
sten nach Insinnir oder Verkundigung Unsers
Kayserl. Gebotes, so Wir Deroselben fur den
Tten aten Zten letzten und endlichen Gerichts

tag setzen und benennen, peremtorie, oder,
ob derselbe kein Gerichtstag seyn wurde, den

nachsten Gerichtstag hernach selbst oder durch
einen Gevollmachtigten Anwald an Unsern Kay

serl. Hof, welcher Orten derselbe alsdann seyn
wurde, erscheinen, gleubliche Anzeige und Be—
weiß zu thun, daß diesem Unserm Kayserl.
Gebott alies Inhaits allergehorsamst gelebet
worden seyn; wonicht,alsdann zu sehen und
zu horen, daß Dr. Lbdi. um Ungehorsams wil
len in den obgedachten Poen gefallen seyen, mit
Urtheilund Recht zu sprechen, zu erkennen und
zu erklaren, oder aber erheblich bestandige

Ürsachen, ob Dieselbe einige hatten, warum
sothane
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sochane Erklarung nicht geschehen solle, dage—
gen in Rechten vorzubringen, und endlichen

Entscheids und Erkenntniß daruber zu gewar
ten.

WannDr.vIbdl. und kommen und erschei
nen alsdann also oder nicht, so wird nichts de—

stoweniger auf des gehorsamen Theils oder des
sen Anwalds Anlagen und Bitten mit gemelter
Erkenntniß und Erklarung auch andern hierin
nen ferner in Rechten verfahren, gehandelt und

procediret werden, wie sich das seiner Ord
nung nach eignet und gebuhret; darnach haben
Dr. Ibdl. sich allergehorsamst zu richten.

g Gegeben zu Padpya den 2 9ten Maii An-
mo 17754 .Ansers Reichs im 12ten.

——
b

5 6R6tus

—

Joseph.
Vt. Furst Collerédo.

Ad Mandatum Sacrae Caesareaeo

Majestatis proprium,

Johann Georg Reitzer.
d Wurden nun gleich die Landtage von 1776

anfeyerlicheroffnet; so erklarten doch die Landes
furstüchen Commissarien auf dem Landtage zu
Malchin von 1788, daß zu wenigeEingesesse
nen zu sollennen Eroffnung vorhanden seyn, und
eroffneten den Landtag dadurch, daß sie die
Landtags- Propositionen den Land- Marschal
len schriftlich hinausgaben. (Wolfs Fortsetzung
bes depart: S. 202.) Der engere Ausschuß be
Sechster Band. u schwerte
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schwerte sich hierauf wiederholt bei dem Kaiser
lichen Reichs- Hofrathe, welcher darauf un

24. August 1789. folgende paritoria er-
annte.

Paritoria

in Sachen Mecklenburg. Herzogthumer zum
engern Ausschuß verordnete Land Rathe
und Deputirte von Ritter und Landschaft

gegen die Herren Herzoge zu Mecklenburg
Schwerin und Strelitz, mandati pun-
oto unterlassener sollennen Eroffnung der
Landtage.

In Streitsachen sich verhaltend zwischen
denen zum Engern Ausschuß deputirten Land
Rathen von Ritter/ und LandschaftderHerzog
chumer Mecklenburg, Klagern, und Impetran
ten eines, entgegen und wider hen Herrn Herzog

zu MecklenburgSchwerin (Strelitz) Beklagten
und Impetraten andern Theils, Mandati de
non contraveniendo pacris provincialibus
publicis 8.C.poenalis,wird,mit Verwerfung
des aufzuglichen Zeitsuchens, beklagtem Theile
Zeit zweyer Monate von Amts wegen hiemit
angesetzet, glaubliche Anzeige und Beweis zu

thuen, daß gedachtem ausgegangenen verkundet
und reproducirten Kayserl. Mandato ein volli

ges Genugen geschehen sey, mitderausdruck—
lichen Warnung, daß in Verbleibung dessen,
impetratischer Theil jetzt als dann, und dann

als
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als jetzt, in die obgedachtem kayserl.Mandato
einverleibte Strafe fallig erklaret seye, auch
der wirklichen execution halber ergehen solle,
was Rechtens ist.

sSignatum zu Wien, unter Ihro Kay
serlichen Majestat hervorgedrucktem kayserlichen
Sekret, Insiegel, den Vier und zwanzigsten
August Anno Siebenzehn hundert Neun und

achtzig.

32..

F. zu Colleredo Mannsfeld.

L. 8. Caes.)
Johann Niklas Schwabenhausen.

44.

Herzogliche Regierung erließ auf die An
frage des Landdrostens von Lutzow auf
Holdorff folgendes Responsum:

Von Gottes Gnaden Christian Lude-
wig Herzogzu Mecklenburg tc.

Unsern gnadigsten Gruß, zuvor; Wohl—
gebohrner, Heber getreuer. Wir ertheilen
euch auf eure unterthanigste Vorstellung und
Bitto um Unsere Interpretationem authen-
tiram des LandesGesehes im Punct des quam
ti der Laß, Gelder fur einenin dem Gutha

Pockrent verheurateten Unterthan,hiemit
zum Bescheide: Daß die gebetene Interpre
tation fuglich nicht eher, als bis der Gegen

U 2 ctheil
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cheil uber die eigentliche Bewandniß der Sa—
che, mithin wie viel er fur den Laßbrief begeh
re? und aus welcher Ursacheerdenselbenso
hoch anschlage? umstandlich vernommen ist,
ertheilet werden konne: Indessen aber daferne
keine andre Betrachtlichkeiten zur Ausnahme
eintreten, es der Billigkeit und Observantz

nicht ungemaß sey, daß sich derselbe an einer
Vergutung von Zehn Rtl. begnuge.

Wornachlihr euch zu richten und Wir
Verbleiben euch mit Gnaden gewogen. Da-

xum auf UnsererVestung Schwerin den 14.
October 1755. Ad Mandatum Serenissi-
mi proprium.

Herzogl. Mecklenburgische zur Regierung ver—
 ordnete Geheime und Rathe.

6G. R. B. v. Ditmar

 Dem
Wohlgebohrnen Unsern
lieben getreuen Land
drost v. Lützow zu

Holdorsf.

*—

Dieses Regierungs Respons liegt ad acta
der Herzogl. Justiz Canzlei zu Schwerin
in Sachen des Haupt- Mannes v. Cramer

auf Lischow Kl. gegen die Kaufleute Homeister
und Gruell zu Hamburg wegen Leibeigenschaft

n. act. 4. Anl. H. undin Abschrift zu den bei
der
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ber Appellation von der Canzlei- Urthel an das
Hof und Laud Gericht edirten Acten. Durch
die Hof-und kandgerichtliche Urthel vom 10.

Januar“1 792. warddas Laßgeld aber zu 100.
Rihlr. bestimmt.

45.

Wenn gleich dle Befugniß der Justiz
Canzleien, Gemeine Bescheide zuerlassen,
nicht so oft, als solches in Ansehung des Hof-
und Land Gerichts geschehen ist, die Sanction
der gesetzgebenden Macht erhalten hat;sobe—
statigt doch die tagliche Erfahrung die Berech
tigung der JustizCanzleien Gemeine Beschei
de zu erlassen (s. oben III. Band IXte Abhand-

lung F. XIIIn. XII. und 9. XIX. n. XI.)

I) Die Herzogliche Justiz-Canz
lei zu Schwerin, hat unterm 17.
Marz 1662., 5. September 1666.,
26. September 1678., 1. Junii 1686.,
26. Jul. 1702. und 6. Januar 1779.

Gemeine Bescheide ergehen lassen. Die
drei letztern sind in Schro ders Gesetz
Sammlung Abth. II.n. 32. ff. abgedruckt,
und der von 1686. ist auch in Forma
patenti besonders gedruckt worden; die
ubrigen sind meines Wissens aber durch
den Druck nicht publicirt.

11) Von der Herzogl. Justiz Canz

Nei zu Rostock ist nur ein Gemen
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Bescheidam6.May17538.wegen der
Constitutionsmoßigen Erklarung der
Sachwalde bei Appellationen in der Form
eines Conclusums erlassen. Da er noch
nicht gedruckt ist; so theile ich ihn hier
mit.

Cunclusum.

Von Herzoglicher Justice -Canzeley
bleibt samtlichen procuratoribus und advo-
ratis hiemit unverhalten, daß sich eine gewise
Veranlaßung gefunden, in begebenden Appel-
Jations· Fallen der bekannten letzteren Con-
irutjon tricte nach zu gehen, welche will:

daß der advocatus sich auf vorhergehende
ernste und scharffe gerichtliche Erinner
und Ermahnung, daß er vermoge ein—

mahl geleisteten adyocatenEydes, die
unterhabende Sache fur Recht und ap-
peilabel halte, und deswegen auch sei—
nem Principali zur Abstattung des Ap-

pellations Eydes gerahten habe,
Sich gerichtlich erklahren solle.

Imgleichen dem Appellations- Eyde ex-

presle inseriret seyn muße:
Daß Principalis dem advocato, wegen

der Strafe, darinnen dieser vertheilet wer
den mochte, keine Erstattung thun wolle.

Eshaben sich dannenhero alle hieselbst prac-
ticirende Procuratores und adyocari, auch

respe
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respective deren Partheyen Selbst hienach,
sub praejudicio, gehorsamlich zu achten;
Maaßen so wohl die clausula advocatum,
als das insertum juramenti, principalem
concernens, qua hund hinfuro bey personli-
chen Ableistungen, es schwore der Appellant
selber, oder in dalibus permissis einer derer
Interessenten nomine consortium reliquo-

rum,oderendlich in excipirten Fallen auch
nur der procurator in animam clientis,

aufs genaueste erfordert, auch bey Beurthei—
lung derer mandaätorum specialinm darob
attendiret werden soll. Publicatum Ro-

stock den 6ten May 1758.

Formula juramentiappellationis.
Ich N. schwore, daß ich glaube eine

rechtfertige Sache zu haben, und daß ich nicht
laßlich und gefehrlicher Meinung, noch zu
Verlangerung und Aufenthalt derSache,
sondern in Hoffnung und ganzlicher Zuversicht
ein ander und besser Urtheil, dann alhie aus

gesprochen, sur mich zu erlangen, appelliret,
und daß ich solche Appellation nicht vorsetz
lich aufhalten, sondern, soviel mir moglich,
zur Endschaft befordern; auch daß ich meinem
advocato wegen der Strafe, darinnen dieser
oertheilet werden mochte, keine Erstattung
thun wolle. Als mir Gott helfetc.

Die
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Die mehresten Gemeinen Bescheide sind
wohl

111) Von der Herzogl. JustizCanz
lei zu Neustrelitz erlassen. Außer
den, im Vten Band Abhandl. XXIII.

nro. 30. abgedruckten, Gemeinen Be
scheid vom aten Februar 1712. gehoret
hieher der Gemeine Bescheid von 1. Sept.

1769. wegen des Armen-Rechts, vom
30. April 1770. wegenderPrioritats
Deductionen und Acten-Inspection in

Concurs. Sachen, vom 3. Februar 1770.
wegen der Executorial, Gebuhren, vom

3. Februar 1770. wegen der Fristen,
vom 21. December 1769. wegen der

Executions Gebuhren, vom 19. April
1771. wegen der Notarien, vom 6. Marz

1773. wegen des Executions Verfah
rens, vom 24. August 1787. wegen des

ArmenRechts, vom 25. April 17835.
wegen der Notarien, vom 16. October

1789., 8. und 27. May und 1. Julii

1793. wegen der Executions, Vollstrek
kung, vom 27. April 1796. wegen der
Termins- Beziehung, vom 21. October

1796. wegen Bezeichnung der Anlagen,
vom 18. December 1795. wegen Einsen

dung der Proceß- Tabellen, vom 21.

October 1796. wegen der Frist bei der

Inter
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Interposition der Rechts, Mittel und

Bemerkung der Stunde der geschehenen.
Urthels, Publication, vom 29. August
1797. wegen Executions-Volistreckung,
vom 30. August 1796. wegen der von

den Stadt Richtern anzuzeigenden Fal
le der Abwesenheit ausserhalb Landes,
und vom 9. October 1797. wegen der

VesiegelungderVollmachtenderAdvo
caten. Auch spater sind noch einige er—
lassen, die mir aber nicht bekannt sind.
Der Inhalt der mehresten dieser Gemei
nen BescheideistindemStrelitzschen
Repertorium' angezeigt.

46.

Ueber die Ritter- und Gelehrten-Bank
im Mecklenburgischen Hof und Land

Gericht.

§. I

Die Existenz einer Ritterund Ge—
lehrten,Bank im Hof- und LandGericht
ist dem Namen nach weniger, als der

Wurklichkeit nach bekannt.

Die nach dem BeispieldesReichsHof
Raths und vormals auch des Reichs,Cam—

mer
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merGerichts) faßt in allen vor dem 1r7ten
Jahrhundert errichteten, deutschen Territori.
al GerichtsHofen ubliche, Vertheilung der
Beisiher nach ihrem Gehurtsstonde auf die
Rritter und auf die Gelehrten—

Bank, sindet auch in diesem altesten Gerichts

Hofe Mecklenburgs Statt. Diesesistum so
merkwurdiger, als das Hof und Land- Ge
ucht mit dieser altesten deutscheaRangOrd
nug der Gerichts-Mitglieder die jungere nach
dem Range der Prasentanten, also, nach dem
Magaßstabe der Reichs-Gerichte beurtheilt,
die, in beiden Reichs- Gerichten Statt haben
de, official, Rang Ordnung verbindet.

§. 3.

Die, oben abgedruckte, XXIVte Ab-

handkungentwickelt das allmahlige Entstehen
der richterlichen Stellen im Hof- und Land
Gericht, sie beweiset, daß schon im 1 zten, be
stimmt aber im u6ten Jahrhundert die Herzo

ge das Land GerichtmitihrenRathenvom
Lande und mit ihren Rathen vom Hofe hielten;
jetze bestanden großtentheils aus Rittern,
biese aber aus Gelehrten.

In

a) S. Meine Darstellung des Prasen
tations-Rechts zu den Assessora—
ten am Kaiserl. Reichs-Kammer—
Berichte Gottingen 1802.) 8. 14.
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In diesemGerichte saßen die Herzoge in
der Mitte, zu ihrer rechten Seite befanden
sichdie Land, Rathe, zur linken aberdieFurst
lichen Hof Rathe. Dleses beweiset unker an
dern das auf dem Gustrowschen Rathhau—
se befindliche, nicht nach Wurden geachtete
Gemahlde, die. Darstellung des Hof und
Jand, Gerichts (s. Ungnad en Amoenit.
hist.etjurid,S.409), welchesderHerzog
Ulrich 1584. hielt, auf welchem zur rechten
Hand des Herzogs die Land- Rathe, zur lin
ken aber die HofRathe sitßen.

Jene rechte Seite war, ohne vielleicht
ben Namen zu fuhren, die RitterBank,
und diese die Gelehrten-Bankz; erstre
hatte, wie alle Hof. Gerichts, Protocolle be—
weisen (Vergl. z. E. Mecklenb. RechtsSpru
che 1. Band S. 153) den Vorrang vor der

letztern.
BeiderVeranderung,welche das Be—

setzungs- System des Hof und LandGerichts

im Jahr 1622. betraf, ward die Eintheilung des
selben in die Ritter und in die Gelehrten Bank

nicht aufgehoben.
Die Ritter Bank bliebinAnsehungder
Anzahl ihrer Mitglieder unverandert, auch
die, auf 4. Hof-Rathe vormals bestimmte,
Anzahl der Mitglieder der Gelehrten Bank
erlitt keine Veranderung. Dagegen entstand

auf derselben eine andre Abanderung der *ebi
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herigen Verfassung. Die Gelehrten Bank
ard zum Halbschiede den randstonden zur
Besetzung uberlassen, von den 4. Hof Raths

Stellen auf der Gelehrten -Bank ubernahmen
letztre Zwei zur Besetzung und Besoldung.
Diese vier gelehrten Mitglieder nahmen von
un an nicht mehr, wie sonst geschehen war,
unter einander den Platz nach ihrem Dienst

alter; ihr Official- Rang bestimmte sich nicht
mehr nach ihrem Personllchen Range, sondern
nach dentjenigen ihrer Constituenten: auf
der Gelehrten, Bank ward also,
nach der Analogie des Reichs-Cam—
mer-Gerichts, der Official-Rang
nach dem Reprasentations- System
eingefuhrt.

Die,won den Stadten prasentirten, au
Herordentlichen Beisitzer waren zum Sitz auf
der Ritter Bank nicht qualificirt; sie erhiel
ten denselben auf der Gelehrten- Bank nach

den vier Hof Rathen (welche stetsden Rang
vor ihnen gehabt hatten; Vergl. z.B.Meckl.
Rechts-Spruche a. a. O.), aber gleich

falls nach dem Range der, ße prasentirenden,
Siadte, so, daß auch auf diesem Theil der
Gelehrten Bank das Reprasentations, System
Statt findet.

Der Official-Rang der Assesso—
ren, oder eigentlicher der Rang der

Asses
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Assessorate im Hof,und band-Ge—
richt ist daher eine Mischung und
Verbindung der uralten Einthei—
lung in die Ritter-und in die Ge—

lehrtenBank mit dem neuern Sy—
stem der, übrigens auch hier un zu—
lassigen, Reprasentatlon der Consti—

tuenten.

Jene Eintheilung sindet im Allgemeinen
in Ansehung aller Assesserate und des ge—
sammten Assesfsorats, Personals, dieses
System hingegen nur auf der GelehrtenBank
(sowohl auf dem ordentlichen, als außerordent—
lichen Theil derselben) Statt.

Von der Ritter- Bank ist das Re—

prasentations System ganz ausgeschlossen, fur
sie normirt nur das der Anciennitat der einzel
nen Mitglieder, weshalb, ungeachtet!des no—
torischen Vorrangs der Schwerinschen Ritter
schaft vor der Gustrowschen, die Land/-Rathe
des Herzogthums Schwerin nicht den bestimm
ten Rang vor den des Herzogthums Gustrow

haben, sondern beide diesen nach demAlterihrer
EinfuhrunginsGerichtnehmen.

So viel die Rang Verhaltnisse zwischen
der Ritter- und der Gelehrten-æ Bank betrifft;
so hatte ehedem erstre den entschiedenen Vor
rang vor der letztern (vergl. die oben angefuhr

te Stelle der Meckl. Rechts-Spruche). 33
r
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ErrichtungdesbestandigenHofundand-Ge
richte (1622,)hat sich dieses aber modificirt·
Die Ritter Bank hat in Rucksicht auf den
Sitz ihren alten Vorrang und die vier Land
Rache ihren Sitz unwittelbar nach dem Vice
Prafidenten! an der rechten Seite der Tafel be
halten, an deren linken Seite die Gelehrten

Bank bis zum Ende der Tafel so herum geht,
daß auf der linken Seite die ordentlichen Bei
sitzer, und der StadtRostocksche außerordent
licher Assessor, am Schlusse dieser Bank und
an der untern Queer SeitedesTischesaber
die Parchimschen und Gustrowschen Assessoren
fihen ). Den Sessions, Rang abgerechnet,
hat aber der ordentliche Theil der Gelehrten
Bant den Rang vor der der Land Rathe der
gestallt erhalten, daß die ordentlichen Beisitzer
denselden in Ansehnng des subsidiarischen Di—
rectoriums, der Abgabe der Stimmen, der

Auffuhrung in den Juridik- Protocollen, und
der Unterschrift der Urteln und Berichte, vor
gehen, wogegen aber die Ritter Bank der au
hßerordentlichen Abtheilung der Gelehrten, Bank
wieder vortritt. Der Rang der beidenBanke

ist daher, den derSession abgerechnet, folgen
der;:

1) Die

4) Vergl. biemit diese Bei age. Theil WV.
Aphorisinen 22. es Beitrage Theil 1V.



Siehen und zwanzigste Abhandlung. zrg

1). Die ordentliche·AbcheilungderGelehr,
tenBank 3

2) die Ritter, Bank;

3) die außerordentliche Abtheilungder
GelehrtenBank.

Der Vice- Prasident ist das einzige or
dentliche Mitglied des Gerichts, welchen sei
nen Sitz auf der Ritter, Bank hat, aich
dann, wennernichtvonAdelist;wenndieses
nicht ware so wurde die Ritter Bank ene
außerordentlicheBankseyn.

47.

Ueber dieVerbindlichkeit einiger Meck
lenburgischen Lehn? Guther in jedem

Veranderungs?Falleinenernenerten
Eehnbrief zu nehmen.

Zur Erlauterung der, im IVten Bande, XVIter
Abhandlung S.171. bis 194. vorgetrage
nen Grundsatze dient solgendes Rescript der
lehn Cammer zu Schwerin;

Fry

Diese Eincheilung in eine Ritter und Ge—
lebrtenBank findet bekanntlich in keiner an
dern Mecklenburgischen Behorde Statt, und ist
in keiner derselben je oblich gewesen.
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Fr. Fr. V. G. G.H.z.M.u. s. w

P. P. Wir haben eure Anzeige und Vor—

behalt vom ten d. M.in Betreff der auf dem

Guthendorfser Lhn haftendenVerpflichtungen
kurem“ Werkaufer abschriftlich zur Nachricht
mittheilen lassen, und bieibet euch unverhalten,
—
gemuthet werden muß, mithin in allen und se—
den sowohl in der Person des Domini directi,
als des des Lehn besitzenden Vasallen sich eraug
nenden · VeranderungsFallennebenderei—
stung des Lehn Eydes zugleich ein erneuerter
Lehn-Brief extrahirt und neben den wenigen
AusfertigungsGebuhren mit 3 Pro Cent ab-
geloset werden mussen. J

Wornach rc.· Gegeben auf Unserer Ve—
stung Schwerinden6.Januati79838.
 Demliu Ad Mandatum derenissi-

Vesten Unsern lie-mã proprium. Herzogl.
ben Getreuen v. Meckle zur Lehn-Cam—-
Vogeéllang auf mer verordnete, Prasibent,
Guihendorst. Geheime. und Rathe.

8. W. v. Dewiiz.

Ueber den mindern Werth eines, mit
dieser Verbindlichkeit belasteten, Guths ent
stand 1802. zwischen dem Herrn v. Bilow

und v. Vogelsang ein Rechts Streit vor dem

Herzogl. Hof und land Gerlcht.

48.
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48.

Balekes Bemerkungen uber Mantzels
Lehn-Rechts-Project.

Die Bemerkungendes Rostockschen Pro—
fessors, Burgermeisters und Syndicus, auch
außerordentlichen Beisitzers im Land. und Hof
Gericht D. Jacob Heinrich Bale be (st.
1778) uber Mantzels Entwurf des Mecklen—
burgischen LehnRechts (Aphorismen 38. u. 39.)
sind fur das LehnRecht von vielem Interesse.
Da sie aber zu voluminos sind, umhierganz
abgedruckt werden zu konnen;“ so beschrank
ich mich auf einige Fragmente derselben.

ad Tit. I.

ad art. 7.

Man darf nur zur Erlauterung dessen,
an die notorische Landes, Observan wegen

des einer Mecklenburgischen Tochter aus dem

Lehne zukommenden Ftels gedenken.

ad Tit. IL

ad Art. 7.

Ad verba: nach dem principio von de—

nen 4. Hufen) Dieses angenommen werden
wollende princi piumist so wenig in jure com-
muni als Megapolitano begrundet. Denn so
viel ersteres anlanget, heisset es nach demselben.
uberhaupt, daß es jura rcalia feudi nohilis

Sechster Band. 7x7 seyn;
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seyn; vid. Wolff cap. 23. 9. 6. Müller Usus
cap. 3. dist. 8. P. 70. ohne daß sich einer
Hllte haben beikommen lassen /hierin eine ñ
 uncuon nach dem quarto der Hufen zu sta-
tiren.Und soviel das jusMegapolitanum
anlanget; so ist es darin eben so wenig gegrun
bet.Dennes findet sich zwar etwas von 4.
Hufen in der reyidirten Meckl. PoliceyOrd
nung Tit. vom, Jagen da 3. P. 276. als wor

auf vermuthlich bei Abfassungdieser Stellen
bes Projects reflexion genommen worden,
Allein dieser locus der Policey·Ordnungbe
stimmet das prindipium der 4. Hufen blos
in casu communionis inaequalis, derge-
stallt, daß es in dem felbstigen Hbho am Ende il-
Amitate heißet: daß, wenn die in commu-

nion befsindliche gleichviel besitzen, Ihnen auch
das Jagen, ohnenn die Einschrenkungder4.
Hufen zu gedenken, insgesammt zustehen foll.
Gleich dann auch in den Anfangsworten dieses
concernirenden hehi das Jagen ohne aller di
sicon einem Jeden Guths- Besitzer zuge
standen worden. Es streitet auch dieses
principium wider den Landkundigen Besitz,
und alle D. D. welche diese materieinAbsicht
Hecklenb. in etwas mit beruhrt, bezeugen sol.

ches indistincte, ohne an die Einschrenkung
ber 4. Hufen zu gedenken; vid. Mevaus P. II.

Dec. 314.n.4.

24
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ad Tir. VII.

ad Art.A. P. 38.

Dieser Saz scheinet unstreitig zu seyn,
da.unsre Lehne in sublidium Schulden tragen.
Allein aceurater Prufung muß er in etwas
limitiret werden. Denn so ist es zwar andem,
daß der successar feudalis in Mecklenburg
in subsidium fur die Schulden hafte. Aber
binden ihn desfalls alle facta antecessoris?
es ist jenes ein singulare, und kann dahero auf

anderweite kaota antecessoris nicht gezogen
werden. Ja! der Erb-Vergleich h. 302. de-
cidiret es klarlich, und selbst in dem Entwurf

des Lehn Rechts findet sich solches bei Gelegen.
heit von Servituten bestarkt. Ist es dem
nach gewiß, daß ein Allodlal-Erbe alle facta
defunoti gelten lassen muß, hingegen solches
von einem Mecklenburgischen LehnsSuccello-
re, ob er gleich insuhsidium an die Schul

den haftet, nicht zu sagen stehet; so solget von
selbsi, daß der Arrio. dahinzulimitiren:daß
jemand seines Vaters Allodial-Erb
schaft zur Abburdung der in fubsi
Aiumsauf das Lehn haftenden Schul
denzc.post verba, seyn wurde ent weder
beyde antreten, oder wenigstens
nicht anders, denn mit der Anerbie—

tung, diejenigen Schulden, so aus dem
AIIodio nicht wurden befriedi get

werden
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werden konnen, zu bezahlen, allein
die Lehn-Erbschaftansichkommen
lassen.

ad art. 5. P. 39.

Ad verb. verbieten) Dies wurde also

ebenfalls dahin abzuandern seyn, daß in so ferne
EID
und die gesetzten 30. Jahre noch nicht verstri—
chen, und sich danachst anerbietet, die auf das
Lehn gehaftete und in fublidium fallende
Schuld zu bezahlen, solches allerdings zulas
sig sey.

ad art. 6. m. III.

Ad verbum:aus drucklich) Dieses ist
nicht erforderlich, sondern muß ohnehin, da
es in dubio nicht anders, als dergestallt, daß
es blos in favorem filii geschehen, zu prae-

sumiren, in regula statt haben; cfr. Pele in
diss. sub praef Mantzel hab. de ooncursu

ascend. et collat. in success. feudali XXV.

P. 41.

ad art.9.

Ad verb. Farben) Es ist in cansa
des Hru Land Rath von Hoben zu Perensha-

genanders decidiret; allein da es die Suc
dession extendiret, wurde ich es utiliter an-

nehmen.
24
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ad art. 22.

Ad verb. welcherl. Mitbelehnte)
Wer mitbelehnet ist, erlanget ein wurkliches
Ius in feudo, und muß dahero in Beistim
mung aller Lehn-RechtsLehrer deren consens

zur willkuhrlichen alienation allerdings gefor
dert werden.

ad Tit. X.

ad Art. 36.

Es ist in diesem axt. der Const. de anno
1651. betreffend die reunion der von Lehn—
Guthern verausserten pertinentien in regula
ad internas restringiret worden. Allein in
causa der Gebrudere Herren von Hane con-

tra Hrn. Baron von Erlencamp ist bereits

durch 2. Urtheile ein anderes in contradicto-

rio ausgemacht, ob sie gleich jetzt noch in re-
stitut. Instantia beim ReichsCammer Ge

richte hanget.

ad Tit. XIII.

ad Art. 4.

Ad verb. Landes Gebrauch) Dieses
ist eine unstreitige rechtsgultige Mecklenburgi
sche Observanz; vid. Schaumkell de
foemina Meckl. C. II. ibique praejudicia,
und muß daher auch solche beibehalten werden,
wobei aber zu inseriren:

Daß
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Daßdas Lehn sodann nicht nach seinem ge
nauern Werth, sondern etwas unter der
ordentlichen Taxt gesetzet werde, dahin
gegen sie aberindenenallodiis,inso
fernesievoneinigerWichtigkeit sind,
mit denen Sohnen gleiche portiones er—
langen.
Zugleich wird hiebei auch zu praecavi-

ren seyn, daß solches nur exxtra casum dispo-

sitionis paternae sey, folglich, wenn der

Vater denen Tochtern ein Wenigeres zugethei—
let, solche damit friedlich seyn mussen, ohne
die quaestionirté Tertiam als eine Art der
legitimae sordern zu konnen. Dieses statui-
ren alle die davon geschrieben, und es wird ge—

genwartig in causa Hrn.v. Flotow zu Alten-
hosf c. Wesenberg daruber litigiret.

ad art. 5.

Dieser gehet also nach Maßgabe des vor—
stehenden Moniti weg.

ad art. J.

Dieser Art. muß, falls die ad Art. 4.

beregte Landkundige Observanæ bleibet, eben—
falls woggelassen werden.

ad art. 10. n. I.

Ist nach der minmehrigen hergebrachten
sandes Observanz in Beihalt des Moniti
ad Art. 4. h. Tit. zu verandern.

20
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ad art. 10. nm. XV.

Glas hutten wurde ich der Erbjungfer

ganzlich denegiren.
ad Tit. XVII.

ad art. 6. n. L.

Diese Nr. ist unter denen im ErbVergl.

bestimmten Fallen nicht begriffen, und streitet
auch wider die Observanz. Denn so 3. E.
ist noch jetzo beim Land und HofGerichte ein sol
cher process in causa des Hrn. v. Flotow zu
Altenhoff contra Wesenherg Tut. nom.

der v. Flotowschen Kinder.

ad art. 11.

Da in den Appollationibus ad Cae-

sarem denen Appellanten angemuthet werden

wollen, daß der Appellant jzugleich in dem
Appellations-Eyde mitnehmen solle, daß
er seinen Alvocatum in casum srocumben-
tiae nicht entschadigen wolle, wie ex causa
nupera Hru. v. Baven contraden Hrn. Grafen
vonschnettow bekannt ist, so ware eswohl,

zur Vermeidung weiterndispüts daruber,

rathsam, solches zugleich hiebeizupraecavi
ren.

Ver—
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DruckVerbesserungen.

Seite 22. Zeile re. lies Hof statt Gof
25. l. Serenissimis st. Serenissimus

6. 1. behaupteten st. behauptete

19. 81. nothwendigen binter Veranderung
16. J. beiden st. bei den

18. l. verwandt st. versandt m

30. 1. hochwichtigen st. hochrichtigen
20 l. Raths st. Rath

28. J. Replin st. Remplin

18. l. 1793. hinter 9. Jul.

25. l. Reinhold st. Weinhold

4. 1. hiernach etwas ihren st. hier etwas

nach ibrem

19. 1. Satzschriften st. Sagschriften

12. 1. dieser st. serdie
22. l. Beistimmung st. Bestimmung

10. l. fahig st. unfahig

9 1. bescheit: st. besteit:

23. 1. Voß st. Roß

4. sind die Worte: vielen Stadten; zu

loschen.

193. — 77. ist das Wort: zu: zu loschen
154. — 3. l. welcher st. welches

197. sind in der Zeile 21. die Worte: vor dem Her

zogl. Gerichte der: und die Zeilen

22. 23.24. 25. a26. und 27. ganz zu
loschen.
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Seite 246.
— 257

291

Zeile 11. l. Woldegkschen st. Waldegkschen
— 71.: —st..

26. l. Podewal st. Caduval

28. l. Iatzke st. Iazehlil

— I. Rossow st. Rassow

2.1.Wrechenst. Wiechen

10. J. Colloredo st. Colleredo

23. J. Loß st. Laß

2. l. Loß st. Laß

7. l. Conclusum st. Cunclusum.

292 —
307.

308.

310. —



—A

— —



2

b

F

i
2
32

s

25
—

28
23

398
*

 2 7

8—

*
J

—

—

m

8

s

J.

8

—55

—

—
—

*

0
gste Abhandlung. 117

s verhard Koppen unterm
d doctor Albert Schonlow

8heil beschliessen, dieselbe
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8 enn restitutionem
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en“.
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isdrucklichen gesetzlichen
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